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Kurzbeschreibung: Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
Aktualisierung des nationalen Luftreinhalteprogramms  

Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die Ergebnisse der wissenschaftlichen Wir
kungsbewertung, deren allgemeinverständliche Vereinfachung sowie deren zielgruppenspezifi
sche Kommunikation für die folgenden Luftreinhaltemaßnahmen: 

► Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger 

► Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager 

► Reduktion der Tierzahlen 

► Stickstoffüberschussabgabe 

► Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes 

► Förderung Elektromobilität 

► Lkw-Maut 

► Parkraumbewirtschaftung 

► Tempolimit auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen  

► Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe außer Kohle (Stationäre Feuerung) 

► Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 

Den Bewertungen dieser Maßnahmen vorangestellt, sind allgemeine und maßnahmenübergrei
fende Hinweise zur wissenschaftlichen Wirkungsbewertung, zur allgemeinverständlichen Über
setzung von Wirkungsbewertungen sowie zu den allgemeinen Anforderungen an eine erfolgrei
che Kommunikation. Zudem finden sich maßnahmenübergreifende und quellgruppenspezifische 
Hinweise zur Wirkungsbewertung, zur sachgemäßen Vereinfachung und zur Kommunikation für 
die Quellgruppenbereiche “Landwirtschaft”, “Verkehr” und „Stationäre Feuerungen“. 
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Abstract: Preparation of public participation as part of the update of the national clean air program  

This final report documents the results of the scientific impact assessment, its generally under
standable simplification and its target group-specific communication for the following air pollu
tion control measures: 

► Mandatory specifications for spreading manure 

► System-integrated measures in stables and storage 

► Reduction in the number of animals 

► Excess nitrogen levy 

► Expansion and strengthening of the environmentally friendly modes of transport 

► Promotion of electromobility 

► Truck toll 

► Parking space management 

► Speed limit on motorways and other non-urban roads 

► Amendment of the 13th BImSchV for selected fuels other than coal (stationary combustion) 

► Early phase-out of coal-fired power generation by 2030 

The evaluations of these measures are preceded by general and comprehensive information on 
the scientific impact assessment, on the generally understandable translation of impact assess
ments and on the general requirements for successful communication. In addition, there are 
cross-measure and source group-specific information on impact assessment, appropriate simpli
fication and communication for the source group areas "Agriculture", "Transport" and “Station
ary Combustion”. 
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Zusammenfassung 

Am 14. Dezember 2016 haben das europäische Parlament und der Rat mit der NEC-Richtlinie 
2016/2284 für die Jahre 2020 und 2030 prozentuale Reduktionsverpflichtungen für die natio
nalen Emissionen der Luftschadstoffe NOX, SO2, NMVOC, NH3 und PM2,5 beschlossen. Gemäß Arti
kel 6 und 10 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, der europäischen Kommission 
mindestens alle vier Jahre nationale Luftreinhalteprogramme zu übermitteln. Diese Programme 
müssen sowohl aktuelle Emissionsprognosen als auch Strategien und Maßnahmen zur Erfüllung 
der Reduktionsverpflichtungen enthalten. Für Deutschland erfolgt die nationale Umsetzung der 
NEC-Richtlinie durch die 43. BImSchV über nationale Verpflichtungen zur Reduktion der Emissi
onen bestimmter Luftschadstoffe, die im Juli 2018 in Kraft trat. Am 22. Mai 2019 hat die Bundes
regierung gemäß § 4 und 16 der 43. BImSchV das erste nationale Luftreinhalteprogramm vorge
legt. Im Kern werden dort die Emissionsentwicklungen mit Hilfe unterschiedlicher Reduktions
maßnahmen in zwei Szenarien (WM-Szenario und WAM-Szenario) beschrieben und mit den Re
duktionsverpflichtungen aus der NEC-Richtlinie verglichen. 

Gemäß § 6 der 43. BImSchV wurde die Öffentlichkeit bei der Erstellung des nationalen Luftrein
halteprogramms 2019 beteiligt. Dazu wurde der Entwurf am 28.12.2018 veröffentlicht, so dass 
die Öffentlichkeit innerhalb eines Monats schriftlich oder elektronisch Stellung nehmen konnte. 
Vor diesem Hintergrund bleibt offen, ob und inwieweit diese bisherige Beteiligungspraxis geeig
net ist, die Öffentlichkeit faktenbasiert, umfassend und verständlich zu informieren und ob sie 
zur Beurteilung der im nationalen Luftreinhalteprogramm niedergelegten Minderungsmaßnah
men befähigt. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern diese Vorgehensweise für die transparente 
Verfolgung der Einflussnahme auf die politischen Entscheidungsprozesse zur Implementierung 
der Maßnahmen zur Luftreinhaltung geeignet ist. 

Die Zusammenhänge zwischen Emissionen und Schadstoffbelastungen bzw. Luftqualität sowie 
die Vielzahl der Einflussfaktoren auf diese Zusammenhänge, sind in der Öffentlichkeit nur wenig 
bekannt. Daher werden Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen und deren Wirkung zur Ver
besserung der Luftqualität sowie zur Minderung von Umwelt- und Gesundheitsbelastungen, oft
mals nicht rational und faktenbasiert beurteilt, sondern anhand der subjektiv empfundenen Be
troffenheit von Maßnahmen. Auch wird der Nutzen einer verbesserten Luftqualität kaum wahr
genommen. Diese vorrangig subjektive und wenig faktenbasierte Beurteilung wirkt sich erheb
lich auf die politische Umsetzbarkeit von regulatorischen Maßnahmen zur Luftreinhaltung aus. 
Vor diesem Hintergrund wird einsichtig, dass bei einer Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen 
der Erstellung und der anstehenden Aktualisierung des nationalen Luftreinhalteprogramms fol
gende Anforderungen zu erfüllen sind: 

► Die Öffentlichkeit ist umfassend, verständlich und nachvollziehbar sowohl über einzelne re
gulatorische Maßnahmen als auch über deren Wirkungen hinsichtlich der Verbesserung der 
Luftqualität sowie der Minderung der Belastung von Mensch und Umwelt zu informieren. 

► Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte eine breite Akzeptanz für Minderungsmaßnahmen 
schaffen. 

► Die Öffentlichkeit sollte nachvollziehbar und nachverfolgbar sowie ergebnisoffen an politi
schen Entscheidungsprozessen der Implementierung beteiligt werden.  

Zentrales Ziel des Vorhabens ist es, Gestaltungsvorschläge für die öffentliche Beteiligung (ÖB) 
bei der Erstellung und der Aktualisierung des nationalen Luftreinhalteprogramms (NLRP) auf
zuzeigen. Um diese Zielstellung zu erreichen, bedient sich das Vorhaben einer mehrstufigen Vor
gehensweise.  
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Zunächst werden in AP 1 vorhandene wissenschaftliche Transferkonzepte und bestehende For
men öffentlicher Beteiligung mit Blick auf die mögliche Anwendung zur ÖB des NLRP gesichtet 
und analysiert. 

AP 2 stellt den Schwerpunkt der Arbeiten dar. Es werden für ausgewählte Maßnahmen oder 
Maßnahmenbündel zunächst eine fachliche Beschreibung der Rahmenbedingungen der Maß
nahmen, eine wissenschaftliche Bewertung der Wirkungen und deren allgemeinverständliche 
Übersetzung beschrieben. Daran schließen sich Ausführungen zu einer maßnahmenspezifischen 
Kommunikation an, der Ist-Zustand wird analysiert, die relevanten Zielgruppen beschrieben, 
maßnahmenspezifische Kommunikationsziele erarbeitet und letztendlich ein strategischer An
satz für die Kommunikation und mögliche Handlungsempfehlungen formuliert.  

Die Auswahl der betrachteten Maßnahmen basiert im Wesentlichen auf den Maßnahmen aus 
dem vorliegenden NLRP aus dem Jahr 2019 und weiteren aktuellen Veröffentlichungen des UBA 
mit Vorschlägen zu Maßnahmen zur Reduktion von Luftschadstoffemissionen.  

Basierend auf den Ergebnissen aus AP1 und AP2 werden in AP 3 Kriterien und Hinweise zur 
Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des NLRP und seiner Aktualisierung 
maßnahmenspezifisch zusammengeführt und Gestaltungsempfehlungen gegeben.  

Entsprechend gliedert sich der vorliegende Abschlussbericht in die folgenden Kapitel:  

► Wissenschaftliche Transferkonzepte: Wissenschaftskommunikation und Öffentliche Beteili
gung (Kap. 2).  

► Wirkungsbewertung der Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 zur Reduktion der Luftschad
stoffemissionen von NOX, SO2, NMVOC, NH3 und PM2,5: Beschreibung der Wirkung der NLRP-
Maßnahmen auf die nationalen Emissionen und auf die Entwicklung der Luftqualität (Kap. 3) 
und eine allgemein verständliche Übersetzung der Wirkungsbewertung (Kap. 4). 

► Allgemeinen Anforderungen an eine erfolgreiche Kommunikation (Kap. 5). 

► Für ausgewählte Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenbündel aus den Bereichen Landwirt
schaft, Verkehr und stationäre Feuerungsanlagen werden jeweils die Aspekte wissenschaftli
che Bewertung der Maßnahme, sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfa
che Sprache und maßnahmenspezifische Kommunikation beschrieben (Kap. 6 bis Kap. 19). 
Dabei finden sich maßnahmenübergreifende Anmerkungen zu den Quellgruppenbereichen 
Landwirtschaft in Kap. 6, Verkehr in Kap. 11 und stationäre Feuerungen in Kap.17.  

► Zusammenfassende Übersicht der pro Einzelmaßnahme oder Maßnahmenbündel erarbeite
ten Ergebnisse zur Kommunikation und Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung einer 
möglichen Öffentlichkeitsbeteiligung (Kap. 20).  

Zu Beginn des Projektes erfolgte zunächst die Auswahl der zu bearbeitenden Maßnahmen. Dazu 
wurden, neben den Maßnahmen aus dem NLRP von 2019, aus der wissenschaftlichen Literatur, 
europäischen NLRP und einschlägigen UBA-Publikationen 230 Maßnahmen identifiziert, von de
nen 60 in die engere Wahl kamen. Bei der Auswahl wurde deutlich, dass die in Frage kommen
den Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf das NLRP von 2019, eine erhebliche Heterogenität 
besitzen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der adressierten Quellgruppen, der Diversität der 
gruppierten Einzelquellen und deren Emittenten, der anvisierten Luftschadstoffe, der prognosti
zierten Minderungsmengen, der Umsetzungsinstrumente und der von den Immissionen Be
troffenen. Bei den ersten Überlegungen über die Auswahl geeigneter zu bewertender Maßnah
men wurde erwogen, Minderungsmaßnahmen auszuwählen, welche möglichst  
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► einen einzelnen Schadstoff reduzieren, 

► geringe Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen aufweisen, 

► eine eindeutige, möglichst singuläre Quell- / Emittentengruppe adressieren sowie  

► singuläre und klare Umsetzungsinstrumente besitzen. 

Im weiteren Verlauf wurde davon abweichend entschieden, bei der wissenschaftlichen Wir
kungsbewertung und kommunikationswissenschaftlichen Bearbeitung statt zunächst eher sin
guläre Maßnahmen mit geringer Wechselwirkung in den Blick zu nehmen, frühzeitig die ge
samte Vielfalt des Maßnahmenspektrums mit ihren Spezifika abzubilden. Angenommen wurde 
dabei, dass sich auf diese Weise frühzeitig unterschiedliche Typen von maßnahmenspezifischen 
Kommunikationsstrategien erkennen lassen. Hier zeigte sich, dass die Kommunikationskonzepte 
für einzelne Maßnahmen in großen Quellgruppenbereichen wie Landwirtschaft und Verkehr 
hinsichtlich Zielgruppe, Kommunikationsziele und strategischem Ansatz, große Übereinstim
mungen zeigen. 

Es wurden daher zunächst die folgenden zwei Maßnahmen als Pilotmaßnahmen aus den Sekto
ren Verkehr und Landwirtschaft ausgewählt und bearbeitet:  

► Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger (Kapitel 7) 

► Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes (Kapitel 12) 

Die weitere Auswahl der zu bewertenden Minderungsmaßnahmen erfolgte in enger Abstim
mung mit der Fachbegleitung im UBA sowie auf Grundlage mehrerer Fachgespräche mit Fach
verantwortlichen aus dem BMUV sowie mit quellgruppenspezifischen Fachverantwortlichen im 
UBA. Die Wirkungen folgender weiterer Maßnahmen wurden bewertet 

► Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager (Kapitel 8) 

► Reduktion der Tierzahlen (Kapitel 9) 

► Stickstoffüberschussabgabe (Kapitel 10) 

► Förderung Elektromobilität (Kapitel 13) 

► Lkw-Maut (Kapitel 14) 

► Parkraumbewirtschaftung (Kapitel 15) 

► Tempolimit auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen (Kapitel 16) 

► Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe außer Kohle (Kapitel 18) 

► Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 (Kapitel 19) 

Für jede zu bewertende Maßnahme wurde zunächst eine wissenschaftliche Wirkungsbewertung 
vorgenommen. Diese gliedert sich in einer vorangestellten Kontextualisierung der Maßnahme, in 
der auf die Rahmenbedingungen der jeweiligen Maßnahme näher eingegangen wird. Dem folgen 
eine Darstellung der emissionsseitigen Wirkung der Maßnahme, Hinweise zu den Unsicherhei
ten der von der Maßnahme betroffenen Quellgruppe sowie eine Darstellung der immissionsseiti
gen Wirkung der Maßnahme auf die Luftqualität.  

Im Anschluss an die wissenschaftliche Wirkungsbewertung folgt jeweils eine sachgemäße Über
setzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache. Diese gliedert sich in eine Darstellung der 
Relevanz der Maßnahme im sektoralen Kontext sowie eine zusammenfassende Darstellung der 
durch die Maßnahme bewirkten Emissionsminderung sowie der Verbesserung der Luftqualität.  
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Die folgende Tabelle 1 fasst die emissionsseitige Wirkung aller betrachteten Reduktionsmaß
nahmen zusammen. 

Tabelle 1: Geschätzte Emissionsminderungspotenziale aller betrachteten Minderungsmaßnahmen 
(für NH3 und NOX) 

Maßnahme Schadstoff Geschätzte Bandbreite Emissionsmin
derungspotential (2023)1 

Mit Berücksichtigung von 
Informationen / Daten aus 

Landwirtschaft 

Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger 

 NH3 76 kt/a NLRP 2019 

Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager 

 NH3 44 kt/a NLRP 2019 

Reduktion von Tierzahlen 

 NH3 23 bis 46 kt/a Häußermann et al. 2019 

Stickstoffüberschussabgabe 

 NH3 > 30 kt/a Oehlmann et al. 2021 

Verkehr 

Ausbau und Stärkung Umweltverbund 

 NOX 3,6 kt/a NLRP 2019 

Förderung Elektromobilität 

 NOX   9 kt/a  UBA 2021f 

LKW-Maut 

 NOX   3,8 kt/a  UBA 2021h 

Parkraummanagement 

 NOX 0,8 bis 4,9 kt/a  Oehlmann et al. 2021 

Tempolimit auf Autobahnen 120 km/h und Außerortsstraßen 80 km/h 

 NOX 5 bis 17 kt/a siehe Kap. 16.1.2 

Stationäre Feuerungsanlagen 

Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe 

  NOX 20,3 bis 25,6 kt/a Jörß et al. 2014 

Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung 

 NOX 36,8 kt/a PRTR 2021/KVBG 2020 

 

 

1 Die Höhe der Minderung kann durch neue Erkenntnisse, Aktualisierung von Annahmen und die Maßnah
mengestaltung abweichen. 
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Nach der wissenschaftlichen Wirkungsbewertung und deren allgemeinverständlichen Überset
zung schließen sich maßnahmenspezifische Ausführungen zur Kommunikation an. Dabei wird 
zunächst eine Analyse des jeweiligen IST-Zustandes vorgenommen sowie die maßnahmenspezi
fischen Zielgruppen dargestellt, um daraus maßnahmenspezifische Kommunikationsziele und 
strategische Ansätze der Kommunikation abzuleiten. Die Gestaltungshinweise sollen eine ange
messene faktenbasierte und einflussnehmende Beteiligung der Öffentlichkeit am Entscheidungs
verfahren zu weiterführenden Maßnahmen im Rahmen zukünftiger Aktualisierungen des natio
nalen Luftreinhalteprogramms ermöglichen. 

Eine Synopse der im Haupttext beschriebenen Kommunikationsmaßnahmen schließt in Kap. 20 
den Bericht ab. Die Einbeziehung von Akteur*innen, Bürger*innen sowie der Öffentlichkeit ist 
resümierend unerlässlich, wenn es um Akzeptanz und Veränderungsprozesse geht. Das Ausmaß 
an Mitwirkung und Mit-Entscheidungen ist ein wichtiges Kriterium für den individuellen / insti
tutionellen Nutzen und für den Erfolg der Beteiligung. Basis für erfolgreiche Beteiligungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten ist jedoch eine transparente und umfassende Information seitens 
Verwaltung, Kommunen, Gesetzgeber etc. In den Übersichten in Kapitel 19 wird zusammenfas
send gezeigt, welches Maß an Mitgestaltung, Partizipation und Verhaltensänderung in den jewei
ligen Zielgruppen möglich ist und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.  

Dafür wird das 3-Stufen-Modell von Beteiligungen (vgl. Abbildung 5: Die drei Stufen der Beteili
gung) zugrunde gelegt und sich daran orientiert. Im Fokus stehen hier vor allem Zielgruppen, 
die aktiv in der Kommunikation angesprochen werden müssen. Diese Zielgruppen sind Ak
teur*innen und Teil einer Wertschöpfungskette (z. B. bei der Landwirtschaft), bei denen Partizi
pation aktiviert und im Ergebnis eine Verhaltensänderung erzeugt werden soll.   
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Summary 

On December 14, 2016, the European Parliament and the Council passed the NEC Directive 
2016/2284 with percentage reduction commitments for national emissions of the air pollutants 
NOX, SO2, NMVOC, NH3 and PM2.5 for the years 2020 and 2030. According to Articles 6 and 10 of 
the directive, the member states are obliged to submit national air pollution control programs to 
the European Commission at least every four years. These programs must include both current 
emission forecasts and strategies and measures to meet the reduction commitments. For Ger
many, the national implementation of the NEC Directive is carried out by the 43rd BImSchV on 
national obligations to reduce emissions of certain air pollutants, which came into force in July 
2018. On May 22, 2019, the federal government presented the first national clean air program in 
accordance with Sections 4 and 16 of the 43rd BImSchV. In essence, the emission developments 
are described there with the help of different reduction measures in two scenarios (WM sce
nario and WAM scenario) and compared with the reduction obligations from the NEC guideline. 

According to § 6 of the 43rd BImSchV, the public was involved in the creation of the National Air 
Pollution Control Programme (NAPCP) 2019. The draft was published on December 28, 2018, so 
that the public could comment in writing or electronically within one month. Against this back
ground remains open. Whether and to what extent this previous participation practice is suita
ble for informing the public in a fact-based, comprehensive and understandable manner and en
abling them to assess the reduction measures laid down in the national clean air program. The 
question arises to what extent this procedure is suitable for the transparent tracking of influence 
on the political decision-making processes for the implementation of air pollution control 
measures. 

The connections between emissions and pollutant loads or air quality and the multitude of fac
tors influencing these connections are little known to the general public. Therefore, measures to 
reduce emissions and their effect on improving air quality and reducing environmental and 
health pollution are often not assessed rationally and fact-based, but on the basis of the subjec
tively perceived impact of the measures. The benefits of improved air quality are also hardly no
ticed. This primarily subjective and little fact-based assessment has a significant impact on the 
political feasibility of regulatory measures for air pollution control. Against this background, it is 
clear that the following requirements must be met when the public participates in the creation 
and the upcoming update of the national clean air program: 

► The public must be informed comprehensively, understandably, clearly and comprehensibly 
both about individual regulatory measures and about their effects in terms of improving air 
quality and reducing the burden on people and the environment. 

► Public participation should create broad acceptance for mitigation measures 

► The public should be involved in political decision-making processes of the implementation 
in a comprehensible and traceable manner as well as with an open outcome 

The central aim of the project is to show design proposals for public participation (ÖB) in the 
creation and updating of the National Air Pollution Control Programme (NAPCP) 2019. In order 
to achieve this objective, the project uses a multi-stage approach. 

First of all, in AP 1, existing scientific transfer concepts and existing forms of public participation 
are viewed and analyzed with a view to possible application to the NAPCP´s public relations. 

AP 2 represents the focus of the work. For selected measures or bundles of measures, a technical 
description of the framework conditions of the measures, a scientific evaluation of the effects 
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and their generally understandable translation are first described. This is followed by state
ments on measure-specific communication, the current situation is analyzed, the relevant target 
groups are described, measure-specific communication goals are worked out and finally a strate
gic approach for communication and possible recommendations for action are formulated. 

The selection of the measures considered is essentially based on the measures from the present 
NAPCP from 2019 and other current UBA publications with proposals for measures to reduce air 
pollutants. 

Based on the results from AP1 and AP2, in AP 3 criteria and information on the design of public 
participation within the framework of the NAPCP and its update are brought together for spe
cific measures and design recommendations are derived. 

Accordingly, this final report is divided into the following chapters: 

► Scientific transfer concepts: science communication and public participation (Chapter 2). 

► Impact assessment of the measures from the NAPCP to reduce air pollutant emissions of 
NOX, SO2, NMVOC, NH3 and PM2.5: Description of the impact of the NAPCP measures on na
tional emissions and on the development of air quality (Chapter 3) and a generally under
standable translation of the impact assessment (chapter 4). 

► Introduction to the general requirements for successful communication (Chapter 5). 

► For selected individual measures or bundles of measures from the areas of agriculture, 
transport and stationary combustion systems, the aspects of scientific evaluation of the 
measure, appropriate translation of the impact assessment into simple language and meas
ure-specific communication are described (Chapter 6 to Chapter 19). There are cross-meas
ure comments on the source group areas of agriculture in Chap. 6, traffic in Chap. 11 and sta
tionary combustion in Chap. 17. 

► Summarizing overview of the results developed for each individual measure or bundle of 
measures for communication and recommendations for action for the design of a possible 
public participation (chapter 19). 

At the beginning of the project, the measures to be processed were selected. In addition to the 
measures from the NAPCP 2019, 230 measures were initially identified from the scientific litera
ture, European NAPCP and relevant UBA publications, of which 60 were shortlisted. When mak
ing the selection, it became clear that the measures in question, particularly with regard to the 
NAPCP, are extremely heterogeneous. They differ in terms of the source groups addressed, their 
granularity and their emitters, the targeted air pollutants, the forecast reduction quantities, the 
implementation instruments and those affected by the immissions. During the first considera
tions about the selection of suitable measures to be evaluated, it was considered to select which 
mitigation measures were possible 

► reduce a single pollutant, 

► have little interaction with other measures, 

► address a clear source and issuer group that is as singular as possible, and 

► have unique and clear implementation tools. 

In the further course, deviating from this, it was considered to depict the variety of the spectrum 
of measures with their specifics in the processing of emission and communication science. It was 
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assumed that in this way different types of measure-specific communication strategies can be 
identified at an early stage. Here it was shown that the communication concepts for individual 
measures in large source group areas such as agriculture and transport show great agreement in 
terms of target group, communication goals and strategic approach. 

The following two measures were therefore initially selected and processed as pilot measures 
from the transport and agriculture sectors: 

► Mandatory specifications for spreading manure (Chapter 7)  

► Expansion and strengthening of the environmental modes of transport (Chapter 12) 

The further selection of the reduction measures to be evaluated was carried out in close coordi
nation with the technical support in the UBA and on the basis of several technical discussions 
with specialists from the BMUV and with source group-specific specialists in the UBA. The ef
fects of the following additional measures were evaluated 

► System-integrated measures in stables and stores (Chapter 8) 

► Reduction in the number of animals (Chapter 9) 

► Excess nitrogen levy (Chapter 10) 

► Promotion of electromobility (Chapter 13) 

► Truck toll (Chapter 14) 

► Parking space management (Chapter 15) 

► Speed limit on motorways and other non-urban roads (Chapter 16) 

► Amendment of the 13th BImSchV for selected fuels other than coal (Chapter 18) 

► Early phase-out of coal-fired power generation by 2030 (Chapter 19) 

A scientific impact assessment was first carried out for each measure to be assessed. This is di
vided into a prior contextualization of the measure, in which the framework conditions of the 
respective measure are discussed in more detail. This is followed by a description of the emis
sion-reduction effect of the measure, information on the uncertainties of the source group af
fected by the measure and a description of the effect of the measure on air quality. 

The scientific impact assessment is followed by a proper translation of the impact assessment 
into simple language. This is divided into a description of the relevance of the measure in the 
sectoral context as well as a summary of the reduction in emissions caused by the measure and 
the improvement in air quality. 

The following table summarizes the emission-reduction effect of all the measures considered. 
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Table 1: Estimated emission reduction potential of all measures considered (for NH3 and NOX 

Measure  Pollutant Estimated bandwidth Emission 
reduction potential (2030) 2  

With consideration of information / 
data from 

Agriculture  

Mandatory specifications for the application of manure 

 NH3 76 kt/a NLRP 2019 

System-integrated measures in stables and storage 

 NH3 44 kt/a NLRP 2019 

Reduction of animal numbers 

 NH3 23 bis 46 kt/a Häußermann et al. 2019 

Excess nitrogen release 

 NH3 > 30 kt/a Oehlmann et al. 2021 

Traffic 

Expansion and strengthening of the environmental network 

 NOX 3,6 kt/a NLRP 2019 

Promotion of electromobility 

 NOX   9 kt/a  UBA 2021f 

Truck toll 

 NOX   3,8 kt/a  UBA 2021h 

Parking management 

 NOX 0,8 bis 4,9 kt/a  Oehlmann et al. 2021 

Speed limit on motorways 120 km/h and non-urban roads 80 km/h 

 NOX 5 bis 17 kt/a See Capter 16.1.2 

Stationary furnaces 

Amendment of the 13th BImSchV for selected fuels other than coal 

  NOX 20,3 bis 25,6 kt/a Jörß et al. 2014 

Premature phase-out of coal-fired power generation 

 NOX 36,8 kt/a PRTR 2021/KVBG 2020 

After the scientific impact assessment and its generally understandable translation, measure-
specific explanations on communication follow. First of all, an analysis of the current situation is 
carried out and the measure-specific target groups are presented in order to derive measure-
specific communication goals and strategic communication approaches. Suggestions for possible 

 

2 The amount of reduction may vary due to new findings, updating of assumptions and the design of 
measures. 
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implementation are intended to enable appropriate, fact-based and influencing public participa
tion in the decision-making process for further measures in the context of future updates of the 
national clean air program. 

A synopsis of the communication measures described in the main text concludes in Chap. 20 of 
the report. In summary, the involvement of actors, citizens and the public are essential when it 
comes to acceptance and change processes. The extent of participation and co-decisions is an im
portant criterion for the individual / institutional benefit and for the success of the participation. 
However, the basis for successful participation and co-design opportunities is transparent and 
comprehensive information from the administration, municipalities, legislators, etc. The over
views in Chapter 19 summarize the degree of co-design, participation and behavioral change 
that is possible in the respective target groups and what conditions must be created for this. 

For this purpose, the 3-stage model of participations (see Figure 6: The three stages of participa
tion) is used. The focus here is primarily on target groups that need to be actively addressed in 
communication. These target groups are actors and part of a value chain (e.g. in agriculture) in 
which participation is to be activated and, as a result, a change in behavior is to be generated. 

 

  



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

32 

 

1 Vorbemerkungen 
Der vorliegende Abschlussbericht fasst die Ergebnisse des Vorhabens zum März 2023 zusam
men. Das berichtete Vorhaben ist in die folgenden Arbeitspakete und -schritte gegliedert: 

► AP 1 Transferkonzepte 

⚫ AS 1.1 Sichtung erprobter Transferkonzepte zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit 

⚫ AS 1.2 Entwicklung von Auswahlkriterien 

⚫ AS 1.3 Recherche und Auswahl von geeigneten Transferkonzepten 

⚫ AS 1.4 Analyse ausgewählter Transferkonzepte  

► AP 2 Bewertung von Maßnahmenwirkungen und deren zielgruppenspezifische Kommunika
tion  

⚫ AS 2.1 Festlegung der zu bewertenden Minderungsmaßnahmen3 

⚫ AS 2.2 Wissenschaftliche Bewertung der Auswirkung der Minderungsmaßnahmen 

⚫ AS 2.3 Sachgemäße Vereinfachung und allgemein verständliche Übersetzung der Wir
kungsbewertung und Analyse möglicher Kommunikationsformen 

► AP 3 Ausgestaltung der Beteiligungsverfahren 

Die Resultate aus Arbeitspaket 1 werden im Kapitel 2 dokumentiert. Dort finden sich die Ergeb
nisse aus der Analyse erprobter Transferkonzepte zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, 
nebst Anforderungen und Praxisbeispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation (Kapitel 
2.1). Die Ergebnisse der Analyse erprobter öffentlicher Beteiligungen sowie gelungene Praxis
beispiele werden in Kapitel 2.2 dokumentiert.   

Die Ergebnisse aus dem Arbeitspaket 2 finden sich in den Kapitel 3 bis 18. Dort wird zunächst 
ein maßnahmenübergreifende wissenschaftliche Wirkungsbewertung der Maßnahmen des 
NLRP von 2019 vorgenommen (Kapitel 3). Es folgen grundlegende Hinweise zur allgemein ver
ständlichen Übersetzung wissenschaftlicher Wirkungsbewertungen (Kapitel 4) sowie zu allge
meinen Anforderungen an erfolgreiche Kommunikation (Kapitel 5). 

Die Ergebnisse der maßnahmenspezifischen wissenschaftlichen Wirkungsbewertung, ihre allge
meinverständliche Vereinfachung sowie ihre zielgruppenspezifische Kommunikation werden in 
den Kapiteln 6 bis 19 dokumentiert. Für die Sektoren Landwirtschaft (Kapitel 6), Verkehr (Kapi
tel 11) sowie stationäre Feuerungsanlagen (Kapitel 17)finden sich vorangestellt maßnahmen
übergreifende Hinweise zur Charakterisierung dieser Quellgruppenbereiche sowie den sektor
spezifischen Anforderungen an die Kommunikation.  

Für die folgenden Maßnahmen wurden eine wissenschaftliche Wirkungsbewertung, eine allge
meinverständliche Vereinfachung der Wirkungsbewertung sowie eine Konzeptionierung der 
maßnahmenspezifischen Kommunikation vorgenommen:  

► Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger (Kapitel 7) 

 

3 Der verwendete Maßnahmenbegriff wird im Weiteren breit aufgefasst und zwischen Maßnahmen und (politischen) Instrumenten 
wird nicht unterschieden. Die instrumentelle Wirkungsweise einer Maßnahme wird in den jeweiligen Kapiteln beschrieben und die 
Annahmen zur maßnahmenspezifischen Umsetzung benannt. 
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► Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager (Kapitel 8) 

► Reduktion der Tierzahlen (Kapitel 9) 

► Stickstoffüberschussabgabe (Kapitel 10) 

► Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes (Kapitel 12) 

► Förderung Elektromobilität (Kapitel 13) 

► Lkw-Maut (Kapitel 14) 

► Parkraumbewirtschaftung (Kapitel 15) 

► Tempolimit auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen (Kapitel 16) 

► Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe außer Kohle (Kapitel 18) 

► Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 (Kapitel 19) 

 

Die Ergebnisse aus dem Arbeitspaket 3 mit Empfehlungen zur Ausgestaltung von Beteiligungs
verfahren finden sich in Kapitel 20. 
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2 Wissenschaftliche Transferkonzepte 

2.1 Wissenschaftskommunikation 
Die Bedeutung der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse hat erheblich zugenommen. 
In der Konzeption wissenschaftlicher Arbeiten zählt die Dissemination von Forschungsergebnis
sen zum Standard guter wissenschaftlicher Praxis. Öffentlichkeitsarbeit sowie Wissens- und 
Technologietransfer zählen demzufolge inzwischen zur mehrdimensionalen Bewertung der 
Leistung von Wissenschaftler*innen (DFG 2019). 

Grundsätzlich umfasst die Wissenschaftskommunikation alle Arten der Kommunikation von 
wissenschaftlichen Inhalten und wissenschaftlicher Arbeit, inklusive Wissenschaftsjournalismus 
und Wissenschafts-PR sowie die direkte Kommunikation von Forschenden untereinander und 
mit der Öffentlichkeit (vgl. Schäfer et al. 2015). 

Bei den Akteur*innen der Wissenschaftskommunikation lassen sich folgende Gruppen unter
scheiden: 

► Wissenschaftler*innen selbst,  

► Wissenschaftliche Institutionen und deren Mitarbeitenden im Bereich Öffentlichkeits
arbeit,  

► Wissenschaftsjournalist*innen sowie  

► Spezielle Institutionen wie etwa Science Center, Planetarien oder Wissenschaftsmu
seen. 

Wo sich Wissenschaftskommunikation an die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit richtet, wird 
von interner Wissenschaftskommunikation gesprochen. Im Gegensatz dazu wird	Wissenschafts
kommunikation, die sich an Zielgruppen außerhalb des Wissenschaftsbetriebs richtet, als ex
terne Wissenschaftskommunikation bezeichnet. 

Aufgrund der zunehmenden wettbewerbsorientierten Ausrichtung des Wissenschaftssystems 
und die steigende Abhängigkeit von Drittmittelförderungen hat die Bedeutung der externen 
Wissenschaftskommunikation mit den Zielgruppen Politik (Politisierung) und Wirtschaft (Öko
nomisierung) sowie den Medien als Mittler (Medialisierung) erheblich zugenommen (vgl. Kön
neker 2016). 

2.1.1 Wissenstransfer 

Traditionell wird der Transfer wissenschaftlicher Inhalte in einem engeren Sinne auf die Schnitt
stelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bezogen. Im Vordergrund stehen dabei meist die 
Verwertung und Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse. In der Natur- und Technikwissen
schaft wird daher Wissenstransfer typischerweise als Technologietransfer verstanden. Aller
dings haben sich mit der Entstehung und der Ausformung einer Wissensgesellschaft, als neues 
Paradigma gesellschaftlicher Entwicklung, die Rahmenbedingungen für den Transfer wissen
schaftlicher Inhalte derart grundlegend geändert, dass Wissenstransfer inzwischen wesentlich 
breiter verstanden wird und als Wissenschaftskommunikation, alle Arten der Kommunikation 
von wissenschaftlichen Inhalten umfasst (HRK 2013).  

Zu den veränderten Rahmenbedingungen, welche ein breiteres Verständnis von Wissenstransfer 
notwendig machen, zählen: 
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► Veränderungen im Mediensystem 

⚫ Die verfügbaren Medien zur Wissensvermittlung haben sich außerordentlich dyna
misch entwickelt. In immer kürzeren Zeitabständen sind neue Medien hinzugekom
men. Im Zentrum der neuen Medien stehen dabei die digitalen Medien. Neben die
ser Expansion der Medien ermöglicht die Digitalisierung aber auch die technische 
Konvergenz von bisher getrennten Medien. So können der PC oder das Smartphone 
als Allround-Geräte alle Funktionen vormals getrennter Medien wie Text, Bild, Ton 
und Film, übernehmen und zudem individuelle Selektion von Informationen sowie 
bidirektionale Kommunikation ermöglichen. 

► Veränderungen im Mediensystem 

⚫ Durch den Bedeutungszuwachs wissenschaftlichen Wissens wächst vor allem die 
ökonomische Erkenntnis, dass gerade das Wissen zur strategischen Quelle des 
Wertzuwachses wird. 

⚫ Durch den gesellschaftlichen Megatrend der zunehmenden Individualisierung er
halten Einzelpersonen größere Gestaltungsspielräume, erwarten diese auch, sehen 
sich damit jedoch gleichzeitig auch einem Zwang zu eigenen Entscheidungen ausge
setzt. Dadurch wächst die Nachfrage nach bestimmtem und zielgerichtetem Wissen. 
Dieser Akademisierung der Gesellschaft steht allerdings aufgrund der Komplexität 
technischer, ökologischer, ökonomischer und sozialer Systeme auch eine Skepsis 
hinsichtlich Wissenschaft und Technik gegenüber. 

⚫ Aufgrund der gestiegenen Komplexität, der Unübersichtlichkeit globaler Zusam
menhänge und der Unsicherheit wächst der Bedarf an wissenschaftlichem Orientie
rungswissen.  

⚫ Als weitgehend öffentlich geförderte Institution, die zudem Wissenschaftsfreiheit 
und Autonomie beansprucht und gleichzeitig mit Teilen der Gesellschaft in Konflikt 
gerät, bedarf Wissenschaft der gesellschaftlichen Legitimation.  

► Wissenschaftsbezogene Veränderungen 

⚫ Aufgrund der medialen und gesellschaftlichen Veränderungen verändert sich auch 
die Stellung von Wissenschaft und wissenschaftlichem Wissen. Einerseits wird die 
Bedeutung von Wissenschaft allgemein anerkannt und entsprechende Investitio
nen in Bildung, Wissenschaft und Forschung damit erfolgreich begründet. Ander
seits ist das gesellschaftliche Vertrauen in Wissenschaft aufgrund der Widersprüch
lichkeit und Fragilität wissenschaftlichen Wissens gesunken. Insbesondere ange
sichts komplexer und oft globaler Krisen steigt das gesellschaftliche Bedürfnis nach 
tragfähigen Theorien, gesicherten wissenschaftlichen Befunden und vor allem nach 
klaren praktischen Handlungsempfehlungen, welches die Wissenschaft immer we
niger befriedigen kann. 

⚫ Die wissenschaftlichen Fachdisziplinen verfügen über ganz unterschiedliche Tradi
tionen von Wissenstransfer. So dominiert in der Naturwissenschaft das „Populari
sierungsmodell“, das auf eine relativ strikte Trennung von wissenschaftlicher und 
öffentlicher Kommunikation beruht. Inhalte für die öffentliche Kommunikation sind 
speziell hergestellt und unterscheiden sich hinsichtlich Genauigkeit und Verständ
lichkeitsniveau von den wissenschaftlichen Inhalten, die außerhalb der Fachge
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meinschaft als unverständlich gelten. In den Geistes- und Sozialwissenschaften do
miniert dem gegenüber das „Gradientenmodell“ das ein nicht-wissenschaftliches 
Publikum in die wissenschaftliche Kommunikation einbezieht. Öffentliche Kommu
nikation ist dort „verdünnte“ wissenschaftlichen Kommunikation an der Peripherie 
der Wissenschaft (HRK 2013). 

 

2.1.2 Beispiel für Wissenstransfer 

Wissenstransferzentrum Ost 

Das Wissenstransferzentrum (WTZ) Ost ist ein Kooperationsprojekt aller Wissens- und Techno
logietransferstellen der öffentlichen Universitäten am Standort Wien. Ziel ist es, die einzelnen 
universitären Verwertungseinheiten in ein funktionales und fächerübergreifendes Netzwerk 
akademischer Verwertungs- und Transfereinrichtungen auszubauen. In den Jahren 2014 bis 
2018 hat das WTZ Ost begonnen, neuartige Projektkooperationen zwischen den neunen Wiener 
Universitäten und externen Partnerorganisationen aus Forschung, Entwicklung, Kunst, Kultur, 
Wirtschaft und Politik durchzuführen. Zugrundgelegt wird dabei ein sehr breites Verständnis 
von Wissenstransfer und seinen involvierten Akteuren, das sowohl Bedingungen und Inhalte der 
Wissensproduktion, die Vermittlung, Anwendung und Verwertung von Wissen, auch dessen ge
sellschaftliche Adaption und Fortschreibung umfasst (vgl. Beer et al. 2018). 

Für die Wissensproduktion wird diesbezüglich von einer grundsätzlichen Veränderung ausge
gangen (vgl. Nowotny et al. 1994). Dieser zufolge wird Wissen nicht mehr vorrangig in der tradi
tionellen Form der Hierarchie, Disziplin, Homogenität und Institutionen produziert (Mode 1 ge
nannt), sondern entsteht -erzwungen durch die Komplexität aktueller Problemstellungen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen- zunehmend globalisiert, dezentral und transdisziplinär 
(Mode 2). Wissen wird als ein episodisches, komplexes und zusammengesetztes Geschehen ver
standen, dass im Werden und damit grundsätzlich Weiterzuentwickelndes ist und daher erklärt 
werden muss, durch Zeichen-, Laut-, Schriftsprache oder in der Sprache der Dinge und Funktio
nen (vgl. Nowotny et al. 1994). 

Eine grundlegende Methode von Wissenstransfer am WTZ Ost ist die Einrichtung und der Be
trieb von sogenannten Creativity	&	Transfer	Hubs mit ihrerseits spezifischen Methoden, Inhal
ten, Adressaten und Zielsetzungen. Die HUBS verstehen sich als Transferformat für Projekte und 
Personen insbesondere aus den Bereichen Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften (GSK), Krea
tivwirtschaft und Kunst mit dem Ziel Transferkulturen zu professionalisieren und zu verankern. 

Das heißt aber nicht, Transfer auf eine individualisierte Transferfähigkeit zu reduzieren. Diese 
Fähigkeit ist vielmehr in eine systemische Dimension eingebettet, welche Materialitäten, Funkti
onen, Konnektivität, Kollaborationen, Kooperations- und Konfliktaspekte der sich austauschen
den Wissensbereiche und –arten umfasst. Damit wird Wissenstransfer zu einem dynamischen 
und asymmetrischen Prozess in komplexen Informationsökologien. Die folgende Tabelle 2 zeigt 
das sogenanntes I. P. A. C. Muster als einen schematischen Vorschlag für zentrale Prozessaspekte 
einer derartigen Informationsökologie.  
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Tabelle 2: I. P. A. C. Muster von Transferprozessen 

 
4 I‘s 4 P‘s 4 A‘s 4 C‘s 
Information Pathways Action Collateral situations 
Interaction Places Adaption (selective) Collaboration 
Immersion Personal networks Autopoiesis Cooperations 
Interfaces Particularities Art Coherence 

 
(Quelle: Faßler 2016) 

 
Weitere Beispiele 

► Leibniz-Transfer (Leibnitz Gesellschaft) 

► Wissenstransfer in der Helmholtz-Gemeinschaft 

► Transdisziplinärer Wissenstransfer (ISOE) 

a.  

2.1.3 Anforderungen an gute Wissenschaftskommunikation 

Wie für jede gute Kommunikation lassen sich auch für eine gelungene Wissenschaftskommuni
kation einige Grundregeln feststellen. Dazu zählen:   

► Kommunikation sollte immer von der jeweiligen Zielgruppe,	ihren Bedürfnissen, Fragen 
und Anliegen ausgehen. Das bedeutet, die Zielgruppen möglichst genau zu kennen und zu 
beschreiben. Die zentrale Frage dabei heißt: welche Botschaft für welche Zielgruppe über 
welchen Kanal? 

► Kommunikation braucht ein klares, einfaches und leicht verständliches Ziel	

► Kommunikation muss glaubwürdig	sein,	z. B. indem Wissenschaftler persönlich kommuni
zieren und auch die Grenzen und Ambivalenzen von Wissenschaft und wissenschaftlicher 
Diskussion aufzeigen. Ziel guter Wissenschaftskommunikation muss immer sein, zu über
zeugen, nicht zu überreden.  

► Bereitschaft	zum	Dialog: Kommunikation im digitalen Zeitalter bedeutet vor allem, ein Ge
spräch zu initiieren und im besten Fall zu moderieren. Das betrifft klassische Medien und 
Veranstaltungsformate ebenso wie den "Marktplatz" der Sozialen Medien. Das hat Auswir
kungen auf die Kommunikationshaltung, da eine reine Informationsvermittlung kaum eine 
dauerhafte Resonanz erzielt. Auch deshalb sind vor allem „Citizen	Science“-Formate, bei 
denen Bürger*innen direkt beteiligt sind und selbst zu Akteuren werden, inzwischen oft be
sonders erfolgreich.  

► Relevanz für die Zielgruppen:	Themen und Inhalte müssen an die Alltagsthemen	und	Fra
gen	der	Zielgruppen anknüpfen und sie allgemein verständlich über die zielgruppenrele
vanten Kanäle kommunizieren.  

► Gute Kommunikation berührt, das heißt auch: sie ist emotional, verständlich und erzählt 
eine Geschichte zu relevanten Inhalten. 
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► Strategie: Alle Kanäle sollten strategisch so verknüpft werden, dass sie sich gegenseitig ver
stärken. Dabei gilt es, auch Medien,	Multiplikatoren	und	Meinungsführer einzubeziehen  

 

Das BMBF (Müller 2014) umreißt die Anforderungen an eine gelungene Wissenschaftskommu
nikation mit folgenden vier Thesen: 

„These 1: Wissenschaftskommunikation	braucht	Forscher*innen,	Kommunikator*innen	
und	Journalist*innen. Aber die Gewichtung zwischen den Bereichen verschiebt sich. Der Jour
nalismus wird schwächer, es gibt mehr und immer professionellere Kommunikator*innen – aber 
immer noch zu wenige Forschende, die sich aktiv um Wissenschaftskommunikation kümmern. 

These 2: Wissenschaftskommunikation kann nur erfolgreich sein, wenn das Forschungsmarke
ting / die PR in den Hintergrund tritt und ein ernst	gemeinter	und	transparenter	Dialog ge
lingt. 

These 3: Der Dialog	mit	den	Bürger*innen muss früh begonnen sowie Ziele und Möglichkeiten 
klar benannt werden. Wissenschaftskommunikation muss auf hohe Qualitätsstandards achten. 

These 4: Ziel der Wissenschaftskommunikation sollte es sein, noch stärker	in	die	Breite	zu	ge
hen. Forschung sollte im besten Fall ein Thema sein, das die Menschen so stark interessiert wie 
z. B. Arbeits- und Sozialpolitik. (…). Dies setzt allerdings Relevanz voraus. Ferner gehört Reich
weite dazu. Dazu sollten analoge und digitale Formate gemixt werden. Wissenschaftskommuni
kation sollte sich bei der Auswahl der Themen auch an solchen Kriterien orientieren, die für eine 
möglichst große Verbreitung sprechen. Diese Kriterien könnten zum Beispiel sein: 

► Relevanz für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 

► Aktualität, Bezüge zu nachrichtlichen „Großwetterlagen“ 

► Vermittelbarer Nutzen der Wissenschaft für die Gesellschaft  

► Einbeziehung starker Akteur*innen auf dem Fachgebiet in die Kommunikation“ (Müller 
2014). 

Ähnliche Kennzeichen für gelungene Wissenschaftskommunikation werden auch von denjenigen 
Wissenschaften genannt, die in diesem Forschungsfeld tätig sind. Aus der entsprechenden Hoch
schulforschung wird auf folgende Erfolgsfaktoren hingewiesen (Schmermund 2019): 

► Glaubwürdigkeit	ist eine zentrale Erfolgsbedingung von Wissenschaftskommunikation, die 
aufgrund von zunehmender Wissenschaftsskepsis an Bedeutung gewinnt. Glaubwürdigkeit wie
derum ist an Transparenz gebunden, welche sich durch die Offenlegung von Akteur*innen, Fi
nanzierungen und angewandter Methoden erreichen lässt. 

► Gelungene Wissenschaftskommunikation ist zudem auf eine vermittelnde Instanz angewiesen 
welche interessenunabhängig zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit vermittelt und Deu
tungsvorschläge für gesellschaftliche Auswirkungen wissenschaftlicher Erkenntnisse macht. 

► Zielgruppenspezifische	Ansprache ist ebenfalls ein relevanter Erfolgsfaktor der Wissen
schaftskommunikation. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Kommunikation, welche 
sich pauschal und unspezifisch an „die“ allgemeine Öffentlichkeit wendet, wenig zielführend 
ist. 

► Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Personalisierung	und	Individualisierung. Wissen
schaftskommunikation gelingt demzufolge besser, wenn anstelle von weitgehend anonymen 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

39 

 

Institutionen Forschende mit eigenen Persönlichkeiten sichtbar bleiben. Kommunikations
formate, die die Persönlichkeit der Forscher*innen lebendig darstellen, sind wirkmächtiger. 

► Zudem ist der Alltagsbezug	ein wichtiges Kriterium für gelingende Wissenschaftskommunika
tion. Wissenschaftliche Ergebnisse lassen sich umso effektiver kommunizieren, je größer der Be
zug zur Lebenswirklichkeit der Rezipient*innen ist.  

► Um erfolgreich einen Alltagsbezug herzustellen, ist es unabdingbar Verständlichkeit zu ge
währleisten. Zudem ist die Bedeutsamkeit	von erheblicher Relevanz, denn nur als bedeut
sam wahrgenommene Informationen gelingt es hinreichend Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
Zur Erzeugung von Bedeutsamkeit eignet sich wiederum besondere eine angemessene emo
tionale Aufladung von Kommunikationsinhalten, um den Rezipient*innen Möglichkeiten der 
persönlichen Identifikation und Betroffenheit zu eröffnen (ebd.). 

Traditionell wird Wissenschaftskommunikation als ein kommunikatives Dreieck zwischen den 
folgenden drei Akteursgruppen aufgefasst (ohne Autor Siggener Aufruf 2014): 

► „Wissenschaftler*innen	sind die Hauptakteur*innen der Wissenschaftskommunikation. Sie 
können und müssen Wissenschaft glaubwürdig, authentisch und fachlich richtig kommuni
zieren. Ihr Wissen und ihre Deutungshoheit implizieren eine besondere Verantwortung ge
genüber der Gesellschaft.  

► Kommunikator*innen	sind Manager*innen der Wissenschaftskommunikation. Sie priori
sieren und akzentuieren Themen und moderieren Dialogprozesse. Sie schaffen Räume und 
Möglichkeiten zur Kommunikation zwischen Bürger*innen und Wissenschaftler*innen. Sie 
sind für die Entscheidenden im Wissenschaftssystem Seismografen für gesellschaftliche Ent
wicklungen mit Relevanz für die Wissenschaft. Sie fördern die Weiterentwicklung der Wis
senschaftskommunikation und stellen die Qualität ihrer Arbeit auf der Basis wissenschaftli
cher Erkenntnisse und strategischer Konzepte sicher.  

► Journalist*innen	verstehen sich als Anwälte der Öffentlichkeit. Sie beobachten, kommentie
ren und bewerten sowohl die Wissenschaft selbst als auch die Qualität der Wissenschafts
kommunikation.“ (ohne Autor Siggener Aufruf 2014 S.2). 

Insgesamt lässt sich ein neues, kritisches Bewusstsein gegenüber der Wissenschaft feststellen. 
Daraus ergibt sich eine Erklärungspflicht von Wissenschaft gegenüber einer Öffentlichkeit, wel
che Wissenschaft befördern oder verhindern und Vertrauen in die Wissenschaften bilden oder 
entziehen kann. 

Erfolgreiche Wissenschaftskommunikation arbeitet wertegeleitet und strategisch sowie selbst
reflexiv und selbstkritisch. Sie basiert auf definierten sowie transparenten Qualitätskriterien 
und arbeitet faktentreu. Sie macht die Grenzen ihrer Aussagen sichtbar und sorgt für Transpa
renz der Interessen sowie finanziellen und politischen Abhängigkeiten. 

Weil neue wissenschaftliche Entwicklungen die Lebenswelt von Menschen beeinflussen, ist nicht 
nur ein lebensweltlicher Bezug für eine gelungene Kommunikation erfolgsentscheidend, son
dern auch eine Rückkopplung mit der Öffentlichkeit um ihr Gestaltungsoptionen zu eröffnen. Da
raus ergibt sich einen möglichst frühzeitigen Einbezug von Öffentlichkeit in wissenschaftliche 
Entwicklungsprozesse sowie eine Befähigung der Öffentlichkeit zur faktenbasierten Diskussion. 
Eine erfolgreiche Wissenschaftskommunikation macht daher wissenschaftlich erarbeitete Hand
lungsoptionen im Dialog mit der Gesellschaft zugänglich und verständlich und ist offen für ge
sellschaftliche Veränderungen (vgl. ohne Autor Siggener Aufruf 2014). 
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2.1.4 Beispiele für gelungene Wissenschaftskommunikation 

Ein wesentlicher Faktor erfolgreicher Wissenschaftskommunikation ist der Dialog mit den ver
schiedenen Adressaten und Stakeholdern (siehe oben). Im Prinzip geht es darum, wie Stefan 
Müller einprägsam formuliert, „den Bürger vom Zuschauer zum Akteur zu machen“(ebd.). Beson
ders hohe Resonanz haben deshalb zunehmend Formate, die den direkten Kontakt mit Wissen
schaftler*innen ermöglichen und die jeweiligen Interessengruppen aktiv einbeziehen wie bei
spielsweise die „Lange Nacht der Wissenschaften“ in verschiedenen deutschen Städten. Rund um 
die Veranstaltungen selbst gibt es eine Website, Medienpartnerschaften, einen Podcast sowie 
weitere begleitende und zielgruppenorientierte Kommunikationsformate (vgl. LNDW 2021). 

NABU-Challenges	„Und	Action.	Zusammen	Zukunft	machen“	

Die NABU-Kampagne „Und Action“ (NABU 2021a) möchte für einen nachhaltigen Lebensstil sen
sibilisieren und zeigen, wie sich dies im Alltag konkret umsetzen lässt. Das gelingt in besonderer 
Weise, weil die Kampagne einen Bezug zu aktuellen Alltagsfragen herstellt und das „gelernte“ 
und beliebte Format der Challenges (ein Bsp. für sog. „Gamifikation“) nutzt, die in den sozialen 
Netzwerken für Aufmerksamkeit und Beteiligung sorgen. Die Ziele der Challenges sind dabei 
einfach, klar und vor allem realistisch. Die Februar-Challenge lautete zum Beispiel „Einen Monat 
2°C weniger heizen!“, während es aktuell unter dem Titel „Grillfest ohne Tropenrest“ um Her
ausforderungen im heimischen Garten geht. Zentrale Plattform für die Kommunikation ist eine 
Landingpage, begleitend wird die Aktion über den Newsletter und soziale Medien wie Instagram 
(die Heimat der Challenges) kommuniziert.  

  

http://www.nabu.de/landingpages/27173.html
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Abbildung 1: Und Action. Zusammen Zukunft machen 

 

(Bildquelle: instagram/nabu 2021) 

Noch weiter gehen Projekte, in denen sich Bürger*innen aktiv mit einem eigenen Beitrag beteili
gen können. Das BMBF hat für solche „Citizen-Science-Projekte“ die Plattform www.buerger
schaffenwissen.de eingerichtet. Diese Formate bieten zugleich gute Möglichkeiten begleitender 
Kommunikation in ganz unterschiedlichen Kanälen (Portale und Landingpages, Social-Media-
Kanäle, Apps, aber auch Printmedien wie Ratgeber, Ausmalbögen oder Unterrichtsmaterialien 
etc.).  

Citizen-Science-Klassiker: Stunde der Gartenvögel 

Die jährliche „Stunde der Gartenvögel“ (NABU 2021b) des NABU brach im Jahr 2021 alle Re
korde: Rund 150.000 Menschen beteiligten sich an der Aktion am zweiten Maiwochenende, bei 
der Interessierte für eine Stunde Vögel in ihrem Garten, auf dem Balkon oder im Park zählt. Ziel 
ist, ein möglichst umfassendes Bild über die Vogelbestände in Deutschland zu ermitteln. Die 
Teilnehmenden, die auch Preise gewinnen können, sind also unmittelbar an einem wissenschaft
lichen Projekt beteiligt. Gleichzeitig sensibilisiert die Kampagne für Themen wie Klima- und Ar
tenschutz und vermittelt Kenntnisse über die heimische Vogelwelt. Auch hier gibt es ein leicht 
verständliches und klares Ziel, das Thema knüpft direkt an den Alltag der Menschen an und er
möglichst jedem eine einfache Umsetzung direkt vor der eigenen Haustür. Verstärkt wurde der 
Erfolg der Aktion, von der auch in überregionalen Medien berichtet wurde, allerdings durch be
sondere Faktoren (kurz zuvor war das Thema Meisensterben überregional in vielen Medien prä
sent, und offenbar führte die Corona-Krise zu einem verstärkten Naturbezug und mehr häusli
chen Aktivitäten).  
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Interdisziplinäre Kooperationen: Dawn Chorus  

Dass für Citizen Science Projekte auch interdisziplinäre Kooperationen sinnvoll sein können, 
zeigt Dawn Chorus, das Wissenschaftskommunikation, Vogelzählung und ein Kunstprojekt ver
bindet (https://dawn-chorus.org/). Die Citizen Science Plattform DAWN CHORUS ist ein Projekt 
von BIOTOPIA (neues Naturkundemuseum Bayern) und der Stiftung Nantesbuch. Wissenschaftliche 
Unterstützung leistet das Institut für Ornithologie des Max-Planck-Instituts in Seewiesen, Deutsch
land.  

Wissenschaftskommunikation auf Instagram: das kleine, persönliche Format 

Der Social-Media-Kanal Instagram bietet gute Möglichkeiten, auch zu sehr spezifischen Themen 
über den persönlichen Kontakt einer/es Wissenschaftlers*in eine Community aufzubauen und 
Reichweite zu erzielen.4 

Vorhandene Kanäle nutzen und verknüpfen 

Die Kommunikation auf Instagram lässt sich mit einer guten Content-Strategie und einem akti
ven Community Management sehr gut auf vorhandenen Kanälen (z. B. dem Instagram-Account 
des UBA) aufsetzen. Insgesamt ist zu empfehlen, bereits vorhandene Kanäle und Instrumente (z. 
B. auch die Luftreinhalte-App des UBA) für die zu erarbeitende Kommunikationsstrategie zu 
nutzen.  

2.1.5 Weitere Beispiele 

Kampagne „Aktion Feldrittersporn“  

Der Feldrittersporn ist, wie viele andere Ackerwildkräuter, stark gefährdet. Dabei sind Acker
wildkräuter für ein gesundes Ökosystem, beispielsweise als Nahrungsgrundlage für blütenbe
stäubende Insekten, sehr wichtig. Um die Bevölkerung für den Schutz dieser Pflanzen zu sensibi
lisieren, hat das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) die Ak
tion Feld-Rittersporn gestartet. Hauptzielgruppe waren Schüler*innen, dazu gab es Plakate und 
eine Aktionsseite des Auftraggebers (vgl. Sandstein Kommunikation 2021a). 

Abbildung 2: Informations- und Werbematerial zur Aktion Feld-Rittersporn 

 

(Bildquelle: Sandstein Kommunikation 2021a) 

 

4 Gute Beispiele für Wissenschaftskommunikation über Instagram finden sich unter anderem auf www.wissenschaftskommunika
tion.de/wissenschafts%C2%ADkommunikation-via-instagram-drei-beispiele-18393/ (21.03.2021). 

https://dawn-chorus.org/
http://www.wissenschaftskommunikation.de/wissenschafts%C2%ADkommunikation-via-instagram-drei-beispiele-18393/
http://www.wissenschaftskommunikation.de/wissenschafts%C2%ADkommunikation-via-instagram-drei-beispiele-18393/
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Wanderausstellung „Abfall ist mehr als nur Müll“ 

Ebenfalls für das LfULG konzipiert und gestaltet wurde die Wanderausstellung mit dem Titel 
»Abfall ist mehr als nur Müll«. 1,3 Millionen Tonnen Müll entstehen jedes Jahr in sächsischen 
Haushalten. Höchste Zeit also, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich Abfall vermeiden, 
richtig trennen oder kreativ wiederverwenden lässt. Die von Sandstein konzipierte und gestal
tete Ausstellung ist passend zum Thema aus Recyclingpappe und Holz gefertigt. So ist sie flexibel 
einsetzbar, platzsparend und in zwei Transportkisten gut zu transportieren (Sandstein Kommu
nikation 2021b). 

Abbildung 3: Abfall ist mehr als nur Müll 

 

(Bildquelle: Sandstein Kommunikation 2021b) 

Hofgeflüster.sachsen.de: Forschungsprojekt zum digitalen Agrarmarketing 

Wie landwirtschaftliche Themen den Verbraucher*innen zugänglich gemacht werden können, 
stand als zentrales Thema im Mittelpunkt des Projekts „Hofgeflüster.sachsen.de“. Die Dringlich
keit ergibt sich daraus, dass die Produktionsweisen von Nahrungsmitteln von immer mehr Men
schen kritisch hinterfragt und zunehmend regionale und nachhaltige Produkte nachgefragt wer
den. Oftmals führen jedoch lückenhafte Informationen und auch Vorurteile zu einer eher negativ 
gefärbten Wahrnehmung der Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund hat sich das Sächsische 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in einem Forschungsprojekt der 
Aufgabe gestellt, für Landwirt*innen einen Prototyp für die digitale Kommunikation zu entwi
ckeln. Mit dem Portal www.hofgefluester.sachsen.de wurde eine digitale Plattform geschaffen, 
die sowohl für landwirtschaftliche Betriebe nutzbar ist, sich aber auch an Verbraucher*innen 
richtet und zudem auf weitere digitale Kommunikationsprojekte im sächsischen Agrarmarketing 
übertragbar ist. Umgesetzt wurde das Portal als Teil des Innovationsprojektes simul+ Innova
tion Hub (SIH). Mit Hilfe dieses Innovations-Hubs sollen Forschungseinrichtungen, Unterneh
men und Behörden gemeinsam herausgehobene Innovationsvorhaben im Bereich ländlicher 
Raum realisieren (vgl. Sandstein Kommunikation 2021c).  

https://www.hofgefluester.sachsen.de/
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Abbildung 4: Beispiel für einen Webauftritt im Rahmen von Hofgeflüster.sachsen.de 

 

(Bildquelle: LfULG o. J.) 

 

2.2 Öffentliche Beteiligung 

2.2.1 Definitorisches 

Bürgerbeteiligung bedeutet die Möglichkeit aller betroffenen und interessierten Bürgerinnen 
und Bürger, ihre Interessen und Anliegen bei öffentlichen Vorhaben zu vertreten und einzubrin
gen. Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet, dass sich neben Bürgerinnen und Bürgern auch Inte
ressengruppen wie Kammern oder NGOs beteiligen können (vgl. Paust 2016). 

2.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

2.2.2.1 Aarhus Konvention 

Die Aarhus Konvention (BMUV 2020b) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der jeder Person Rechte 
im Umweltschutz zuschreibt. Die Übereinkunft trat 2001 in Kraft und wurde 2007 von Deutsch
land ratifiziert. Sie umfasst das Recht auf Information über Umweltfragen, Beteiligung an Ver
waltungsverfahren zu Projekten mit Umweltauswirkungen sowie die Möglichkeit Klage gegen 
Umweltbeeinträchtigungen zu führen. Mit dem Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz von 2006 hat 
Deutschland die europäische Umsetzung der Aarhus Konvention in nationales Recht umgesetzt 
und dafür insbesondere das UMVG und das BImSchG aber auch des KrWG und anderer hinsicht
lich der Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung an die Aarhus Konvention bzw. deren europä
ische Umsetzung in EG-Richtlinie 2003/35/EG angepasst. 
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2.2.2.2 § 6 der 43. BImSchV  

Im Rahmen der nationalen Umsetzung der europäischen Richtlinie (EU) 2016/2284 (NEC-
Richtlinie) durch die 43. BImSchV ist vorgeschrieben, dass das BMUV die Öffentlichkeit frühzei
tig bei der Erstellung und Aktualisierung des nationalen Luftreinhalteprogramms beteiligt. Ge
mäß § 6 der 43. BImSchV sind der Entwurf des NLRP einen Monat lang zur Einsicht auszulegen, 
der Öffentlichkeit Stellungnahmen einzuräumen und fristgemäß eingegangene Stellungnahmen 
beim Beschluss des nationalen Luftreinhalteprogramms zu berücksichtigen sowie das beschlos
sene nationale Luftreinhalteprogramm einschließlich einer Darstellung des Ablaufs des Beteili
gungsverfahrens und der Gründe und Erwägungen, auf denen der getroffene Beschluss beruht, 
öffentlich bekannt zu geben. 

2.2.2.3 Verwaltungsentscheidungen 

Ob und wie die Öffentlichkeit bei Verwaltungsentscheidungen beteiligt werden muss, hängt we
sentlich von der Art des Verwaltungsverfahren ab. Diesbezüglich lassen sich Zulassungs-, Pla
nungs- und Planfeststellungsverfahren unterscheiden. 

► Zulassungsverfahren sind verwaltungsrechtliche Verfahren, die sich auf ein bestimmtes 
Projekt, etwa die Erteilung einer Baugenehmigung für ein bestimmtes Gebäude oder die Er
teilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung beziehen. Bei Zulassungsverfahren 
hat die zuständige Behörde keinen Entscheidungsspielraum, denn sie ist stets verpflichtet, 
die Genehmigung zu erteilen, wenn die gesetzlich bestimmten Voraussetzungen vorliegen. 
Daher beschränken sich die Einflussmöglichkeiten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
auf eine Überprüfung ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. 

Zu unterscheiden sind dabei allerdings  

⚫ Verfahren für die ein Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 UVPG vorgeschrie
ben ist, dessen Durchführung im UVPG detailliert geregelt ist. 

⚫ Des Weiteren sind bei immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gemäß 
(§ 10 BImSchG) für die förmliche Genehmigung bestimmter Anlage, die in der 4. 
BImSchV genannt sind, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Vorgeschrieben sind nach § 
10 BImSchG das Genehmigungsvorhaben öffentlich bekannt zu machen, zu etwaige 
Einwendungen aufzufordern, Antragsunterlagen zur Einsicht auszulegen und Ein
wendungen entgegenzunehmen sowie einen Erörterungstermin zu bestimmen und 
Einwendungen zu erörtern. 

► Planungsverfahren	sind verwaltungsrechtliche Verfahren, die zur Koordinierung und Pla
nung von verschiedenen Themen wie beispielsweise der Raumordnung (Raumordnungs
plan), Bebauung (Bebauungsplan), Abfallbeseitigung (Abfallbeseitigungsplan) und Luftrein
haltung (Luftreinhalteplan) durchgeführt werden. Für bestimmte Pläne und Programme 
schreibt das UVPG in § 33 die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) vor. 
Dazu zählen gemäß Anhang 5 Nr. 2.2 UVPG auch Luftreinhaltepläne nach § 47 (1) BImSchG 
(1). Der Verfahrensablauf für eine SUP ist in den §§ 33 – 46 UVPG geregelt und stellt die nati
onale Umsetzung der EG-Richtlinie (2001/42/EG) über die Prüfung der Umweltauswirkun
gen bestimmter Pläne und Programme dar. Hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung ist im 
Rahmen der SUP vorgeschrieben die Öffentlichkeit allgemein- und für Nichtfachleute ver
ständlich über die Umweltauswirkungen des Planes zu informieren. 
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► Planfeststellungsverfahren sind besondere Verwaltungsverfahren über die Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Vorhaben und Infrastrukturmaßnahmen. Für sie ist gemäß Verwaltungs
verfahrensgesetz (VwVfG) eine förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit zwingend vorge
schrieben. Demgemäß muss der Plan öffentlich zur Einsicht ausgelegt werden. Verbandskla
geberechtigte Vereinigungen können Stellungnahmen abgeben und betroffene natürliche 
Personen Einwendungen erheben. Die Stellungnahmen und Einwendungen sind von der zu
ständigen Behörde zu erörtern und mit einer Stellungnahme der Planfeststellungsbehörde 
zu zuleiten. Bei Einwendungen, für die bei der Erörterung keine Einigung erzielt wurde und 
für welche Auflagen zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkun
gen auf Rechte andere untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind, können Be
troffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld geltend machen. 	

 

2.2.3 Grundlagen der Bürgerbeteiligung bei Umweltbelangen 

Das BMU hat eigene Leitlinien (IFOK GmbH, FÖV 2019) für gute Bürgerbeteiligung entwickeln 
lassen. Die Leitlinien sollen zum einen zur einheitlich hohen Qualität von Bürgerbeteiligungsver
fahren, die vom BMU durchgeführt werden, beitragen. Zum anderen sollen die Leitlinien und 
ihre Erläuterungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMU als konkrete Handlungs
hilfe für die Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren dienen. 

Im klassischen Beteiligungsmodell wird zwischen drei Stufen der Beteiligung unterschieden, die 
aufeinander aufbauen. Bürgerbeteiligung im BMU reicht häufig bis auf die zweite Stufe. Die Bür
gerkonferenzen („Klimaschutzplan 2050“) reichen aus unserer Sicht in Stufe drei hinein (vgl. 
Punkt Bürgerkonferenzen („Klimaschutzplan 2050“)).  

 

Abbildung 5: Die drei Stufen der Beteiligung 

 

(Quelle: IFOK GmbH, FÖV 2019) 
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Die folgende Abbildung 6 fasst die zentralen Aspekte einer erfolgreichen Bürgerbeteiligung 
schematisch zusammen. 	

Abbildung 6: Partizipatorisches Hexagon – Gut gemachte Bürgerbeteiligung 

 

(Quelle: Kamlage 2014) 

 

2.2.4 Grundvoraussetzungen für gute Bürgerbeteiligungen: 

► Klare	Ziel-	und	Rahmensetzung	

Es herrscht Klarheit über Zuständigkeiten und den politischen Entscheidungsprozess, in dem 
Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden sollen.  

Es ist zu klären, ob und welche Eckpunkte des Entscheidungsprozesses bereits bestehen, welche 
Ziele verfolgt werden und welche Rahmenbedingungen bereits gesetzt sind.  

► Durchdachtes	Verfahrensdesign	

Das Referat für Bürgerbeteiligung und die inhaltlich zuständigen Organisationseinheiten im 
BMUV arbeiten im Beteiligungsverfahren zusammen.  

In einem transparenten Verfahren werden Bürgerinnen und Bürger eingeladen und ausgewählt. 
Es werden möglichst alle Bevölkerungsschichten angesprochen. 

► Hohe	Verfahrensqualität	

Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger werden früh und eindeutig über Gestaltungspielräume 
und Beteiligungsziele informiert. Bürgerinnen und Bürger und BMUV gleichen ihre Erwartungen 
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vor dem Hintergrund der gegebenen Möglichkeiten ab, um frühzeitig Missverständnisse und 
Enttäuschungen zu vermeiden.  

► Adäquater	Umgang	mit	den	Ergebnissen	und	Evaluation	

Alle wesentlichen Verfahrensschritte und Zwischenergebnisse werden dokumentiert, damit sie 
auch nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens nachvollziehbar bleiben (IFOK GmbH, FÖV 
2019)  

2.2.5 Beispiele erfolgreicher Bürgerbeteiligung 
 

2.2.5.1 Bürgerkonferenzen im Zusammenhang mit dem „Klimaschutzplan 2050“ 

Abbildung 7: Ablauf der Bürgerbeteiligung 

 

(Quelle: BMU 2017) 

Der Prozessablauf der Bürgerbeteiligung: 

„Am 14. September 2015 wurde begonnen, Bürgerinnen und Bürger per Zufallsauswahl anzuru
fen und für eine Teilnahme zu gewinnen. Ziel war es, möglichst viele unterschiedliche Stimmen 
zu hören und einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden. Aber die Erfahrung ähnlicher Ver
fahren bestätigte sich auch hier: Teilnehmende mit höheren Bildungsabschlüssen waren stärker 
repräsentiert und auch bei der Gewinnung von jungen Menschen stieß dieses Auswahlverfahren 
an Grenzen. 

Der Tag des Bürgerdialogs zum Klimaschutzplan 2050 fand zeitgleich an 5 Orten in Deutschland 
statt: Die Teilnehmenden diskutierten einen Tag lang über Klimaschutzmaßnahmen und entwi
ckelten schließlich 77 Maßnahmenvorschläge. Weiterhin wurden an jedem Ort zwei Bürger-De
legierte gewählt.  

Unter www.klimadialog2050.de wurden ab dem 24. November 2015 alle 77 Maßnahmenvor
schläge, die am Tag des Bürgerdialogs erarbeitet wurden, für die allgemeine Öffentlichkeit zu
gänglich online gestellt. Ziel des Online-Dialogs war, eine inhaltliche Rückmeldung zu den Vor
schlägen zu bekommen. Dafür wurde eine Kommentar-Funktion zu jeder Maßnahme eingerich
tet. Insgesamt wurden 635 Kommentare gesammelt. Die Kommentierung war bis zum 21. De
zember 2015 möglich. 

file:///%5C%5Cbw-inf-008%5CHagemannP$%5CUBA%5CBeratung%5CBerichte%5Chttps;%5Cwww.klimadialog2050.de
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In dem Bürgerdialog erarbeiteten die Bürgerinnen und Bürger 77 Maßnahmenvorschläge zu fol
genden Themen: Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft/Landnutzung, Industrie, 
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Alle Ergebnisse des Bürgerdialogs und des Online-Dia
logs gingen in einen Bürgerreport ein. Dieser wurde Ende Januar 2016 in redaktioneller Zusam
menarbeit mit den Bürger-Delegierten erarbeitet. 

Am Tag des Bürgerdialogs und im Online-Dialog wurden insgesamt 12 Bürger-Delegierte ge
wonnen, die im weiteren Prozess mitwirkten. Die Bürger-Delegierten wirkten zum einen am 
Bürgerreport mit. Darüber hinaus brachten sie die Bürger-Empfehlungen im sogenannten Dele
giertengremium ein, in dem auch 13 Vertreter/innen aus Bundesländern, Kommunen und Ver
bänden mitwirkten. 

Das Delegiertengremium bündelte die Empfehlungen von Bürgern, Ländern, Kommunen und 
Verbänden zu einem gemeinsamen Maßnahmenkatalog. 

Am 19. März 2016 übergaben Bürger, Verbände, Kommunen und Bundesländer den Maßnah
menkatalog gemeinsam an die Bundesumweltministerin Frau Dr. Barbara Hendricks. Diese lobte 
den Prozess und das Engagement der Teilnehmenden und betonte den innovativen Charakter 
des Dialogs. 

Nach der Übergabe des Maßnahmenkatalogs an die Bundesumweltministerin hat das Ministe
rium die Empfehlungen geprüft und ein Feedback dazu abgegeben, was in den Klimaschutzplan 
einfließen soll. Von den insgesamt 77 im Bürgerdialog erarbeiteten Maßnahmen sind 52 in den 
Klimaschutzplan eingearbeitet worden. 

Der Klimaschutzplan 2050 wurde am 14. November 2016 vom Bundeskabinett beschlossen. Er 
gibt für den Prozess zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele im Einklang mit dem Über
einkommen von Paris inhaltliche Orientierung für folgende Handlungsfelder: Energieversor
gung, Gebäude- und Verkehrsbereich, Industrie und Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft. 

Bei einer Abschlusskonferenz, die am 16. Februar 2017 stattgefunden hat, hat das Bundesminis
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit auf den Prozess zurückgeblickt, das 
Ergebnis vorgestellt und in den breiten Beteiligungsprozess eingeordnet. Außerdem hat es einen 
Ausblick auf künftige Dialoge gegeben“ (BMU 2017). 

 

Das Bürgerbeteiligungsverfahren wurde evaluiert. Hier die wichtigsten Ergebnisse: 

Das Bürgerbeteiligungsverfahren wurde insgesamt gut bewertet. Insbesondere die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger erzielte eine große Zustimmung zumal eine derartige Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürger – neben Kommunen, Ländern und Verbänden – am Entstehungs
prozess eines solchen Klimaschutzplans keine Selbstverständlichkeit ist.  

„Hohe Ergebnis-	und	Prozessakzeptanz	durch	Zufallsbürger. Insgesamt zeigen sich positive 
Effekte von Bürgerbeteiligung mithilfe zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger in Bezug 
auf Ergebnis- und Prozessakzeptanz politischer Entscheidungen. Auch in der Bevölkerung selbst 
findet die Idee durchaus Zustimmung. Hinzu kommt, dass konkrete Erfahrungen mit zufällig 
ausgewählten Bürgern zu einer gesteigerten Wertschätzung und Akzeptanz dieser Idee führen. 

Das gesamte Verfahren wurde überwiegend mit guten und sehr guten Noten bedacht. Dabei ragt	
besonders	die	Präsenzveranstaltung, also der Tag des Bürgerdialogs, positiv heraus.  

Während etwa 40 Prozent der Befragten die Präsenzveranstaltung als „sehr gut“ bezeichneten, 
gaben nur etwa 15 Prozent der ersten Online-Phase diese Note, bei der zweiten waren es etwa 
zehn Prozent. 
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Dennoch: Die Mischung von Präsenz-Veranstaltungen mit Online-Beteiligung d. h. Transparenz 
und der offene Zugang zum Verfahren sind für einen Großteil der Bevölkerung wichtige Voraus
setzungen zur Akzeptanz von Bürgerbeteiligung. Daher ist eine Ergänzung durch Online-Beteili
gung für erfolgreiche Verfahren notwendig. 

Als der Klimaschutzplan zwischen den Ressorts und schließlich im Kabinett verhandelt wurde, 
wurde dies weniger positiv bewertet. Vor allem mangelnde	Transparenz	und	Information für 
diese Phase standen im Zentrum der Kritik“ (Faas et al. 2017). 

 

2.2.5.2 Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Baden-Württemberg 

Mit dem Landes-Klimaschutzgesetz von 2013 und dem darauf basierenden ersten, aktuellen In
tegrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) hat sich Baden-Württemberg anspruchs
volle Ziele für den Klimaschutz gesetzt und konkrete Strategien und Maßnahmen für deren Er
reichung erarbeitet. Dieses Konzept wurde gemeinsam mit der Öffentlichkeit weiterentwickelt 
und aktualisiert.  

Fast 340 Personen haben sich in 2019 über die Beteiligungsplattform des Landes online mit dem 
vorläufigen Maßnahmenkatalog zum künftigen Klimaschutz befasst, Vorschläge kommentiert 
und ergänzt oder eigene Ideen eingebracht. Weitere rund 250 Bürgerinnen und Bürger sowie 
Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden sind zu den Konferenzen gekommen, um miteinan
der die Klimaschutzvorschläge zu diskutieren und zu bewerten. Herausgekommen ist ein um
fangreiches Paket an Anregungen, das in den nächsten Wochen vom Umweltministerium ausge
wertet wird (vgl. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
2019). 

Eckdaten: 

► Insgesamt standen in der Onlinebeteiligung rund 150 Maßnahmen zur künftigen Energie- 
und Klimaschutzpolitik zur Diskussion und Kommentierung. Sie betreffen die sechs Sektoren 
Strom, Wärme, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Stoffströme sowie über
greifende Fragestellungen. 

► 7000 Einzelempfehlungen aus der Bevölkerung, 400 neue Maßnahmenvorschläge und 584 
beteiligte Bürgerinnen und Bürger 

► Formate: Onlinebeteiligung, den Bürgerkonferenzen, den Verbändetischen und den Treffen 
mit jungen Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung  

► Ziele: 90 Prozent weniger Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2050 (im Vergleich zu 1990) 
beziehungsweise 42 Prozent bis 2030 (so soll es in der Novelle des Klimaschutzgesetzes ste
hen)  

Besonderheit: Hohe Beteiligung der Bevölkerung von Baden-Württemberg. Hoher (positiver) 
Aufwand wie z. B. den eingesetzten Formaten der Beteiligung. 

 

2.2.5.3 Öffentlichkeitsbeteiligung Luftreinhalteplan „Modellstadt Reutlingen“ 

Das Land Baden-Württemberg wurde vom Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 22. Oktober 
2014 verpflichtet, den Luftreinhalteplan für Reutlingen so zu ändern, dass dieser die erforderli
chen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung der Immissionsgrenzwerte enthält.  
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Hierfür wurde vom Land Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium Tübingen das Pro
jekt „Modellstadt Reutlingen“ entwickelt, durch Fachgutachter inhaltlich bearbeitet und gleich
zeitig von Beginn an mit einer intensiven Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet. 

Ein zentraler Punkt der Beteiligung stellte die sog. Spurgruppe dar, in der alle relevanten gesell
schaftlichen Gruppen vertreten waren. Die Mitglieder der Spurgruppe sollten als Beratungsgre
mium und als Multiplikatoren in die von ihnen vertretenen Gruppen fungieren.  

Ferner wurden die Bürgerinnen	und	Bürger	in	Informationsveranstaltungen	und	online	im	
Beteiligungsportal	Baden-Württemberg	eingebunden sowie kontinuierlich über die Medien 
und im Internet informiert. 

Die fachliche Bearbeitung des Projektes startete mit einer umfassenden Gesamtbetrachtung aller 
Einflüsse, die Auswirkungen auf die Luftqualität in Reutlingen haben. Im Weiteren wurden Maß
nahmen zunächst möglichst umfassend benannt, eine konkrete Auswahl für Reutlingen getrof
fen, deren Minderungspotenziale ermittelt und daraus Maßnahmenkombinationen / Szenarien 
entwickelt, die es ermöglichen die Grenzwerte in Reutlingen baldmöglichst einzuhalten. Aktuelle 
und zukünftige Entwicklungen wie z. B. die Öffnung des Scheibengipfeltunnels bei Reutlingen 
wurden dabei berücksichtigt.  

Der Gesamtprozess des Projektes war in fünf Arbeitsphasen des Fachgutachtens eingeteilt, zu 
denen jeweils Workshops mit der Spurgruppe stattfanden. In den Workshops wurde über die 
Arbeitsstände und Zwischenergebnisse des Fachgutachtens diskutiert und beraten und Anre
gungen und Ideen für den weiteren Arbeitsprozess von Seiten der Spurgruppe gegeben. Der 
erste Workshop fand im Juli 2016 statt, der letzte und sechste Workshop im September 2017.  

Zusätzlich wurde nach dem dritten und nach dem fünften Workshop abends jeweils eine Infor
mationsveranstaltung	für	die	breite	Öffentlichkeit durchgeführt. Diese wurde im Vorfeld mit 
dem Motto „Durchatmen	in	Reutlingen	-	mit	vereinten	Kräften	für	die	Luftreinhaltung“	bzw.	
„Durchamten	in	Reutlingen	-	Luftreinhalteplanung	für	Reutlingen“ über die lokale Presse und mit 
Postkarten, die an verschiedenen Stellen / Geschäften etc. in der Stadt verteilt wurden, bekannt
gemacht und beworben.  

Die erste Informationsveranstaltung wurde von ca. 100 Teilnehmenden besucht und diente dazu 
in Form von Vorträgen, Themenständen und einer Podiumsdiskussion über mögliche Maßnah
men für die Luftreinhaltung in Reutlingen zu informieren.  

Auf der zweiten Informationsveranstaltung wurde über den aktuellen Entwurf der 4. Fortschrei
bung des Luftreinhalteplans Reutlingen informiert und Anregungen zur Umsetzung der Maßnah
men eingeholt. Zusätzlich diente diese Veranstaltung als Auftakt für die Onlinebeteiligung, die 
vom 23.2. bis 23.3.2017 im Online-Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg stattfand. 
Insgesamt sind über das Beteiligungsportal 39 Kommentare eingegangen. 

Der Beteiligungsprozess wurde kontinuierlich evaluiert. Dazu fanden vertrauliche, ausführliche 
Interviews mit Mitgliedern der Spurgruppe zu drei Zeitpunkten im Prozess statt. Die Ergebnisse 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Evaluation wurden in einem Abschlussbericht zusam
mengefasst. Als Ergebnis der drei Evaluationsrunden wurde in dem Abschlussbericht festgehal
ten:  

► „[…]	dass	die	Mitglieder	der	Spurgruppe	mit	dem	Ablauf	der	Öffentlichkeitsbeteiligung	und	der	
Gestaltung	des	Prozesses	grundsätzlich	zufrieden	waren.		

► Die	Einflussmöglichkeiten	der	Spurgruppe	auf	das	Ergebnis	(Luftreinhalteplan)	sowie	das	Am
bitionsniveau	der	Maßnahmen	blieben	jedoch	hinter	den	Erwartungen	zurück.	



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

52 

 

► Dies	war	auch	dem	notwendigerweise	eng	gesteckten	Zeitrahmen	und	dem	engen	Fokus	auf	
eine	schnellstmögliche	Einhaltung	der	gesetzlichen	Grenzwerte	geschuldet	-	ein	Spannungsfeld,	
welches	das	Projekt	nicht	auflösen	konnte.“	(Büttner et al. 2018).	

 

2.2.5.4 Luftreinhalteplan 2018-2025 Berlin 

Ausgangslage: Die bisherigen Maßnahmen (z. B. Umweltzone, Förderung von umweltfreundli
chen Verkehrsmitteln) reichen nicht aus, um die gesetzlichen Grenzwerte für Stickstoffdioxid 
(NO2) und in bestimmten Jahren bei ungünstigen Wetterlagen auch die für Feinstaub (PM10) ein
zuhalten. 

Mit dem Luftreinhalteplan 2018-2025 soll sich das ändern. Dafür wertete die Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bis Anfang 2019 die aktuellen Grenzwertüberschreitun
gen, ihre Ursachen sowie die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen aus.  

Für die Fortschreibung des neuen Luftreinhalteplans wurde die Öffentlichkeit beteiligt durch:  

a.) eine Online-Umfrage 

b.) eine formelle Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Entwurf zum Luftreinhalteplan wurde online 
zur öffentlichen Diskussion gestellt 

 

Umsetzung Onlinebefragung: 

Die Umfrage zu bisherigen und neu geplanten Maßnahmen zur Luftreinhaltung in Berlin, war 
vom 3. Dezember 2018 bis zum 4. Januar 2019 aktiv. Die Befragung ermöglichte die Beantwor
tung von Fragen zur Luftqualität und räumte die Möglichkeit ein, Kommentare abzugeben. Die 
Kommentare wurden gesammelt und ausgewertet und sind nach Möglichkeit in den Entwurf 
zum Luftreinhalteplan eingeflossen.  

Abbildung 8: Beispielhaftes Ergebnis der Online-Befragung 

 

(Bildquelle: Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019a) 
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Beispiele für Kommentare: 

► „Wir fordern den regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Müller (SPD) auf, die Um
frage zum Luftreinhalteplan Berlin 2018-25 zu verlängern oder zu wiederholen und vorher 
alle (!) Haushalte zu informieren.  

► Die Antwortmöglichkeiten sind zu tendenziös und geben keine möglichen anderen Antwor
ten als erwartet werden her. Andere Gründe welche zur Umweltverschmutzung und der da
rauffolgenden Belastungen bleiben außer Acht. 

► Um eine wirkliche Klarheit bei der Umweltverschmutzung zu erhalten, müssen deutlich 
mehr Gesichtspunkte in der Umfrage mit einbezogen werden.  

► Sie sollten mal darauf achten, dass die abgegebenen Stimmen nach dem benutzten Verkehrs
mittel gewichtet werden. Wenn NUR Radfahrer die Meinung äußern, ist ja wohl klar was 
rauskommt!!! “ (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019a). 

 

Erste Bewertung Arbeitsgemeinschaft: 

Die Grundgesamtheit bei der Online-Befragung (n=474) erscheint bei einer Stadtbevölkerung 
von 3,8 Mio. gering. Einige Hinweise aus der Befragung/den Kommentaren (ohne Anspruch auf 
Repräsentativität) weisen darauf hin, dass zu wenig Bürger von der Online-Befragung erfahren 
haben, um sich daran zu beteiligen. Was die generellen Luftreinhaltemaßnahmen anbetrifft, füh
len sich die Befragten zu wenig informiert. Generelle Schwächen von (Online-)Befragungen wer
den auch hier kritisiert, da Antwortvorgaben manipulativ erscheinen. Dennoch muss bei derarti
gen Befragungen einbezogen werden, wieviel Budget dafür zur Verfügung steht, was sowohl die 
Gesamtzahl der potenziell zu Befragenden als auch die Möglichkeit „offene“ Fragen zu stellen li
mitiert. 

Umsetzung formelle Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Unter mein.berlin.de wurde der Entwurf zum Luftreinhalteplan online zur öffentlichen Diskus
sion gestellt. Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen und Firmen konnten ihre Vor
schläge und kritischen Fragen zum Entwurf des Luftreinhalteplans, 2. Fortschreibung (2019) 
einbringen. 

Die Senatsverwaltung erhielt nach Veröffentlichung des Entwurfs 49 Einwendungen von Privat
personen oder Unternehmen. Außerdem reichten 14 Verbände Stellungnahmen ein. Alle Stel
lungnahmen wurden bei der Fertigstellung des Luftreinhalteplans und der Entscheidung über 
seine Annahme gemäß § 47 Abs. 5a Satz 6 BImSchG angemessen berücksichtigt. Alle Einwen
der*innen erhielten schriftlich Antwort (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima
schutz 2019b). 

 

Auszug einer Stellungnahme zu den Luftqualitätsgrenzwerten: 

„Stellungnahme: Die Grenzwerte müssen nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten 
werden, um negative Gesundheitseffekte zu vermeiden.  

Berücksichtigung: Die EU-weit geltenden Grenzwerte leiten sich aus den WHO-Empfehlungen, 
aber auch aus Argumenten der Wirtschaftspolitik und der technischen Machbarkeit ab. Für 
Stickstoffdioxid (NO2) stimmt der Richtwert der WHO mit dem EU-Grenzwert überein, bei PM10 

und PM2,5 hingegen empfiehlt die WHO zum Teil wesentlich niedrigere Werte (z. B. 10 μg/m³ für 
PM2,5) als gesetzlich vorgeschrieben. 
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Tabelle 3: Vergleich EU-Grenzwert / WHO-Richtwerte (2005) für ausgewählte Luftschadstoffe 

 EU-Grenzwert WHO-Richtwert 

PM10 40 µg/ m³ 20 µg/m³ 

PM2,5 20 µg/m³  10 µg/m³  

NO2 40 µg/m³  40 µg/m³  

 

Der PM10-Grenzwert wird bereits seit nunmehr drei Jahren in Berlin eingehalten. Der Grenzwert 
für PM2,5 wurde noch nie überschritten. Die WHO-Empfehlung sowohl für PM10 als auch für PM2,5 

hingegen wird in Berlin flächendeckend überschritten. Rechtlich gibt es jedoch derzeit keine 
Möglichkeit, im Rahmen des Luftreinhalteplans schärfere Anforderungen an die Luftqualität zu 
stellen als gesetzlich vorgeschrieben. Daher kann die Forderung nach einem deutlichen Unter
schreiten der EU-Grenzwerte im Luftreinhalteplan nicht berücksichtigt werden. Wie in Kapitel 9 
des Luftreinhalteplans angekündigt, soll jedoch eine Luftreinhaltestrategie entwickelt werden, 
die das Erreichen der WHO-Richtwerte bis 2030 zum Ziel haben soll. Dies wird auch zu einer 
deutlichen Unterschreitung von Grenzwerten führen“ (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz 2019b). 

49 Einwendungen von Privatpersonen oder Unternehmen bei einer 3,77 Mio. Stadt erscheinen 
gering. Die Qualität wie die Einwendungen beantwortet worden sind ist sehr präzise und auf 
den*die Einwender*in eingehend (Augenhöhe, Transparenz).  

2.2.5.5 Weitere Beispiele 

► Bürgerräte und Bürgerforen („Integriertes Umweltprogramm 2030“)  

► Bürgerwerkstätten („Ressourceneffizienzprogramm II/ProgRess II“)  

► Online-Dialoge (verschiedene Programme wie „Weißbuch Stadtgrün“) 

► International Association for Public Participation (iap2) 

2.2.6 Beispiele für digitale Applikationen 

Es gibt weitere Beispiele für digitale Anwendungen, vor allem Apps zum Thema Luftqualität und 
Luftreinhaltung, die sowohl Informationen liefern als auch interaktiv nutzbar sind.  

Scan4Chem 

Die kostenlose und werbefreie App Scan4Chem des Umweltbundesamtes wurde im Rahmen des 
EU LIFE Projekts „AskREACH“ entwickelt und gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern die 
Möglichkeit, Anfragen zu besonders besorgniserregenden Stoffen an Produktanbieter zu stellen. 
Die App wurde 2017 entwickelt und wird -nach einem Relaunch- in zahlreichen europäischen 
Ländern in 12 Sprachen angeboten. Alle Länderversionen der App sind an eine Datenbank ange
schlossen, in die Produktanbieter ihre Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen 
in ihren Produkten eingeben können. Unternehmen können Anfragen mithilfe der App zentral 
beantworten und ihrer Auskunftspflicht somit effizienter nachkommen – und ggf. zeigen, dass 
keine besorgniserregenden Stoffe in ihren Produkten enthalten sind (vgl. UBA 2020d). 

Gefahrstoffschnellauskunft 

Die App Gefahrstoffschnellauskunft (GSA) ist ein Teildatenbestand von ChemInfo, die sich in 
Darstellung und Datenumfang speziell an Einsatzkräfte wie Feuerwehr und Technisches Hilfs
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werk (THW) sowie Rettungskräfte richtet, um im Notfall schnell Auskunft zum korrekten Um
gang mit Gefahrstoffen zu geben. Die GSA2.0-App verfügt aktuell über vier Profile (Feuerwehr, 
Fachberater, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk), zwei unterschiedliche Suchmasken 
bzw. -methoden für die Stoffsuche nach Namen, UN- und CAS-Nummer sowie eine Warntafelsu
che für Informationen zum Transport von Chemikalien. Die App richtet sich an Behörden und 
Dienststellen des Bundes sowie gemeinsam von Bund und Ländern betriebene Dienststellen, 
Länder- und kommunale Behörden sowie Einsatzkräfte, welche einfache hoheitliche Aufgaben 
durchführen. Die Gefahrstoffschnellauskunft wurde 2013/2014 im Rahmen eines Forschungs
vorhabens des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt und 
2014 vom UBA als App für mobile Endgeräte beauftragt (vgl. UBA 2016a). 

Luftqualität 

Die App „Luftqualität“ wurde 2019 vom Umweltbundesamtes (UBA) beauftragt. Sie stellt stünd
lich aktualisierte Daten für die Luftschadstoffe Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid und Ozon zur 
Verfügung. Die Daten stammen von über 400 Luftmessstationen aus ganz Deutschland. Ein Luft
qualitätsindex, informiert zudem über die Luftqualität an jeder Station und gibt entsprechende 
Gesundheitstipps für Aktivitäten im Freien. 

Feinstaub 

Die App Feinstaub bzw. „Particular Matter“ ist eine open Source Software der Firma Chillibits. Sie 
greift auf den hosting service der GitHub Plattform zurück. Sie visualisiert weltweit erfasste 
Feinstaubdaten, benachrichtigt bei Grenzwertüberschreitungen und ermöglicht die Integration 
eigener Messdaten sowie den Vergleich und die Auswertung von Messdaten (vgl. Chillibits 2020). 

Luftqualität Niedersachsen 

Die App wurde vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klima
schutz herausgegeben und ist seit Mitte 2019 nutzbar. Die App informiert stündlich über die 
Luftqualität an 28 Messstationen des lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen 
und bewertet diese. Zusätzlich enthält die App die wichtigsten Wetterparameter. Per GPS wird 
der aktuelle Standort des Nutzers oder der Nutzerin ermittelt und die Luftqualitätsdaten der 
nächstgelegenen Messstation automatisch angezeigt. Darüber hinaus besteht auch die Möglich
keit, gezielt Informationen über einzelne Messstationen und Messkomponenten abzurufen. Ne
ben der Darstellung der aktuellen Werte werden für die Messkomponenten Verlaufskurven über 
die jeweils letzten 48h angeboten (vgl. Niedersächsisches Umweltministerium 2019). 

Air Quality 

Die App Air Quality wurde 2017 vom Schweizer Unternehmen IQAir entwickelt. Sie visualisiert 
und prognostiziert für weltweite Standorte die Luftqualität und benutzt dabei den 6-stufigen Air 
Quality Health Index welcher die gesundheitliche Wirkung der Luftschadstoffe Feinstaub, NO2, 
O3, CO, SO2, NH3 und Blei kategorisiert. Die App beinhaltet ferner Warnungen bei Grenzwert
überschreitungen und gibt Verhaltenshinweise (vgl. IQAir 2020). 

Weitere 

► Air Quality – AirCare von Gorjan Jovanovski 

► Air Quality Index von BreezoMeter 

► AirLief - Personal Air Pollution Monitor & Adviser 

► Air Matters von Air Matters Network Pty Ltd 

► Luftqualität von FFZ srl 
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3 Allgemeine wissenschaftliche Wirkungsbewertung der 
Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 

3.1 Kumulierte Wirkungen aller Maßnahmen des NLRP von 2019 auf die na
tionalen Emissionen 

Im Folgenden werden auf der Basis der NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284 und der Emissionsbe
richterstattung 2018 sowie auf der Basis des nationalen Luftreinhalteprogramms von 2019 die 
nationalen Reduktionsverpflichtungen und die prognostizierte kumulierte Wirkung der Minde
rungsmaßnahmen dargestellt.  

Gemäß der europäischen Richtlinie 2016/2284 vom 14.12.2016 über die Reduktion der nationa
len Emissionen bestimmter Luftschadstoffe (NEC-Richtlinie) hat sich Deutschland verpflichtet 
seine nationalen Emissionen zu reduzieren. Die folgende Tabelle 4 weist die diesbezüglichen Re
duktionverpflichtungen aus. 

Tabelle 4: Reduktionverpflichtung der nationalen Emissionen ggü. den Emissionen des Jahres 2005 

NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284 NOX SO2 NH3 NMVOC PM2,5 

zu erreichende Reduktion ab 2020 ggü. 2005 39% 21% 5% 13% 26% 
zu erreichende Reduktion ab 2030 ggü. 2005 65% 58% 29% 28% 43% 

 
(Quelle: Jakobs et al. 2019) 

Gemäß Emissionsberichterstattung 2018 hat Deutschland für das Basisjahr 2005 folgende re
duktionspflichtige nationale Emissionsmengen berichtet:  

Tabelle 5: Emissionen im Basisjahr 2005 gemäß Emissionsberichterstattung 2018 in kt 

Emissionsberichterstattung 2018 NOX SO2 NH3 NMVOC PM2,5 

Nationale Emissionen 2005 in kt 1.460*) 473 625*) 1.123*) 135 
*) ohne Emissionen aus der Landwirtschaft (NFR 3B und 3D, vgl. Art. 4 Abs. 3 d) der NEC-Richtlinie 
 
(Quelle: Jakobs et al. 2019) 

Gemäß des nationalen Luftreinhalteprogrammes 2019 ergaben sich für Deutschland in 2030 fol
gende, zur Einhaltung der Reduktionsverpflichtungen zusätzlich notwendige Emissionsreduktio
nen im Vergleich zum Basis-Szenario (WM-Szenario):  

Tabelle 6: Zusätzlich notwendige nationale Emissionsreduktion in 2030 gemäß NLRP von 2019 

Notwendige Emissionsreduktion in kt NOX SO2 NH3 NMVOC PM2,5 

In 2030 ggü. WM-Szenario 92 32 126 / 3 
 
(Quelle: Jakobs et al. 2019) 

Die potenzielle Wirkung aller Maßnahmen und Maßnahmenpakete im WAM-Szenario des natio
nalen Luftreinhalteprogramms in 2030 zeigt die  folgende Tabelle 7: 
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Tabelle 7: Kumulierte Wirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 in 2030 (WAM-Szenario) 

Reduktionswirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP im WAM-Szenario 
in kt NOX SO2 NH3 NMVOC PM2,5 

Klimaschutzmaßnahmen des MWMS des Projektionsberichts 2017 24,6 26,6 / 2,0 1,6 
Ausstieg aus der Verstromung von Stein- und Braunkohle gemäß Emp
fehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung“ 32,3 34,8 0,5 0,9 1,5 

Nationale Umsetzung der MCP-Richtlinie (EU) 2015/2193 gemäß Be
schluss der Bundesregierung vom 18.03.2019 31,2 0,2 / / 0,1 

Beibehaltung der Regelung für Festbrennstoffkessel der 1. BImSchV / / / / 1,3 
Maßnahmenpaket Straßenverkehr – Umweltprämie und Software-Up
date für Pkw, Hardware-Nachrüstung für Busse, Förderung Umweltver
bund, Fortschreibung der CO2-Grenzwerte für Pkw 

7,2 / 0,2 5,5 0,3 

Maßnahmenpaket Landwirtschaft / / 133 / / 
ggf. Förderung eines Wechsels der in der industriellen Produktion einge
setzten Brennstoffe hin zu schwefelärmeren Brennstoffen oder effizien
teren Technologien zur Abgasreinigung 

/ 8,2 / / / 

nur falls zur Erreichung der NOX-Minderungsziele zu 2030 zwingend er
forderlich: Änderung der 13.BImSchV für ausgewählte Brennstoffe außer 
Kohle 

2,1 / / / / 

Summe potenzieller Emissionsreduktionen im WAM-Szenario in 2030 
ggü. WM-Szenario 97 70 134 8 5 

 
(Quelle: NLRP 2019, S. 93 Tabelle 34) 
 

Ein Vergleich von Tabelle 6 und Tabelle 7 zeigt, dass die potenziellen Emissionsreduktionen der 
im WAM-Szenario betrachteten Maßnahmen im Jahr 2030 bei allen Schadstoffen, z. T. mit etwas 
Puffer, die Einhaltung der europäischen Reduktionsverpflichtungen der NEC-Richtlinie gewähr
leisten. 
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3.2 Sektorspezifische Wirkungen aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 
auf die nationalen Emissionen 

3.2.1 Sektorspezifische Wirkung der Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die NOX-
Emissionen 

Die folgende Abbildung zeigt die im NLRP von 2019 bewertete sektorspezifische Maßnahmen
wirkung auf die NOX-Emissionen. 

Abbildung 9: Sektorspezifische Wirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die nationa
len NOX-Emissionen  

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Jakobs et al. 2019) 

Alle Minderungsmaßnahmen des NLRP von 2019 zusammen bewirken eine zusätzliche potenzi
elle Reduktion der nationalen NOX-Emissionen um 97 kt im Jahr 2030 gegenüber dem WM-
Szenario. Die Abbildung illustriert ferner die Höhe der Reduktionsverpflichtungen der NEC-
Richtlinie gegenüber den Emissionen im Basisjahr 2005 (gemäß Emissionsberichterstattung 
2018). Für das Jahr 2030 ist diesbezüglich eine Reduktion auf 511 kt gefordert. Das WAM-
Szenario erreicht eine Übererfüllung der Reduktionsverpflichtung in 2030 von rund 5 kt.  

Die Abbildung verdeutlicht ferner, dass NOX insbesondere aus dem Verkehrssektor, gefolgt von 
der Energiewirtschaft, emittiert wird. Entsprechend zielen die Maßnahmen des NLRP von 2019 
auf Emissionsminderungen in diesen Sektoren.   
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3.2.2 Sektorspezifische Wirkung der Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die SO2-
Emissionen 

Die folgende Abbildung 10 zeigt die im NLRP von 2019 bewertete sektorspezifische Maßnah
menwirkung auf die nationalen SO2-Emissionen aus den sektorspezifischen Quellgruppen. 

Abbildung 10: Sektorspezifische Wirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die natio
nalen SO2-Emissionen  

 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Jakobs et al. 2019) 

Alle Minderungsmaßnahmen des NLRP von 2019 zusammen bewirken eine zusätzliche potenzi
elle Reduktion der nationalen SO2-Emissionen um 70 kt im Jahr 2030 gegenüber dem WM-
Szenario.  

Die Abbildung 10 illustriert ferner die Höhe der Reduktionsverpflichtungen der NEC-Richtlinie 
gegenüber den Emissionen im Basisjahr 2005 (gemäß Emissionsberichterstattung 2018). Für 
das Jahr 2030 ist diesbezüglich eine Reduktion auf 199 kt gefordert. Das WAM-Szenario erreicht 
eine Übererfüllung der Reduktionsverpflichtung in 2030 von rund 38 kt. 

Die Abbildung verdeutlicht ferner, dass SO2 insbesondere aus der Energiewirtschaft, gefolgt von 
den Industrieprozessen, den Haushalten und Kleinverbrauchern sowie dem verarbeitenden Ge
werbe emittiert wird. Entsprechend zielen die Maßnahmen des NLRP von 2019 auf Emissions
minderungen in diesen Sektoren.  
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3.2.3 Sektorspezifische Wirkung der Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die NH3-
Emissionen 

Die folgende Abbildung 11 zeigt die im NLRP von 2019 bewertete sektorspezifische Maßnah
menwirkung auf die nationalen NH3-Emissionen 

Abbildung 11: Sektorspezifische Wirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die natio
nalen NH3-Emissionen  

 

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Jakobs et al. 2019) 

Alle Minderungsmaßnahmen aus dem NLRP von 2019 zusammen bewirken eine zusätzliche po
tenzielle Reduktion der nationalen NH3-Emissionen um rund 134 kt im Jahr 2030 gegenüber 
dem WM-Szenario Die obige Abbildung 11 illustriert ferner die Höhe der Reduktionsverpflich
tungen der NEC-Richtlinie gegenüber den Emissionen im Basisjahr 2005 (gemäß Emissionsbe
richterstattung 2018). Für das Jahr 2030 ist diesbezüglich eine Reduktion auf 444 kt gefordert. 
Das WAM-Szenario erreicht eine Übererfüllung der Reduktionsverpflichtung in 2030 von rund 8 
kt. 

Aus der Abbildung ist deutlich erkennbar, dass NH3 weit überwiegend aus der Landwirtschaft 
emittiert wird. Zu einem deutlich geringeren Teil tragen auch der Verkehr und Industriepro
zesse zu den nationalen Emissionen von Ammoniak bei. Entsprechend zielen die Maßnahmen 
des NLRP von 2019 insbesondere auf Emissionsminderungen im landwirtschaftlichen Sektor. 
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3.2.4 Sektorspezifische Wirkung der Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die 
NMVOC-Emissionen 

Die folgende Abbildung 12 zeigt die im NLRP von 2019 bewertete sektorspezifische Maßnah
menwirkung auf die nationalen NMVOC-Emissionen. 

Abbildung 12: Sektorspezifische Wirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die natio
nalen NMVOC-Emissionen  

 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Jakobs et al. 2019) 

Alle Minderungsmaßnahmen des NLRP 2019 zusammen bewirken eine zusätzliche potenzielle 
Reduktion der nationalen NMVOC-Emissionen um rund 8 kt im Jahr 2030 gegenüber dem WM-
Szenario. 

Die Abbildung 12 illustriert die Höhe der Reduktionsverpflichtungen der NEC-Richtlinie gegen
über den Emissionen im Basisjahr 2005 (gemäß Emissionsberichterstattung 2018). Für das Jahr 
2030 ist diesbezüglich eine Reduktion auf 807 kt gefordert. Das WAM-Szenario erreicht eine 
Übererfüllung der Reduktionsverpflichtung in 2030 um rund 31 kt. 

Die Abbildung verdeutlicht ferner, dass NMVOC im Wesentlichen aus Industrieprozessen, nach
rangig auch aus dem Verkehrssektor sowie aus Haushalten und Kleinverbrauchern emittiert 
werden. Da die Reduktionsverpflichtung in 2030 bereits im WM-Szenario eingehalten wird, ent
hält das NLRP von 2019 keine spezifischen zusätzlichen Maßnahmen zur Minderung der 
NMVOC-Emissionen. Gleichwohl sind Minderungsmaßnahmen enthalten, die sich auch auf die 
NMVOC-Emissionen auswirken. 
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3.2.5 Sektorspezifische Wirkung der Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die PM2,5-
Emissionen 

Die folgende Abbildung 13 zeigt die im NLRP von 2019 bewertete sektorspezifische Maßnah
menwirkung auf die nationalen PM2,5-Emissionen. 

Abbildung 13: Sektorspezifische Wirkung aller Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 auf die natio
nalen PM2,5-Emissionen  

 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Jakobs et al. 2019) 

Alle Minderungsmaßnahmen des NLRP von 2019 zusammen bewirken eine zusätzliche potenzi
elle Reduktion der nationalen PM2,5-Emissionen um rund 5 kt im Jahr 2030 gegenüber dem WM-
Szenario. 

Die obige Abbildung zeigt auch die Höhe der Reduktionsverpflichtungen der NEC-Richtlinie ge
genüber den Emissionen im Basisjahr 2005 (gemäß Emissionsberichterstattung 2018). Für das 
Jahr 2030 ist diesbezüglich eine Reduktion auf 77 kt gefordert. Das WAM-Szenario erreicht eine 
Übererfüllung der Reduktionsverpflichtung in 2030 um rund 2 kt. 

Die Abbildung verdeutlicht ferner, dass PM2,5 im Wesentlichen aus dem Verkehrssektor, Indust
rieprozessen sowie aus Haushalten und Kleinverbrauchern aber auch aus der Energiewirtschaft 
emittiert wird. Entsprechend zielen die Maßnahmen des NLRP von 2019 auf Emissionsminde
rungen in diesen Sektoren. 
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3.3 Unsicherheiten bei der Projektion nationaler Luftschadstoff-Emissionen 
Bereits die Datengrundlage der Emissionsprojektionen, das Emissionsinventar für zurücklie
gende Jahre, enthält Unsicherheiten. Der informative Inventarbericht zur Emissionsberichter
stattung 2018 schätzte im Mittel je Schadstoff eine mögliche Unterschätzung der nationalen Ge
samtemissionen von maximal 27 Prozent und eine mögliche Überschätzung von maximal 10 
Prozent ab. Der Status quo der Unsicherheitenabschätzung im Emissionsinventar ist im aktuel
len informativen Inventarbericht zur Berichterstattung 2022 (IIR 2022) im Kapitel 1.7 nachzule
sen.  

In einem nächsten Schritt kommen die Unsicherheiten bei der Projektion der Aktivitäten, die 
Emissionen erzeugen sowie bei der Projektion der spezifischen Emissionsfaktoren dieser Aktivi
täten hinzu. Aus der Multiplikation von projizierten Aktivitätsraten (Aktivität pro Jahr) und pro
jizierten Emissionsfaktoren (Emission pro Aktivität) ergeben sich die berechneten zukünftigen 
Emissionen. Naturgemäß und durch den Vergleich zurückliegender Prognosen mit tatsächlich 
eingetretenen Entwicklungen bestätigt, existieren dabei große Unsicherheiten, die umso größer 
werden, je weiter der projizierte Zeitraum in die Zukunft reicht.  

Beispielsweise gleichen die Annahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Erhöhung 
des Anteils erneuerbarer Energien sowie zu sinkenden Emissionsfaktoren durch technische 
Maßnahmen das angenommene Wirtschaftswachstum sowie die Zunahmen beim Energiebedarf 
aus und führen in Summe zu sinkenden Emissionen. Weicht die tatsächliche Entwicklung von 
der angenommenen ab, können auch die tatsächlich eintretenden Emissionen von den projizier
ten abweichen. Sensitivitätsanalysen, bei denen ausgewählte Parameter in definiertem Maß ver
ändert werden, können helfen, einzuschätzen, in welchen Bereichen sich von der Projektion ab
weichende Entwicklungen besonders stark auf die Emissionen auswirken. 

Die NEC-Richtlinie versucht den bekannten Unsicherheiten Rechnung zu tragen, indem die Re
duktionsverpflichtungen relativ zu den jeweils für 2005 berichteten Emissionen festgelegt sind 
und die Emissionsprojektionen alle zwei Jahre sowie die nationalen Luftreinhalteprogramme 
mindestens alle vier Jahre aktualisiert werden müssen. Der informative Inventarbericht 2022 
(IIR 2022) stellt die aktualisierten Emissionsprojektionen den Projektionen des NLRP 2019 im 
Kapitel 9 gegenüber. 

3.4 Kumulierte Wirkungsbewertung der Maßnahmen aus dem NLRP von 
2019 auf die Luftqualität 

Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit wurden auf EU-Ebene gesetzliche Re
gelungen zur Limitierung der nationalen Emissionsmengen und der Begrenzung der Schadstoff
konzentrationen in der Umgebungsluft festgelegt. Aktuell haben die folgenden EU-Richtlinien 
Gültigkeit: 

► EU-Richtlinie 2016/2284 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luft
schadstoffe, in Deutschland umgesetzt über die 43. Bundesimmissionsschutzverordnung 
(43. BImSchV)  

► EU-Luftqualitätsrichtlinie (EU-Richtlinie 2008/50/EG), in der Grenz- und Zielwerte für die 
Konzentrationen (Immissionsbelastung) verschiedener Schadstoffe in der Außenluft festge
legt wurden, in Deutschland umgesetzt über die 39.BImSchV 

Die Luftqualität an einem Ort wird sowohl von den lokal freigesetzten Emissionen als auch von 
den aus der näheren und weiteren bis fernen Umgebung herantransportierten Luftschadstoffen 
beeinflusst.  
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Wie sich Emissionsminderungen an einzelnen Emissionsquellen (z. B. Abschalten eines Kraft
werkes) oder für ganze Sektoren (z. B. Reduktion der Fahrleistungen und Abgasemissionen im 
innerörtlichen Straßenverkehr) an einem Ort in der dort gemessenen Luftschadstoffbelastung 
auswirken, kann sehr unterschiedlich sein und hängt zum einen von Art und Lage der Emissi
onsquelle und deren Quellstärke und zum anderen von den meteorologischen und sonstigen 
ortsspezifischen Randbedingungen ab. So wirkt sich die Minderung einer über einen 200 Meter 
hohen Schornstein abgegebenen Emissionsmenge in der Regel quellnah nicht besonders stark 
aus, da die freigesetzten Luftschadstoffe direkt verdünnt und mit dem Wind weiter transportiert 
werden und erst später stark verdünnt in Bodennähe gelangen. Dagegen werden die Abgasemis
sionen von Fahrzeugen auf einer innerstädtischen, auf beiden Seiten bebauten Straße mit hohem 
Verkehrsaufkommen bodennah freigesetzt und können sich je nach lokalen Bedingungen in sol
chen Straßenschluchten auch stark anreichern und zu hohen gemessenen Konzentrationen füh
ren, an denen die lokalen Emissionen aus dem Straßenverkehr folglich den größten Anteil ha
ben. Entsprechend wird sich eine Minderung der Abgasemissionen in solch einer Straße direkt 
auch deutlich in einer Reduktion der dort gemessenen Luftschadstoffkonzentrationen zeigen. 

Im NLRP von 2019 werden für die in Bezug auf die NEC-Richtlinie relevanten Luftschadstoffe 
SO2, NOX, NMVOC, NH3 und PM2,5 sowohl die Entwicklung der nationalen Emissionen von 2005 
bis 2016 als auch deren Prognose bis 2020 und 2030 beschrieben. Um diese Daten zu ermitteln, 
hat das UBA ein umfangreiches System aufgebaut, das die Zeitreihen der nationalen Emissionen 
sehr differenziert nach Emissionssektoren und -subsektoren enthält und in die Zukunft fort
schreibt. 

Um die Auswirkung der Entwicklung der Emissionen auf die Luftqualität beurteilen zu können, 
werden zum einen Messungen durchgeführt, um die Ist-Situation und auch die Entwicklungen in 
der Vergangenheit bis heute zu erfassen, und zum anderen komplexe Modellberechnungen 
durchgeführt, um aus diesen Messungen flächendeckende Informationen abzuleiten sowie um 
Prognosen für die Zukunft zu erstellen, z. B. für verschiedene Emissionszenarien.  

3.4.1 Entwicklung der Luftqualität  

Das UBA berichtet jährlich in einem Hintergrundbericht zu der Entwicklung der Luftqualität in 
Deutschland für die momentan relevanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM2,5), Stickstoffdioxid 
(NO2) und Ozon (O3). Basis stellen die Daten dar, die überwiegend in den Messnetzen der Bun
desländer an über 600 Messstationen zur Überwachung der Luftqualität erfasst werden. Diese 
messen eine Vielzahl von Stoffkonzentrationen.  

Je nach Lage der Messstationen können diese vereinfacht einem der folgenden drei sogenannten 
„Belastungsregime“ zugeordnet werden (vgl. auch Abbildung 14): 

 

► Ländlicher Hintergrund 

► Städtischer Hintergrund 

► Städtisch verkehrsnah 
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Abbildung 14: Schema der Belastungsregime für PM2,5 und NO2 

 

(Quelle: UBA 2023a) 

„Das Regime „ländlicher	Hintergrund“ steht für Gebiete, in denen die Luftqualität weitgehend 
unbeeinflusst von lokalen Emissionen ist. Stationen in diesem Regime repräsentieren somit das 
großräumige Belastungsniveau, das auch als großräumiger Hintergrund bezeichnet wird.  

Das Regime „städtischer	Hintergrund“ ist charakteristisch für Gebiete, in denen die gemesse
nen Schadstoffkonzentrationen als typisch für die Luftqualität in einer Stadt angesehen werden 
können. Die Belastung ergibt sich dabei aus den Emissionen der Stadt selbst (Straßenverkehr, 
Heizungen, Industrie etc.) und denen des großräumigen Hintergrunds. 

Stationen des Regimes „städtisch	verkehrsnah“ befinden sich typischerweise an stark befahre
nen Straßen. Dadurch addiert sich zur städtischen Hintergrundbelastung ein Beitrag, der durch 
die direkten Emissionen des Straßenverkehrs entsteht.“ (UBA 2023a S. 7).  

Die obige Abbildung aus (UBA 2023a) stellt die Beiträge der einzelnen Belastungsregime sche
matisch vereinfacht dar, gibt allerdings laut UBA nur die ungefähren Größenverhältnisse wieder.  

„Ein weiteres Belastungsregime bilden industrienahe Messungen, mit denen der Beitrag indust
rieller Quellen auf die Luftqualität in naheliegenden Wohngebieten beurteilt werden soll.“ (UBA 
2023a S. 7) 

Die Entwicklungen der Luftschadstoffkonzentrationen für Feinstaub (PM2,5), NO2 und Ozon in 
Deutschland aus dem UBA-Hintergrundbericht für das Jahr 2022 (UBA 2023a) werden im Fol
genden kurz dargestellt, um die aktuelle Situation der Luftqualität in Deutschland zu beschrei
ben. Diese drei Schadstoffe wurden ausgewählt, da deren Konzentrationen über oder knapp un
ter den geltenden Grenz- und Zielwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit liegen. Für 
CO und SO2 liegen die gemessenen Konzentrationen deutlich unter den gültigen Grenzwerten, im 
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Rahmen der Diskussion zur Verbesserung der Luftqualität stehen diese Schadstoffe aktuell da
her nicht im Fokus.  

Verglichen werden die aktuell gemessenen Luftschadstoffkonzentrationen mit den aktuell gülti
gen Grenzwerten. Seit Herbst 2022 liegt allerdings ein Entwurf für eine Aktualisierung der EU-
Luftqualitätsrichtlinie vor, der im Vergleich zu den heute gültigen Grenzwerten, deutlich ver
schärfte enthält, die ab 2030 eingehalten werden sollen.  

 

Feinstaub (PM10, PM2,5) 

Messungen für Feinstaub werden für unterschiedliche Fraktionen des Feinstaubs durchgeführt, 
aktuell werden in den Messnetzen der Länder typischerweise PM10 und PM2,5 gemessen. PM10-
Partikel sind vereinfacht ausgedrückt Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von bis 
zu 10 µm und PM2,5-Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser bis zu 2,5 µm dement
sprechend eine Teilmenge vom PM10. Die Feinstaubfraktion PM2,5 enthält zum größten Teil Teil
chen mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 µm und zu einem geringen Teil auch Teilchen die 
größer als 2,5 µm sind. Je kleiner die Partikel sind, umso lungengängiger sind sie. Aufgrund der 
geringen Größe von Feinstaub-Partikel, können sie Tage bis Wochen in der Atmosphäre verblei
ben und über weite Distanzen bis zu 1.000 km transportiert werden. Daher ist Feinstaub auch 
von hoher nationaler und internationaler Relevanz. Dies spiegelt sich auch in der NEC-Richtlinie 
bzw. den dort festgeschriebenen Reduktionsverpflichtungen von Emissionen von PM2,5 -Direkte
missionen sowie der Emissionen von Vorläuferstoffen, die in der Atmosphäre sekundären Fein
staub bilden, wider.  

In Bezug auf die Luftqualität werden beide Fraktionen betrachtet. Die EU-Luftqualitätsrichtlinie 
gibt sowohl für PM10 als auch für PM2,5 einen Grenzwert für den Jahresmittelwert an (40 bzw. 25 
µg/m³). Zusätzlich wird für PM10 ein Grenzwert für den Tagesmittelwert (50 µg/m³) angegeben, 
der nicht mehr als 35-mal im Jahr überschritten werden darf. Für PM2,5 fordert die EU-
Luftqualitätsrichtlinie außerdem die durchschnittliche Exposition der Bevölkerung gegenüber 
PM2,5 bis zum Jahr 2020 zu senken. Hierzu wird der sogenannte AEI-Wert (Average Exposure In
dicator, Mittelwert ausgewählter Stationen im städtischen Hintergrund über jeweils drei Jahre) 
ermittelt. Für Deutschland leitet sich aus der Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG eine Minde
rung des AEI um 15% bis 2020 bezogen auf 2010 ab.  

Von diesen verschiedenen aktuell gültigen Grenzwerten war in Deutschland in den letzten Jah
ren der	PM10-Tagesmittelwert nur noch an einigen Stationen überschritten, während vor 10 
bis 15 Jahren teilweise noch an über der Hälfte der Stationen Überschreitungen gemessen wur
den (vgl. Abbildung 15). Schon seit mehreren Jahren wird an keiner Messstation in Deutschland 
eine Überschreitung gemessen.  
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Abbildung 15: Anteil der Messstationen mit Überschreitung des Grenzwertes für den PM10-
Tagesmittelwert 

 

(Quelle: UBA 2023a)  

Für den PM10-Jahresmittelwert wurden seit 2000 keine Werte über dem Grenzwert gemessen, 
auch für den PM2,5-Jahresmittelwert wurde seit Inkrafttreten in 2015 an keiner Station eine 
Überschreitung gemessen. Für den PM2,5-AEI wurde das Minderungsziel -15% gegenüber 2010 
in 2020 erreicht.  

 

Stickstoffdioxid (NO2) 

Während bei den Emissionen üblicherweise die NOX-Emissionen summarisch betrachtet werden 
(NOX = Summe aus NO2 und NO, ausgewiesen als NO2) und die Grenzwerte für Abgasemissionen 
sich auch auf NOX beziehen, ist in Bezug auf die Luftqualität die Betrachtung der NO2-
Konzentrationen relevant. Entsprechend gibt es Grenzwerte für die Außenluft für NO2.  

NO2 ist eine reaktive Stickstoffverbindung, die selbst schädliche Umweltwirkungen auslösen 
kann, aber auch als Vorläufersubstanz bei der Bildung von bodennahem Ozon und sekundären 
Partikeln eine wesentliche Rolle spielt.  

Der Grenzwert für den NO2-Jahresmittelwert liegt nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie bei 40 
µg/m³. Dieser wurde seit Inkrafttreten im Jahr 2010 in Deutschland an vielen städtischen ver
kehrsnahen Messstationen deutlich überschritten, im Jahr 2019 noch an ca. 24% dieser Statio
nen und im Jahr 2022 voraussichtlich nur noch an zwei Messstationen. Insgesamt zeigt die Ent
wicklung der NO2-Jahresmittelwerte in den letzten Jahren, seit ca. 2010, einen Rückgang (vgl. 
Abbildung 16). Der Mittelwert aller verkehrsnahen Messstationen lag erstmalig im Jahr 2016 er
kennbar unter dem Grenzwert von 40 µg/m³ und ist seitdem weiter gesunken.  
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Der Grenzwert für die NO2-Stundenmittelwerte (200 µg/m³ darf nicht mehr als 18-mal im Jahr 
überschritten werden) wird im Jahr 2022 wie in den Vorjahren nicht überschritten und stellt da
mit keine kritische Größe dar. 

Abbildung 16: Entwicklung der NO2- Jahresmittelwerte 2000-2021 

 

(Quelle: UBA 2023a) 	

Bodennahes Ozon (O3) 

Bodennahes Ozon ist ein Luftschadstoff, der nicht direkt emittiert wird, sondern in Bodennähe 
bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Ozonvorläu
fersubstanzen, überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen, ent
steht (vgl. UBA 2023a). 

Für Ozon wird bei der Überschreitung der Informationsschwelle von 180 µg/m³ (1-Stundenmit
telwert) die Öffentlichkeit über die Medien informiert, dass für besonders empfindliche Bevölke
rungsgruppen ein Risiko für die Gesundheit besteht. Beim Überschreiten der Alarmschwelle 
(240 µg/m³, 1-Stundenmittelwert) wird die Öffentlichkeit über die Medien gewarnt, dass für alle 
Menschen ein Risiko für die Gesundheit besteht.  

Außerdem sollen als Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit Ozonwerte über 120 
µg/m³ (höchster täglicher 8-Stundenmittelwert) an höchsten 25 Tagen im Kalenderjahr auftre
ten, gemittelt über 3 Jahre. Langfristig sollen die 8-Stundenmittelwerte 120 µg/m³ gar nicht 
mehr überschreiten.  

In Deutschland wurde in der Vergangenheit der Informationsschwellenwert (und auch der 
Alarmschwellenwert) immer wieder überschritten, wobei die Überschreitungen von Jahr zu Jahr 
sehr unterschiedlich oft auftraten. Grund für die starken Schwankungen der Ozonspitzen über 
die Jahre ist die hohe Abhängigkeit der Ozonkonzentrationen vom Wetter. Eine Bildung boden
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nahen Ozons findet besonders stark bei intensiven Sonneneinstrahlung statt. „Bei länger anhal
tenden sommerlichen Hochdruckwetterlagen kann sich das gebildete Ozon in den unteren 
Schichten der Atmosphäre anreichern und dort zu erhöhten Werten führen.“ (UBA 2023a S.18).  

Der langfristige Zielwert für den 8-Stundenmittelwert (120 µg/m³) wurde im Jahr 2022 nur an 
einer Station eingehalten und an allen anderen wie auch in den letzten Jahren stets überschrit
ten, wobei die räumliche Verteilung der Belastungspeaks je nach Jahr sehr unterschiedlich aus
fiel, abhängig von den jeweiligen meteorologischen Randbedingungen. Norddeutschland ist ge
nerell weniger von hohen Ozonkonzentrationen betroffen (vgl. UBA 2023a). 

 

3.4.2 Prognose der Luftqualität bis 2030  

Um die zukünftige Entwicklung der Luftschadstoffbelastung für größere Gebiete wie Deutsch
land zu prognostizieren, werden sogenannte regionale Chemie-Transport-Modelle eingesetzt, 
die bis zu einer Modellauflösung von ca. 1 x 1 km² belastbare Ergebnisse liefern.  

Mit den Modellen werden die Strömungs- und Ausbreitungsvorgänge in einem dreidimensiona
len Rechengebiet, das in kleine Volumina eingeteilt ist, ermittelt. Zusätzlich werden die komple
xen chemischen Umwandlungsvorgänge über ein integriertes Chemie-Modell berücksichtigt. Im 
Ergebnis liegen mittlere Konzentrationswerte pro Volumenelement vor. Die Berechnungen wer
den auf Basis von stündlichen Eingangsdaten für ein Jahr durchgeführt und die Ergebnisse meist 
in Form von jahresmittleren Konzentrationswerten ausgewiesen. Relevante Eingangsdaten sind 
die Emissionen, die in dem betrachteten Gebiet freigesetzt werden und in einer zum Modell pas
senden räumlichen Verteilung vorliegen müssen und die zusätzlich über geeignete Zeitprofile 
auf Stundenwerte disaggregiert werden. Des Weiteren werden Zeitreihen der meteorologischen 
Randbedingungen und der Konzentrationen aller relevanten Stoffkomponenten an den Ein
strömrändern des Modellgebietes benötigt. Um Randeffekte möglichst zu minimieren und 
gleichzeitig die Rechenzeit überschaubar zu halten, werden häufig sogenannte genestete Re
chenläufe durchgeführt, wobei zunächst Berechnungen z. B. für Europa gesamt in gröberer 
räumlicher Auflösung und dann innerhalb dieses Gebietes „eingenestet“ Berechnungen für klei
nere Gebiete wie z. B. Deutschland in feinerer räumlicher Auflösung durchgeführt werden. Für 
die kleineren Gebiete können dann die Randwerte aus dem Rechenlauf für die größeren Gebiete 
entnommen werden.  

Das EURAD-Modell ist ein solches Chemie-Transport-Modell, mit dem im Rahmen der Arbeiten 
für das NLRP von 2019 Immissionsberechnungen durchgeführt wurden. „Das EURAD-Modell be
schreibt die physikalischen, chemischen und dynamischen Prozesse, die für die chemische Pro
duktion, den Transport und die Deposition atmosphärischer Spurenstoffe von Bedeutung sind. 
Als Ergebnis liefert das Modell die zeitliche Variation und die räumliche Verteilung atmosphäri
scher Spurenstoffe für ausgewählte Gebiete. Anthropogene und biogene Emissionen können in 
das System integriert werden und erlauben die Untersuchung der Auswirkungen von Emissions
szenarien auf die Konzentration atmosphärischer Spurenstoffe und deren Deposition.“ (Jakobs 
et al. S.143).  

Die Berechnungen mit dem EURAD-Modell wurden für Deutschland mit einer horizontalen Git
terweite von 2 x 2 km² durchgeführt. D. h. im Ergebnis liegen für die bodennahen Volumenele
mente mit dieser horizontalen Gitterweite die mittleren Konzentrationen für die relevanten 
Luftschadstoffkomponenten vor. Bei dieser Auflösung entspricht dies einer Modellierung der 
Hintergrundkonzentration. Die Konzentrationen wie sie z. B. an einer städtischen verkehrsna
hen Messstation gemessen werden, können hiermit also nicht abgebildet werden.  
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Die Luftschadstoffbelastung an solchen verkehrsnahen Belastungsschwerpunkten (Hot-Spots) 
setzt sich aus den Beträgen der lokalen Emittenten (lokale Zusatzbelastung) sowie der Beiträge 
weiterer städtischer, urbaner sowie europäischer Emittenten (Hintergrundbelastung) zusam
men. Die Hintergrundbelastung stellt einen relevanten Anteil der Belastung an den Hot-Spots 
dar bzw. entspricht der Luftschadstoffbelastung, der z. B. die städtische Bevölkerung abseits der 
stark verkehrsbeeinflussten und dicht bebauten Straßenzüge im Mittel ausgesetzt ist. Die Kennt
nis über die Höhe der Hintergrundbelastung, deren Verursacher sowie deren zukünftigen Ent
wicklung ist deshalb für Strategien der Luftreinhalteplanung sehr wichtig. 

Die mit dem EURAD-Modell berechneten Werte für die Hintergrundbelastungen sind daher nicht 
mit Messungen an Hot-Spots vergleichbar. Diese im Rahmen der amtlichen Luftüberwachung ge
messenen lokalen Belastungen an Hot-Spots sind insbesondere bei NO2 häufig deutlich höher als 
die Hintergrundbelastung, da solche Messungen bodennah (wenige Meter über Grund) und 
punktuell erfolgen und nur für den jeweiligen Straßenzug repräsentativ sind. Zudem wird die 
Luftschadstoffkonzentration ggf. durch dichte Straßenrandbebauung (Straßenschlucht) und 
schlechte Durchlüftungsverhältnisse erhöht. Die Hot-Spot-Betrachtung erfolgt im Rahmen der 
lokalen Luftreinhalteplanung für die betroffenen Städte in der Zuständigkeit der Landesumwelt
behörden und erfordert die Einbeziehung von Ausbreitungsmodellen auf lokaler Skala mit 
räumlichen Auflösungen im Meterbereich. 

 

EURAD Modellrechnungen für die Szenarien WM und WAM 

Im Rahmen der Arbeiten für das NLRP 2019 wurden mit dem EURAD-Modell umfangreiche Be
rechnungen zur Simulation der zukünftigen Hintergrundbelastung durchgeführt (UFOPLAN-
Vorhaben 2019). Für die Prognose der Entwicklung der Luftqualität bis 2030 wurden für die 
zwei Szenarien WM (with measures) und WAM (with additional measures) die Konzentrationen 
der relevanten Luftschadstoffe ermittelt. Bezüglich der meteorologischen Randbedingungen 
wurde in allen Berechnungen die Meteorologie des Jahres 2005 verwendet, um die Ergebnisse 
unabhängig von den meteorologischen Eingangsdaten vergleichbar zu halten und ausschließlich 
die Wirkungen der veränderten Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu ermitteln.  

Die Emissionen, die für diese Berechnungen verwendet wurden, sind die nationalen Emissionen 
der Szenarien WM und WAM. Zunächst wurden diese mit dem am UBA eingesetzten Gridding-
Tool GRETA räumlich in das erforderliche 2 x 2 km²-Gitter verteilt.  

Beispielhaft zeigt die nachfolgende Abbildung 17 für NOX links die Emissionen im Jahr 2005 und 
rechts die prognostizierten Emissionen im Jahr 2030 im WM-Szenario.  

Die räumliche Verteilung der NOX-Emissionen wird stark von den Emissionen des Verkehrssek
tors (überwiegend Straßenverkehr) geprägt. Zwischen 2005 und 2030 nehmen die Emissionen, 
insbesondere die des Verkehrssektors, bereits im WM-Fall deutlich ab (vgl. Abbildung 17). 
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Abbildung 17: Räumliche Verteilung der NOX-Emissionen 2005 und 2030 gemäß NLRP von 2019 

  

NOX-Emissionen Deutschland 2005 (links) und 2030 WM-Szenario (rechts) räumlich verteilt mit GRETA im 2x2 km Raster 
(Quelle: Jakobs et al. 2019) 

Entsprechend zeigen auch die Ergebnisse der Immissionsberechnungen mit dem EURAD-Modell 
im NLRP von 2019 eine deutliche Reduktion der jahresmittleren NO2-Konzentrationen von 2005 
bis 2030 (vgl. Abbildung 18). In hochbelasteten verkehrsreichen Gebieten (z. B. in Nordrhein-
Westfalen, Ballungsraum Ruhrgebiet) ist ein Rückgang der modellierten Hintergrundbelastung 
um bis zu 10 µg/m³ zu verzeichnen.  

Abbildung 18: Räumliche Verteilung der Immissionen von NO2 als Differenz zw. 2005 und 2030  

 

(Quelle: NLRP 2019) 

Differenz der EURAD-
Modellläufe WM-2030-2005 
für NO2 in µg/m3 unter glei
chen meteorologischen Bedin
gungen. 
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Dagegen zeigt die räumliche Struktur der Differenz der mit dem EURAD-Modell berechneten 
PM2,5-Konzentrationen von 2005 bis 2030 (vgl. Abbildung 19) einen sehr flächigen Rückgang, 
der überwiegend im Bereich von -4 bis -6 µg/m³ liegt. Tendenziell lässt sich für dichter besie
delte Gebiete ein etwas höhere Rückgang erkennen als in den übrigen Gebieten. 

Die PM2,5-Hintergrundkonzentrationen bestehen nicht nur aus primär freigesetzten PM2,5-
Feinstäuben, sondern in hohem Maße auch aus sekundär aus Vorläufersubstanzen (z. B. NOX, 
SO2, NH3, VOC) gebildeten Aerosolen. Daher ist eine Zuordnung der ermittelten Rückgänge zu 
einzelnen Quellgruppen nicht direkt möglich.  

Abbildung 19: Räumliche Verteilung der Immissionen von PM2,5 als Differenz zw. 2005 und 2030 

  

(Quelle: NLRP 2019) 

Im NLRP von 2019 sind entsprechend auch die Ergebnisse der Immissionsberechnungen für das 
WAM-Szenario dargestellt. Diese zeigen für alle betrachteten Luftschadstoffe relativ geringe Un
terschiede in den simulierten mittleren Hintergrundkonzentrationen zwischen dem WM-
Szenario und dem WAM-Szenario. D. h. auf die mit dem EURAD-Modell berechneten mittleren 
Hintergrundkonzentrationen der angegebenen Luftschadstoffe haben die zusätzlichen Maßnah
men im WAM-Szenario einen eher geringen zusätzlichen Effekt im Vergleich zum WM-Szenario. 
Bei den Ammoniakkonzentrationen (NH3) ist tendenziell ein etwas größerer Unterschied zwi
schen dem WM- und dem WAM-Szenario zu erkennen. Dies ist auf die zusätzlichen Maßnahmen 
im WAM-Szenario im Bereich der Landwirtschaft (Tierhaltung und Wirtschaftsdüngerausbrin
gung) zurückzuführen.  

Wichtig zur Einordnung der Ergebnisse ist es - wie bereits oben beschrieben - zwischen Hinter
grundbelastung und deren Entwicklung und den lokalen Belastungen z. B. an verkehrsnahen 
Hotspots zu unterscheiden. Die mit dem EURAD-Modell prognostizierten Minderungen der Luft
schadstoffkonzentrationen (z. B. für NO2 bis 2030 (WM-Szenario) von bis zu 10 µg/m² in hoch
belasteten verkehrsreichen Gebieten) gelten für die Hintergrundbelastung. Bei einer räumlich 
differenzierten Betrachtung würden sich noch deutlich höhere Konzentrationen für die Hotspots 
ergeben. Diese würden ggf. dann auch noch eine zusätzliche Minderung der lokalen Zusatzbelas
tung durch die Maßnahmen im WAM-Szenario erfahren.  

Differenz der EURAD-
Modellläufe WM-2030-2005 
für PM2,5 in µg/m3 unter glei
chen meteorologischen Bedin
gungen. 
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Die Immissionsberechnungen mit dem EURAD-Modell wurden für die zwei Szenarien WM und 
WAM durchgeführt. Dadurch liegt die immissionsseitige Wirkung der zusätzlichen Maßnahmen 
im WAM-Szenario im Vergleich zum WM-Szenario nur summarisch für das gesamte Maßnah
menbündel vor. Es wurden keine zusätzlichen Berechnungen durchgeführt, um die Wirkungen 
der zusätzlich im WAM-Szenario berücksichtigten Maßnahmen einzeln zu berechnen.  

 

3.4.3 Auswirkungen auf die Gesundheit  

Obwohl sich die Luftqualität in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat, 
ist noch kein Zustand erreicht, bei dem nachteilige gesundheitliche Wirkungen ausgeschlossen 
werden können (vgl. UBA 2019c). 

Die aktuell geltenden Grenz- und Zielwerte wurden von der EU im Jahr 2008 festgelegt. Bis auf 
den Grenzwert für den NO2-Jahresmittelwert sind die aktuell gültigen Grenzwerte weniger am
bitioniert als die entsprechenden Empfehlungen der WHO (world health organization) aus dem 
Jahr 2005. Die WHO hat im Jahr 2021 neue Empfehlungen zu Luftqualitätsleitwerten veröffent
licht. Diese liegen für die hier betrachteten Luftschadstoffe (PM2,5, NO2 und Ozon) noch deutlich 
niedriger.  

Gemessen an den aktuell gültigen Grenz- und Zielwerten sind in Deutschland vor allem die Kon
zentrationen von NO2 und Ozon immer noch zu hoch. Für Feinstaub (PM10, PM2,5) werden zwar 
die aktuell gültigen Grenzwerte in Deutschland eingehalten, aber die deutlich strengeren WHO-
Empfehlungen, insbesondere die im Jahr 2021 veröffentlichten (z. B. ein Zielwert für PM2,5 von 5 
µg/m³ im Jahresmittel) werden flächendeckend überwiegend nicht eingehalten. 

Auf den Menschen können die aktuellen Außenluftkonzentrationen der hier diskutierten Luft
schadstoffe gesundheitliche Auswirkungen haben:  

► NO2 ist ein Reizgas und kann tief in den Atemtrakt eindringen. Dort kann NO2 am Lungenge
webe Zellschäden auslösen und entzündliche Prozesse verursachen, sowie zu einer verstärk
ten Reizbarkeit der Bronchien führen (vgl. UBA 2018a). 

► Feinstaub kann je nach Größe in die Bronchien oder bis in die Lungenbläschen eindringen. 
Ultrafeine Partikel (< 0,1 µm) können sogar bis in das Lungengewebe und in den Blutkreis
lauf eindringen. Je nach Größe und Eindringtiefe der Teilchen sind die gesundheitlichen Wir
kungen verschieden (vgl. UBA 2019c). 

► Ozon ist ein Reizgas und kann zu einer verminderten Lungenfunktion, entzündlichen Reakti
onen der Atemwege und Atemwegsbeschwerden führen. Bei körperlicher Anstrengung kön
nen sich diese Auswirkungen verstärken (vgl. UBA 2019c). 

Gesundheitliche Wirkungen von Umweltschadstoffen werden im Rahmen von umweltepidemio
logischen Studien an ausgewählten Gruppen der Bevölkerung (Kohorten) untersucht. Ziel dieser 
Studien ist es, das Risiko für gesundheitliche Wirkungen durch Luftverschmutzung zu beschrei
ben. Als Maßeinheit werden u.a. verlorene gesunde Lebensjahre (DALYs, disability-adjusted life 
years) genutzt (vgl. UBA 2017b). 

Im NLRP 2019 sind keine Aussagen zur Auswirkung der Luftqualität auf die menschliche Ge
sundheit enthalten, aber das UBA hat dazu in jüngerer Zeit Ergebnisse von Forschungsvorhaben 
veröffentlicht. Eine gute Einführung in diese Thematik hat das UBA in einem Erklärfilm „umwelt
bedingte Krankheitslasten“ veröffentlicht (vgl. UBA 2017a). 
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Ergebnisse zur Quantifizierung der umweltbedingten Krankheitslast	aufgrund	der	NO2-
Exposition	in der Außenluft in Deutschland finden sich in (Schneider et al. 2018). Es wurden 
dort für verschiedene Krankheiten wie Herzkreislauferkrankungen, Diabetes Typ 2, Schlaganfall, 
Asthma und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) Krankheitslasten durch Hin
tergrund-NO2-Langzeitexposition ermittelt. Für die Modellrechnungen wurden eher konserva
tive Annahmen getroffen, z. B. wurde lediglich die NO2-Belastung des städtischen und ländlichen 
Hintergrunds berücksichtigt und nicht die gemessenen NO2-Spitzenbelastungen an verkehrsna
hen Messstationen. Für das Jahr 2014 wurden rund 6.000 zurechenbare (attributable) vorzeitige 
Todesfälle aufgrund von Herzkreislauferkrankungen statistisch ermittelt (vgl. UBA 2018a)- 

Zur Schätzung der Belastung	der	Bevölkerung	wurde außerdem ein Belastungsindex	berech
net, der die durchschnittliche bevölkerungsgewichtete NO2-Konzentration pro Jahr darstellt. 
Hierzu wurden Daten zur Einwohnerdichte mit den Daten der deutschlandweiten NO2-Belastung 
räumlich verschnitten. Es werden pro NO2-Konzentrationsklasse die Anzahl der betroffenen Ein
wohner*innen dargestellt (vgl. Abbildung 20). Demnach sind die meisten Einwohner*innen an 
ihrem Wohnort langfristig NO2-Belastungen zwischen 10 und 15 µg/m³ ausgesetzt. In Ballungs
räumen werden mancherorts zum Teil deutlich höhere Werte als 40 µg/m³ erreicht, die aber 
nicht berücksichtigt wurden, da nur die Hintergrundbelastung betrachtet wurde (vgl. UBA 
2018a). 

Abbildung 20: Einwohnerzahl in Konzentrationsklassen der NO2-Hintergrundbelastung 2007-2014 

 

 (Quelle: UBA 2018a) 

Eine vergleichbare Methode hat das UBA angewandt, um die attributablen vorzeitigen	Todes
fälle,	die	auf	Feinstaub	zurückzuführen	sind, zu ermitteln (UBA 2023b). Die Krankheitslast 
für Feinstaub wird dort mit rund 41.000 vorzeitigen Todesfällen in 2014 angegeben und liegt 
damit höher als die oben für NO2 ausgewiesene (die unter recht vorsichtigen Annahmen ermit
telt wurde).  
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Auch für Feinstaub gibt das UBA einen Indikator	für	die	Belastung	der	Bevölkerung an, die 
bevölkerungsgewichtete Feinstaubbelastung (vgl. Abbildung 21). Auch hier gehen nur Ergeb
nisse der Messstationen für den städtischen und ländlichen Hintergrund ein, nicht die höherbe
lasteten verkehrsnahen Stationen. Nach diesem Indikator lag die Anzahl der Menschen, die in 
Deutschland Feinstaubkonzentrationen oberhalb des WHO-Richtwertes (2005) für die PM2.5-
Fraktion (10 µg/m³) ausgesetzt sind, 2020 bei 14,7 Millionen und damit zwar deutlich geringer 
als 2010, aber immer noch sind ca. 20 % der Bevölkerung davon betroffen. Wird die Belastungs
situation mit dem 2021 veröffentlichten strengeren WHO-Richtwert für PM2,5 (5 µg/m³) vergli
chen, dann ist nahezu die gesamte Bevölkerung von einer Überschreitung dieses Wertes betrof
fen. Das UBA schlägt als Ziel vor, die Belastung der gesamten Bevölkerung bis 2030 flächende
ckend unterhalb des WHO-Richtwertes von 10 µg/m³ zu reduzieren (vgl. UBA 2023b).  

 

Abbildung 21: Von Überschreitung des WHO-Richtwertes für PM2,5 betroffene Bevölkerung 

 

(Quelle: UBA 2023c) 

Auch bodennahes	Ozon stellt weiterhin ein Gesundheitsrisiko dar. Intensive Sonneneinstrah
lung begünstigt die Bildung von Ozon in Bodennähe. Nach Angaben des UBA prognostizieren 
Klimamodelle, „dass sich die gesundheitlichen Risiken von Phasen mit erhöhter sommerlicher 
Luftverschmutzung – unter anderem mit Ozon – im Zusammenwirken mit sommerlicher Hitze 
zukünftig erhöhen werden“ (UBA 2023d). Dabei wird vermutet, dass sich beide Einzelwirkungen 
in ihrer Kombinationswirkung verstärken können. Um die gesundheitlichen Belastungen durch 
Ozon zu verringern, müssen die Emissionen der Schadstoffe, die die Ozonbildung befördern, 
großräumig sinken. Dazu zählen vor allem die Stickstoffoxide (NOX) und die flüchtigen Kohlen
wasserstoffe (VOC), aber auch Methan (CH4) (vgl. UBA 2023d). 
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4 Allgemein verständliche Übersetzung von Wirkungsbe
wertungen  

4.1 Grundlagen einer sachgemäßen Vereinfachung und allgemein verständ
liche Übersetzung  

Vorbemerkung  

Für eine sachgemäße Vereinfachung der Wirkung des NLRP 2019 ist es unerlässlich einige 
Grundlagen der Luftreinhaltung allgemein verständlich darzustellen. Denn nur mit Hilfe dieser 
Grundlagen ist es der allgemeinen Bevölkerung und fachlich nicht versierten Öffentlichkeit mög
lich, die Wirkungen einzelner Maßnahmen in einem NLRP angemessen und fundiert zu bewer
ten, zu gestalten und Akzeptanz bei persönlicher Einschränkung durch Maßnahmen zu entwi
ckeln. Die folgenden Ausführungen haben daher einen allgemeinen Charakter und verstehen 
sich als Maßnahmen übergreifend. Ferner finden sich allgemein verständliche Ausführungen 
über die Entstehung, die wesentlichen Quellgruppen sowie die Schadwirkungen auf Mensch und 
Umwelt der einzelnen, unter der NEC-Richtlinie geregelten Luftschadstoffe. Schließlich werden 
die NEC-Richtlinie und das NLRP allgemein verständlich beschrieben. 

Diese Ausführungen verstehen sich als Versatzstücke, die den einzelnen Dossiers der Maßnah
men aus dem NRLP von 2019 vorangestellt, in der Kommunikation genutzt werden können. 

 

4.1.1 Allgemein verständliche Darstellung der NEC-Schadstoffe 

NMVOC 

Diese Bezeichnung steht für flüchtige organische Verbindungen ohne Methan und umfasst damit 
viele verschiedene Einzelverbindungen. Es ist eine Abkürzung aus dem englischen Fachbegriff 
„Non-Methane Volatile Organic Compounds“. NMVOC steht damit für organische, also kohlen
stoffhaltige Stoffe, die schon bei Raumtemperatur verdampfen (umgangssprachlich „Verduns
ten“) können. Das Gas Methan, CH4, ist explizit ausgeklammert. Einige Vertreter dieser Stoff
klasse haben eine hohe sogenannte photochemische Reaktivität. Das heißt unter Sonnenein
strahlung verändert sich ihre chemische Gestalt. Deshalb gelten sie als sogenannte Vorläufersub
stanzen für die Bildung von bodennahem Ozon aber auch von Feinstaub. Denn wenn sie in der 
Atmosphäre bei Sonnenlicht reagieren, bilden sie neue Verbindungen aus denen dann später 
Ozon oder Feinstaub entstehen kann. NMVOC selber entstehen hauptsächlich, wenn die Lö
sungsmittel in Farben, Lacken oder Klebstoffen verdunsten. Eine weitere Emissionsquelle von 
NMVOC ist der Verkehr. Dort ist es neben dem Abgas die Verdunstung von Treibstoff, bei der 
NMVOC freigesetzt werden. Außerdem stammen NMVOC aus der Landwirtschaft. Dort ist der 
organische Dünger wie z. B. Gülle oder Jauche zu 95 % für die landwirtschaftlichen Emissionen 
von NMVOC verantwortlich. 

Gesundheitlich besonders schädlich sind NMVOC, wenn sie in Innenräumen freigesetzt werden, 
oder wenn sie direkt eingeatmet werden, denn wie der Name schon sagt, verflüchtigen sie sich 
unter freiem Himmel sehr schnell. Vergiftungsanzeichen sind Kopfschmerzen, Überempfindlich
keitsreaktionen, Müdigkeit, Leistungsminderung, Schlafstörungen und Reizungen der Atem
wege. Es gibt zwar kein international verbindliches durch die WHO definiertes Krankheitsbild, 
aber NMVOC wird als Wohngift mit dem sogenannten „Sick-Building-Syndrom“ in Verbindung 
gebracht. Das tritt auf, wenn Menschen in bestimmten Räumen oder Gebäuden mit unspezifi
schen Beschwerden oder Symptomen reagieren, die nach Verlassen des Gebäudes rasch wieder 
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nachlassen. Ursachen können Ausdünstungen von flüchtigen organischen Verbindungen sein, 
die aus neu angebrachten Materialien freigesetzt werden, etwa aus Boden- und Teppichklebern, 
Lacken, Farben und Anstrichen, Dämmmaterialien sowie Schädlingsbekämpfungs- und Reini
gungsmitteln.  

Schwefeldioxid (SO2) 

Schwefeldioxid (SO2) entsteht hauptsächlich bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brenn
stoffen, wie Kohle und Heizöl. Wesentliche Emissionsquellen sind daher Verbrennungsanlagen 
der Energiewirtschaft, der Industrie und des Gewerbes aber auch der privaten Haushalte. Be
kannt wurde SO2 als Luftschadstoff im Zusammenhang mit dem sauren Regen, der insbesondere 
in den 1980er Jahren zur dramatischen Zunahme des Waldsterbens geführt hatte. Ursächlich da
für ist, dass SO2 mit Wasser zu Schwefelsäure reagiert. Daher zählt SO2 auch zu den Hauptverur
sachern der Versauerung von Böden und Gewässern.  

Eine hohe Konzentration von Schwefeldioxid in der Luft gefährdet sensible Ökosysteme wie 
Wald und Gewässer. Für die menschliche Gesundheit kann es die für die menschliche Blutbil
dung wichtigen B12-Vitamine schädigen und dadurch eine Anämie (Blutarmut) hervorrufen. 

Stickstoffoxide (NOX) 

Stickstoffoxide (NOX) ist eine Sammelbezeichnung für zwei unterschiedliche Verbindungen von 
Stickstoff und Sauerstoff. Nämlich Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2). NOX ent
steht während der Verbrennung bei relativ hohen Temperaturen. Ursächlich dafür ist, dass bei 
den allermeisten Verbrennungen Luft zugeführt wird. Luft besteht jedoch zu ca. 78% aus Stick
stoff. Dieser reagiert in der Verbrennung zu NOX. Aufgrund dieser Entstehung wird es auch ther
misches NOX genannt. Daneben kann auch ein Brennstoff Stickstoff enthalten, der dann während 
der Verbrennung ebenfalls zu NOX reagiert. Das wird dann als promptes NOX bezeichnet. Größte 
Verursacher von NOX-Emissionen sind der Verkehr und Kraftwerke in der Energiewirtschaft und 
in der Industrie.  

NOX ist wie SO2 verantwortlich für die Versauerung, da es ähnlich wie SO2 mit Wasser zur Säure, 
nämlich der Salpetersäure reagiert. Daher ist NOX auch wie SO2 ein Hauptverursachen der Ver
sauerung von Böden und Gewässern. Bodennahe Stickstoffoxide sind beim sogenannten Som
mersmog verantwortlich für die Ozonbildung (O3). Dabei bewirkt die UV-Strahlung im Sonnen
licht die Bildung von Ozon. Stickstoffdioxid (NO2) reizt und schädigt die Atmungsorgane und er
höhte Konzentrationen in der Atemluft können die menschliche Lungenfunktion beeinträchti
gen.  

Ammoniak (NH3)  

Ammoniak entsteht beim Abbau von abgestorbenen Pflanzen, tierischen Exkrementen sowie mi
neralischem Dünger. Daher ist mit Abstand die Landwirtschaft die größte Emissionsquelle von 
NH3.  

Ammoniak ist ein stark stechend riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas, das zu 
Tränen reizt und erstickend wirkt. Aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit ist es besonders für 
Fische und Wasserlebewesen gefährlich (vgl. UBA 2014a).  

Feinstaub 

Feinstaub ist eine Sammelbezeichnung für kleine Teilchen (Partikel), die aus vielen unterschied
lichen organischen und anorganischen Bestandteilen bestehen und sehr verschiedene chemi
sche Eigenschaften besitzen können. Je nach Durchmesser der Partikel wird zwischen PM10 und 
PM2,5 unterschieden. Wobei PM10 alle Partikel mit einem Durchmesser von kleiner als 10 µm und 
PM2,5 Partikel mit einem Durchmesser von kleiner als 2,5 µm bezeichnet. Damit ist PM2,5 eine 
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Teilmenge von PM10. Der Feinstaub ist ungefähr so groß wie Bakterien und kann mit bloßem 
Auge nicht gesehen werden. Der gut sichtbare Staub, der bei Baustellen oder bei der Getreide
ernte zu beobachten ist, besteht zum Großteil aus Grobstaub. Grundsätzlich gilt dabei: Je kleiner 
die Partikel sind, umso tiefer können diese beim Einatmen in die Atmungsorgane eindringen.  

Ein Hauptverursacher von Feinstaub ist der Verkehr. Ursächlich sind dabei die Rußpartikel die 
bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff entstehen. Darüber hinaus entsteht Feinstaub im Ver
kehr aber auch durch den Abrieb von Reifen, Bremsen und Straßenbelag sowie durch die Wie
deraufwirbelung von Staubpartikeln, die bereits zu Boden gesunken sind. Eine weitere Emissi
onsquelle von Feinstaub sind die privaten Haushalte. Dort ist es der sogenannte Hausbrand. Also 
beispielsweise Öfen, Kamine oder Heizungsanlagen die mit festen Brennstoffen wie Kohle oder 
Holzbrennstoffen betrieben werden. Aber auch Feuerungen in der Industrie und der Energie
wirtschaft sowie die Bauwirtschaft emittieren Feinstaub. Daneben erscheinen im Inventar Feu
erwerk, Rauchen, Grillen und Brauchtumsfeuer als relevante Feinstaubquellen. Infolge der ge
ringen Größe und des geringen Gewichts der Feinstaub-Partikel können ganz besonders die klei
nen Teilchen über Tage und Wochen in der Atmosphäre verweilen und dort über weite Distan
zen transportiert werden. 

Insbesondere die kleinen PM2,5-Staubpartikel können, weil sie über die Atemwege tief in die 
menschliche Lunge bzw. Lungenbläschen gelangen, zu Atemwegserkrankungen, wie Bronchitis, 
Asthma oder Lungenkrebs, führen.  

Feinstaub entsteht aber nicht nur direkt als feste Partikel, sondern wird auch aus anderen gas
förmigen Schadstoffen wie NOX, SO2 oder NH3 gebildet, wenn sich diese als feine Tröpfchen, so
genannten Aerosole, zusammentun. Das nennt sich dann sekundäre Feinstaubbildung und die 
verantwortlichen gasförmigen Schadstoffe werden deshalb auch Feinstaub Vorläufersubstanzen 
genannt (vgl. UBA o. J.). 

 

4.1.2 Allgemein verständliche Grundlagen der Luftreinhaltung 

Emissionen 
Als Emission wird die Freisetzung von Schadstoffen in die Luft verstanden. Um die nationalen 
Emissionen eines Landes festzustellen, müssen alle Emissionsquellen zusammengezählt werden. 
Die Emissionsquellen eines Landes können sehr verschieden sein. Typische Emissionsquellen 
sind Kraftwerke zur Energieerzeugung, Industrieprozesse zur Herstellung von Produkten wie 
Metall, Glas, Papier, Keramik, Lebensmitteln und anderen industriellen Erzeugnissen aber auch 
das Gewerbe, der Handel und das Erbringen von Dienstleistungen ist mit der Freisetzung von 
Luftschadstoffen verbunden. Emissionen werden auch durch landwirtschaftliche Tätigkeiten wie 
die Tierhaltung und den Einsatz von Düngemitteln freigesetzt. Eine weitere wichtige Emissions
quelle sind private Haushalte, wenn sie Wärme erzeugen, um Räume zu heizen und warmes 
Wasser zu haben. Auch durch den Verkehr werden viele Schadstoffe in die Luft freigesetzt. Sei es 
das private Auto oder Motorrad, Busse, Lastwagen, Züge, Flugzeuge oder Schiffe. All diese Ver
kehrsmittel setzen Luftschadstoffe frei. Selbst wenn sie nicht mit einem Verbrennermotor be
trieben werden, entstehen Partikelemissionen aus Abrieb (die einzige Ausnahme könnten hier 
Segelschiffe darstellen). Um alle Emissionen aus diesen verschiedenen Emissionsquellen zusam
men zu zählen gibt es Emissionsinventare. Das sind lange Listen in denen alle Emissionsquellen 
verzeichnet sind. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Emissionsquellen vergessen wer
den aber auch keine Emissionen doppelt gezählt werden.	 	
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Emissionsberechnung 

Um die Emissionen eines Landes zu berechnen, ist es notwendig, genau zu wissen, welche 
Schadstoffe eine Emissionsquelle emittiert und natürlich in welcher Menge. Daher gibt es für je
den Schadstoff einer Emissionsquelle einen Emissionsfaktor. Dieser gibt an wieviel Schadstoff 
eine Emissionsquelle bezogen auf ihre Aktivität emittiert. Zum Beispiel wieviel Feinstaub ein 
Bus der Dieselkraftstoff benutzt pro Kilometer, pro Liter Kraftstoff oder pro Terajoule emittiert. 
An diesem Beispiel wird klar, dass Emissionsfaktoren nicht nur für einen Schadstoff - hier Fein
staub - und eine Emissionsquelle - hier der Bus - sondern auch für den eingesetzten Treibstoff – 
hier Diesel - gelten. Um nun die Menge an Feinstaub zu berechnen die der Bus emittiert, braucht 
es neben dem Emissionsfaktor beispielsweise auch noch die Menge an Dieselkraftstoff die im 
Bus verbrannt wird. Solche Mengen werden Aktivitätsraten genannt. Mit Hilfe von einem Emissi
onsfaktor und einer Aktivitätsrate lässt sich dann die Emission eines Schadstoffes aus einer 
Emissionsquelle pro Zeiteinheit (z. B. pro Jahr) berechnen. Weil es so viele verschiedene Emissi
onsquellen gibt, werden auch ganz unterschiedliche Aktivitätsraten gebraucht. Im Verkehr sind 
es beispielsweise die verbrauchten Treibstoffe wie Benzin, Diesel, Kerosin oder Schweröl, bei 
der Energieerzeugung die verbrauchten Brennstoffe wie Kohle, Erdöl oder Erdgas, bei Indust
rieprozessen wiederum die Menge an hergestellten Industrieprodukten und in der Landwirt
schaft die Anzahl der gehaltenen Tiere und die eingesetzte Düngermenge. 

 

Transmission 

Wenn die Emissionen aus Schornsteinen, Auspuffrohren, Tierställen oder Ackerflächen freige
setzt werden, befinden sich die Schadstoffe zunächst in der Atmosphäre. Um zu beurteilen wie 
schädlich diese freigesetzten Luftschadstoffe für Mensch und Umwelt sind, ist als nächster 
Schritt ihr Transport in der Atmosphäre von Bedeutung. Denn zum einen werden die Schad
stoffe z. B. durch den Wind von der Emissionsquelle weg transportiert. Das bedeutet, dass 
Schadstoffe nicht nur am Ort ihrer Freisetzung also der Emissionsquelle schädlich wirken kön
nen, sondern auch an entfernteren Orten. Zum anderen können Schadstoffe durch verschiedene 
Depositionsprozesse, wie Regen, auch wieder aus der Atmosphäre verschwinden. Des Weiteren 
unterliegen die Schadstoffe während ihres Transports Umwandlungen. Durch Verdünnung 
nimmt ihre Konzentration ab und durch die Sonnenstrahlung, die Luftfeuchte oder den Kontakt 
mit anderen Schadstoffen können sie umgewandelt werden. Dieser Transport und die dabei 
stattfindende Umwandlung wird Transmission genannt. Für die Transmission ist es wichtig wie 
die Emissionen freigesetzt werden. Handelt es sich um eine einzelne Emissionsquelle an einem 
Ort wie z. B. ein Kohlekraftwerk, dann ist das eine Punktquelle. Bei mobilen Quellen wie dem 
Verkehr wird von einer Linienquelle gesprochen und beim Einsatz von Düngemittel auf einem 
landwirtschaftlich genutzten Acker handelt es sich um eine Flächenquelle. 

 

Immission 

Wenn die Luftschadstoffe durch die Transmission transportiert und umgewandelt worden sind, 
bestimmen sie die Luftqualität am Punkt der Belastung. Solche Luftverunreinigungen die an ei
nem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit vorhanden sind, werden Immissionen ge
nannt. Am Ort der Immission können die Schadstoffe über die Luft negativen Einfluss auf die 
menschliche Gesundheit, die Vegetation aber auch auf den Boden, Gewässer und Materialien ha
ben. Zusätzlich können aus der Luft deponierende Schadstoffe negative Umweltwirkungen zur 
Folge haben. 
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Exposition 

Während die Immission das Vorhandensein eines Schadstoffes beschreibt, stellt die Exposition 
den Kontakt mit einem Schadstoff und seine Aufnahme durch einen Organismus dar. Diese Un
terscheidung ist wesentlich, um die Schädlichkeit von Luftschadstoffen zu beurteilen. Denn von 
Schadstoffen mit denen niemand in Kontakt kommt und die nicht aufgenommen werden, kann 
auch keine gesundheitliche Belastung ausgehen. Eine schädliche Wirkung auf Ökosysteme oder 
Materialien kann es natürlich trotzdem geben. Die Exposition von Luftschadstoffen erfolgt in der 
Regel über die Atemwege. Bei anderen Schadstoffen kann sie aber auch über die Haut z. B. von 
Lösungsmitteln oder die Nahrung z. B. von Nitrat im Grundwasser erfolgen. Weil Luftschadstoffe 
auch zu Boden fallen können - das nennt sich dann trockene Deposition - oder durch den Regen 
aus der Luft herausgewaschen werden können - was nasse Deposition genannt wird - erfolgt ins
besondere bei Pflanzen, Böden und Gewässern auch auf diesem Weg eine Exposition. Es ist meist 
nicht möglich, die Exposition eines Menschen vollständig und exakt zu messen. In der Regel ist 
daher eine Schätzung über mathematische Modelle nötig. Oft liefert erst die Kombination aus 
Messung und Schätzung ein realistisches Bild. 
 

Wirkung 

Um die Schädlichkeit von Luftschadstoffen abschließend bewerten zu können, ist ihre Schadwir
kung entscheidend. Die Schadwirkung hängt von der Giftigkeit und der Menge des aufgenomme
nen Schadstoffes aber auch von der Empfindlichkeit des aufnehmenden Organismus sowie der 
Dauer der Exposition ab. Für unterschiedliche Pflanzen und Tiere aber eben auch für verschie
dene Menschen kann derselbe Schadstoff in der gleichen Konzentration in unterschiedlichem 
Ausmaß Gesundheitsschäden hervorrufen. Typisches Beispiel für Menschen, deren Gesundheit 
durch die Exposition von Luftschadstoffe besonders gefährdet ist, sind Kinder und alte Men
schen aber auch gesundheitlich vorgeschädigte und kranke Personen.  

Die folgende Abbildung illustriert die obigen Ausführungen.  

Abbildung 22: Wirkungspfad von Luftschadstoffen  

	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.1.3 Allgemein verständliche Darstellung von NEC-Richtlinie und NLRP 

Die NEC-Richtlinie 
Als NEC-Richtlinie wird die Richtlinie (EU) 2016/2284 vom 14.12.2016 über die Reduktion der 
nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe bezeichnet. NEC ist die Abkürzung von „Nati
onal Emission Ceiling“. Dies ist der Name der Richtlinie in englischer Sprache. Diese Bezeich
nung stammt noch von der Vorgängerrichtlinie aus 2001, die Emissionshöchstmengen für die 
EU-Mitgliedstaaten festlegte. 

Bei der NEC-Richtlinie handelt es sich um eine EU-weite Verpflichtung zur Luftreinhaltung, in 
der sich Deutschland zusammen mit allen anderen europäischen Mitgliedstaaten verpflichtet 
hat, seine nationalen Emissionen von bestimmten Luftschadstoffen zu reduzieren. Bei den re
duktionspflichtigen Luftschadstoffen handelt es sich um NOX, SO2, NMVOC, NH3 und PM2,5. Für 
jeden dieser Luftschadstoffe hat sich Deutschland verpflichtet ab den Jahren 2020 und dem Jahr 
2030 seine Emissionen um einen festgelegten prozentualen Anteil zu reduzieren. Die prozentu
ale Reduktionsverpflichtung bezieht sich dabei auf die nationalen Emissionen im Jahr 2005. Die 
folgende Tabelle beziffert die prozentualen Reduktionen zu denen sich Deutschland verpflichtet 
hat: 

Tabelle 8: Reduktionverpflichtung Deutschlands gemäß NEC-Richtlinie 

NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284 NOX SO2 NH3 NMVOC PM2,5 

zu erreichende Reduktion ab 2020 ggü. 2005 39% 21% 5% 13% 26% 
zu erreichende Reduktion ab 2030 ggü. 2005 65% 58% 29% 28% 43% 

 

Das nationale Luftreinhalteprogramm 
Neben den Reduktionsverpflichtungen ist in der NEC-Richtlinie unter anderem auch festgelegt, 
dass alle EU-Mitgliedstaaten regelmäßig ein Programm an die europäische Kommission schicken 
müssen, in dem sie beschreiben, wie sie ihre Reduktionverpflichtungen erfüllen wollen. Dieser 
Bericht heißt nationales Luftreinhalteprogramm und muss mindestens alle vier Jahre aktuali
siert werden. Das deutsche NLRP von 2019 enthält Emissionsprognosen für die Jahre 2020, 
2025 und 2030 sowie Strategien und Maßnahmen, mit denen Deutschland seine Reduktionsver
pflichtungen erfüllen will. 

Deutschland hat am 22. Mai 2019 sein erstes nationales Luftreinhalteprogramm beschlossen 
und an die EU-Kommission geschickt. Für 2023 steht die Berichterstattung eines aktualisierten 
nationalen Luftreinhalteprogrammes an. 
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5 Allgemeine Anforderung an erfolgreiche Kommunikation 
Hauptziel der Kommunikation ist, die wissenschaftliche Bewertung der jeweiligen Maßnahme so 
verständlich darzustellen, dass möglichst viele Bürger*innen sie umfassend beurteilen können. 
Dazu gehört auch eine sachgemäße Vereinfachung der zugrundeliegenden wissenschaftlichen 
Methoden, Annahmen und Unsicherheiten.  

Diese Übersetzung soll die Grundlage dafür sein, sowohl Akzeptanz in breiten Teilen der Gesell
schaft zu erzeugen als auch dazu zu motivieren, sich am politischen Entscheidungsprozess für 
die verschiedenen Maßnahmenoptionen aktiv zu beteiligen.  

Aus unserer Erfahrung braucht es dafür ein aktivierendes, niedrigschwelliges Format, dass es 
den betroffenen Zielgruppen leichtmacht, an dem Prozess teilzunehmen und von bloßer Betrof
fenheit auch ins Handeln zu kommen. Darüber hinaus ist es für eine gelungene Kommunikation 
erforderlich, neben Faktenwissen auch emotionale (Ängste, Wünsche, Spaß) und soziale Fakto
ren (Anerkennung in der Bezugsgruppe, soziale Kontrolle, Verhaltensregeln) zu berücksichtigen. 

Bezogen auf die Kommunikationsstrategie sowie die Medien und Formate ist insbesondere mit 
Blick auf die Wissenschaftskommunikation folgendes zu berücksichtigen (AVS/BTE 2022):  

	

Von den Zielgruppen ausgehen  

Für eine erfolgreiche Kommunikation braucht es eine Zielgruppendefinition, die auch die ziel
gruppenspezifischen Werte, Wünsche und emotionalen Dispositionen mit einbezieht. Ausgangs
punkt dafür sind die ermittelten betroffenen Emittentengruppen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Emittentengruppen von mehreren Maßnahmen betroffen sein können, aber nicht für jede 
Maßnahme in der Kommunikation separat adressiert werden sollten. Nach der Analyse derarti
ger Überschneidungen werden erfolgsversprechende Zielgruppencluster gebildet.  

„Auf dieser Basis werden Zielgruppenprofile und die passenden Kommunikationsformate (The
men, Botschaften, Kanäle bzw. Medien) erarbeitet. Ziel ist es, bei den ausgewählten Zielgruppen 
- bezogen auf das maßnahmenrelevante Thema - zunächst Aufmerksamkeit und Interesse zu we
cken, um dann Handlungen (Beteiligung, Empfehlung) oder Verhaltensänderungen zu initiieren“ 
(AVS/BTE 2022 S.51).  

Menschliches Verhalten und auch Verhaltensänderungen sind oft widersprüchlich (Dinge wider 
besseres Wissen zu tun, sozialer Druck, etc.). Strategisch kann es sinnvoll sein, zunächst vor al
lem themenaffine Zielgruppen und Multiplikator*innen anzusprechen und darüber dann andere 
Gruppen zu erreichen.  

Für Strategie und Maßnahmenplanung ist außerdem zu berücksichtigen, dass private Verbrau
cher*innenzielgruppen (Autofahrer*innen, Hausbesitzer*innen) anders anzusprechen und zu 
motivieren sind als Vertreter*innen von Institutionen und Unternehmen. Während für erstere 
die persönliche und emotionale Betroffenheit von einer Maßnahme ein wesentlicher Antrieb für 
Akzeptanz oder Verhaltensänderungen sind, agieren Vertreter*innen von Institutionen in einem 
komplexen Interessengeflecht (vgl. AVS/BTE 2022).  

	

Aufmerksamkeit wecken und Reichweite schaffen  

Kommunikation findet immer vor einem thematischen und inhaltlichen Hintergrund, niemals im 
luftleeren Raum statt. Aktuelle Themen mit hoher Medienrelevanz, Bilder im Kopf (z. B. beim 
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Thema Tierwohl) sind jedoch auch Chancen, mit bestimmten Betroffenheitsthemen Aufmerk
samkeit zu wecken und einen Dialog zu eröffnen.  

Entscheidend für den Erfolg von Kommunikation ist, „Aufmerksamkeit in einem Umfeld mit sehr 
vielen konkurrierenden Informationsangeboten zu wecken. Dazu braucht es einen starken Reiz 
und Vereinfachungen wie Slogans oder Aufrufe (z. B. ein emotionales Thema, ein erschreckendes 
Bild), die für komplexe Sachverhalte stehen. Erst wenn der Adressat oder die Adressatin bereit 
sind, auf ein Gespräch einzugehen, können komplexere Zusammenhänge und Themen kommuni
ziert werden“ (AVS/BTE 2022 S.51). 

Kommunikation hat nur Wirkung „mit der entsprechenden Reichweite. Das heißt, Botschaften 
und Inhalte müssen innerhalb der Zielgruppe möglichst stark verbreitet werden. Dafür müssen 
analoge und digitale Medien zielgruppengerecht verknüpft werden. Dabei gilt es, Medien, Multi
plikator*innen und Meinungsführer*innen einzubeziehen und alle Maßnahmen möglichst so zu 
verbinden, dass sie sich gegenseitig verstärken“ (AVS/BTE 2022 S.51). 

	

Glaubwürdigkeit durch Personalisierung und Individualisierung 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Personalisierung und Individualisierung. Kommunikation ge
lingt besser, wenn nicht anonyme Institutionen, sondern Personen sichtbar werden. Kommuni
kationsformate, bei denen Wissenschaftler*innen oder Expert*innen Inhalte persönlich und le
bendig darstellen, haben eine besonders hohe Wirkung. Das heißt auch, die angewandten Me
thoden darzustellen und Hintergrundinformationen zu Akteur*innen transparent zu machen 
(vgl. Schmermund 2019).  

	

Kommunikation im digitalen Zeitalter bedeutet Dialog 

Kommunikation im digitalen Zeitalter bedeutet vor allem, ein Gespräch zu initiieren und im bes
ten Fall zu moderieren. Das betrifft klassische Medien und Veranstaltungsformate ebenso wie 
den „Marktplatz“ der Sozialen Medien. Das hat Auswirkungen auf die Kommunikationshaltung, 
da eine reine Informationsvermittlung kaum eine dauerhafte Resonanz erzielt. Das heißt auch, 
dass reine „Forschungs-PR“ in den Hintergrund tritt und ein ernst gemeinter und transparenter 
Dialog gelingt. Dieser Dialog sollte darüber hinaus so früh wie möglich begonnen werden. Ge
rade im digitalen Umfeld sind darüber hinaus oft virale Kampagnen „von unten“ (z. B. von Initia
tiven und Vereinen) sehr erfolgreich. Hier ist zu überlegen, ob und wie sich eine ähnliche Mecha
nik entwickeln lässt (vgl. Müller 2014, AVS/BTE 2022). 

 

Relevanz für die Zielgruppe: Alltagsbezug, Verständlichkeit und Selbstwirksamkeit 

Ein Thema hat Relevanz für die Zielgruppe, „wenn es an ihre Lebenswirklichkeit, aktuelle gesell
schaftliche Fragestellungen oder konkrete Bedürfnisse anknüpft und wenn für die Adressat*in
nen erkennbar wird, was sie selbst in ihrem Alltag beeinflussen oder verändern können. Ein 
konkretes Ziel und eine möglichst regionale oder lokale Fokussierung (z. B. eine regionale Aus
wirkung oder Ausprägung einer Maßnahme) sind wichtig, um zum Handeln zu ermutigen 
(Selbstwirksamkeit im eigenen Umfeld). Dazu gehört auch, komplexe Sachverhalte einfach, ver
ständlich und möglichst emotional aufzubereiten“ (AVS/BTE 2022, S. 52). 
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5.1 Methodisches Vorgehen und Aufbau des Kommunikationskonzepts 
Ein Kommunikationskonzept als Basis einzelner Maßnahmen ist wie folgt aufgebaut:  

 

Analyse	des	IST-Zustands bezogen auf die Kommunikation: Um die Grundlagen der Kommuni
kationsstrategie (Zielgruppen, Ziele, Kernthemen) erarbeiten zu können, ist es zunächst notwen
dig zu analysieren, welche Themen von welchen gesellschaftlichen Gruppen besetzt werden. 
„Dies ermöglicht es einzuschätzen, wer bisher an dem Diskurs in welcher Form beteiligt ist und 
wer ggf. zukünftig stärker einbezogen werden soll. Darüber hinaus liefert die Analyse des IST-
Zustands wichtige Informationen zur Entwicklung der jeweiligen Kommunikationsstrategie 
(Kernthemen, Botschaften).“ (AVS/BTE 2022, S. 54).  

 

Zielgruppen: „Auf der Basis der ermittelten maßnahmenspezifischen Emittentengruppen wer
den zunächst Zielgruppencluster erstellt. Sie bilden die Basis für eine differenzierte Zielgruppen
beschreibung nach der Persona-Methode. Diese Beschreibung enthält auch das Mediennut
zungsverhalten und berücksichtigt emotionale Dispositionen (Limbic-Map)“ (AVS/BTE 2022, S. 
54).  

 

Kommunikationsziele: „Für jede der Zielgruppen werden maßnahmenspezifische Kommunika
tionsziele definiert (z. B. für ein Thema sensibilisieren, die Akzeptanz erhöhen, zu Beteiligung 
motivieren)“ (AVS/BTE 2022, S. 54).  

 

Strategie,	Kernthemen	und	Botschaften: „Je nach Zielgruppe und Maßnahme werden zentrale 
Themen und Botschaften erarbeitet, über die die Maßnahmen anschaulich und zielgruppenori
entiert vermittelt werden können. Dazu gehört auch ein entsprechendes Wording und ggf. eine 
Bildsprache, die an die Werte und Interessen der Zielgruppen anschließen“ (AVS/BTE 2022, S. 
54). Als eine Möglichkeit bieten sich hierzu zum Beispiel die gesundheitliche Wirkung von Luft
reinhaltemaßnahmen in Form verlorener Lebensjahre an. 

 

Kanäle,	Medien	und	Kommunikationsformate: „Auf dieser Basis werden dann individuell die 
passenden Kanäle, Medien und Kommunikationsformate entwickelt. Das können Veranstal
tungsformate ebenso wie digitale Kanäle als auch klassische Medien sein. Ziel ist die umfassende 
Nutzung zielgruppenspezifischer Medien, um alle Teile der Gesellschaft zu erreichen“ (AVS/BTE 
2022, S. 54). 
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6 Emissionen aus der Landwirtschaft – Einführung 
Zur Einführung in den Themenbereich „Maßnahmen zur Minderung der Emissionen aus der 
Landwirtschaft“ wird hier zunächst in einem einführenden Kapitel auf die Relevanz der Emissio
nen aus dem Sektor Landwirtschaft in Bezug auf die Luftqualität eingegangen.  

Wie die Darstellung der Emissionen und deren Prognose gemäß des Nationalen Luftreinhal
teprogramms in Kapitel  zeigt, entstehen Ammoniak-Emissionen (NH3) vorrangig im Sektor 
Landwirtschaft. Der Beitrag der Landwirtschaft zu den gesamten NH3-Emissionen liegt bei über 
95%. Im Sektor Landwirtschaft treten daneben in einem deutlich geringeren Umfang auch Emis
sionen von Stickstoffoxiden (NOX), flüchtigen organischen Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 
und Feinstaub auf. Stickstoffoxide und Ammoniak sind reaktive Verbindungen des Stickstoffs. 
Die Maßnahmen aus dem NLRP von 2019 im Sektor Landwirtschaft zielen vor allem darauf ab, 
die NH3-Emissionen zu reduzieren.  

Das an die Luft freigesetzte NH3 hat nur eine relativ geringe Lebensdauer von einigen Stunden 
bis wenigen Tagen in der Atmosphäre. Ein kleiner Teil wird unmittelbar quellnah durch Aus
tauschprozesse mit Boden und Wasseroberflächen sowie der Vegetation wieder aus der Atmo
sphäre entfernt. Der größere Teil verändert sich in der Luft chemisch z. B. mit Schwefeldioxid 
oder Stickstoffoxiden zu Ammoniumsalzen. Diese Partikel lagern sich zu Aerosolen zusammen. 
Diese sogenannten sekundären Aerosole tragen zu einem relevanten Anteil zur gesamten 
Feinstaubbelastung bei, die im Rahmen der Luftqualitätsüberwachung in den Fraktionen PM10 
oder PM2,5 reglementiert ist. Diese Aerosole können länger in der Atmosphäre verbleiben und 
werden vom Wind transportiert, gegebenenfalls dabei auch weiter chemisch und physikalisch 
verändert und irgendwann abgelagert. Somit gelangen diese aus den NH3-Emissionen entstande
nen Partikel auch in Gewässer und Böden. Die Wirkung auf die Luftqualität, die hier im Fokus 
steht, ist damit nur ein Aspekt der Umweltwirkungen der NH3-Emissionen aus der Landwirt
schaft.  

Um die Bedeutung des Beitrags der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft an den gesamten 
Stickstoffemissionen in Deutschland zu verdeutlichen, wird im Folgenden  

► zunächst kurz die vom UBA entwickelte integrierte Stickstoffminderungsstrategie für 
Deutschland erläutert (Kap. 6.1). 

► Daran anschließend wird die Stickstoff-Gesamtbilanz der Landwirtschaft betrachtet, um die 
Komplexität des Sektors Landwirtschaft in Bezug auf die Entstehung von Stickstoffemissio
nen zu beschreiben (Kap. 6.2).  

► Im Weiteren wird auf die aktuelle Gesetzeslage zur Minderung von Emissionen und Nähr
stoffeinträgen insgesamt und konkret aus der Landwirtschaft (Kap. 6.3) und das Düngege
setz und die in diesem Kontext wichtige Düngeverordnung und Stoffstrombilanzverordnung 
eingegangen (Kap.6.4).  

► Vor diesem Hintergrund werden dann die Beiträge verschiedener Teilsektoren zu den NH3-
Emissionen der Landwirtschaft erläutert (Kap. 6.5), bevor in den nachfolgenden Kapiteln 
(Kap. 7 bis 10) auf verschiedene Einzelmaßnahmen eingegangen wird.  
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6.1 Nationale integrierte Stickstoffminderungsstrategie  
Stickstoff ist als elementarer Stickstoff N2 ein Hauptbestandteil der Erdatmosphäre. In dieser 
molekularen Form ist Stickstoff sehr reaktionsträge. Reaktiv wird Stickstoff erst in oxidierter o
der reduzierter Form.  

Der Begriff reaktiver Stickstoff umfasst verschiedene chemische Verbindungen. Die besonders 
umweltrelevanten sind die folgenden (Öko-Institut 2020):  

► Gase (Luftschadstoffe): Ammoniak (NH3), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2), 
Lachgas (N2O) 

► Säuren und Salze: Salpetersäure (HNO3), salpetrige Säure (HNO2), Ammonium (NH4+) und 
Nitrat (NO3-). 

Die verschiedenen Formen des reaktiven Stickstoffs sind sehr mobil und ineinander umwandel
bar. Sie zirkulieren über einen bio-geo-chemischen Kreislauf zwischen Luft, Boden, Wasser und 
Organismen (UBA 2021a). 

Reaktiver Stickstoff ist für Lebensprozesse von grundlegender Bedeutung. Er dient als Pflanzen
nährstoff und zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und ist damit ein zentraler Bestandteil land
wirtschaftlicher Systeme. Stickstoff wird von Pflanzen aus dem Boden in Form von Ammonium 
(NH4+) und Nitrat (NO3-) direkt aufgenommen und trägt zur Eiweißsynthese von Pflanzen bei 
(UBA 2021b). 

Früher konnte Stickstoff als Dünger für die landwirtschaftliche Produktion nur aus natürlichen 
Quellen gewonnen werden (zum Beispiel Dung, Salpeterlagerstätten). Heute ermöglicht die in
dustrielle Produktion von synthetischem Mineraldünger eine ausreichende Stickstoffversorgung 
von Kulturpflanzen. Zur Absicherung der für die Ernährung der Weltbevölkerung notwendigen 
hohen Erträge sind heutzutage zusätzlich hergestellte synthetische (stickstoffhaltige) Mineral
dünger unverzichtbar (vgl. UBA 2021b). 

Der Konsum tierischer Produkte ist mit deutlich höheren Stickstoffemissionen verbunden als 
der Verzehr pflanzlicher Produkte. Das liegt in erster Linie daran, dass Tiere in der Mast nur ei
nen Teil des Stickstoffs im Futter aufnehmen können und den Rest wieder ausscheiden. Auch 
geht Stickstoff im Futteranbau ungenutzt verloren und im Stall und bei der Lagerung von Wirt
schaftsdüngern (Mist und Gülle) entweicht ein Teil des Stickstoffs als Ammoniak (NH3) an die 
Luft (vgl. UBA 2021b).  

Ebenso relevant in Bezug auf die Freisetzung von reaktivem Stickstoff sind neben der Landwirt
schaft die Sektoren Mobilität, elektrische Energieversorgung und industrielle Produktion, da 
diese zur Freisetzung von Stickstoffemissionen (NOX) aus Verbrennungsprozessen führen. 
Grundsätzlich zeigt sich, dass seit der industriellen Revolution durch anthropogene Prozesse 
deutlich mehr elementarer Stickstoff in reaktive Formen umgewandelt wurde als davor.  

Wenn die Menge des an die Umwelt abgegebenen reaktiven Stickstoffs zu groß wird, dann wird 
er zu einem der bedeutendsten Schadstoffe für Menschen und Ökosysteme und es werden natür
liche Stoffkreisläufe und Ökosystembeziehungen empfindlich gestört (UBA 2021a). 

Die große Problematik der zunehmenden Mengen an reaktivem Stickstoff in der Umwelt führte 
dazu, dass die Störung der Nährstoffkreisläufe von Stickstoff zu den neun zentralen natürlichen 
Systemen und Prozessen gehört, für die planetare Belastungsgrenzen formuliert wurden, die 
erstmals im Jahr 2009 von einem Kreis von internationalen Wissenschaftler*innen veröffentlicht 
wurden (Rockström 2009) und die Diskussion über die ökologische Tragfähigkeit der Erde for
cierten (vgl. BMUV 2023). 
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Dieser im Übermaß in die Umwelt eingebrachte reaktive	Stickstoff führt zu folgenden Belas
tungen von Ökosystemen (UBA 2021c): 

► Belastung der Luftqualität z. B. durch NO2, NH3 und Bildung von sekundären Feinstaub, 

► Belastung des Grundwassers durch Nitrate, 

► Eutrophierung (Anreicherung von Nährstoffen) in Wäldern, Mooren, Heiden, Oberflächenge
wässern und Meeren,  

► Versauerung (Abnahme des pH-Wertes) von Ökosystemen (Böden, Oberflächengewässer, 
Meere) und somit eine Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt sowie  

► Klimaänderung durch Lachgasemissionen (N2O). 

Um die beschriebene Komplexität des Stickstoffkreislaufes für Deutschland quantitativ zu erfas
sen, wurden vom UBA die relevantesten nationalen Stickstoffflüsse inventarisiert (UBA 2021b). 
Eine Übersicht der Stickstoff-Pools des nationalen Inventars der Stickstoffflüsse und die Komple
xität ihre Querbeziehungen zueinander zeigt anschaulich Abbildung 23.  

Mit Hilfe des nationalen Stickstoff-Inventars kann z. B. analysiert werden welcher Verursacher
bereich wieviel zur Stickstoffproblematik beiträgt. Auch kann damit die Frage beantwortet wer
den in welchem Maß unterschiedliche Bereiche des gesellschaftlichen Handels die verschiede
nen Umweltbereiche belasten. Diese Kenntnisse sind die Voraussetzung für eine effektive Maß
nahmenplanung zur Verminderung der Freisetzung von reaktivem Stickstoff.  

Abbildung 23: Übersicht der Stickstoff-Pools des nationalen Inventars der Stickstoffflüsse  

 
(Quelle: UBA 2021b) 

Die vom UBA veröffentlichte Zeitreihe der Bilanz der jährlichen Stickstoffeinträge in die Umwelt 
für alle relevanten Sektoren zeigt Abbildung 24. Der Beitrag der Landwirtschaft dominiert mit  
67 % im Zeitraum 2010 bis 2014 deutlich die gesamten Stickstoffeinträge in die Umwelt und ist 
seit 1995 stetig angestiegen. Die Anteile der Sektoren Verkehr, Industrie/Energie und Abwasser 
tragen alle jeweils unter 20 % bei.  
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Abbildung 24: Zeitliche Entwicklung der Anteile der verschiedenen Verursacherbereiche an den Ge
samtstickstoffemissionen 

 
(Quelle: UBA 2021b) 

Zur Problematik der Gesamtstickstoffemissionen führt das BMU aus, dass zur nachhaltigen Sen
kung der Emissionen von reaktivem Stickstoff in Wasser, Luft und Boden Veränderungen in 
zentralen Wirtschaftsbereichen und Lebensbereichen, wie Verkehr, Landwirtschaft, Energiever
sorgung und Konsum notwendig sind, d. h. allein mit technischen Maßnahmen wird es nicht 
möglich sein, die Stickstoffemissionen ausreichend zu mindern (vgl. BMU 2020a). 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird für Deutschland derzeit eine nationale	integrierte	Stickstoff
minderungsstrategie	entwickelt. Dazu verfolgt das BMUV zusammen mit dem UBA einen inte
grierten Ansatz und nicht eine sektorale Betrachtung, da es aufgrund der Komplexität des Prob
lems sinnvoll ist, alle Verursacherbereiche (Verkehr, Industrie/Energieversorgung, Landwirt
schaft, etc.) und alle betroffenen Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden, etc.) zusammen zu be
trachten.  

Zur Unterstützung der strategischen Minderungsbemühungen wurde vom UBA eine integrierte 
Stickstoffobergrenze	als	Zwischenziel	für	2030	ermittelt, die die Wirkungen in den verschie
denen Umweltmedien und die Minderungsanforderungen in unterschiedlichen Emissions- und 
Wirtschaftssektoren zu einem gemeinsamen Zielwert zusammenführt (Heldstab et al. 2020 und 
Geupel et al, 2021). Im Weiteren hat das UBA ein Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoff
minderung erarbeiten lassen, das Maßnahmen	zur	Erreichung	des	Stickstoffziels enthält, die 
vor allem die zwei Sektoren Landwirtschaft und Verkehr (Oehlmann et al. 2021) betreffen. Ei
nige der dort genannten Maßnahmen befinden sich bereits als Maßnahmen im nationalen Luft
reinhalteprogramm von 2019.  
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6.2 Stickstoff-Gesamtbilanz der Landwirtschaft  
Im Sektor Landwirtschaft entstehen Stickstoffemissionen bei unterschiedlichen Tätigkeiten und 
Prozessen. In Abbildung 25 ist das Schema der Stickstoff-Gesamtbilanz der Landwirtschaft dar
gestellt, wobei die relevanten Zuflüsse und Abflüsse und die innerbetrieblichen Stickstoffflüsse 
gekennzeichnet sind.   

Solch eine Stickstoffbilanz	kann entsprechend für jeden landwirtschaftlichen Betrieb erstellt 
werden. Die Zufuhr von Stickstoff erfolgt je nach Tätigkeit des Betriebes z. B. in Form von Mine
raldünger, importierten Wirtschaftsdünger oder Futtermittelimporten. Innerhalb des Betriebes 
werden die Prozesse über die Stallbilanz, Flächenbilanz und gegebenenfalls Biogasbilanz be
trachtet. Die Stickstoffabfuhr erfolgt über die erzeugten tierischen und pflanzlichen Marktpro
dukte. Der rechnerische	Stickstoffüberschuss	verbleibt in der Umwelt. In diesem Wert werden 
sowohl Stickstoff-Emissionen an Luft sowie der Stickstoff-Eintrag in Gewässer und Böden (so
fern nicht zur Pflanzenproduktion eingesetzt) zusammengefasst.  

Aktuelles Ziel der Bundesregierung ist es, den Stickstoffüberschuss aus der Landwirtschaft bis 
2030 auf 70 kg/ha*a abzusenken (UBA 2023e, Die Bundesregierung 2020).  In der Vergangen
heit ist dieser Wert tendenziell gesunken und lag im fünfjährigen gleitenden Mittel der Jahre 
2016 - 2020 bei 87 kg/ha*a. Bei einer Fortführung des bisherigen Trends wird nach der Prog
nose des UBA das Ziel 2030 nicht erreicht.   

 

Abbildung 25: Schema der Stickstoff-Gesamtbilanz der Landwirtschaft  

 
(Quelle: UBA 2023e) 
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6.3 Für den Sektor Landwirtschaft relevante EU-Gesetze in Bezug auf Emissi
onen und Stickstoffeinträge 

Bereits heute regeln folgende für den Sektor Landwirtschaft relevanten EU-Gesetze die Rahmen
bedingungen z. B. zur Reduktion von Emissionen oder von Stickstoffeinträgen in Gewässer: 

► NEC-Richtlinie (Reduktionsziele für Luftschadstoffemissionen z. B. NH3 und PM2,5) 

► IE-Richtlinie (die Industrieemissionsrichtlinie bildet die Grundlage für die Genehmigung von 
besonders umweltrelevanten Industrieanlagen, u.a. der landwirtschaftlichen Intensivtierhal
tung)  

► EU-Luftqualitätsrichtlinie (Grenzwerte für Konzentrationen von Luftschadstoffe in der Au
ßenluft, z. B. NO2, PM2,5 oder Ozon) 

► EU-Nitrat-Richtlinie (Grenzwerte für den Nitrateintrag in Oberflächengewässer) 

► EU-Wasserrahmenrichtlinie (regelt u.a. Grenzwerte für das Grundwasser). 

Die Umsetzung dieser EU-Gesetze in nationales Recht erfolgte in Deutschland durch diverse Ge
setze und Verordnungen.  

Vertragsverletzungsverfahren der EU gegenüber Deutschland zeigen, dass die Einhaltung dieser 
Grenzwerte aktuell nicht überall gelingt, z. B. zu sehen in dem Urteil des europäischen Gerichts
hofs bezüglich der Nicht-Einhaltung der Luftqualitäts-Grenzwerte für NO2 im Jahr 2021. 

 

6.4 Düngegesetz, Düngeverordnung und Stoffstrombilanzverordnung 
Das Düngegesetz bildet in Deutschland die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung der EU-
Nitratrichtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftli
chen Quellen und ist auch die gesetzliche Grundlage für die Düngeverordnung. 

Düngegesetz 

Das Düngegesetz regelt insbesondere die Anforderungen an das Inverkehrbringen und die An
wendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und Kultursubstraten 
(BMEL 2023). Nähere Bestimmungen hierzu wurden in weiteren Rechtsverordnungen erlassen, 
z. B. der Düngeverordnung, der Verwaltungsvorschrift zur einheitlichen Ausweisung belasteter 
Gebiete – Neuausweisung der belasteten Gebiete oder der Stoffstrombilanzverordnung.  

Im Mai 2023 wurde ein Entwurf zu Anpassungen am Düngegesetz vom Bundeskabinett be
schlossen. Die Anpassungen waren notwendig, „um EU-Recht umzusetzen, die Stoffstrombilanz-
Verordnung zu optimieren und eine Verordnung zum Wirkungsmonitoring der Düngeverord
nung einzuführen“ (BMEL 2023b). Die Anpassungen sollen vor allem das Verursacherprinzip im 
Düngerecht weiter stärken.  

Düngeverordnung 

„Im Jahr 2017 wurden das Düngegesetz (DüngG) und die Düngeverordnung (DüV) grundlegend 
überarbeitet, um die Effizienz der Düngung zu erhöhen, mögliche Beeinträchtigungen von 
Grundwasser und Oberflächengewässer weiter zu verringern und NH3-Emissionen	aus	land
wirtschaftlichen	Quellen	zu	vermindern“ (BLE 2020 S.4). Da die EU zusätzliche Änderungen 
zur Umsetzung des EUGH-Urteils aus dem Jahr 2018 forderte, wurde am 01.05.2020 die jetzt 
gültige novellierte Düngeverordnung in Kraft gesetzt.  
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„Die Düngeverordnung regelt die gute fachliche Praxis bei der Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und soll außerdem stoffliche Risiken, z. B. Umweltbelastungen, durch die Anwendung 
dieser Stoffe vermindern.“ (BLE 2020 S.4).  

Wesentliche Aktivitäten/Prozesse in landwirtschaftlichen Betrieben, die durch die Düngever
ordnung geregelt werden, sind folgende: 

► Düngebedarfsermittlung  

► Ausbringungsbeschränkungen für stickstoff- und phosphorhaltige Nährstoffeinträge durch 
Standort (z. B. Abstand zu Gewässern, Hangneigung) und Bodenzustand (z. B. nicht aufnah
mefähige überschwemmte, wassergesättigte, gefrorene oder schneebedeckte Böden) 

► Sperrzeiten (um Nährstoffeinträge im Winter zu vermeiden) und Lagerkapazitäten (ausrei
chendes Lagervolumen, um während der Sperrzeiten anfallenden Wirtschaftsdünger lagern 
zu können) 

► Ausbringungstechnik (z. B. für flüssigen und festen Wirtschaftsdünger) und Einarbeitung (d. 
h. die Zeitspanne in der der Dünger nach der Ausbringung in den Boden eingearbeitet wird)  

► Betriebliche Stickstoffobergrenze für organische und organisch-mineralische Düngemittel 

► Aufzeichnungspflichten (jede einzelne Düngemaßnahme muss innerhalb von zwei Tagen 
sachgerecht dokumentiert werden) 

► Für mit Nitrat belastete und eutrophierte Gebiete (sogenannte rote Gebiete) gelten zusätz
lich noch weitergehende Regelungen. 

	

Stoffstrombilanzverordnung 

Am 1. Januar 2018 ist die Stoffstrombilanzverordnung in Kraft getreten. Sie ist neben dem Dün
gegesetz und der Düngeverordnung der dritte Baustein des sogenannten Düngepakts.  

„Mit der Stoffstrombilanzverordnung verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die Nährstoffflüsse in 
den Betrieben transparenter zu machen. Dadurch sollen Nährstoffverluste aus der Landwirt
schaft verringert und die Einhaltung von Umweltzielen gewährleistet werden. […] Bei der Stoff
strombilanz werden alle Nährstoffströme, die in den Betrieb gehen, und solche, die wieder hin
ausgehen dokumentiert und bewertet“ (Praxis-Agrar 2023 S.1). 

Die Nährstoffflüsse müssen sowohl für Stickstoff als auch für Phosphor dokumentiert werden, 
wobei nur für Stickstoff eine Bewertung erfolgt.  

In (Praxis-Agrar 2023) wird weiter erläutert, dass die Stoffstrombilanz schrittweise eingeführt 
wird und ab 2018 alle Betriebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten oder mit mehr als 30 Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche bei einer Besatzdichte von jeweils mehr als 2,5 Großvieheinhei
ten je Hektar eine Stoffstrombilanz erstellen müssen. Dies betrifft in erster Linie viehstarke Be
triebe mit einer hohen Tierbestandsdichte. Darüber hinaus sind ab 2018 auch kleinere viehhal
tende Betriebe betroffen, wenn sie Wirtschaftsdünger von anderen Landwirtschaftsbetrieben 
aufnehmen. Außerdem müssen Betriebe mit Biogasanlagen eine Stromstoffbilanz aufstellen, 
wenn sie Wirtschaftsdünger aus anderen Betrieben beziehen. Ab 2023 soll die Stoffstrombilanz 
auch für viehlose Betriebe gelten. Es sollen dann alle Betriebe mit mehr als 20 Hektar landwirt
schaftlich genutzter Fläche eine Stoffstrombilanz erstellen (vgl. Praxis-Agrar 2023). 
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In (Landwirtschaftskammer NRW 2022) wird ausgeführt: „Wenn der vorgegebene Kontrollwert 
von 175 kg N/ha im dreijährigen Mittel überschritten wird bzw. der individuell berechnete Wert 
im dreijährigen Mittel um mehr als 10 % überschritten wird, die zuständige Behörde eine Bera
tung innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung anordnen kann. […] Eine Ordnungswidrig
keit kann sich ergeben, wenn die vorgegebenen Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig erstellt 
werden oder wenn diese nicht sieben Jahre aufbewahrt werden.“ (Landwirtschaftskammer NRW 
2022) 

Vom BMEL und weiteren Länderbehörden werden zur Unterstützung der Landwirt*innen Anlei
tungen und Programme zur Erstellung solcher Stoffstrombilanzen zur Verfügung gestellt.  

Vom UBA wird eine Novellierung der Stoffstrombilanzverordnung empfohlen (UBA 2023k), die 
den betrieblichen Stickstoffüberschuss an die ausgebrachte Wirtschaftsdüngermenge koppelt 
und auf 50 bis 120 kg/ha*a begrenzt. Außerdem wird empfohlen, den Stickstoffüberschuss bis 
2030 schrittweise auf maximal 90 kg/ha*a abzusenken, um das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie 
von im Mittel für Deutschland 70 kg/ha*a für den Zeitraum 2028 bis 2032 (Die Bundesregierung 
2020) zu erreichen. 

 

6.5 NH3-Emissionen der Landwirtschaft nach Teilsektoren 
Die Entwicklung der NH3-Emissionen in Deutschland von 1990 bis 2021 zeigt Abbildung 26. 
Während für alle anderen relevanten Luftschadstoffe (NOX, SO2, NMVOC und PM2,5) seit 1990 
deutliche Abnahmen erreicht werden konnten, zeigen die NH3-Emissionen, die von der Land
wirtschaft dominiert werden, bis 2015 teilweise sogar eher einen leicht ansteigenden Trend und 
erst nach 2015 sinkende Emissionen. 

Abbildung 26: Entwicklung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft 1990 bis 2021 

 
(Quelle: Thünen-Institut 2023) 

In der Landwirtschaft entstehen NH3-Emissionen in der gesamten Prozesskette von der Fütte
rung der Tiere, der Stallhaltung und dem Weidegang, der Lagerung von Wirtschaftsdünger 
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(Gülle, Festmist) und der Ausbringung des Wirtschaftsdüngers auf Ackerboden und Grünland 
(vgl. Abbildung 27). Außerdem entstehen nennenswerte NH3-Emissionen bei der Ausbringung 
von mineralischem Dünger und bei der Ausbringung von Gärresten aus der Biogaserzeugung auf 
landwirtschaftlichen Flächen.  

Der größte Anteil der NH3-Emissionen kommt aus der Tierhaltung. Im Jahr 2020 entfielen 51% 
auf die Teilbereiche Stall, Lagerung von Wirtschaftsdünger und Weidegang (vgl. Abbildung 27). 
Bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger auf landwirtschaftlichen Flächen wurden 31 % der 
NH3-Emissionen freigesetzt. Auf die Ausbringung von mineralischem (synthetischem) Dünger 
entfielen 7 % und auf die Ausbringung von Gärresten 10 % der NH3-Emissionen.  

Abbildung 27: NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft in Deutschland im Jahr 2020 

 
(Quelle: eigene Darstellung nach Thünen-Institut 2022) 

Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft können in Anlehnung 
an (Häußermann et al. 2019) den folgenden Bereichen zugeordnet werden:  

► Nährstoffarme Mehrphasenfütterung	(an den jeweiligen Futterbedarf angepasste Stick
stoff-reduzierte Fütterung) 
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Quelle: Thünen Report 91, Berechnung von gas- und paretikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 - 2020
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► Verfahrenstechnische	Maßnahmen	im	Stall (Spaltentypen, Spaltenreinigung, Spaltenbe
läge, Güllekühlung, Urease-Inhibitoren, …) 

► Abluftreinigung in zwangsgelüfteten Ställen (überwiegend Schweineställe) 

► Techniken für eine emissionsarme	Lagerung von Gülle, Stallmist und Gärresten (Lagerab
deckung, Ansäuerung von Gülle und Gärresten, Geflügelkottrocknung, …) 

► Emissionsarme	Ausbringung von Dünger (Gülle, Festmist, Gärreste, mineralische Dünger) 
auf und unbestelltem/bestelltem Acker- und Grünlandflächen.  

► Systemintegrierte	Maßnahmen	(Ansäuerung von Gülle direkt im Stall, Nährstoffrückge
winnung durch Gülle- und Gärrestverarbeitung) 

► Reduktion des Tierbestandes 

Daneben gibt es noch ökonomische	Maßnahmen, die darauf abzielen, Emissionsreduktionen 
aufgrund von z. B. Abgaben, Gebühren, Steuern oder dem Abbau von umweltschädlichen Sub
ventionen zu erzielen.  

Bei der Umsetzung von Maßnahmen in einzelnen Teilbereichen ist grundsätzlich darauf zu achten, 
dass es insgesamt zu einer Emissionsreduktion kommt und nicht die Emissionen von einer Stelle 
in der Prozesskette (z. B. Lagerung von Wirtschaftsdünger nicht mehr offen, sondern abgedeckt) 
zu einer anderen Stelle (z. B. bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger) verschoben werden 
(sog. Pollution swapping).  

Das NLRP von 2019 enthält zur Reduktion der NH3-Emissionen zur Zielerreichung 2030 gemäß 
NEC-Richtlinie im Wesentlichen Maßnahmen aus dem Sektor Landwirtschaft. Dies sind konkret 
die folgenden: 

► Maßnahmen bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und der dafür maximal zulässigen 
Einarbeitungszeit,  

► Maßnahmen im Bereich der Fütterung und Stallhaltung von Tieren, auch technischer Art  
z. B. zur Abluftreinigung, 

► Maßnahmen bei der Lagerung von Mist und Gülle und  

► eine Maßnahme Reduktion des Gesamtbilanzüberschusses von Stickstoff. 

 

6.6 Sachgemäße Vereinfachung der Landwirtschaft als Emissionsquelle  
Die Landwirtschaft ist als Quelle von Emissionen ein ganz besonderer Sektor, denn sie umfasst 
eine Vielzahl von Betrieben mit ganz unterschiedlichen Tätigkeiten der Tierzucht und des Pflan
zenanbaus. Eine ganz besondere Rolle spielt dabei die Freisetzung von Stickstoff und seinen Ver
bindungen. 

6.6.1 Anmerkungen zum natürlichen Stickstoffkreislauf 

So ziemlich alle Lebewesen brauchen Stickstoff als Baustein für Eiweiße (Proteine) und die 
Erbsubstanz DNS. Stickstoff ist daher auch Baustein aller Enzyme, die den pflanzlichen, tieri
schen und menschlichen Stoffwechsel steuern. Stickstoff ist daher für das Leben auf der Erde un
entbehrlich.  
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Eigentlich ist genug Stickstoff vorhanden, denn die Luft besteht zu 78% aus gasförmigem Stick
stoff. Doch leider liegt dieser Luftstickstoff in einer Form vor, den Pflanzen und Tiere nicht nut
zen können. Diese Form wird Elementarstickstoff (N2) genannt. Für Pflanzen ist diese Situation 
ähnlich wie in der griechischen Legende von König Tantalus. Er wurde von den Göttern grausam 
bestraft, indem er bis zum Kinn im Wasser stehen musste, jedoch seinen Durst nicht daran stil
len konnte, da es vor ihm zurückwich, wenn er davon trinken wollte. Auch Pflanzen sind von 
Stickstoff umgeben, bauchen diesen zum Überleben, können es aber nicht nutzen. Daher heißt 
es, Luftstickstoff ist nicht bioverfügbar. 

Doch mit Hilfe von Mikroorganismen im Boden hat die Natur im Laufe der Evolution ein System 
entwickelt den Luftstickstoff so zu verändern, dass er den Pflanzen zur Verfügung steht. Ist der 
Stickstoff erstmal in den Pflanzen steht er dann auch den pflanzenfressenden Tieren und 
schließlich auch den fleischfressenden Tieren zur Verfügung. Um den Pflanzen Stickstoff verfüg
bar zu machen, arbeiten unterschiedliche Arten von Mikroorganismen eng zusammen. Dabei gilt 
die Regel, dass der „Abfall“ der einen Art, der anderen Art als „Nahrung“ dient. 

Zunächst muss der gasförmige Luftstickstoff „festgehalten“ also fixiert werden. Dies tun spezielle 
Mikroorganismen wie z. B. Knöllchenbakterien: Sie wandeln Luftstickstoff in Ammonium (NH4+) 
um. Die heißen deshalb auch Stickstofffixierer und leben an den Wurzeln von Pflanzen wie Klee 
oder Lupine. Diese Pflanzen können bereits Ammonium aufnehmen und werden daher in der 
Landwirtschaft auch als Gründünger angebaut. Doch die meisten Pflanzen bevorzugen Stickstoff 
in Form von Nitrat (NO3-). Dazu sind jedoch andere Mikroorganismen, die sogenannten Nitrifi
zierer notwendig. Die einen Nitrifizierer wandeln das von den Stickstofffixierern produzierte 
Ammonium zunächst in Nitrit (NO2-) um. Dann wandeln anderer Nitrifizierer das Nitrit (NO2-) 
schließlich in das von den meisten Pflanzen so dringend benötigte Nitrat (NO3-) um.  

In geringerem Umfang kann Luftstickstoff auch bei Gewittern ganz ohne Mikroorganismen in 
Nitrat umgewandelt werden. Einmal organisch gebunden, zirkuliert über 90 % des bioverfügba
ren Stickstoffs in einem verkürzten Kreislauf innerhalb der Biomasse. Das heißt, dass abgestor
bene Pflanzen und Tiere von speziellen Mikroorganismen, den sogenannten Destruenten, zer
setzt werden und der enthaltene Stickstoff wieder zu Ammonium umgewandelt wird. Das steht 
dann den Nitrifizierern wieder zur Herstellung von Nitrat zur Verfügung und der kurze Stick
stoffkreislauf ist geschlossen. Um auch den großen Stickstoffkreislauf zu schließen, sind nochmal 
spezielle Mikroorganismen nötig. Diese sogenannten De-Nitrifizierer können das Nitrat, welches 
nicht von Pflanzen aufgenommen wird, wieder in elementaren Luftstickstoff umwandeln. 

Durch menschliche Aktivitäten wird in den globalen Stickstoffkreislauf massiv eingegriffen. 
Denn weil Stickstoff für das Wachstum von Pflanzen so wichtig ist, hat der Mensch schon früh 
begonnen Stickstoffdünger einzusetzen. Dazu nutzt er entweder organischen Stickstoff in Form 
von Gülle und Festmist oder mineralischen Stickstoff in Form von synthetischen Stichstoffdün
ger. 

6.6.2 Anmerkungen zum Stickstoff als Umweltproblem 

Als Grundbaustein der Natur und als Nährstoff für alle Lebewesen ist Stickstoff unentbehrlich 
und findet sich in Luft, Wasser und Boden, in Pflanzen und Tieren und natürlich auch im Men
schen. 99% des gesamten Stickstoffs der Erde befindet sich als elementarer Luftstickstoff in der 
Atmosphäre. Der Rest ist reaktiver Stickstoff. Das sind Stickstoffverbindungen wie Ammonium 
(NH4+), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Ammoniak (NH3), Lachgas (N2O) oder Stickstoffoxide (NOX), 
die sich schnell umwandeln können. Durch den Menschen hat sich die jährliche Freisetzung von 
reaktiven Stickstoffverbindungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts verzehnfacht. Dies führt zu er

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Nitrifizierer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjfxK23q6vxAhW-_rsIHbf_BkMQkeECKAB6BAgBEDU
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heblichen Umweltbelastungen und Gesundheitsrisiken. Stickstoffoxide werden bei der Verbren
nung z. B. von Kohle und Öl zur Energieerzeugung, aber auch in der Industrie und im Verkehr 
freigesetzt. Den größten Anteil der freigesetzten Stickstoffemissionen hat jedoch mit mehr als 
60% die Landwirtschaft. In der Landwirtschaft sind es insbesondere der synthetische Dünger 
und die Ausscheidungen von Nutztieren aus denen Stickstoffverbindungen freigesetzt werden. 
Beides wird zum Düngen auf Ackerflächen eingesetzt. Dabei wird die Stickstoffverbindung Am
moniak freigesetzt. Diese gelangt sowohl in die Luft, wird aber auch durch Regen in den Boden 
gewaschen und gelangt so als Nitrat in das Trinkwasser.  

Besonders die Düngung mit Gülle und synthetischen Stickstoffdünger erhöhen die Einträge in 
die Umwelt. Denn ein großer Anteil des Stickstoffs wird nicht von den Pflanzen aufgenommen, 
sondern landet in der Atmosphäre und in Gewässern. Zusätzlich belasten die Emissionen aus der 
Tierhaltung die Atmosphäre. 

Dieser Stickstoffüberschuss bringt Ökosysteme aus ihrem Gleichgewicht. Stickstoffliebende 
Pflanzen verdrängen andere Pflanzen und das führt zu einem Verlust der biologischen Vielfalt. In 
Gewässern kommt es durch zu viel Stickstoff zu einem Überangebot an Nährstoffen. Dabei wird 
Sauerstoff verbraucht, den andere Wasserlebewesen wie z. B. Fische aber dringend brauchen. Im 
Boden wird das überschüssige Stickstoff als Nitrat ausgewaschen und belastet das Grundwasser, 
aus dem das Trinkwasser für uns Menschen gewonnen wird. Zudem kann Nitrat Krebs erzeugen 
und ist vor allem für Säuglinge gefährlich. Zudem ist auch die erhöhte Freisetzung von Lachgas 
(N2O) in die Atmosphäre gefährlich, denn Lachgas ist ein Treibhausgas und zudem noch 265-mal 
klimawirksamer als CO2 (vgl. UBA 2021b). 

 

6.6.3 Anmerkungen zur Ammoniakproblematik in der Landwirtschaft 

Die Freisetzung von Ammoniak aus der Landwirtschaft stellt auch deshalb ein besonderes Prob
lem dar, weil die Emission von Ammoniak nicht nur zur Grundwasserbelastung mit Nitrat und 
zur Eutrophierung von Gewässern führt, sondern durch Reaktion mit anderen Luftschadstoffen 
auch zur Bildung von gesundheitsschädlichem Feinstaub, zur Bodenversauerung und zur indi
rekten Emission von Lachgas beiträgt. 

Ammoniak in der Luft kann für Pflanzen je nach Empfindlichkeit auch direkt schädlich sein. Da
her sind in der Genfer Luftreinhalte Konvention Grenzwerte – sogenannte „critical levels“ – defi
niert, ab denen von einer Schadwirkung ausgegangen wird. Für empfindliche Ökosysteme wie 
Flechten liegt dieser „critical level“ bei 1 µg Ammoniak pro m3 Luft. Bei höheren Pflanzen gelten 
erst Werte über 2-4 µg Ammoniak pro m3 Luft als pflanzenschädlich.  

Aufgrund internationaler Abkommen zur Luftreinhaltung, wie die europäische NEC-Richtlinie, 
hat sich Deutschland verpflichtet in den kommenden Jahren seine Ammoniak-Emissionen zu re
duzieren. Im Zuge der NEC-Richtlinie hat Deutschland versprochen bis zum Jahr 2030 die Emis
sion von Ammoniak um 29 % gegenüber dem Jahr 2005 abzusenken (vgl. Abbildung 11). 

Die Landwirtschaft ist mit 95 % Hauptverursacher für das in ganz Deutschland freigesetzte Am
moniak. Ammoniak hat zwar in der Luft nur eine geringe Lebensdauer von einigen Stunden bis 
Tagen und ein kleiner Teil sinkt sofort wieder zu Boden, doch ein großer Teil wird in der Luft 
umgewandelt zu kleinen Tröpfchen, an denen sich Partikel bilden, die als Feinstaub vom Wind 
weiter weg transportiert werden (vgl. Thünen-Institut o. J.). 

Innerhalb der Landwirtschaft sind es vor allem die NH3-Emissionen aus der Tierhaltung und Bö
den. Bei der Tierhaltung entstehen Ammoniak-Emissionen insbesondere in Ställen und der La
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gerung tierischer Ausscheidungen wie Gülle, Mist und Jauche (Wirtschaftsdünger). Denn die Ex
kremente der Nutztiere enthalten Harnstoff und Eiweiß, die in Ammoniak umgewandelt werden. 
In der Luft reagiert gasförmiges Ammoniak mit Schwefeldioxid oder Stickstoffoxiden relativ 
schnell zu Ammoniumsalzen. Diese Partikel lagern sich zu Aerosolen, also Feinstaub, zusammen. 

Für die NH3-Emission aus Böden sind es vor allem die Ausbringung von Gülle und aber auch von 
Mineraldünger, bei denen Ammoniak freigesetzt wird. Denn sowohl Wirtschaftsdünger als auch 
mineralischer Dünger enthalten Ammoniumstickstoff, der im Kontakt mit der Atmosphäre 
schnell in gasförmiges Ammoniak umgewandelt werden kann. Viel Ammoniak entweicht bei der 
Ausbringung von Gülle aber auch von Festmist und Gärresten. Besonders viel Ammoniak ent
weicht, wenn die Ausbringungen von Gülle bei hohen Temperaturen im Sommer erfolgt und 
wenn sie nur oberflächlich verteilt wird (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2018). 

In der Landwirtschaft stammen über ¾ aller Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung sowie 
aus der Ausbringung von Kunstdünger und von flüssiger Gülle, die zusammen mit Mist auch 
Wirtschaftsdünger oder Hofdünger genannt wird. In den Ausscheidungen von Nutztieren befin
det sich viel Ammoniumstickstoff, der bei Kontakt mit der Atmosphäre in gasförmiges Ammo
niak umgewandelt wird. Darum spielt bei der Lagerung, dem Transport und der Ausbringung 
auf die Felder, die Aufenthaltsdauer der Gülle an der Luft eine entscheidende Rolle bei der Ent
stehung der Ammoniak-Emissionen. Um die Aufenthaltsdauer der Gülle an der Luft möglichst 
kurz zu halten wird sie bei der Ausbringung auf die Felder möglichst schnell und tief in den Bo
den eingebracht sowie luftdicht gelagert. Weitere Möglichkeiten zur Verringerung der Emissio
nen von Ammoniak aus der Tierhaltung sind eine proteinreduzierte Fütterung der Nutztiere und 
eine Belüftung der Tierställe, welche ein Entweichen des Ammoniaks minimiert. Neben der Tier
haltung im Stall und dem Umgang mit Mineraldünger entstehen in der Landwirtschaft Ammo
niak-Emissionen auch aus den Ausscheidungen der Tiere die auf einer Wiese grasen (Weidehal
tung). Schließlich entstehen in der Landwirtschaft auch noch Ammoniak-Emissionen aus der 
Ausbringung von Kunstdünger und Klärschlamm. Eine besondere Emissionsquelle von Ammo
niak ist zudem die Vergärung von Energiepflanzen z. B. in Biogasanlagen und die Ausbringung 
ihrer Gärreste auf Ackerflächen. 

Die folgenden drei Abbildungen zeigen die unterschiedlichen Emissionsquellen von Ammoniak 
in der Landwirtschaft (Abbildung 28) und illustrieren Details über die landwirtschaftliche Emis
sionsquelle Stallhaltung und Lagerung von Wirtschaftsdünger (Abbildung 29) sowie über die 
Emissionsquelle Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen (Abbildung 30).  
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Abbildung 28: Verteilung der nationalen Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft - Insgesamt 

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Thünen-Institut 2022) 

Abbildung 29: Verteilung der nationalen Emissionen Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft 
- Stallhaltung und Lagerung 

 

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Thünen-Institut 2022) 
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Abbildung 30: Verteilung der nationalen Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft - Ausbrin
gung 

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Thünen-Institut 2022) 

Die weitaus wichtigsten Emissionsquellen für Ammoniak waren 2020 die landwirtschaftliche 
Tierhaltung sowie das Management von Wirtschaftsdünger mit insgesamt knapp 98 % aller 
landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen. Die Weidehaltung von Nutztieren verursacht ledig
lich 2 % der landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen (vgl. Abbildung 28). Die Ausscheidun
gen von Nutztieren enthalten hohe Anteile an Ammoniumstickstoff, der bei Kontakt mit der At
mosphäre in gasförmiges Ammoniak umgewandelt wird. Insgesamt werden durch die Stallhal
tung von Nutztieren und der Lagerung ihrer Ausscheidungen 49% aller landwirtschaftlichen 
Ammoniak-Emissionen verursacht. Davon stammen 26 % aus der Rinderhaltung, 16 % aus der 
Schweinehaltung, 5 % aus der Geflügelhaltung und rund 1 % aus der Haltung anderer Nutztiere 
(vgl. Abbildung 29).  

Die Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen verursacht ebenfalls knapp 49 % der landwirt
schaftlichen Ammoniak-Emissionen. Davon stammt mit 31 % der Großteil aus der Ausbringung 
von Wirtschaftsdünger – also Gülle und Mist. Weitere 7 % stammen aus der Ausbringung harn
stoffhaltigen Mineraldüngern. Rund 10 % der landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen ge
hen auf die Vergärung von Energiepflanzen inklusive der Gärrestausbringung zurück. Ein sehr 
kleiner Anteil von gerade einmal 0,4 % der landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen stammt 
aus der Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche Flächen. 

Neben dem Ammoniak spielen aber auch Lachgas und Methan wichtige Rollen bei den Emissio
nen aus der Landwirtschaft. Lachgas wird aus intensiv genutzten Ackerflächen beim Einsatz von 
Kunstdünger frei. Methan entsteht bei der Tierhaltung von Wiederkäuern wie Rinder, Schafe, 
oder Ziegen. Sowohl Methan als auch Lachgas sind besonders wirksame Klimagase, denn Methan 
ist 25-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid und Lachgas ist sogar 300-mal so klimawirksam. 
Aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen mit hohem Kunstdüngereinsatz ent
weicht schließlich auch noch Stickstoff, der Verbindungen mit Sauerstoff eingegangen ist. Eines 
dieser sogenannten Stickstoffoxide und zwar das Stickstoff-Mono-Oxid wird aus gedüngten 
Ackerflächen freigesetzt. 
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Die verschiedenen Formen von Stickstoff sind sehr mobil und ineinander umwandelbar. Je nach 
biologischen, geologischen und chemischen Bedingungen durchläuft Stickstoff einen Kreislauf 
zwischen Luft, Boden, Wasser sowie Pflanzen und Tieren. Gelangt Stickstoff in großen Mengen in 
die Umwelt, wird er zu einem der bedeutsamsten Schadstoffe für Menschen und Ökosystem, 
denn ein Überschuss an Stickstoff trägt zu schwerwiegenden Umweltproblemen bei. Dazu zäh
len: 

► Beitrag zum Klimawandel durch die Emissionen von Lachgas 

► Belastung der Luftqualität durch Ammoniak, Stickstoffoxiden und Feinstaub 

► Belastung des Grundwassers durch Nitrat 

► Nährstoffüberschuss von Ökosystemen im Boden und im Wasser 

► Versauerung von Gewässern und Böden   

► Artensterben 

Aufgrund der komplexen Zusammenhänge wird versucht die Senkung von Emissionen aus der 
Landwirtschaft mit einem abgestimmten Bündel von Minderungsmaßnahmen herbeizuführen. 
Eingebettet ist das in eine integrierte nationale Stickstoffminderungsstrategie. Diese Strategie 
versucht wie bei einem Inventar alle Eingänge, Lagerungen, Umwandlungen und Abgänge der 
unterschiedlichen Stickstoffverbindungen zu erfassen und zu bilanzieren.  

Mit Hilfe eines Inventars aller Stickstoffflüsse in Deutschland lassen sich die Quellen und die 
Verursacher des in die Umwelt freigesetzten Stickstoffs erkennen und entsprechende Maßnah
men adressieren. Mit Hilfe des Stickstoffinventars sollen die Betriebe selber entscheiden kön
nen, an welcher Stelle in ihrem Betrieb Maßnahmen zur Minderung besonders erfolgsverspre
chend sind und zudem sicherstellen, dass es die Stickstoff-Emissionen auch tatsächlich reduziert 
und nicht bloß in einen anderen Betriebsbereich verlagert werden. 

Aus den bisherigen Bilanzen zeigt sich, dass sich seit dem Jahr 1995 die Einträge von Stickstoff 
aus der Landwirtschaft über die Jahre erhöht haben, während andere Quellen wie Verkehr, In
dustrie oder Abwasser, ihre Umwelteinträge von Stickstoff senken konnten. 

Auch in der europäischen Umweltpolitik spielt Stickstoff als Schadstoff eine zentrale Rolle. Ne
ben der NEC-Richtlinie mit ihren Reduktionsverpflichtungen für NOX (vgl. Kapitel 3) gibt es noch 
die Grenzwerte der europäischen Luftqualitätsrichtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie und die 
Nitrat-Richtlinie. Alle drei legen Grenzwerte für Stickstoff als Luftschadstoff sowie für Nitrat im 
Oberflächengewässer und im Grundwasser fest. Obwohl diese europäischen Umweltgesetze 
durch mehrere Verordnungen auch in deutsches Recht umgesetzt wurden, hält Deutschland 
nicht alle Grenzwerte ein. 

Bereits im Jahr 2017 wurden in Deutschland das Düngegesetz und die Düngeverordnung weit
reichend überarbeitet. Ein Grund der Überarbeitung war der Schutz von Grund- und Oberflä
chengewässer sowie die Freisetzung von Ammoniak zu senken. Gerade die Düngeverordnung 
legt fest was bei der betrieblichen Praxis beachtet werden muss. Sie regelt die Technik und die 
Beschränkung der Düngerausbringung sowie die Ermittlung des Bedarfs an Düngemittel und 
legt Stickstoffobergrenzen und Aufzeichnungspflichten fest.  

Ein weiterer rechtlicher Baustein ist die Stoffstrombilanzverordnung von 2018. Ihr Ziel ist es, 
die Nährstoffflüsse in landwirtschaftlichen Betrieben transparenter zu machen. Dazu macht sie 
Vorgaben wie Nährstoffe, die in Betrieben eingesetzt werden, ihn als pflanzliche oder tierische 
Produkte wieder verlassen oder in die Umwelt freigesetzt werden, zu bilanzieren sind. Ab dem 
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Jahr 2023 müssen alle Betriebe mit mehr als 20 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche ihre 
Nährstoffe bilanzieren. Wenn im Ergebnis der Bilanz ein Betrieb drei Jahre lang mehr als 175 kg 
Stickstoff pro Hektar um mehr als 10 % überschreitet, kann eine Beratung angeordnet werden. 

Gemäß den Zusammenhängen bei der Entstehung, der Umwandlung und der Freisetzung von 
Stickstoffverbindungen gibt es in der Landwirtschaft ganz unterschiedliche Maßnahmen, um 
den Eintrag von Stickstoffverbindungen in die Umwelt zu reduzieren. Angefangen bei der stick
stoffarmen Fütterung, über verfahrenstechnische Maßnahmen im Stall und seiner Abluftreini
gung sowie über die emissionsarme Lagerung von Gülle, Stallmist und Gärresten bis hin zur 
emissionsarmen Ausbringung von Kunst- und Wirtschaftsdünger sowie dem Einsatz von Hemm
stoffen, um die Bildung von Ammoniak und Nitrat im Boden und im Stall zu hemmen. 

Eine weitere sehr effektive Maßnahme zur Vermeidung von Stickstoff-Emissionen aus der Land
wirtschaft ist die Reduktion des Tierbestandes.  

Daneben gibt es noch ökonomische Maßnahmen die durch Abgaben, Gebühren, Steuern oder 
dem Abbau von umweltschädlichen Subventionen versuchen geldwerte Anreize zu schaffen, um 
die Freisetzung von Stickstoffverbindungen zu reduzieren. 

Das NLRP von 2019 umfasst insgesamt 12 Maßnahmen, welche die Landwirtschaft betreffen. 
Davon adressieren vier Maßnahmen die Ausbringung von Wirtschaftsdünger, drei Maßnahmen 
adressieren baulichen Maßnahmen in Tierställen und jeweils zwei Maßnahmen adressieren die 
nährstoffarme Fütterung der Tiere. Eine Maßnahme betrifft die Reduktion der Stickstoffüber
schüsse der landwirtschaftlichen Betriebe. Das NLRP von 2019 beziffert die gesamte Redukti
onswirkung dieser Maßnahmen mit 133 kt Ammoniak pro Jahr. 

 

6.7 Allgemeine Anforderungen an erfolgreiche Kommunikation in der Land
wirtschaft  

Der Landwirtschaftssektor in Deutschland trägt maßgeblich zum Ausstoß von Luftschadstoffen 
bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Emissionen aus der Tierhaltung sowie durch landwirt
schaftlich genutzte Böden als Folge einer stickstoffhaltigen Düngung. Die Komplexität und Viel
falt von Emissionen wurden in den vorangegangenen Kapiteln detailliert aufgezeigt. 

Für die Kommunikation stellt diese Komplexität eine besondere Herausforderung dar. Einerseits 
sind die relevanten Interessengruppen von politischen Entscheidungsträger*innen über Land
wirt*innen bis hin zu Verbraucher*innen sehr heterogene Zielgruppen. Stark differierende Inte
ressen und Standpunkte haben in der Vergangenheit mangels Kommunikation vielmals zu Miss
verständnissen, Fehleinschätzungen und Vorwürfen im öffentlichen (Medien-)Raum geführt.  

Hinzu kommt, dass die Landwirtschaft im Allgemeinen zunehmend im Fokus der Öffentlichkeit 
steht. Interessierte Verbraucher*innen setzen sich zunehmend mit dem Thema auseinander 
bzw. werden medial mit dem Thema (z. B. durch Berichterstattungen über Bauernproteste etc.) 
konfrontiert. Der mangelnde Dialog, wenig Verständnis für Forderungen seitens der Land
wirt*innen und Unwissenheit führen demzufolge auch zu Kritik. Diese Tendenzen haben dazu 
geführt, dass sich die Gesellschaft in Deutschland zunehmend in zwei stark auseinanderliegende 
Interessengruppen gespalten hat: Auf der einen Seite Produzent*innen, die Lebensmittel her
stellen, verarbeiten und verkaufen, auf der anderen Seite Konsument*innen. Die Kommunikation 
zwischen beiden Gruppen wird immer problematischer und ist geprägt von wechselseitigen 
Schuldzuweisungen. Landwirtschaft darf und sollte nicht isoliert und losgelöst vom Nutzer*in
nenverhalten hinsichtlich Kaufverhalten, Ernährungsgewohnheiten etc. betrachtet werden.  
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Hier hat sich ein Konflikt zugespitzt, der insbesondere in stark landwirtschaftlich geprägten Re
gionen und Bundesländern mit einem großen Anteil an Nutztierhaltung ein besonderes Augen
merk bekommt. Ein wachsendes Misstrauen gegenüber der modernen arbeitsteiligen Landwirt
schaft gefährdet die Entwicklungsmöglichkeiten der Bauer*innen und bedroht damit das Zent
rum der Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln insgesamt. 

6.7.1 Transparenz und Dialog 

In diesem Kontext gewinnen Transparenz und eine aktive und strategisch orientierte Öffentlich
keitsarbeit zunehmend an Bedeutung. Transparente Informationsangebote und Dialoge sind ge
fragt. Die Wechselwirkungen im Handlungsfeld von Politik, Landwirtschaft, Verbraucher*innen 
und Einzelhandel machen es unumgänglich, diese 4 Bereiche gemeinsam zu betrachten. Hand
lungsmotivationen entstehen durch Überzeugung und nicht durch den symbolischen “erhobe
nen Zeigefinger”. Viele Landwirt*innen engagieren sich bereits auf verschiedene Art und Weise - 
im Dialog mit Verbraucher*innen, Nachbar*innen, Geschäftspartner*innen, Behörden und in 
weiteren gesellschaftlichen Bereichen. Allerdings stoßen diese auch an ihre Grenzen, wenn es 
um die Festlegung von Rahmenbedingungen per Gesetz und politischen Entscheidungen geht. 
Eine Annahme an dieser Stelle ist, dass auch auf dieser Ebene ein weiterführender und interakti
ver Diskurs - ggf. auch in der EU-Politik - hilfreich sein kann, Verhaltensänderungen herbeizu
führen (vgl. Berghorn et al. 2013).  

Ein zweiter Aspekt besteht darin, dass Themen aus der Landwirtschaft verbrauchernah und 
laienverständlich aufbereitet werden müssen. Nicht jedes Einzelthema (z. B. Reduktion des Tier
bestandes zur Minderung von Emissionen) kann losgelöst aus dem Gesamtkontext vermittelt 
werden. Der Blick hinter die Kulissen eines landwirtschaftlichen Betriebes mit all seinen Facet
ten und Ansätzen zum Tierwohl und Umweltschutz erzeugt viel eher ein authentisches Bild und 
erreicht im Ergebnis mehr Akzeptanz bei Verbraucher*innen als beispielsweise Skandalvideos 
zur Massentierhaltung.  

Ein dritter wichtiger Punkt ist eine ganzheitliche Betrachtung relevanter Maßnahmen in der 
Landwirtschaft. Insbesondere die verschiedenen Formen von Emissionen, die Auswirkungen auf 
Klima und Umwelt haben, sollten im Gesamtkontext aufgegriffen und gezeigt werden. Darauf 
wird auch in den folgenden Kapiteln immer wieder eingegangen.  

6.7.2 Funkstille zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung 

Ein weiteres Hauptproblem liegt auch darin, dass Kommunikation das sei, was andere verstehen 
und nicht, was wir selbst sagen und erklären. Dadurch, dass sich die Gesellschaft in den letzten 
Jahrzehnten sehr gewandelt habe und 75% der Deutschen in Städten lebten, herrsche momen
tan eine Funkstille zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung. Darum sei es wichtig, dass Land
wirt*innen auf die Gesellschaft zugehen, Brücken bauen und der Bevölkerung immer wieder zei
gen, was sie tagtäglich machen. Nur mit viel Präsenz und einem öffentlichen Erscheinungsbild 
des Betriebs – beispielsweise durch einen Webauftritt, soziale Medien, Veranstaltungen, Messen 
und Ausbildungsbörsen – könne die Landwirtschaft erfolgreich kommunizieren und für die per
sönliche Standortsicherung sorgen (vgl. Gieschen 2019). 

Auch seitens der Politik wird eine Veränderung bei Landwirt*innen wahrgenommen. Silvia Bre
her, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Landwirtschaftsausschuss im Bundestag, argu
mentierte: „Die Landwirte sind durchaus bereit, sich zu verändern. Das tun sie jeden Tag und 
nicht erst seit heute, sondern schon seit es Landwirtschaft gibt.“ Landwirtschaft entwickle sich 
ständig positiv weiter. „Nur, das kriegen sie nicht mehr verkauft.“ 
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Sie habe den Eindruck, dass die Menschen gar keine Chance mehr hätten, das mitzubekommen, 
weil Landwirtschaft in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen werde – „und wenn, 
dann ist das oft tendenziell“. 

Man könne aber den Verbraucher*innen keinen Vorwurf machen, wenn sie auf Lockangebote 
wie „Unser Fleisch ist super günstig, und außerdem kümmern wir uns ums Tierwohl“ reagieren 
und günstig einkaufen. „Nur, der Landwirt kann weder damit noch davon leben“, sagte Breher 
weiter (vgl. Lehmann 2020). 

 

6.7.3 Stimmungsbarometer der Landwirt*innen - Einfluss der Corona-Pandemie  

Bestehende Investitions- und Förderprogramme schaffen einen Rahmen, um landwirtschaftliche 
Betriebe weiterzuentwickeln und in technische Innovationen zu investieren. So ist der Anteil der 
Landwirt*innen, die in neue Landtechnik und dabei insbesondere in umweltschonende Landma
schinen investiert haben und investieren wollen, deutlich gestiegen. Gleichzeitig sind auch Stei
gerungen in geplanten Investitionen in Ställe, Hof- und Stalltechnik zu erkennen. 

Die Corona-Krise hinterlässt laut den Ergebnissen des DBV-Konjunkturbarometers (siehe Ab
bildung 31) weiterhin auch deutliche Spuren in der Stimmung der Landwirt*innen. Während 28 
Prozent angeben, durch die Corona-Pandemie Umsatzverluste zu erleiden, gehen 14 Prozent da
von aus, zu Corona bedingten neuen Absatzchancen gekommen zu sein. 

Laut den Befragungsergebnissen des “Konjunkturbarometers Agrar 2021” teilen nur noch 21 
Prozent der Befragten die Einschätzung, dass mit der Corona-Situation die deutsche Landwirt
schaft wieder einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen wird. Im März 2020 wa
ren dies noch 46 Prozent gewesen. Mit 49 Prozent befürchtet dagegen fast die Hälfte der Land
wirt*innen, dass durch das Virus die Sorgen und Nöte der landwirtschaftlichen Betriebe aus dem 
Blick geraten könnten. 
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Abbildung 31: Konjunkturbarometer Agrar  

 
(Bildquelle: Deutscher Bauernverband 2021) 
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7 Landwirtschaft: Maßnahme: „Verpflichtende Vorgaben 
zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger“ 

7.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

7.1.1 NH3-Emissionen bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger 

Der Bereich Ausbringung	von	Wirtschaftsdünger auf landwirtschaftliche Flächen trägt fast zu 
einem Drittel zu den gesamten NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft bei (vgl. Abbildung 27). 
Die Rahmenbedingungen für die Ausbringung von Dünger sind über die Düngeverordnung gere
gelt. Die Düngeverordnung liegt in der aktuellen Fassung vom 01.05.2020 vor (vgl. Kap. 6.4).  

Die NH3-Emissionen durch die Ausbringung von Wirtschaftsdünger hängen von verschiedenen 
Einflussgrößen wie den Bodeneigenschaften, den klimatischen Bedingungen, der Ausbringtech
nik und den Eigenschaften des Wirtschaftsdüngers ab. Es sind daher verschiedene Ansatzpunkte 
zur Reduzierung der NH3-Emissionen bei der Ausbringung möglich, die im Folgenden erläutert 
werden.   

Einarbeitungszeit:  

Direkt nach der Ausbringung des Düngers sind die NH3-Emissionen am höchsten und nehmen 
mit der Zeit degressiv ab, „wobei i.d.R. innerhalb von 48 Stunden 90% bis 100% des Stickstoffs 
als Ammoniak freigesetzt werden. Zeitnahe Einarbeitung oberflächig ausgebrachter Wirtschafts
dünger reduziert daher die NH3-Emissionen unter ansonsten gleichen Bedingungen erheblich“ 
(Häußermann et al. 2019 S.39). Dies kann z. B. durch kombinierte Geräte erfolgen, die eine Aus
bringung und Einarbeitung mit einem Gerät ermöglichen, oder muss durch einen zweiten Ar
beitsgang zeitnah nach der Ausbringung erfolgen.   

Ausbringtechnik für Gülle (flüssigem Wirtschaftsdünger): 

Es werden die folgenden Ausbringtechniken unterschieden (Landwirtschaftskammer NRW 
2021): 

► Breitverteiler: „Beim Breitverteiler wird die Gülle breitflächig auf dem Boden und gegebe
nenfalls den Pflanzen verteilt. Dazu werden Prallköpfe oder Schwenkdüsen verwendet. Diese 
Technik ist vergleichsweise preiswert, hat aber Nachteile, weil dabei sehr viel Geruch ent
steht und Düngestoffe verloren gehen. Aufgrund der Nachteile läuft diese Technik aus: Seit 
dem 1. Februar 2020 darf diese Technik nicht mehr auf bestelltem Ackerland, ab 1. Februar 
2025 auch nicht mehr auf Grünland eingesetzt werden. Auf unbestelltem Ackerland darf die 
Technik weiterhin eingesetzt werden, es muss aber eine Einarbeitung des Düngers innerhalb 
von maximal 4 Stunden erfolgen. Ab 1. Februar 2025 wird der Zeitraum für die Einarbeitung 
auf unbestelltem Ackerland auf 1 Stunde reduziert. Unter bestimmten Bedingungen können 
Ausnahmen erlaubt werden.“ (Landwirtschaftskammer NRW 2021). 

► Schleppschlauch: „Schleppschläuche bringen die Gülle streifenförmig nah an die Pflanzen
wurzel. Auf Grünland wird allerdings die Gülle auf die Grasnarbe aufgebracht und erst bei 
Niederschlägen in den Wurzelbereich abgespült. Die Grasnarbe wird nicht verletzt. Auch für 
bestellte Ackerflächen ist dieses Verfahren gut geeignet.“ (Landwirtschaftskammer NRW 
2021). 

► Schleppschuh: „Bei Schleppschuhen werden mit Federstäben der Schlauch und die Kufen 
auf den Boden gedrückt und das Gras geteilt. Dieses Verfahren ist besonders bei höherem 
Gras gut geeignet: nach der Ablage wird der Güllestreifen durch das zurückweichende Gras 
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verborgen. Dadurch werden Emissionen gemindert. Im Ackerbau ist der Einsatz ebenfalls 
denkbar. Die Technik ist relativ leicht, wartungsarm und erfordert nur geringe Zugkraft.“ 
(Landwirtschaftskammer NRW 2021). 

► Schlitzverfahren: „Beim Schlitzverfahren schneidet eine Scheibe den Boden auf und drückt 
den Boden v-förmig auseinander. In den Schlitz wird die Gülle zwischen 1-5 cm tief einge
bracht. Auch in den Fahrspuren kommt die Gülle dadurch sicher in den Boden. Die Ammoni
akverluste sind im Vergleich zu den anderen Verfahren deutlich geringer. Positiv ist die gute 
Nährstoffausbeute, weil der Dünger direkt an die Wurzeln der Pflanze gebracht wird. Das 
Schlitzverfahren kann auf Grünland den Nachteil haben, dass der Boden offenbleibt und sich 
dadurch Unkräuter an den Rändern ansiedeln können. Die Technik ist relativ teuer und 
schwer.“ (Landwirtschaftskammer NRW 2021). 

► Injektortechnik: „Gülleinjektoren werden im Ackerbau eingesetzt. Da die Gülle direkt in 
den Boden eingearbeitet wird, entfällt ein Arbeitsgang. Die erforderlichen Maschinen sind 
massiv gebaut und teuer, die Arbeitsbreiten sind dadurch begrenzt.“ (Landwirtschaftskam
mer NRW 2021). 

Die Wirkung dieser emissionsmindernden Ausbringtechniken gegenüber der Ausbringung mit 
einem Breitverteiler wird in (Häußermann et al. 2019) mit ca. 65% für den Schleppschuh und 
rund 80% für das Schlitzverfahren angegeben. Es wird dort auch darauf hingewiesen, dass die 
erhöhten Stickstoffeinträge durch die emissionsmindernde Ausbringtechnik in den Boden nur 
dann nicht die Nitratauswaschung erhöht, wenn die zusätzlich zu dem Wirtschaftsdünger ausge
brachte Mineraldüngermenge angepasst wird.  

Ansäuerung von Gülle 

Durch die Ansäuerung der Gülle mit Hilfe von Schwefelsäure wird der pH-Wert abgesenkt. Dies 
hat zur Folge, dass weniger NH3-Emissionen bei der Ausbringung entstehen und mehr pflanzen
verfügbarer Stickstoff im Boden anfällt (Kaupenjohann et al. 2019). „Durch die Ansäuerung in 
Verbindung mit der Schleppschlauchablage wird eine Verminderung der Ammoniakemissionen 
um ca. 60% bis 70% gegenüber einer Ausbringung nicht angesäuerter Gülle mit dem Schlepp
schlauch erreicht. Damit lassen sich die Ammoniakemissionen etwa auf das Niveau von 
Schlitztechniken senken, jedoch bei Aufrechterhaltung der großen Arbeitsbreiten und der hohen 
Verfahrensleistungen von Schleppschlauchsystemen.“ (Häußermann et al. 2019 S.40. 

Ausbringtechnik für Festmist: 

Festmist wird mit Festmiststreuern ausgebracht. Hier zielt die Entwicklung auf moderne Univer
salstreuer, mit denen sowohl Festmist als auch andere Feststoffe, z. B. Kompost oder Kalk ausge
bracht werden können. Zudem wird die Dokumentations- und Nachweispflicht durch mehr elekt
ronisch erfasste Mengen und Zeiten unterstützt (vgl. Fischer, K. 2020).  

7.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahme 

Im NLRP von 2019 (NLRP 2019) sind zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion der NH3-
Emissionen enthalten, die die Ausbringung von Wirtschaftsdünger betreffen und die über das 
WM-Szenario hinausgehen. Für diese Maßnahmen sind dort die folgenden erzielbare NH3-
Emissionsreduktionen angegeben:  

► Kein Einsatz von Breitverteilern auf unbestelltem Ackerland (prognostizierte NH3-
Minderung für 2025 3 kt, für 2030 6 kt) 
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► Sofortige Einarbeitung (< 1h) flüssiger Wirtschaftsdünger auf unbestelltem Ackerland (prog
nostizierte NH3-Minderung für 2025 7 kt, für 2030 6 kt) 

► Sofortige Einarbeitung (<1h) fester Wirtschaftsdünger auf unbestelltem Ackerland (prog
nostizierte NH3-Minderung für 2025 5 kt, für 2030 16 kt) 

► Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger auf bestelltem Ackerland und Grünland nur mit In
jektions-/Schlitztechniken bzw. Neutralisation durch Säurezugabe (prognostizierte NH3-
Minderung für 2025 16 kt, für 2030 48 kt) 

Insgesamt ergibt sich für dieses Maßnahmenbündel zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
eine NH3-Minderung von 76 kt für 2030 (vgl. NLRP 2019). 

Die Maßnahme „Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger“ aus den 
Maßnahmenvorschlägen des UBA für das Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoffminde
rung (Oehlmann et al. 2021) wird dort wie folgt formuliert:  

► „Verkürzung der Einarbeitungszeit auf <1h für flüssigen Wirtschaftsdünger (Gülle, Jauche, 
Gärreste) sowie Festmist (Rinder, Schweine, Geflügel) auf unbestelltem Ackerland 

► Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger auf bewachsenes Ackerland und Grünland 
mit Schlitzverfahren oder alternativ Schleppschlauch mit Neutralisation 

► Zusätzliche Verlängerung der Sperrfristen zur Ausbringung von organischen Wirtschafts
düngern (generelles Ausbringungsverbot vom 15. September bis 1. März) 

► Unterlassung der N-Düngung von Fahrspuren“ (Oehlmann et al. 2021 S.126). 

Die hier betrachtete Maßnahme “Ausbringung von Wirtschaftsdünger“	zielt also vor allem auf 
die rasche Einarbeitung von flüssigem Wirtschaftsdünger und Festmist auf unbestelltem Acker
land ohne Vorgabe der Technik aber mit Vorgabe eine Einarbeitungszeit <1h, und der Ausbrin
gung von flüssigem Wirtschaftsdünger auf bewachsenem Ackerland und Grünland mit Vorgabe 
der emissionsmindernden Technik Schlitzverfahren oder alternativ Schleppschuh und gleichzei
tiger Neutralisation der Gülle durch Ansäuerung ab.  

Zusätzlich wird durch die im Aktionsprogramm geforderten generellen Sperrfristen das Zeit
fenster für die Ausbringung eingeschränkt. Dem letzten Punkt „Unterlassung von N-Düngung auf 
Fahrspuren“ wird nur ein sehr geringes Emissionsminderungspotenzial attestiert. 

Die jeweiligen Teilmaßnahmen, die eine Verkürzung der Einarbeitungszeit <1h betreffen, sind 
mittlerweile durch die Novellierung der DüV 2020 bereits eingeführt und müssen ab dem 
01.02.2025 eingehalten werden (Ausnahmen gelten für Festmist von Hufen- und Klauentieren 
und Kompost, da durch diese Düngemittel nur geringe Mengen Ammoniak freigesetzt werden).  

Im Aktionsprogramm (Oehlmann et al. 2021) wird das NH3-Emissionsminderungspotenzial für 
die Maßnahme verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger mit >25 kt N 
(entspricht ca. >30 kt NH3) angegeben.  

Im NLRP-Bericht von 2019 wird für die verschiedenen Teilmaßnahmen, die die Ausbringung 
von Wirtschaftsdünger betreffen (Verkürzung der Einarbeitungszeit, Nutzung Schlitzverfahren 
bzw. Schleppschlauch mit Neutralisation, etc. siehe oben) für das Jahr 2030 insgesamt eine NH3-
Emissionsminderung von 76 kt NH3/a ausgewiesen. Dies entspricht ca. 57% des für alle Maß
nahmen aus der Landwirtschaft im NLRP von 2019 angegebenen Minderungspotenzial von 133 
kt/a.  
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Bezogen auf die gesamten nationalen NH3-Emissionen aller Sektoren im WM-Szenario 2030 aus 
dem NLRP von 2019 in Höhe von 570 kt/a ergibt sich ein Emissionsminderungspotenzial dieser 
Einzelmaßnahme in der Landwirtschaft von ca. 13%. 

 

7.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Um für die Maßnahme „Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger“ die 
Unsicherheiten der NH3-Emissionen zu betrachten, wurde Angaben aus dem German Informa
tive Inventory Report 2022 (vgl. IIR 2022) für den NFR-Sektor 3Da2a Animal manure applied to 
soils herangezogen. Diese liegen im Bereich von -17% bis +19%. 

Tabelle 9: Unsicherheiten der Emissionen aus der Quellgruppe 3Da2a Animal manure applied to 
soils (Ausbringung von Wirtschaftsdünger), Bezugsjahr 2019, gemäß IIR-Report 
2022 

Unsicherheiten in der Quellgruppe 3Da2a Animal manure applied to soils  

Schadstoff Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

NH3 -16,95% +18,52% 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen wie sie für das Jahr 
2021 berichtet wurden. Dargestellt ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichte
ten Wert in Prozent. 

7.1.4 Auswirkungen der Maßnahme auf die Luftqualität  

Vorbemerkung 

NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft werden überwiegend flächig bodennah freigesetzt. Die 
Quellgebiete liegen im ländlichen Raum, dort wo Landwirtschaft betrieben wird. Einzelne Groß
ställe können aber auch als relevante Punktquellen mit lokal hohen Emissionen betrachtet wer
den.  

Für NH3-Konzentrationen in der Luft gibt es keine Grenzwerte in der EU-Luftqualitätsrichtlinie. 
Da aber NH3 zur Bildung von sekundären Aerosolen und damit zur Feinstaubbelastung beiträgt, 
sind die Auswirkungen der NH3-Emissionen auf diesem Weg indirekt durch die Grenzwerte für 
PM2,5 und PM10 mitberücksichtigt.  

In hoher Konzentration in der Luft kann NH3 direkt schädlich für Pflanzen sein. Daher sind in der 
Genfer Luftreinhaltekonvention (Göteborg Protokoll) sogenannte „critical levels“ festgelegt 
(Schutz von Flechten (empfindliche Ökosysteme) 1 µg/m³, Schutz von höheren Pflanzen  
2-4 µg/m³). Stickstoffliebende Pflanzen können NH3 für ihr Wachstum nutzen und Schäden ent
stehen erst bei höheren Konzentrationen (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2018).  

In Bezug auf den Eintrag von Stickstoff, u.a. über NH3, in Ökosysteme (Pflanzen, Boden) wurden 
sogenannte „critical loads“, spezifische jährliche Belastungsraten bezogen auf die Fläche, festge
legt. Diese liegen je nach Empfindlichkeit des Ökosystems unterschiedlich hoch.  

Zudem wird der Eintrag in Gewässer durch die EU-Nitrat-Richtlinie über Grenzwerte geregelt.  
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Abschätzung der Maßnahmenwirkung auf die Luftqualität 

Die zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario im NLRP von 2019, die sich auf die Minderung 
der NH3-Emissionen beziehen, gehören alle zum Sektor Landwirtschaft. Die erzielbare Gesamte
missionsminderung dieser zusätzlichen Maßnahmen wird im NLRP von 2019 mit 133 kt NH3 
ausgewiesen.  

In Bezug auf die Luftqualität können die Prognosen im NLRP von 2019, die über Modellrechnun
gen mit dem EURAD-Modell ermittelt wurden, herangezogen werden. Diese zeigen sowohl für 
das WM als auch für das WAM-Szenario 2030 gegenüber 2005 für die NH3-Konzentrationen Min
derungen, die eine ähnliche räumliche Struktur aufweisen, wobei die größten Minderungen in 
Nordwest- und Südost-Deutschland erzielt werden, dort wo die landwirtschaftlichen Aktivitäten 
am größten sind. 

Über die hier betrachtete Maßnahme, die die Technik zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
auf landwirtschaftlichen Flächen betrifft, kann, wie oben erläutert, ca. 57 % des Minderungspo
tenzials aus dem im NLRP von 2019 ausgewiesenen Gesamtpotenzial für NH3 realisiert werden. 
Diese zusätzliche Emissionsminderung wird in den landwirtschaftlichen geprägten Gebieten 
überwiegend bodennah flächig freigesetzt und wird tendenziell damit zu einer weiteren Reduk
tion der NH3-Hintergrundbelastung im Vergleich zum WM-Szenario führen.  

Da, wie bereits erläutert, NH3-Emissionen zur Bildung von sekundären Aerosolen beitragen, tra
gen sie auch zur PM2,5-Hintergrundbelastung bei. Die mittleren PM2,5-Konzentrationen lagen im 
Jahr 2020 in Deutschland im Bereich von 7 bis 10 µg/m³, je nach Belastungsregime (ländlich, 
städtisch, städtisch verkehrsnah). 

Die Ergebnisse der Modellrechnungen mit dem EURAD-Modell, bei denen über ein komplexes 
Chemie- und Aerosolmodell diese sekundäre Aerosolbildung explizit mit berechnet wird, zeigen 
gemäß NLRP von 2019 ein Minderungspotenzial der PM2,5-Belastung durch die zusätzlichen 
Maßnahmen im WAM-Szenario, die auch die Landwirtschaftsmaßnahmen enthalten. Wie hoch 
der Anteil der Minderung der NH3-Emissionen daran ist, kann über diese Modellrechnungen 
nicht abgeschätzt werden.  

Bezüglich der PM2,5-Hintergrundbelastung ist zu beachten, dass ein hoher Anteil durch den 
großräumigen Transport, d. h. aus anderen Teilen von Europa und weltweit verursacht wird. 
Entsprechend ist die Wirkung einer Reduktion des durch die Emissionen aus Deutschland verur
sachten Anteils insgesamt vergleichsweise gering.  

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Max-Planck-Gesellschaft wurde die Wirkung der 
Minderung von NH3-Emissionen aus Düngung und Viehzucht auf die Feinstaubkonzentration in 
Europa und Nordamerika ermittelt, um aufzuzeigen, dass neben den direkten Feinstaubemissio
nen, z. B. aus dem Verkehrssektor, vor allem auch die sekundär gebildeten Feinstaubpartikel zu 
einem relevanten Maß zur gesamten Feinstaubbelastung beitragen (Pozzer et al. 2017). Es 
wurde gezeigt, dass eine weltweite Halbierung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft in 
Europa 11 %, in den USA 19 % und in China 34 % Minderung der PM2,5-Feinstaubbelastung zur 
Folge haben kann. Für Deutschland wurde eine durchschnittliche PM2,5-Belastung von 14 µg/m³ 
für das Jahr 2015 angegeben und eine Reduktion auf 12,4 µg/m³ im Minderungsszenario (-50 % 
NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft). Des Weiteren wurden auch die gesundheitlichen Ef
fekte modelliert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine europaweite NH3-Reduktion um 50 % die 
PM2,5-Sterblichkeitsrate um fast 20 % verringert.	
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7.2 Allgemein verständliche Übersetzung der Wirkungsbewertung 

7.2.1 Maßnahmenspezifische Übersetzung der Wirkungsbewertung 

Maßnahmen um die NH3-Emissionen bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger zu reduzieren 
zielen allgemein darauf ab, ein schnelles Eindringen der Gülle in den Boden zu ermöglichen. 
Dadurch soll der Kontakt mit der Atmosphäre minimiert werden, um eine Umwandlung in gas
förmiges Ammoniak möglichst zu verhindern sowie eine rasche und möglichst umfassende Auf
nahme durch Pflanzen zu verbessern.  

Um dieses Ziel zu erreichen ist die Technik der Ausbringung entscheidend. Für Gülle, also flüssi
gen Wirtschaftsdünger, werden traditionell sogenannte Breitverteiler eingesetzt. Dabei wird 
die Gülle in Tanks auf das Feld gebracht und breitflächig auf den Boden verspritzt. Bei dieser 
Technik entstehen sehr viel NH3-Emissionen denn die Gülle ist längere Zeit der Luft ausgesetzt, 
weil die verteilte Gülle lange Zeit braucht um in den Boden zu versickern. Zudem ist diese Art 
der Ausbringung auch mit erheblicher Belästigung durch den stechenden Geruch von Ammoniak 
verbunden. 

Eine etwas fortschrittlicher Technik zur Ausbringung von Gülle ist der Schleppschlauch. Dieser 
verspritzt die Gülle nicht großflächig, sondern leitet sie durch Schläuche, die über den Boden 
schleifen, in Linien direkt an die Pflanzreihen. Allerdings bleibt die Gülle auch bei dieser Technik 
auf dem Boden und benötigt weiterhin Zeit um in den Boden zu versickern. 

Daher gibt es die sogenannten	Schleppschuhe. Bei dieser Ausbringungstechnik werden auch 
Schläuche genutzt. Aber diese werden durch Federstäbe auf den Boden gedrückt. Damit lässt 
sich die Verweilzeit der Gülle an der Luft weiter verringern und die NH3-Emissionen damit noch 
mehr reduzieren. Gegenüber den Breitverteilern lassen sich dadurch die NH3-Emissionen um 
65% reduzieren. 

Um die Verweilzeit an der Luft noch weiter zu reduzieren gibt es das sogenannte Schlitzverfah
ren. Dabei wird der Boden erst durch Scheiben geöffnet und die Gülle dann direkt in den Boden 
eingebracht. Dies reduziert die Verweilzeit an der Luft noch mehr und beschleunigt die Auf
nahme durch die Pflanzen. Dadurch lassen sich die NH3-Emissionen um 80% gegenüber den 
Breitverteilern reduzieren. 

Das fortschrittlichste Verfahren zur Ausbringung von Gülle ist die sogenannte Injektortechnik.	
Bei dieser Ausbringungstechnik, wird der Boden ebenfalls geöffnet und die Gülle bis in die Wur
zeltiefe der Pflanzen injiziert. Gegenüber den Breitverteilern lassen sich dadurch die NH3-
Emissionen bis zu 90% reduzieren. 

Eine weitere Methode zur Reduktion von NH3-Emissionen durch die Ausbringung aber auch die 
Lagerung von Gülle ist die Ansäuerung. Dabei wird die Gülle bereits im Stall, bei der Lagerung 
oder während der Ausbringung angesäuert und der pH-Wert der Gülle durch die Zugabe von 
Säure herabgesetzt. Dadurch wird die Umwandlung von Ammonium in Ammoniak reduziert und 
damit auch die Freisetzung von Ammoniak verringert. Gegenüber der Ausbringung von nicht an
gesäuerter Gülle mit der Schleppschlauchtechnik lassen sich so die NH3-Emissionen um bis zu 
70% reduzieren. Zusätzlich werden die NH3-Emissionen aus dem Stall und der Güllelagerung 
ebenfalls reduziert. 

Weitere Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniak aus der Ausbringung von Gülle sind jahres
zeitliche Beschränkungen. Dabei werden die Wachstumsperioden der Pflanzen berücksichtigt 
und eine Ausbringung in den Wintermonaten untersagt. 
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Auch die Bodenbeschaffenheit und die Art der landwirtschaftlichen Nutzung der Böden lassen 
sich in Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen bei Ausbringung von Gülle berücksichti
gen. Dazu zählt das Verbot der Gülleausbringung auf Fahrspuren oder die Differenzierung zwi
schen unbestelltem Ackerland, Grünland und bewachsenem Ackerland. 

Einige der hier genannten Maßnahmen sind bereits mit der Neufassung der Düngeverordnung 
im Jahr 2020 gesetzlich vorgeschrieben. So muss ab dem Jahr 2025 die Einarbeitung von flüssi
gem Wirtschaftsdünger wie Gülle oder Jauche auf unbestelltem Ackerland innerhalb von einer 
Stunde erfolgen. Auch gelten für die Wintermonate Dezember und Januar Sperrfristen für orga
nische Düngemittel auf unbestelltem Ackerland sowie für Festmist auf Acker- und Grünland. 

 

7.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation 

7.3.1 Allgemeine Anforderungen an erfolgreiche Kommunikation bei Emissionsmaßnah
men in der Landwirtschaft 

Auf Basis der in Kapitel 0 aufgeführten methodischen Herangehensweise wird auch die Kommu
nikation für die Maßnahme “Ausbringung von Wirtschaftsdünger für Emissionen aus der Land
wirtschaft” strukturiert.  

7.3.2 Analyse des IST-Zustands 

Die in Kapitel 7 betrachtete Maßnahme „Ausbringung von Wirtschaftsdünger“ zielt darauf ab, 
durch schnelles Einarbeiten von Gülle Stickstoff-Emissionen zu reduzieren. Die Vorgaben zur 
Ausbringung von Dünger sind in der Düngeverordnung (DÜV 2020) geregelt.  

Es gab viel Kritik an der DÜV 2020, der Bundesrat kritisierte auch fachliche Mängel. Problema
tisch war vor allem die spezifische Dokumentation der tatsächlich durchgeführten Düngungs
maßnahmen. Bislang galt der Nährstoffvergleich als Richtlinie. Die Entscheidung der Festlegun
gen für „Rote Gebiete“ wurde vertagt. Dies führte zu Unsicherheiten bei den Landwirt*innen und 
hatte betriebswirtschaftliche Konsequenzen für landwirtschaftliche Unternehmen, v.a. in nitrat
belasteten roten Gebieten. Eine Untersuchung hinsichtlich der Existenzgefährdung von fünf Be
trieben ergab, dass Acker- und Gemüselandwirt*innen eher von wirtschaftlichen und existentiel
len Folgen betroffen seien als Landwirt*innen mit Viehzucht.  

„Die genauere Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass die Bedeutung der einzelnen Schadenspo
sitionen zwischen den Betrieben stark variiert. Im Acker- und Gemüsebau stellt der Ertragsver
lust der angebauten Kulturen mit Abstand die größte Schadensposition dar. In den beiden Ver
edlungsbetrieben mit angeschlossener Biogasanlage verursacht vor allem die Ersatzbeschaffung 
von Futter […] und die Abgabe von Wirtschaftsdüngern den größten Einzelschaden. Dies gilt 
auch im Milchviehbetrieb. Die Schaffung zusätzlicher Lagerkapazität ist ebenfalls relativ „teuer“. 
[…]. Die flächenscharfe 170 kg N/ha-Grenze stellt insbesondere Betriebe mit hohem Anfall an 
Wirtschaftsdüngern vor Probleme. Ohne den Einsatz von Mindestmineraldüngermengen ist es 
nicht möglich, auf die Veränderung der Pflanzenbestände zu reagieren. Dies erschwert eine gute 
Kulturführung erheblich.“ (Buhk 2020) 

Im Mai 2023 hat das BMEL einen Entwurf für ein neues Düngegesetz beschlossen. Damit zielt die 
Bundesregierung darauf ab, mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit für Landwirt*innen zu erzeu
gen. Zentrales Ziel sei es weiterhin, dem Verursacherprinzip zu folgen. Bundesminister Özdemir 
sagt dazu: "Einige Regionen in Deutschland kämpfen seit Jahren mit sehr hohen Nitratbelastun
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gen in ihren Gewässern. Ein Grund dafür sind Düngeregeln, die über die Jahre zwar immer wie
der geändert wurden, aber nicht verlässlich und wirksam genug sind. Wir packen das jetzt an. 
Mit dem neuen Düngegesetz legen wir den Grundstein für verlässliche Düngeregeln, mit denen 
Höfe Planungssicherheit haben, das Verursacherprinzip stärker Beachtung findet und unser 
Wasser sauber bleibt.“ 

Das BMEL möchte mit den Änderungen des Düngerechts folgende Ziele erreichen:  

► das Verursacherprinzip stärken (insbesondere in den nitratbelasteten „Roten Gebieten“), 

► die Daten bzgl. Nährstoffen und Düngepraxis landwirtschaftlicher Betriebe nachvollziehen 
und bewerten, um darauf aufbauend für die Betriebe gezielte Maßnahmen abzuleiten, 

► eine größere Flexibilität ermöglichen, um z. B. den Geltungsbereich der Stoffstrombilanz di
rekt in der Verordnung zu regeln, 

► die gute fachliche Praxis im Umgang mit Nährstoffen auf einzelbetrieblicher Ebene detaillier
ter und besser regeln und damit eine präzisere Bilanzierung und Bewertung von Nähr
stoffflüssen zu ermöglichen, 

► bestehende Vorschriften harmonisieren, wie etwa die Schwellenwerte, die einen Betrieb zur 
Stoffstrombilanz verpflichten,  

► den Mehraufwand für Betriebe verringern, indem einmal erhobene Daten besser bzw. mehr
fach verwendet werden, 

► die Instrumente für einen zielgerichteten Vollzug der Düngeregeln stärken, indem z. B. eine 
Ordnungswidrigkeit bei mehrfach wiederholter Nichteinhaltung der zulässigen Bilanzwerte 
eingeführt wird (vgl. BMEL Pressemitteilung 2023). 

Diese sich in zeitlichen Abständen verändernden bzw. nachjustierten Regelungen erfordern kon
tinuierliches Lernen der Landwirt*innen. Die Wahl der Düngemengen und -zeitpunkte, die Sor
tenwahl oder Sortenmischungen sowie Kenntnisse über Precision Farming oder flächenspezifi
sche Bewirtschaftung bieten Potential, durch spezifische Düngeverfahren und -techniken Stick
stoff zu mindern.  

Auch wenn fast alle Landwirt*innen von der Maßnahme „Ausbringung von Wirtschaftsdünger“ 
betroffen sind, muss die Ansprache differenziert werden. Die Zielgruppe „Landwirt*innen“ ist 
nicht homogen, sondern stark differenziert zu betrachten, wie das folgende Kapitel zeigt.  

7.3.3 Zielgruppen 

7.3.3.1 Landwirt*innen 

Eine der Hauptzielgruppen der stickstoffmindernden Maßnahme sind Landwirt*innen. Diese 
Gruppe ist – trotz der scheinbar gleich gestellten Interessenlage – geprägt von einer starken Dif
ferenzierung. Segmentierungsfaktoren sind hier sozio-kulturelle Aspekte (Sinus-Milieus). Aber 
auch die psychografischen Merkmale und die emotionale Ebene nach der Limbic Map (Ängste, 
Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse) sind Segmentierungsfaktoren.  

Ausgehend von einer Erhebung anlässlich der Agrima 2013 lassen sich vier Typen von Land
wirt*innen (n= 2.024) herausarbeiten. 

Eckdaten zur Erhebung: 
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► Evaluation des Mediennutzungs- und Informationsverhalten von Landwirt*innen unter Be
rücksichtigung betrieblicher Strukturen im Langzeitverlauf 

► Durchführung durch das Marktforschungsinstitut Produkt + Markt (Wallenhorst) 

► Befragungszeitraum: November 2012 bis Februar 2013 

► Persönlich mündliche Interviews  

► Auftraggeber: AOL (Arbeitsgemeinschaft Organisationsgebundene Landpresse) und Agrar-
Fachmedienverlage 

Quotierte Stichprobe: 

► 2.024 Landwirt*innen 

► Hochrechnung auf eine Grundgesamtheit von 206.000 Landwirte*innen in Deutschland 

Die beruflich flexiblen Orientierungssucher*innen (Typ 1): 

► sie stehen dem Strukturwandel neutral abwartend gegenüber 

► sie sind in ihrer Region bedingt verankert 

► sie sind eher modern 

► es besteht eine geringe Bindung zum Beruf des Landwirtes 

► sie sind moderat risikobereit 

► sie sind bestrebt Anschluss zu halten 

Weitere Eckdaten: 

► das Durchschnittsalter liegt bei 49 Jahren  

► sie sind zu 56 Prozent im Haupterwerb  

► 16 Prozent von Ihnen sind Wachstumsbetriebe 

► die Durchschnittsfläche liegt bei 58 ha 

► Investitionen von 63.700.- Euro sind geplant  

 

Die dynamisch engagierten Unternehmer*innen (Typ 2): 

► sie sehen den Strukturwandel als Chance 

► sie sind politisch bzw. öffentlich aktiv 

► sie sind vom Typ her Manager*in 

► sie sind Pioniere und risikofreudig 

► sie sehen den Erfolg durch Verantwortung 

► sie sind anspruchsvoll und gut vernetzt 
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► der Beruf wird als Berufung gesehen 

Weitere Eckdaten: 

► das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren  

► sie sind zu 87 Prozent im Haupterwerb  

► sie sind zu 50 Prozent Wachstumsbetriebe, es gibt kaum Aussteiger  

► die Durchschnittsfläche liegt bei 153 ha  

► Investitionen von 188.000.- Euro sind geplant  

 

Die bodenständigen Landwirt*innen unter Veränderungsdruck (Typ 3): 

► der Beruf wird als Berufung gesehen 

► sie sind in der Region verankert und traditionsorientiert 

► sie sind vom Typ her “Praktiker*in” und “Folger*in” 

► sie haben wenig “Tellerrandmentalität” 

► sie nehmen den Strukturwandel vorsichtig an 

Weitere Eckdaten: 

► das Durchschnittsalter liegt bei 51 Jahren  

► sie sind zu 77 Prozent im Haupterwerb  

► sie sind zu 22 Prozent Wachstumsbetriebe  

► die Durchschnittsfläche liegt bei 68 ha 

► Investitionen von 68.000.- Euro sind geplant  

 

Die resignierten Landwirt*innen auf dem Rückzug (Typ 4): 

► sie haben wenig Zuversicht, sie haben den Anschluss verloren 

► sie sind vom Typ her “Praktiker*in” und “Folger*in” 

► sie sind traditionell 

► sie besuchen wenig Veranstaltungen und leben zurückgezogen 

► sie sehen den Strukturwandel und die Öffentlichkeit als “Feind” 

Weitere Eckdaten: 

► das Durchschnittsalter liegt bei 58 Jahren  

► sie sind zu 52 Prozent im Haupterwerb  
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► sie sind zu 4 Prozent Wachstumsbetriebe und zu 37 Prozent Ausstiegsbetriebe  

► die Durchschnittsfläche liegt bei 35 ha  

► Investitionen von 13.500.- Euro sind geplant  

 

Abbildung 32: Übersicht über die Anteile der jeweiligen Landwirt*innen-Typen 

 
(Quelle: Münch 2013) 

Informationsverhalten der Landwirt*innen – Nutzung des Internets 

Das Internet wird hauptsächlich benutzt um Wetterinformationen zu erhalten (68 Prozent jeden 
Tag/mehrmals pro Woche). Es folgt Informationen zu Märkten und Preisen zu suchen (35 Pro
zent jeden Tag/mehrmals pro Woche). 30 Prozent nutzen das Internet jeden Tag/mehrmals pro 
Woche um tagesaktuelle Agrarnachrichten zu lesen. 22 Prozent nutzen das Internet jeden 
Tag/mehrmals pro Woche um Pflanzenschutzhinweise zu erhalten. Nur 6 Prozent nutzen das 
Internet jeden Tag/mehrmals pro Woche um bei Experten Rat einzuholen (vgl. Münch 2013). 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft schreitet weiter voran, was auch eine zweite Markt
forschungsstudie (Agrimastudie 2019) bestätigt. Im Vergleich zur Studie von 2013 wurde der 
Stichprobenumfang nochmal erhöht. So wurden 3.126 Landwirt*innen (darunter 2.609 in West
deutschland und 517 in Ostdeutschland) befragt.  

Der Strukturwandel ist gekennzeichnet durch eine Reduktion der Gesamtzahl landwirtschaftli
cher Betriebe, jedoch dafür durch immer größer werdende Betriebe. Die Zahl der ökologisch 
wirtschaftenden Betriebe nimmt dabei leicht zu.  

Ermittelt wurde darüber hinaus das Informations- und Investitionsverhalten der Landwirt*in
nen hinsichtlich ihrer Betriebsführung. Hervorzuheben ist dabei, dass 88,8 Prozent der Befrag
ten angaben, sich primär mit anderen Landwirt*innen auszutauschen. Gefolgt von 81,5 Prozent, 
welche ihre Informationen aus den regionalen Wochenblättern (z. B. Bauernblatt für Schleswig-



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

116 

 

Holstein und Hamburg, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, Badische Bauern Zei
tung) beziehen. 65,3 Prozent gaben an, sich über die Offizialberatung (Die Länder sind i.d.R. ver
antwortlich für die unabhängige staatliche oder staatlich geförderte Beratung) zu informieren.  

 

Die Entwicklung der Betriebe: 

Etwa 82 Prozent der Landwirt*innen wollen die Größe ihrer Betriebe stabil halten oder wach
sen. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt hat erneut abgenommen, allerdings 
scheint sich der Strukturwandel etwas zu verlangsamen. So antworteten etwa zwei Drittel der 
Betriebe, dass sie den gegenwärtigen Stand halten wollen. Betriebe oberhalb 100 ha nehmen 
weiter zu. 

Abbildung 33: Geplante Betriebsentwicklung 

 
(Quelle: Münch 2013) 

Was das Investitionsverhalten der Landwirt*innen 2018 und 2019 anbetrifft, gaben knapp 40 % 
an, im Durchschnitt für Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft 79.700 Euro auszugeben. 
Die Investitionsausgaben sind generell gestiegen mit der zunehmenden Größe und dem Speziali
sierungsgrad in der Landwirtschaft.  
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Abbildung 34: Investitionsvorhaben von Landwirtschaftsbetrieben 

 
(Quelle: Marktforschungsinstitut Produkt und Markt 2018) 

Eine Segmentierung der landwirtschaftlichen Zielgruppen kann je nach Fragestellung auf unter
schiedliche Weise erfolgen. Dabei setzt die Identifikation der geeigneten Zielgruppen eine ge
naue Kenntnis jeder Segmentation voraus. 

Die landwirtschaftlichen Zielgruppen unterscheiden sich in ihrem Informations- und Kommuni
kationsverhalten in der Art und Intensität der Nutzung der verschiedenen Kommunikationska
näle. 

Eine ganzheitlich aus einer Hand auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte crossmediale Kam
pagne leitet den Entscheidungsfindungsprozess des Landwirtes und kann die Kaufaktivierung 
auslösen. 

 

7.3.3.2 Verbraucher*innen 

Auch die Zielgruppe der Verbraucher*innen ist zu segmentieren. Konsumverhalten und Ernäh
rungsgewohnheiten, Lebensumstände, Bildungsgrad und Einkommen sind Faktoren, die diese 
Zielgruppe nochmals stark unterscheiden (vgl. Bruhn 2008). 

 

Nicht involvierte*r Verbraucher*in: 

► Geringe Bedeutung von Produktinformationen, Preisen und Fachgeschäften 

► Geringe Bedeutung der Qualitätsaspekte Gesundheit, Bioprodukte und Frische 

► Bequemlichkeit beim Kochen ist wichtig und Planung ist unwichtig 
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► Starke Ausprägung des Snack-Verhaltens 

► Bildungsgrad: Überwiegend Berufsausbildung / Abitur 

► Durchschnittsalter: 37 Jahre 

 

Enthusiastische*r Verbraucher*in 

► Höchste Bedeutung von Produktinformationen, Preisen und Fachgeschäften 

► Hohe Bedeutung von Gesundheit, Neuigkeitsgrad, Bioprodukten und Frische 

► Großes Interesse am Kochen, Planung ist wichtig und Bequemlichkeit unwichtig 

► Soziale Aspekte und Lifestyle sind sehr wichtig 

► Durchschnittsalter: 49 Jahre 

► Bildungsgrad: Überwiegend Berufsausbildung / Abitur 

 

Abenteuerlustige*r Verbraucher*in  

► Höchste Bedeutung der Qualitätsaspekte Neuigkeitsgrad und Geschmack 

► Höchste Bedeutung des Interesses am Kochen und der Suche nach neuen Wegen 

► Höchste Bedeutung der Kaufmotive Selbsterfüllung und soziale Beziehungen 

► Durchschnittsalter: 44 Jahre 

► Bildungsgrad: überwiegend Hochschulabschluss 

 

Interessierte*r Verbraucher*in  

► Hohe Bedeutung von Produktinformationen, Fachgeschäften und Einkaufslisten 

► Geringste Einstellung gegenüber Werbung 

► Hohe Bedeutung von Gesundheit und Frische sowie die höchste Bedeutung von Bioprodukte 

► Kochen ist nicht Aufgabe der Frau 

► Durchschnittsalter: 46 Jahre 

► Bildungsgrad: überwiegend Abitur / Hochschulabschluss  

 

Konservative*r Verbraucher*in 

► Hohe Bedeutung von Preisen und höchste Bedeutung von Einkaufslisten 

► Neuigkeitsgrad und die Suche nach neuen Wegen unwichtig 
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► Planung ist sehr wichtig 

► Kochen ist keine Familienangelegenheit, sondern die Aufgabe der Frau 

► Höchste Bedeutung des Kaufmotivs Sicherheit 

► Bildungsgrad: Überwiegend Realschule Berufsausbildung  

► Durchschnittsalter: 56 Jahre 

 

7.3.3.3 Ernährungsgewohnheiten der Zielgruppe Verbraucher*innen 

Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Ernährungsgewohnheiten von Verbraucher*innen stehen 
in engem Zusammenhang zueinander, siehe dazu auch Kapitel 9.1 über das Kompetenznetzwerk 
Nutztierhaltung, die sogenannte Borchert-Kommission. Aus dem Ernährungsreport des BMEL 
2020 geht hervor, dass sich das Konsum- und Ernährungsverhalten der Verbraucher*innen in 
Deutschland in den letzten Jahren verändert hat und sich ein Bewusstsein für verschiedene As
pekte wie Herkunft der Produkte, Regionalität, gesunde Ernährung etc. entwickelt hat. Was Mo
tivation und Bedürfnisse für diesen Antrieb sind, wird im Folgenden verdeutlicht (vgl. Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V. 2020).  

Ebenfalls aus dem Ernährungsreport geht hervor, dass Verbraucher*innen zunehmend dazu ten
dieren, Alternativen zu tierischen Produkten zu erwerben. Allerdings sind weit mehr als die 
Hälfte (75 Prozent) noch nicht überzeugt, sondern von Neugier getrieben, Alternativen auszu
probieren. Lediglich 37 Prozent sehen darin eine gesundheitliche Motivation, nur 41 Prozent der 
Befragten begründen ihr Handeln mit dem Umwelt- / Klimaaspekt.  

Kriterien, die Kaufentscheidungen beeinflussen, sind ebenfalls sehr vielschichtig. Eine sehr hohe 
Relevanz haben Geschmack und regionale Herkunft. Allerdings spielt auch der Preis eine nicht 
unwesentliche Rolle, immerhin gaben dies 46 Prozent der Befragten an.  

Der Fleischverbrauch liegt „seit einigen Jahren insgesamt weitgehend unverändert bei etwa 60 
kg pro Kopf und Jahr. Zwar sinkt der Verbrauch von Schweinefleisch (-370 g/Kopf u. Jahr), bei 
Rind- und Kalbfleisch (+130 g) sowie Geflügel (+190 g) zeigt sich jedoch weiterhin ein Anstieg 
im Verbrauch. (…). Bei Milch und Milchprodukten sind tendenziell sinkende Verbrauchsmengen 
erkennbar, am stärksten ausgeprägt bei Milch. Der Verbrauch von Käse hingegen steigt weiter 
an mit durchschnittlich + 200 g pro Kopf und Jahr“ (DGE 2022). 

 

7.3.3.4 Erwartungen der Verbraucher*innen an die Landwirtschaft  

Immer mehr Verbraucher*innen wollen verstärkt auf saisonale Produkte mit kurzen Transport
wegen zurückgreifen. Gleichzeitig legen sie Wert darauf, beim Lebensmitteleinkauf die Land
wirtschaft in ihrer Region zu unterstützen. Doch wie wichtig die regionale Herkunft ist, hängt 
auch stark vom Produkt ab. Hier liegen frische Erzeugnisse vorn – allen voran Milch, Milcher
zeugnisse und Eier, Brot und Backwaren sowie frisches Gemüse und Obst. Fleisch und Wurstwa
ren hingegen belegen den vierten Platz. 

Artgerechte Tierhaltung, faire Löhne und Qualität der Lebensmittel sind die wichtigsten As
pekte, die Verbraucher*innen bei der Landwirtschaft im Fokus sehen möchten. Die Verringerung 
gesundheits- und umweltbelastender Emissionen liegt dabei mit 48 Prozent nur an 6. Stelle des 
TOP-8-Rankings (vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2020). 
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7.3.3.5 Politische Entscheidungsträger*innen und Initiator*innen 

Die Schlüsselakteure in der deutschen Agrarpolitik sind in verschiedenen Institutionen, Verei
nen und Verbänden zu finden:  

► Agrarpolitiker*innen in Bund und Ländern 

► Mitglieder der Agrarverwaltung 

► Repräsentanten von Umwelt-, Verbraucherschutz- und Tierschutzverbänden 

► Verbände des Agrarsektors  

Wie schon bei den Zielgruppen Verbraucher*innen und Landwirt*innen ist auch diese Ziel
gruppe von sehr unterschiedlichen Interessen, Handlungsspielräumen und Bedürfnissen ge
prägt. Die Ausgestaltung von politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen national und 
EU-weit stehen teilweise auch widersprüchlich zu den Handlungsspielräumen und den Struktu
ren in den einzelnen Ländern. 

 

7.3.4 Kommunikationsziele 

Folgende Ziele sollen mit der Strategie und den Kommunikationsmaßnahmen erreicht werden: 

Bei Landwirt*innen:  

► Handlungsanreize schaffen (Investitionen), Kompetenzen stärken 

► Akzeptanz schaffen und Verständnis erhöhen 

► Bereitschaft für Informationsaustausch stärken 

► Transparenz schaffen  

Bei Verbraucher*innen:  

► Bewusstsein und Verständnis für Komplexität des Themas schaffen 

► Information zum und Akzeptanz für das Thema (und andere Beteiligte / Landwirt*innen) 

► Handlungsanreize schaffen und Verhaltensänderungen auslösen  

Bei Politiker*innen: 

► Bewusstsein und Verständnis für Praxis erzeugen 

► Dialogbereitschaft erhöhen  

► Transparenz stärken für ressortübergreifendes Agieren	

Bei Vertreter*innen des Einzelhandels:  

► Information zum und Akzeptanz für das Thema (und andere Beteiligte / Landwirt*innen) 

► Handlungsanreize schaffen in Richtung Verbraucher*innen  

► Bereitschaft für Informationsaustausch stärken 
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7.3.5 Strategischer Ansatz 

7.3.5.1 Themensetting zu Umsetzungsunterstützungen für Landwirt*innen  

Mit den folgenden konkreten Umsetzungsmaßnahmen durch den Bund und die Länder können 
Landwirt*innen dabei unterstützt werden, die gesetzlichen Vorgaben zur Düngung zu bewälti
gen:  

► Investitionsförderung 

► Bundesprogramm Nährstoffe (die Prüfung der Ansäuerung von Gülle zur Reduzierung der 
Ammoniakemissionen, Modellvorhaben zur Aufbereitung von Gülle und Gärresten) 

► Entwicklung neuer präziser Techniken (zum Beispiel Sensor- und Robotertechnik) bei der 
Düngung 

► Förderung des qualitativen Wachstums in der Tierhaltung 

► Bessere Bestimmung und Abgrenzung der nitrat- und phosphatsensiblen Gebiete 

► Anspruchsvolle Wasserkooperationen 

► Stärkere Beratung für eine bedarfsgerechte und an die Entwicklung der Tiere angepasste 
Fütterung 

 

Dieses Maßnahmenpaket zeigt die Vielschichtigkeit, mit der sich Landwirt*innen auseinander
setzen müssen, um gesetzliche Forderungen (Düngeverordnung) zu erfüllen. Eine aufeinander 
aufbauende Kommunikation in verschiedenen Medien und Kanälen mit Handlungsbeispielen 
(best practice) erhöht die Chance, über die erforderlichen Maßnahmen informiert zu sein. Best 
practice-Beispiele zeigen, wie es in der Praxis umgesetzt werden kann. Inwieweit tatsächlich ein 
Umdenken erzeugt wird, bleibt offen. D. h. die Kommunikation allein rund um die Maßnahmen 
scheint nicht erfolgsversprechend, da Überzeugung, Motivation und ein Umdenken erreicht wer
den müssen. Demzufolge gehen auch die Anforderungen an die Kommunikation auf eine andere 
Ebene (vgl. BMEL, DVB, DRV 2019). 

 

Kommunikation der Werte  
 
Die stark unterschiedlich geprägten Interessenlagen von Landwirt*innen und Verbraucher*innen zei
gen es deutlich, dass grundsätzlich ein tiefgreifender Wandel in der Kommunikation herbeizuführen 
ist, um beide Interessengruppen wieder zusammenzurücken. Produktion und Bewirtschaftung land
wirtschaftlicher Flächen sowie Ställe und die Nachfrage und der Verbrauch von Lebensmitteln sind so 
eng miteinander verknüpft, dass dieser Zusammenhang wieder deutlich in den Fokus gerückt werden 
muss. Für die Land-, Agrar- und Ernährungswirtschaft heißt das: Information ist weiterhin wichtig – 
aber mit Fakten allein kann niemand mehr überzeugt werden. 

Ein Hebel, der diese Kommunikationslücke überbrücken kann, ist die sogenannte „Kommunika
tion der Werte“ (nach Berghorn et al. 2013), die allem Handeln zugrunde liegen. Eine Art und 
Weise der Kommunikation, die vor allem die Emotionen anspricht. Als ein zentrales Ergebnis ei
ner von der Stiftung Westfälische Landschaft beauftragte Studie zur Agrarkommunikation wur
den „Sieben Strategien für mehr Akzeptanz und Vertrauen“ erarbeitet und mit internationalen 
Best-Practice-Beispielen hinterlegt.  
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Umfassende Recherchen, persönliche Gespräche und zahlreiche Fallbeispiele zeigen eine Ent
wicklung von Impulsen für zukunftsgerichtete Kommunikationsstrategien für die heimische 
Landwirtschaft. Bewusst wird dabei das aktive, konkrete Tun ins Zentrum dieser Strategien ge
stellt: (Berghorn et al. 2013) 

► Verorten 

► Gestalten 

► Informieren 

► Ausbilden 

► Begeistern 

► Heilen 

► Bündeln 

 

Abbildung 35: Wechselwirkungen und Kommunikationswege zwischen Politik, Landwirtschaft, Ver
braucher*innen und Einzelhandel 

 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung der Kommunikation wird deutlich, dass Landwirt
schaft in seiner Komplexität von der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen über die 
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Verarbeitung von Produkten bis hin zur Vermarktung mit weit mehr als klima- und umwelt
schützenden Maßnahmen betrachtet werden muss. Der Informations- und Handlungsbedarf aus 
Sicht der Verbraucher*innen geht weit über Kommunikationsmaßnahmen zu einer stickstoff
mindernden Maßnahme wie die “Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdün
ger in Verbindung mit Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger auf bestelltem Acker und Grün
land nur mit Injektions-/Schlitztechniken bzw. Neutralisation durch Säurezugabe” hinaus. Ein 
gegenseitiges Verständnis, Akzeptanz für die individuellen Anliegen, Bedürfnisse, (Zukunfts-) 
Ängste, (finanzielle) Handlungsspielräume sind nur einige Aspekte, die alle Beteiligten in ihrem 
Denken, Tun und Handeln beeinflussen. Erst wenn Aufklärung und Information erfolgt, Ver
ständnis und Akzeptanz für andere Beteiligte erzeugt wurde, kann es gelingen, eine nachhaltige 
und langfristige Veränderung im Verhalten zu bewirken.  

Die folgenden kommunikativen Ansätze und Formate zeigen beispielhaft, wie Informations
transfer, Transparenz und Dialog praktisch umgesetzt werden können.  

 

7.3.5.2 Landwirtschaft verbrauchernah erklärt  

Die Kommunikationslücke zwischen Landwirtschaft und Verbraucher*innen ist groß. Ein erster 
Schritt in eine verständliche Kommunikation besteht darin, landwirtschaftliche Themen fach
fremd und laienverständlich mit entsprechendem Wording und einer ansprechenden Bildspra
che zu vermitteln. Dabei geht es um reine Informationen. Sowohl in der Presse- als auch Kom
munikationslandschaft zeigt sich eine Spezialisierung hinsichtlich Agrarkommunikation, um 
komplexe Sachverhalte und Fachthemen laienverständlich und verbrauchernah zu kommunizie
ren und zu erklären.  

 

7.3.5.3 Agrar-Botschafter*innen  

Motivierte und engagierte Landwirt*innen fungieren als Botschafter*innen und bringen Akteure 
aus Politik, Markt, Landwirtschaft und Verbraucher*innen zum Dialog. Sie bündeln zentrale Fra
gestellungen aus den Bereichen und vermitteln lösungsorientiert. Durch ihren Bezug zur Land
wirtschaft sind sie authentisch. Anhand von best-practice-Beispielen zeigen sie erfolgreiche Ver
mittlung und Dialoge in anderen Regionen oder stellen zukunftsorientierte Lösungen aus land
wirtschaftlichen Betrieben vor. Politische Entscheidungsträger*innen, Netzwerkpartner*innen 
und Verbraucher*innen werden in diesen Dialog eingebunden und können selbst Themen oder 
Fragestellungen setzen. 

 

Best Practice: Testimonial Bauer Willi  

Agrar-Blogger Bauer Willi (alias Dr. Willi Kremer-Schillings) ist promovierter Agrarwissen
schaftler und Landwirt im Nebenerwerb. Als Blogger veröffentlicht er Beiträge, forciert Diskussi
onen und einen Austausch zu landwirtschaftlichen Themen in verschiedenen Kontexten. Im regi
onalen Umfeld werden Landwirt*innen bzw. Personen mit agrarfachlicher Expertise zu Marken 
und Testimonials, sie spielen in der unmittelbaren Kommunikation in der Nachbarschaft eine 
tragende Rolle und stehen als Botschafter*in und Vertreter*in einer Branche. Auch stehen Infor
mation, Dialog, Austausch, Transparenz an oberster Stelle.5 

 

 

5 Beispiel für Testimonials: https://landwirt-media.com/sauerei-mehr-mut-zur-kreativen-kommunikation/ 

https://landwirt-media.com/sauerei-mehr-mut-zur-kreativen-kommunikation/
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Best Practice: Rundreise und Dialog 

Zwei Landwirt*innen (Annika Ahlers, Phillip Krainbring) aus Everswinkel (Nordrhein-Westfa
len) reisen auf dem Roadtrip “Agrar” durch Deutschland und zeigen die Vielfalt der Landwirt
schaft mit regionalen Schwerpunkten. Sie motivieren Landwirt*innen, mit anderen Akteur*in
nen und Verbraucher*innen in den Dialog zu kommen und den Kreislauf aus Vorurteilen und 
Schuldzuweisungen zu stoppen. Ergebnisse der Diskussionen werden veröffentlicht und trans
parent gemacht.6  

 

7.3.5.4 Rollenwechsel und Mitbestimmung 

Durch einen Perspektivwechsel und mehr Mitbestimmung erreicht man mehr Verständnis für 
ein Anliegen. Außerdem müssen ein Mehrwert und Nutzen für die Betroffenen erkennbar sein. 
So kann ein Rollenwechsel die Perspektive von Akteur*innen verändern und Akzeptanz und To
leranz für die “andere Seite” erzeugt werden. Wenn also Verbraucher*innen die Rolle von Land
wirt*innen übernehmen und Entscheidungen zu Herstellungsverfahren, Produkten oder Preisen 
treffen dürfen, kann ein größeres Verständnis erzielt werden. Unter welchen Kriterien Verbrau
cher*innen mitbestimmen oder Entscheidungen treffen dürfen, obliegt verschiedener Kontroll
organe. Dennoch ist der Ansatz des Rollenspiels ein wirksames Mittel, Entscheidungen nachvoll
ziehbar und transparent zu machen.  

 
Best practice: “Du bist hier der Chef” 

Eine Gruppe von Verbraucher*innen hat sich unter dem Label „Du bist hier der Chef“ zusam
mengefunden, um sich mit Herkunft, Herstellungsverfahren und Qualitätsmerkmalen von Le
bensmitteln auseinanderzusetzen. Organisiert durch eine Vereinsstruktur seit Juni 2019 bringen 
sie engagierte Verbraucher*innen in Deutschland zusammen, um über Produkte und Produkti
onsprozesse sowie Preisstrukturen zu informieren bzw. eigene Produkte bei Landwirt*innen in 
Auftrag zu geben. Diesem Prozess geht ein Voting voraus, um die Produktauswahl vornehmen zu 
können. Ziel ist, mehr Transparenz in die gesamte Wertschöpfungskette von Produkten zu brin
gen und Akzeptanz für Preisgestaltung zu erzeugen. Die Idee basiert auf einer internationalen 
Bewegung, die bereits 2016 in Frankreich begann. 7 

 

Best practice: Der Niedersächsische Weg  

Im Mai 2020 haben sich erstmals in Niedersachsen Naturschutzverbände, Landwirtschaft und 
Politik auf konkrete gemeinsame Ziele für eine Verbesserung des Natur-, Arten- und Gewässer
schutzes geeinigt. Möglich war dies, weil alle Akteur*innen und Beteiligte überzeugt mitgewirkt 
und Zugeständnisse im Sinne des Gesamtprojektes gemacht haben. Wichtig war den Beteiligten, 
dass keine Entscheidungen über den Kopf der Landwirtschaft hinweg getroffen werden. Sie sol
len bei der Nutzung ihrer Flächen Mitspracherecht haben. Am 25. Mai 2020 kam es zur Unter
zeichnung des Niedersächsischen Weges, am 9. September 2020 wurde er durch den Landtag 
beschlossen. 

 

6 Beispiel für Roadtrip: https://erklaerbauer.de/ 
7 Beispiel: https://dubisthierderchef.de/informieren 

 

https://erklaerbauer.de/
https://dubisthierderchef.de/informieren


TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

125 

 

Das Ergebnis: Der Niedersächsische Weg vereint mehr Gewässer-, Arten- und Naturschutz mit 
einer fairen Bezahlung für die Landwirt*innen. Noch lange sind nicht alle Vertragspunkte final 
besprochen. In regelmäßigen Abständen soll innerhalb der drei gebildeten Arbeitsgruppen Na
turschutz, Wasser sowie Landwirtschaft und Wald getagt werden, um kontinuierlich am Nieder
sächsischen Weg zu arbeiten. 

 

Abbildung 36: Grafik „Der Niedersächsische Weg“ 

 
(Bildquelle: Land Niedersachsen o. J.) 

7.3.5.5 Agrar-Blogger und der „Gläserne Bauernhof”  

Die Anzahl der Social-Media-Kanäle und Blogs zum Thema Landwirtschaft ist sprunghaft ange
stiegen. Die Erkenntnis, dass ein Informations- und Kommunikationsbedarf und die Nachfrage 
an Transparenz vorhanden sind, steigt. So können social-media-affine Landwirt*innen Themen 
setzen, Diskussionen herbeiführen und den “Blick hinter die Kulissen” ermöglichen. Hierin kön
nen einerseits neue Techniken und Verfahren aus dem Betrieb gezeigt und vorgestellt werden. 
Andererseits können in diesen Kanälen auch aktuelle (Medien-)Themen weiterverfolgt, mitdis
kutiert oder Meinungen eingeholt und ausgetauscht werden. Auch verwandte Themen zur Preis
gestaltung, zur Marktsituation oder Gesetzesentwürfen kommen auf die Agenda. Social Media ist 
Zwei-Wege-Kommunikation und setzt auf Antwort, Resonanz, Beteiligung und weiterführende 
Diskussion. Auch Messenger Dienste wie WhatsApp o.ä. werden von fast allen Landwirt*innen in 
Deutschland (81%) genutzt. Diese Dienste dienen bislang vorrangig für Pull-Informationen 
(Nachrichten holen bzw. lesen). Das Potenzial kann dahingehend ausgebaut werden, dass Land
wirt*innen interaktiv mit ihren Zielgruppen kommunizieren (vgl. DLG e.V. o. J.). 

 

Best practice: Hofgeflüster Sachsen  

Wie können landwirtschaftliche Themen den Verbrauchern zugänglich gemacht werden? Diese 
Frage stand als zentrales Thema im Mittelpunkt eines Projektes des Freistaates Sachsen, denn 
immer mehr Menschen hinterfragen die Produktionsweisen von Nahrungsmitteln und setzen 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

126 

 

zunehmend auf regionale und nachhaltige Produkte. Dabei führen Vorurteile und mangelnde In
formationen oft zu einer negativ gefärbten Wahrnehmung der Landwirtschaft. 

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hat es sich in ei
nem Forschungsprojekt zur Aufgabe gemacht, einen Prototyp für die digitale Kommunikation 
für Landwirt*innen zu entwickeln. Das Portal www.hofgefluester.sachsen.de richtet sich einer
seits an Verbraucher*innen, soll andererseits aber auch für landwirtschaftliche Betriebe nach
nutzbar und auf weitere digitale Kommunikationsprojekte im sächsischen Agrarmarketing über
tragbar sein. Das Portal wurde als Teil des Innovationsprojektes simul+ Innovation Hub (SIH) 
2019 umgesetzt. 

Dieses Pilotprojekt wurde im Lehr- und Versuchsgut (LVG) Köllitsch realisiert. Die Grundidee 
bestand darin, verbrauchernahe (auch kritische) Themen abzubilden (z. B. Ausbringung von 
Gülle) sowie Fragen aus Verbrauchersicht neutral und fachfremd zu beantworten (vgl. LfULG o. 
J.) 

In Ergänzung zu diesem Projekt hat das LfULG einen Leitfaden zur Öffentlichkeitsarbeit für 
Landwirt*innen erstellt, um Handlungsempfehlungen kompakt abzubilden.8 

 

7.3.5.6 Beteiligungen und Diskussionsplattformen 

Ackerbaustrategie 2035 und Onlinebeteiligung  

Die ehemalige Landwirtschaftsministerin des Bundes, Julia Klöckner, hat das Diskussionspapier 
zur Ackerbaustrategie 2035 im Dezember 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie wurde der geplante öffentliche Diskussionsprozess zur Strategie umgestellt 
und um eine Onlineplattform, auf der sich alle Bürger*innen zum Diskussionspapier äußern 
konnten, erweitert. Eine Beteiligung war vom 7. Juli bis zum 31. August 2020 möglich. Zudem 
wurden die Länder sowie Verbände aus Landwirtschaft und Umwelt um schriftliche Stellung
nahme gebeten. 

Die Ackerbaustrategie 2035 widmet sich der Ertragssicherung, der Ressourcenschonung, der 
Biodiversität und Nachhaltigkeit, stellt neue Fruchtfolgen und deren Wirtschaftlichkeit vor und 
thematisiert Zielkonflikte. In über 50 Maßnahmen wird aufgezeigt, wie landwirtschaftliche Nut
zung, Sicherung der Grundversorgung für Mensch und Tier besser zusammengebracht werden 
und weiterentwickelt werden können, mit einem besseren Schutz der Ressource Boden. 

Die Strategie soll im Hinblick auf diese komplexen Herausforderungen einen gesamtgesellschaft
lichen Konsens für einen nachhaltigen und ressourceneffizienten Ackerbau in Deutschland för
dern. 

Zum ersten Mal führte deshalb das Bundeslandwirtschaftsministerium eine breit angelegte Be
teiligung und einen Diskussionsprozess durch (vgl. BMEL o. J.). 

 

	 	

 

8 Vgl. Publikationsdatenbank Freistaat Sachsen https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/37207  

https://www.hofgefluester.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/37207
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Das Untersuchungsdesign: 

Von den insgesamt 3096 registrierten Nutzer*innen haben insgesamt 1027 Teilnehmer*innen 
Beiträge und Kommentare abgegeben bzw. bewertet. Dies entspricht einem Prozentsatz von 33 
Prozent. 

Teilnahme an der Onlineplattform nach Personengruppen: 

► Landwirt*innen: 61 Prozent 

► Im landwirtschaftlichen Bereich Tätige: 23 Prozent 

► Interessierte Bürger*innen: 10 Prozent 

► Sonstige: 6 Prozent 

Inhalte der Onlinebefragung 

Auf der Onlineplattform wurden insgesamt 1557 öffentliche Beiträge eingestellt, zu welchen 
wiederum 1097 Kommentare abgegeben wurden. Zudem wurden 1534 nichtöffentliche (d. h. 
auf der Plattform nicht sichtbare) Rückmeldungen abgegeben. Auffallend war, dass die meisten 
öffentlichen Beiträge – und insbesondere die meisten Kommentare – im ersten Handlungsfeld 
„Boden“ zu finden waren (vgl. Abbildung 37). Hier wurden jedoch nicht nur Beiträge zum Thema 
„Boden“ erstellt, sondern auch zu allen anderen Themenbereichen. 

Abbildung 37: Öffentliche Beiträge und Kommentierungen zu den Handlungsfeldern 

 

(Quelle: BMEL o. J.) 
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Für ausgewählte Handlungsfelder sind im Folgenden eine Zusammenfassung der Beiträge und 
Forderungen der Teilnehmer*innen sowie beispielhaft einige Originalbeiträge aufgeführt. 

Handlungsfeld Boden 

Im Handlungsfeld Boden wurden vorrangig die Themen Boden- bzw. Erosionsschutz, Humusauf
bau und letztlich die Bodenfruchtbarkeit diskutiert. Dabei ging es häufig um die Relevanz von 
Humus als CO2 – Speicher/Senke. Nach Ansicht vieler Teilnehmer*innen sollte der Humusaufbau 
eine wichtige Maßnahme sein, auch in Bezug auf Düngung, Biodiversität und Klimaanpassung. 

► „Humusaufbau ist von elementarer Bedeutung. Humus bedeutet beim Großteil der landwirt
schaftlichen Flächen: Bodenleben, Wasserhaltekraft, CO2-Bindung, Fruchtbarkeit, Erosions
schutz sowie ein höheres Leistungspotential.“ (Das hier verwendete Zitate wurden wort
wörtlich übernommen, eventuelle Rechtschreibfehler wurden korrigiert.) 

► Um den Humusaufbau zu fördern, seien Maßnahmen wie organische Düngung, Zwischen
fruchtanbau und die Fruchtfolgegestaltung (humusmehrende Kulturen) elementar. 

Zudem wurde die Bedeutung von Bodenbearbeitungsverfahren thematisiert. Viele Teilneh
mer*innen sind der Meinung, dass die Ziele im Handlungsfeld Boden meist nur mit einer deutli
chen Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität (nicht wendende Bodenbearbeitung, Direkt
saat) und der Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln zu erreichen sind. Viele 
Beiträge zielen darauf ab, dass ohne diese die Umsetzbarkeit genannter Bodenbearbeitungsver
fahren nicht oder nur mit einer steigenden Intensität der Bodenbearbeitung möglich ist. Die stei
gende Intensität hätte einen erhöhten Humusabbau, die Freisetzung von CO2 und ein vermehrtes 
Aufkommen von Bodenerosion zur Folge. Die Ziele „Bodenschutz weiter stärken“ und die „Bo
denfruchtbarkeit erhöhen“ seien somit nicht ohne weiteres umsetzbar. 

► „Der Einsatz von Glyphosat ist ein wichtiger Baustein im Bereich konservierender Bodenbe
arbeitung und Direktsaat für Erosionsschutz und Schutz vor Eintrag von Boden in Gewäs
ser.“ 

► Ferner thematisierten die Teilnehmer*innen den Flächenverbrauch und die Versiegelung 
von Böden. 

► „Den Flächenverbrauch senken halte ich für die wichtigste Maßnahme. Egal wie der Acker
bau ist, er bewahrt das Ackerland. Ist Ackerfläche aber einmal zu Bauland geworden oder 
anderweitigen Siedlungsmaßnahmen zum Opfer gefallen, ist er unwiederbringlich verloren.“ 

► Darüber hinaus würden außerlandwirtschaftliche Akteure auf dem Bodenmarkt dafür sor
gen, dass die Bodenpreise weiterhin ansteigen und den landwirtschaftlichen Betrieben die 
Wirtschaftsgrundlage entzogen wird. 

► „Boden sollte kein Spekulationsgegenstand sein. Hier ist dringend der Gesetzgeber gefragt.“ 

 

Handlungsfeld Düngung 

Das Handlungsfeld Düngung wurde sehr kontrovers auf der Onlineplattform diskutiert. Die Kri
tik an der aktuellen Novellierung der Düngeverordnung stand dabei deutlich im Vordergrund: 
Die vorgeschriebene Stickstoffreduzierung, vor allem in den „roten Gebieten“, würde nach An
sicht vieler Teilnehmer*innen langfristig zu einem Humusabbau und somit einer geringeren Bo
denfruchtbarkeit führen. Zusätzlich würden sowohl die Produktqualitäten (bspw. Proteingehalt) 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

129 

 

als auch das Ertragsniveau verschiedener Kulturen sinken. Eine häufige Forderung war hinge
gen, den Ansatz einer bedarfsgerechten Düngung zu verfolgen. Dieser Ansatz sei aktuell jedoch 
nicht mit der geltenden Düngeverordnung vereinbar. 

► „Eine bedarfsgerechte Düngung der Kulturpflanzen ist essentiell. Nur so können hohe Er
träge und Qualitäten produziert werden, die auch an den globalen Märkten nachgefragt wer
den. Aber auch für die Bodenfruchtbarkeit und den Humusvorrat ist eine Düngung nach Be
darf notwendig. Die pauschale Reduzierung der Düngung um 20% in den roten Gebieten 
schadet den Kulturpflanzen und dem Boden, löst die Problematik aber nur ansatzweise.“ 

Weitere Kritikpunkte an der Düngeverordnung wurden wie folgt benannt: 

► das Messstellennetz sei nicht repräsentativ, zusätzlich sollte eine europaweite Vereinheitli
chung stattfinden 

► Sperrfristen: v. a. im Herbst sollte die Möglichkeit einer Stickstoff-Düngung mit weniger bzw. 
sinnvollen Auflagen behaftet sein 

► Die variable Zeit sollte nicht als Maßstab für Sperrfristen herangezogen werden, vielmehr 
sollten standortspezifische und klimaangepasste Sperrfristen variabel vorgegeben werden. 

Folgende Maßnahmen wurden von den Teilnehmenden häufig aufgeführt: 

► Düngeeffizienz steigern durch Stabilisation der Düngemittel (organisch & mineralisch) und 
eine teilflächenspezifische Düngung 

► Verwendung von Wirtschaftsdüngern fördern bzw. nicht weiter einschränken, stattdessen 
mineralische Düngung minimieren 

► Düngung im Herbst wieder einfacher ermöglichen, v.a. Wirtschaftsdünger in Verbindung mit 
Zwischenfruchtanbau oder geeigneten Kulturen wie Raps und Gerste. Die Stickstoffsperre, 
die aufgrund der Strohumsetzung zustande kommt, wird häufig als Grund für die schlechte 
Etablierung von Winterkulturen und Zwischenfrüchten angeführt. 

	

Handlungsfelder Klimaanpassung und Klimaschutz 

Die Handlungsfelder Klimaanpassung und Klimaschutz werden an dieser Stelle aufgrund der 
vielen Überschneidungen im Diskussionsprozess zusammenfassend dargestellt. Im Vergleich zur 
bisherigen Diskussion zeichnen sich diese Beiträge vor allem durch die Auflistung der zu favori
sierenden Maßnahmen, die in Bezug auf die Klimaanpassung und den Klimaschutz entscheidend 
seien, aus. 

In Bezug auf die Klimaanpassung sollte nach Ansicht vieler Teilnehmer*innen eine Anpassung 
der Fruchtfolgen und der Arten- und Sortenwahl vorgenommen werden. Hier sind auch die For
schung und Entwicklung gefragt: 

► „Forschung für bessere Anpassung und Klimaresistenz / Resilienz von Pflanzen. Dazu ist 
eine angemessene Regulierung neuer Züchtungstechnologien entscheidend, denn neue Züch
tungstechnologien, allem voran CRISPR/CAS sind sehr wichtige Elemente, um Pflanzen an 
Trockenheit, Dürre, neue Krankheiten, etc. anzupassen. Klimaschutz ist ohne Innovation, In
vestition und neue Lösungsansätze nicht möglich, bzw. die Konsequenzen nicht gesellschaft
lich tragbar.“ 
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Das Wassermanagement sollte angepasst werden, Wasserrückhaltemöglichkeiten geschaffen 
werden, und – wo möglich – effektive Bewässerungstechnik genutzt werden. Der Humusaufbau 
sollte gefördert werden, um das Wasserhaltevermögen von Böden zu verbessern und CO2 zu 
speichern. Nicht wendende Bodenbearbeitung/Direktsaatverfahren sollten vorwiegend genutzt 
werden, da sie nach Meinung vieler Teilnehmer*innen den Bodenwasserhaushalt schonen und 
die Freisetzung von CO2, im Vergleich zur wendenden Bodenbearbeitung, reduzieren. Zusätzlich 
wird oftmals eine Treibhausgas – Bilanzierung für verschiedene Betriebszweige bzw. Anbau- 
und Bodenbearbeitungssysteme gefordert, um diese Bilanzen als Grundlage für eine finanzielle 
Förderung zu nutzen (Stichwort: CO2 – Zertifikate). 

	

Handlungsfeld Landwirtschaft und Gesellschaft 

Nach Ansicht vieler Teilnehmer*innen haben sich die Landwirtschaft und die Verbraucher*in
nen in den letzten Jahrzehnten immer weiter voneinander entfernt. Generell wird (wieder) eine 
bessere Aufklärung über die Landwirtschaft gefordert: 

► „Sprecht uns an, in einem vernünftigen Gespräch kann man viele Unklarheiten beseitigen. 
Wir sind auch nur Menschen und Leben mit der Natur.“ „Fachliche Aufklärung der Bevölke
rung. Die Landwirte haben diesen schlechten Ruf, seit es Bio gibt.“  

Zur Rolle von landwirtschaftlichen Demonstrationsbetrieben (wie den Leitbetrieben Pflanzen
bau) bei der Vermittlung zwischen Landwirtschaft und Verbraucher*innen gehen die Meinungen 
auseinander. Viele Teilnehmer*innen begrüßen die Einrichtung von Demonstrationsbetrieben: 

► „Landwirtschaftliche Demonstrationsbetriebe können eine wichtige Rolle dabei spielen, das 
landwirtschaftliche Handeln für die Gesellschaft transparent zu machen.“ 

► „Die Leitbetriebe Pflanzenbau spielen eine wichtige Rolle als Multiplikatoren bei der Ver
breitung neuer Erkenntnisse und Innovationen sowie erster Erfahrungen zu deren Einsatz in 
der Praxis. Darüber hinaus sollten sie genutzt werden, um bestehenden Forschungsbedarf in 
der Praxis zu ermitteln und in Richtung Wissenschaft zu kommunizieren.“ 

Auf der anderen Seite ist jedoch auch Kritik an entsprechenden Netzwerken: 

► „(…) solche Leitbetriebe werden nicht angehört von Presse und Verbraucher.“ 

► „Leitbetriebe kenne ich aus alten DDR- Zeiten. Brauche ich nicht!“ (BMEL o. J.).  

Handlungsempfehlung 

Sehr positiv zu bewerten ist, dass ein umfänglicher Diskussionsprozess angeschoben wurde un
ter Berücksichtigung aller relevanten Handlungsfelder in der Agrarwirtschaft. Um den Dialog 
zwischen den Bürger*innen und Landwirt*innen zu verbessern, wäre eine höhere Beteiligung 
der Bürger*innen (hier 10%) durch eine entsprechend verbesserte Bekanntmachung der On
linebefragung erstrebenswert. Außerdem fehlen Reflexionen z. B. über die Wirkung von Gly
phosat, was Bestandteil derartiger Foren sein müsste, auch wenn es sich um Einzelmeinungen 
handelt. 

Praxisnahe Beispiele für erfolgreiche Beteiligungsprozesse sind im folgenden Absatz zusammen
gestellt. Verwiesen sei an dieser Stelle auf weiterführende Maßnahmen im Kontext der Bür
ger*innenbeteiligung (vgl. Fischer, S.; et al. 2020). 
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“Zu	viel	des	Guten:	Warum	kommt	zu	viel	Stickstoff	in	die	Umwelt	und	wie	können	wir	ge
meinsam	das	richtige	Maß	finden?”		

Im September 2019 startete das BMU unter dem Titel "Zu viel des Guten: Warum kommt zu viel 
Stickstoff in die Umwelt und wie können wir gemeinsam das richtige Maß finden?" einen Bür
gerdialog. Auf verschiedenen Dialogveranstaltungen in unterschiedlichen Regionen Deutsch
lands haben Bürger*innen ihr Wissen um die lokalen Problemschwerpunkte eingebracht und so 
hilfreiche Hinweise für das Maßnahmenprogramm gegeben (vgl. BMUV 2021a). 

 

Ablaufplan der Bürgerbeteiligung 

Der Dialogprozess begann mit der Einladung von Bürger*innen für die Regionalkonferenzen. In 
vier Regionen wurden insgesamt knapp 10.000 Bürger*innen auf Grundlage einer Gruppenaus
kunft aus den Melderegistern angeschrieben. Für die vier Regionalkonferenzen sollten insge
samt 200 Teilnehmer*innen mit unterschiedlichen Perspektiven gewonnen werden. Knapp 140 
Bürger*innen nahmen an den Regionalkonferenzen teil (vgl. BMUV 2021b). 
	

Lösungsvorschläge aus dem Bürgerdialog für den Bereich Landwirtschaft 

Ein deutlicher Fokus liegt bei den Vorschlägen zur Minderung des Stickstoffausstoßes in der 
Landwirtschaft auf der Optimierung des Düngens mit dem Ziel, die Nutzung von Wirtschaftsdün
ger bedarfsgerecht anzupassen bzw. den entstehenden Überschuss zu minimieren (vgl. Hama
cher et al. 2020). 

 

Düngeoptimierung 

► Ertragsgerechte Düngung 

► Überwachung Düngerverkauf 

► Keine Importe von Gülle aus den Niederlanden 

► Beschränkung des Düngens in Grundwassereinzugsgebieten 

► Einbezug der erhöhten Kosten (Wasser, Umwelt) bereits beim Düngemittelpreis 

 

Weitere Ideen und Vorschläge 

► Gülle-Pipeline: Transport von Gülleüberschuss in Bedarfsgebiete zur Reduzierung des Ge
brauchs von Kunstdünger 

► Umstrukturierung und Abbau von Subventionen (Förderung der nachhaltigen Produktion zur 
Reduktion des Stickstoffeintrages) 

► Beteiligung der Landwirtschaft an den Kosten der Trinkwasserreinigung 

► Verstärkte Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe (unangekündigt) hinsichtlich Tierzahlen, 
Gülleabgabeverträge, Flächen etc. 
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7.3.6 Handlungsempfehlungen  

Auswertung und Machbarkeitsprüfung des Bürger*innen-Engagements  

Das Engagement der Bürger*innenbeteiligungen und Fortschreibung dieser Formate durch das 
UBA zeigt die Bedeutung solcher Veranstaltungen und Dialoge. Die Weiterverwertung der Vor
schläge und Ideen, die in diesen Dialogformaten erarbeitet werden, ist ein nächster Schritt, um 
die Ernsthaftigkeit und Glaubhaftigkeit aufrecht zu erhalten. Von interessierten und engagierten 
Bürger*innen eingebrachte Vorschläge sollten nicht “in der Schublade” landen, sondern sollten 
einer transparenten Auswertung und Machbarkeitsüberprüfung unterzogen werden.  

 

Ressortübergreifende Kommunikation  

Auf die Aushandlung der Minderungsmaßnahmen haben die Bürger*innen und Verbraucher*in
nen keinen Einfluss. Hier kann lediglich rein informatorisch gearbeitet werden, indem die gene
rellen Wirkungen von NH3 aus der Landwirtschaft deutlich gemacht werden. Die erfolgreiche 
Umsetzung der Maßnahmen setzt einen ressortübergreifenden Austausch und Dialog voraus.  

Außerdem gilt es, die europäische Agrarpolitik mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie so
wie den Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie zu verknüpfen: Agrarzahlungen sollten nur 
dann erfolgen, wenn die landwirtschaftliche Praxis ihren Beitrag für den Umwelt- und den Ge
sundheitsschutz messbar leistet. 

 

Dialog und Zwei-Wege-Kommunikation  

Eine wechselseitige Kommunikation als Dialog zwischen Landwirt*innen und Bürger*innen ist 
ein Teil der kommunikativen Strategie. Ein zweiter besteht darin, Bedürfnisse der Landwirt*in
nen in Richtung politische Entscheidungsträger*innen zu kommunizieren, die aus der Praxis 
heraus entstehen. Kommunikatives Thema sollte daher nicht nur bspw. darauf begrenzt werden, 
wann, wie und wieviel Dünger ausgebracht werden darf und darauf zu achten, dass es im gesetz
lichen Rahmen passiert. Es ist ein ebenso wichtiger Aspekt, dass auch eine Rückkopplung Rich
tung Politik erfolgt, inwieweit weitere gesetzliche Rahmenbedingungen erforderlich sind.  

 

Vollumfängliche Beratung: Vom Erwerb landwirtschaftlicher Nutzflächen bis zur Vermarktung  

Viele Maßnahmen schreibt die Düngeverordnung vor. Daher können keine Ausgleichszahlungen 
dafür erfolgen, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Bei einem Zuviel an Ordnungs
recht sind Förderansätze irgendwann nicht mehr umsetzbar. Landwirt*innen werden am ehes
ten erreicht und für die Maßnahmenumsetzung gewonnen, wenn sie durch Beratung zu diesen 
Maßnahmen sensibilisiert werden und sie diese fachlich nachvollziehen und auf dem Feld um
setzen können. Als Anreiz für Investitionen in neue Techniken wären daher eine Investitionsför
derung vorstellbar (vgl. Rath 2020, S. 18). 

Beratungsleistungen für Landwirt*innen, insbesondere, für diejenigen, die konventionelle Land
wirtschaft betreiben, können ein wirksamer Hebel sein, um deren Bereitschaft zu steigern, Än
derungen und Umstellungen vorzunehmen. Es nützt wenig, sie mit dem erhobenen Zeigefinger 
anzusprechen. Eher sind überzeugende Argumente, Investitionsförderungen in Richtung Ökolo
gisierung in den ersten Jahren notwendig hilfreiche Instrumente, um ein Umdenken anzustoßen. 
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7.3.7 Zusammenfassung  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommunikation zwischen den Landwirt*innen und 
der Bevölkerung in den letzten Jahren auseinandergedriftet ist. Es gibt regionale Beispiele und 
bundesweite Initiativen, in welchen der Dialog mit den Bürger*innen wieder aufgegriffen wor
den ist. Die Ansätze sind gut, um wieder ins Gespräch zu kommen. Allerdings sind künftig noch 
mehr Initiativen der Bürgerbeteiligung, der gegenseitigen Kommunikation zwischen der Land
wirtschaft und der Bevölkerung notwendig.  

Ein erster Schritt ist eine bessere gegenseitige Information. Für die Bürger*innen ist es wichtig 
zu verstehen, dass Landwirt*innen nicht nur einzelne Vorgaben und Maßnahmen zu befolgen, 
sondern mehrere Abhängigkeiten zu bewältigen haben. Investieren sie z. B. mehr in die Geräte 
der Außenwirtschaft für eine konforme Düngung nach Verordnung, kann ihnen an anderer Stelle 
das Geld für Umbauten in den Stallanlagen oder für Investitionen in Solar- und Windkraftanla
gen fehlen. Die Zahl der Officialberatungen bei den Landwirt*innen nehmen zu, um die gesetz
lich vorgesehenen Maßnahmen (im Bündel) zu verstehen und umzusetzen.  

Seitens der Verbraucher*innen zeichnet sich ein erstes Umdenken bei der Ernährung, z. B. beim 
Fleischkonsum (Quantität/Qualität/Herkunft) ab, so dass sich der Markt, wenn auch sehr lang
sam, ändert. Noch nicht genügend diskutiert ist, welche realen Preise die Landwirt*innen in den 
Märkten durchsetzen können. Der „Zwang“ sich zu industrialisieren und mehr Flächen zuzukau
fen rührt unter anderem daher, möglichst kostengünstig zu produzieren. Es entsteht ein Di
lemma für beide Seiten: Für Landwirt*innen, welchen vorgeworfen wird, nicht ökologisch genug 
mit den Ressourcen umzugehen, und für Bürger*innen, welche nach wie vor z. B. billiges Fleisch, 
Milch oder Brot kaufen wollen. 

Es nützt also wenig, kommunikativ „nur“ bei den Landwirt*innen anzusetzen, sondern Ziel sollte 
es sein, ein gegenseitiges Verständnis auch auf Seiten der Verbraucher*innen, der Politik und 
dem Einzelhandel zu schaffen, um die bisherigen Kreisläufe zu überdenken im Sinne eines dann 
folgenden flächendeckenden ökologischen Umbaus in der Landwirtschaft, der von den Land
wirt*innen mitgetragen werden kann.  
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8 Landwirtschaft: Systemintegrierte Maßnahmen in Stall 
und Lager 

8.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

8.1.1 NH3-Emissionen im Stall und bei der Lagerung von Wirtschaftsdünger 

Wie in Kap. 6 erläutert entsteht in der Landwirtschaft der größte Anteil der NH3-Emissionen 
durch die Tierhaltung, wobei 46% der gesamten NH3-Emissionen auf die Teilsektoren Stall und 
Lagerung von Wirtschaftsdünger entfallen. Dabei spielt auch die Fütterung der Tiere eine Rolle, 
da der durch das Futter aufgenommene Stickstoff die Menge der Stickstoff-Ausscheidungen der 
Tiere beeinflusst.  

Die Ausscheidungen der Tiere enthalten Harnstoff und Harnsäure. Diese Stickstoffverbindungen 
werden durch das von Mikroorganismen produzierte Enzym Urease zu NH3 abgebaut 
(UBA/KTBL 2021). Begünstigt wird dieser Vorgang, wenn der Harnstoff direkt mit Wasser oder 
mit bereits mit Ausscheidungen verschmutzen Oberflächen in Berührung kommt. Daher können 
die äußeren Bedingungen im Stall und bei der Lagerung des Wirtschaftsdüngers die Höhe der 
NH3-Emissionen deutlich beeinflussen.  

Die Entstehung von NH3 durch die mikrobiellen Abbauprozesse in den Ausscheidungen der Tiere 
und auch aus dem Abbau ungenutzter Futterreste ist temperaturabhängig. Zur Minderung der 
NH3-Emissionen ist ein möglichst niedriges Temperaturniveau im Stall wichtig. Auch ist eine 
schnelle Trennung von Harn und Kot anzustreben, da dann das erforderliche Enzym Urease, das 
im Kot vorkommt, weniger wirksam ist (vgl. UBA/KTBL 2021). 

Bei Ställen kann zwischen freigelüfteten Ställen und zwangsgelüfteten Ställen unterschieden 
werden. Letzte kommen vor allem in Großbetrieben bei der Schweine- und Geflügelhaltung vor. 
Bei diesen können die Emissionen mithilfe von Abluftreinigungsanlagen deutlich reduziert wer
den.  

Bei freigelüfteten Ställen kann durch die Bauweise (z. B. gedämmtes Dach) und große Lüftungs
öffnungen ein möglichst niedriges Temperaturniveau und eine gute Durchlüftung gewährleistet 
werden. Bei Haltungsformen, bei denen Einstreu verwendet wird, sollte dieses ausreichend, sau
ber und trocken sein. Im Stall helfen außerdem saubere und trockene Laufflächen und Laufhöfe, 
z. B. durch regelmäßiges Abschieben der Flächen, bei der Reduktion der Emissionen. Außerdem 
gibt es je nach Tierart und Haltungsform verschiedene Entwicklungen zur Optimierung der Bö
den, z. B. Spaltenböden, durch die die Ausscheidungen der Tiere in darunterliegende Kanäle ge
langen und von dort kontinuierlich in ein Flüssigmistlager transportiert werden können. Teil
weise werden mittlerweile auch Reinigungsroboter eingesetzt. Außerdem kann die Kühlung der 
Gülle in den Flüssigmistkanälen die NH3-Emissionen reduzieren. Diskutiert werden auch weitere 
Maßnahmen wie der Einsatz von Ureaseinhibitoren, die die Wirkung des Enzyms Urease und da
mit die Bildung und Freisetzung von NH3 reduzieren, oder die Ansäuerung der Gülle im Stall, um 
den pH-Wert und damit die Bildung von NH3 zu reduzieren (vgl. UBA/KTBL 2021).    

Größere Tierhaltungsanlagen sind nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig. Ab welcher 
Größe dies erforderlich ist, ist im Rahmen der 4.BImSchV geregelt. Bei sehr großen Betrieben 
mit mehr als 2.000 Mastschweineplätzen, 750 Sauenplätzen und 40.000 Plätzen für Geflügel ist 
im Rahmen des Genehmigungsverfahren auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. In 
der TA Luft werden die Vorgaben, die sich aus der EU- Industrie-Emissions-Richtlinie 
(2010/75/EU, engl. Industrial Emission Directive, IED) und dem dazu gehörenden BVT-
Merkblatt für die intensive Haltung von Geflügel und Schweinen und den darin gefassten BVT-
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Schlussfolgerungen für Tierhaltungsanlagen ergeben, umgesetzt (TA Luft Nr. 5.4.7.1). Durch die 
„Besten Verfügbaren Techniken (BVT) wird der Stand der Technik zum Schutz der Umwelt in 
der Nutztierhaltung beschrieben.    

Eine Übersicht der „Guten Fachlichen Praxis“ zur Minderung der NH3-Emissionen in der Land
wirtschaft wird in (UBA/KTBL 2021) dargestellt. Für den Haltungsbereich im Stall wird dort die 
„Gute Fachliche Praxis“ wie folgt zusammengefasst:  

„Allgemein: 

► Vermeidung von Futterverlusten 

► Geringe Temperaturen und Strömungsgeschwindigkeiten an emittierenden Oberflä
chen ermöglichen, beispielsweise durch Zuluftkühlung oder bei Außenklimaställen 
durch Berücksichtigung der Hauptwindrichtung 

► Sauberkeit und Trockenheit in Aktivitäts- und Liegeflächen sowie in Stallgängen durch 
regelmäßige Reinigung  

► Schnelles Abführen von Flüssigmist aus dem Stall; Lagerung des Flüssigmistes in sepa
raten, abgedeckten Behältern außerhalb des Stalles 

Bei eingestreuten Verfahren:  

► Verwendung ausreichender Einstreumengen, damit Kot und Harn vollständig gebun
den werden können 

► Sicherstellung eines geregelten Jaucheabflusses durch Gefälle und Rinnen bei Haltungs
systemen, die die vollständige Bindung des Harns nicht gewährleisten 

► Regelmäßiges Entmisten bzw. Ein-/Nachstreuen  

► Sicherstellung der Funktionssicherheit von Tränken 

Rind: 

► Mehrmaliges tägliches Abschieben der Laufgänge 

► Regelmäßiges Abschieben des Laufhofes 

► Überdachung des Laufhofes 

► Ausdehnung der Weidehaltung 

► Dämmung des Daches 

Schwein:  

► Verringerung emittierender Oberflächen 

► Absenken der Temperaturen der Stallluft und in der Gülle 

► Gülle im Stall nur kurzfristig lagern; Außenlagerung in geschlossenen bzw. abgedeck
ten Behältern.  

► Außenklimaställe mit wirksamen Funktionsbereichen einsetzen; Ausläufe bedürfen ei
ner gesonderten Betrachtung 
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► Förderung der Ausbildung von Funktionsbereichen  

► Mehrmaliges Abschieben des Auslaufs in der Woche 

► Überdachung des Auslaufs 

► Abluftreinigung mit eignungsgeprüfter Technik für IED-Anlagen 

Geflügel: 

► Entmistung bevorzugt mit belüfteten Kotbändern (Jung- und Legehennen) 

► Bei unbelüfteten Kotbändern, 2-malige Entmistung in der Woche in Kombination mit 
Kottrocknung empfohlen (Jung- und Legehennen) 

► Einsatz von Nippeltränken mit Auffangschalen (Legehenne und Mastgeflügel) 

► Einsatz von höhenverstellbaren Tränken (Mastgeflügel) 

► Abluftreinigung mit eignungsgeprüfter Technik für IED-Anlagen (Legehennen, Mast
hähnchen)“ (UBA/KTBL 2021 S.35), 

Der im Stall angefallene Wirtschaftsdünger (Gülle und Festmist) wird vor der Ausbringung auf 
die landwirtschaftlichen Flächen zwischengelagert. Auch bei der Lagerung entstehen NH3-
Emissionen, die vor allem durch bauliche und technische Maßnahmen deutlich reduziert werden 
können. Die Emissionen hängen von der Temperatur, der emittierenden Oberfläche, der Belüf
tung und der Häufigkeit der Umsetzung während der Lagerung ab. Außerdem hängen die Emis
sionen von der Höhe des pH-Wertes des Wirtschaftsdüngers ab (vgl. UBA/KTBL 2021). 

Es wird zwischen flüssigem Wirtschaftsdünger (Rinder- und Schweinegülle) und festem Wirt
schaftsdünger unterschieden. Fester Wirtschaftsdünger ist ein stapelbares Gemisch aus Ein
streu, Kot und Harn. Außerdem gehören zu den festen Wirtschaftsdüngern Feststoffe aus der Se
paration von Gülle, Gärreste und getrockneter Hühnerkot. 

Eine zentrale Maßnahme zur Emissionsreduktion bei der Lagerung ist die Abdeckung der Lager 
von flüssigem Wirtschaftsdünger mit festen Abdeckungen (Zeltdach) oder Schwimmdecken, z. B. 
aus Plastikfolien oder Strohhäckselabdeckungen oder anderen Materialien. Bei Festmist ist die 
übliche Lagerung die offene Lagerung auf Festmisthaufen, die regelmäßig gewendet und damit 
kompostiert werden. Hier können z. B. durch eine Einhausung, das Verzichten des Wendens des 
Festmistes oder die Kompaktierung des Festmistes die NH3-Emissionen reduziert werden (vgl. 
vgl. Häußermann et al. 2019). 

In (UBA/KTBL 2021) werden folgenden Maßnahmen zur „Guten Fachlichen Praxis“ bei der La
gerung von Wirtschaftsdünger beschrieben: 

„Flüssige Wirtschaftsdünger: 

► Verhältnis von Behälteroberfläche zu Behältervolumen klein halten  

► Abdeckung der Lagerbehälter mit einer festen Abdeckung (Betondecke oder Zeltdach) 

► Sind feste Abdeckungen auf bestehenden Behältern nicht mit vertretbarem Aufwand 
möglich, können Folien oder Schwimmkörper nachgerüstet werden 

► Befüllung unterhalb der Gülleoberfläche 

 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

137 

 

Feste Wirtschaftsdünger: 

► Trockene Lagerung auf feuchtigkeitsundurchlässigem Untergrund 

► Abdeckung oder Überdachung der Miete 

► Verringerung der Oberfläche des gelagerten Festmistes  

► Sammlung der Jauche und des Sickerwassers in geschlossenen Behältern  

Geflügel: 

► Geflügeltrockenkot: geschlossenes Lager 

► Geflügelmist: trockene Lagerung auf feuchtigkeitsundurchlässigem Untergrund; Abde
ckung oder Überdachung der Miete" (UBA/KTBL 2021 S.39). 

Ergänzend zu den baulich-technischen Maßnahmen und den Management-Maßnahmen können 
auch durch eine nährstoffreduzierte Fütterung sowie die Vermeidung ungenutzter Futterreste 
die Emissionen im Stall und auch bei der Lagerung und Ausbringung der Gülle zusätzlich redu
ziert werden. 

8.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahmen 

Der Anteil der NH3-Emissionen, der durch die Tierhaltung im Stall, auf der Weide und bei der La
gerung von Wirtschaftsdünger verursacht wird, liegt bezogen auf die gesamten NH3-Emissionen 
des Sektor Landwirtschaft insgesamt bei 51% (Bezugsjahr 2020, vgl. Abbildung 27). Differen
ziert nach den Tierarten zeigt sich folgendes Bild, die prozentualen Angaben beziehen sich je
weils auf die gesamten NH3-Emissionen des Sektors Landwirtschaft:  

► Milchkühe, Stall und Lagerung: 12%  

► Andere Rinder, Stall und Lagerung: 14% 

► Schweine, Stall und Lagerung: 17% 

► Geflügel, Stall und Lagerung: 5% 

► Andere Tiere, Stall und Lagerung: 2% 

► Weidegang, alle Tiere: 2% 

Demnach hat bei den Emissionen aus der Tierhaltung in Stall und Lager die Schweinehaltung 
den größten Anteil an den NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft mit 17%, gefolgt von den 
Milchkühen und anderen Rinden mit 12% bzw. 14%. Dagegen sind die Anteile von Geflügel und 
anderen Tiere mit 5% bzw. 2% deutlich geringer.  

Im NLRP von 2019 (NLRP 2019) sind zur Reduktion der NH3-Emissionen aus dem Bereich Stall 
und Lagerung die folgenden Maßnahmen enthalten: 

► Nicht abgedeckte Außenlager für Gülle/Gärreste werden mindestens mit Folie oder 
vergleichbarer Technik abgedeckt 

► 70% Emissionsminderung in nach BImSchG genehmigungspflichtigen Ställen (G-Anla
gen Schweine und Geflügel ohne Puten, =obere BImSchV-Grenze) z. B. durch Abluftrei
nigung  
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► Weitere systemintegrierte Maßnahmen (40% Emissionsminderung) in nach BImSchG 
genehmigungsbedürftigen Ställen (V-Anlagen Schweine und Geflügel, >untere BIm
SchV-Grenze) 

⚫ Gülleneutralisation in Stall und Lager 

⚫ Güllekühlung 

⚫ Verkleinerung Güllekanal 

⚫ Maßnahmen zur raschen Trennung von Harn und Kot im Stall 

⚫ Gummieinsätze in Laufflächen 

⚫ Ureaseinhibitatoren im Stall 

► 50% Unterflurlagerung von Gülle wird durch Außenlager mindestens mit Folienabde
ckung ersetzt 

► Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager für Rinder (ab 100 Rindern, 25% 
Emissionsminderung) 

Außerdem bezüglich der Fütterung: 

► N-reduzierte Fütterung mit 20% Emissionsminderung durch reduzierte N-Ausschei
dungen in nach BImSchG genehmigungspflichtigen Ställen (G- und V-Anlagen/ >untere 
BImSchV-Grenze), Schweine und Geflügel  

► 5%-Minderung der N-Ausscheidungen durch optimierte, N-angepasste Fütterung bei 
Rindern 

Für das gesamte Maßnahmenbündel wird im NLRP von 2019 ein NH3-Minderungspotential von 
44 kt/a für das Jahr 2030 ausgewiesen. Dies entspricht ca. 33% des für alle Maßnahmen aus der 
Landwirtschaft im NLRP von 2019 angegebenen NH3-Minderungspotenzial von 133 kt/a (vgl. 
NLRP 2019). 

Die Maßnahme „Verpflichtende Einführung systemintegrierter Maßnahmen in Tierhaltungsanal
gen“ aus den Maßnahmenvorschlägen des UBA für das Aktionsprogramm zur integrierten Stick
stoffminderung (vgl. Oehlmann et al. 2021) wird dort wie folgt formuliert:  

► „Verpflichtende Einführung von systemintegrierten Maßnahmen in genehmigungs
pflichtigen Ställen: z. B. Gülleansäuerung, Güllekühlung, Verkleinerung des Güllekanals, 
eine rasche Trennung von Harn und Kot, Gummieinsätze in Laufflächen, wenn Wech
selwirkungen ausgeschlossen werden können.“ (Oehlmann et al. 2021 S. 244).  

Diese Maßnahmen stellen einen Teil des Maßnahmenbündels aus dem NLRP von 2019 dar. Es 
wird im Aktionsprogramm ein Emissionsminderungspotenzial von 1,5 bis 5 kt N für diese Maß
nahme angegeben. Dies entspricht einer Minderung von ca. 1,8 bis 6 kt NH3-Emissionen9.   

Wirkungen von Einzelmaßnahmen zur Wirtschaftsdüngerlagerung und im Stall werden auch in 
(Häußermann et al. 2019) ausgewiesen. Demnach liegt das NH3-Emissionsminderungspotenzial 
bezogen auf gesamten NH3-Emissionen im Referenzszenario für die Einzelmaßnahmen zur Lage
rung im Bereich von 0% bis 2% und für die Maßnahmen im Stall im Bereich von 2% bis 4%.  

 

9 Umrechnungsfaktor gemäß DESTINO-Bericht: 1 t NH3-N = 1,22 t NH3 
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8.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Um für die Maßnahme „Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager“ die Unsicherheiten 
der NH3-Emissionen zu betrachten, wurde Angaben aus dem German Informative Inventory Re
port 2022 (vgl. IIR 2022) für die NFR-Sektoren 3B1a bis 3B4giv („manure management“ für die 
verschiedenen Tierarten) herangezogen. Die Unsicherheitsbereiche streuen stark von zwischen 
-19% bis -39% bis zu +19% bis +44%. 

Tabelle 10: Unsicherheiten der Emissionen aus den Quellgruppen 3B1a bis 3B4giv (manure ma
nagement) gemäß IIR-Report 2022 

Unsicherheiten in der Quellgruppen 3B1a bis 3B4giv (manure management)  

Schadstoff Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

NH3 -19,2% bis –39,3% +19,3 bis +44,5% 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen wie sie für das Jahr 
2021 berichtet wurden. Dargestellt ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichte
ten Wert in Prozent.  

 

8.1.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Luftqualität  

Im Kap. 7.1.4 finden sich bereits einige Ausführungen zur Auswirkung von Maßnahmen zur Min
derung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft auf die Luftqualität auf die hier verweisen 
sei.  

Über die hier betrachtete Maßnahme kann, wie oben erläutert, maximal ca. 33% des Minde
rungspotenzials aus dem im NLRP von 2019 ausgewiesenen Gesamtpotenzial für NH3 realisiert 
werden. Dies wird tendenziell zu einer Reduktion der mittleren NH3-Hintergrundbelastung in 
Deutschland führen, insbesondere in Gebieten mit ausgeprägten landwirtschaftlichen Aktivitä
ten und Tierhaltung. 

Außerdem können lokal	größere	Minderungen	der	NH3-Konzentrationen in der Außenluft 
dort erzielt werden, wo zusätzlich deutliche NH3-Emissionsminderungen z. B. bei genehmi
gungsbedürftigen Ställen durch Abluftreinigung erreicht werden.   

Für die Einschätzung der Wirkung der Minderung der NH3-Emissionen auf die mittlere PM2,5-
Hintergrundbelastung aufgrund der Bildung von Sekundäraerosolen wird auf Kap. 7.1.4 ver
wiesen.  

 

8.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

8.2.1 Inhalt und Zusammenhang der Minderungsmaßnahme 

In Deutschland wird Ammoniak (NH3) vor allem von der Landwirtschaft freigesetzt. Wie die Ab
bildung 11 eindrucksvoll zeigt, stammen fast alle Emissionen von Ammoniak aus der Landwirt
schaft. Dabei wird knapp die Hälfte der Ammoniak Emissionen aus der Landwirtschaft aus den 
Tierställen und aus der Lagerung der Ausscheidungen dieser Tiere freigesetzt. Die Ausscheidun
gen der Tiere, also ihr Kot und ihr Urin, werden von ihrem Futter beeinflusst. Daher beeinflusst 
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der Stickstoffgehalt im Futter den Stickstoffgehalt in den Ausscheidungen und damit die Ammo
niak Emissionen, denn Ammoniak ist eine Verbindung aus Stickstoff. Die Ausscheidungen der 
Tiere enthalten Harnstoff und Harnsäure. Das sind auch Stickstoffverbindungen. Damit aus dem 
Stickstoff im Harnstoff und der Harnsäure Ammoniak entsteht, braucht es Mikroorganismen, 
denn die produzieren ein spezielles Enzym mit dem Namen Urease. Je mehr Mikroorganismen es 
gibt, umso mehr Urease wird gebildet und damit auch Ammoniak. Die Urease bildenden Mikro
organismen mögen es warm und sie benötigen Wasser. Damit ist schon mal klar: je wärmer es 
im Stall ist und je nasser es dort ist, umso mehr Mikroorganismen gibt es, die Urease bilden und 
umso mehr Ammoniak wird gebildet. Daraus ergibt sich aber auch umgekehrt, dass kühle und 
trockene Ställe weniger Ammoniak freisetzen. Daher werden Ställe gekühlt, um die Bildung von 
Ammoniak zu verhindern. Am besten geht das, indem die Ställe gelüftet werden und die warme 
Stallluft nach draußen gelangt. Bei großen Ställen mit vielen Tieren werden dazu Ventilatoren 
eingesetzt. Das nennt sich dann Zwangslüftung. Die abgesaugte warme Stallluft kann dann auch 
gleich gereinigt werden was die Freisetzung von Ammoniak noch besser verringert. Tierställe 
sind, wie fast alle baulichen Maßnahmen genehmigungspflichtig. Das unterscheidet sich aber 
von Bundesland zu Bundesland. Große Ställe mit vielen Tieren sind aber in ganz Deutschland ge
nehmigungsbedürftig, eben, weil von ihnen viele Emissionen freigesetzt werden. 

Bei kleinen Ställen ist eine Zwangslüftung oder gar eine Abluftreinigung oft zu teuer. Deswegen 
gibt es dort große Lüftungsöffnungen damit möglichst viel warme Stallluft von alleine den Stall 
verlassen kann. Das nennt sich dann freigelüftete Ställe.  

Damit es in den Ställen auch möglichst trocken ist, wird versucht den flüssigen Urin und den fes
ten Kot der Tiere möglichst schnell zu trennen, um so die Bildung von Ammoniak noch besser zu 
verhindern. Deshalb gibt es in Tierställen spezielle Böden wie z. B. Spaltenböden durch die der 
flüssige Urin der Tiere in darunterliegende Kanäle fließen kann. Es gibt auch Gummieinsätze auf 
dem Boden in deren Rillen der Urin schnell abfließen kann und sich dann nicht mit Kot ver
mischt. Übrigens: die Kanäle durch die der Urin fließt, können auch gekühlt werden. Damit lässt 
sich die Bildung von Ammoniak noch besser verhindern. 

Der Kot darf aber auch nicht lange liegen bleiben, denn er enthält ebenfalls Ammoniak bildende 
Urease und wird daher möglichst schnell oberirdisch zusammengeschoben, damit der Stallbo
den sauber bleibt. Damit wird aber auch deutlich, dass die Oberfläche eine große Rolle spielt. 
Denn je breiter die Ausscheidungen der Tiere verteilt werden, umso mehr Ammoniak kann frei
gesetzt werden. 

Mit den Ausscheidungen der Tiere können die landwirtschaftlichen Felder und Äcker gedüngt 
werden. Darum heißen die gesammelten Ausscheidungen der Tiere auch Wirtschaftsdünger. Je 
nachdem ob es sich um flüssigen Urin oder festen Kot handelt wird dann von flüssigem oder fes
tem Wirtschaftsdünger gesprochen. Doch so ganz genau stimmt das nicht, denn meist ist Kot 
und Urin doch etwas vermischt und dazu kommt auch noch das sogenannte Einstreu wie z. B. 
Stroh mit dem der Stallboden ausgelegt wird. Gebräuchlich sind auch die Begriffe Gülle für flüs
sigen und Mist für festen Wirtschaftsdünger. 

Bevor der Wirtschaftsdünger auf die Felder kommt wird er in Lagern gesammelt. Bei der Lage
rung wird auch Ammoniak gebildet und freigesetzt, denn die Urease bildenden Mikroorganis
men sind ja immer noch da. Deswegen wird versucht auch bei der Lagerung die Bildung und 
Freisetzung von Ammoniak zu verhindern. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Flüssiger Wirt
schaftsdünger kann z. B. gekühlt werden, damit es weniger Mikroorganismen gibt. Das ist jedoch 
recht aufwendig. Einfacher ist es das Flüssiglager abzudecken z. B. mit einem Zeltdach oder mit 
Schwimmdecken aus Plastikfolien. Damit wird auch klar, dass die Form der Lagerbecken wichtig 
ist. Denn je kleiner die Oberfläche, desto weniger Ammoniak kann aus dem Lager entweichen. 
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Am besten sind dann Flüssiglager mit großem Volumen aber nur kleiner Oberfläche. Bei festem 
Wirtschaftsdünger ist das nicht so einfach, denn der wird meistens offen in sogenannten Fest
misthaufen gelagert. Um auch hier die Freisetzung von Ammoniak zu verringern, kann der Fest
mist zusammengedrückt werden, um die Oberfläche zu verkleinern oder der ganze Festmisthau
fen wird luftdicht umschlossen. Das nennt sich dann Einhausung. Was auf jeden Fall vermieden 
werden soll ist das Wenden des Festmists. 

Neben bauliche Maßnahmen im Stall und bei der Lagerung gibt es noch weitere Möglichkeiten 
die Bildung von Ammoniak zu verringern: 

► Dazu zählt die Zugabe von chemischen Stoffen sogenannte Ureasehemmer. Wie der Name 
verrät lässt sich mit ihnen die Bildung von Urease bremsen und damit auch die Bildung von 
Ammoniak reduzieren. 

► Möglich ist auch Absenkung des pH-Wertes. Das geschieht durch Ansäuerung des flüssigen 
Wirtschaftsdüngers. Denn die Urease bildenden Mikroorganismen wachsen in einer sauren 
Umgebung nicht so gut. 

► Auch durch eine Änderung der Fütterung lassen sich die Emissionen von Ammoniak verrin
gern. Denn je weniger Stickstoff im Futter ist umso weniger wird davon in Ammoniak umge
wandelt. Das nennt sich dann stickstoffreduzierte Fütterung. 

► Weil der Stickstoff aus dem das Ammoniak gebildet wird aus dem Futtermittel stammt, sollte 
darauf geachtet werden, dass im Stall keine ungenutzten Futterreste herumliegen, denn auch 
aus ihnen kann Ammoniak gebildet und freigesetzt werden. 

8.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Von allen Ammoniak Emissionen, die aus der Landwirtschaft freigesetzt werden, stammen 
knapp die Hälfte aus den Ställen der Tiere und der Lagerung ihrer Ausscheidung. Doch es lohnt 
ein Blick auf die Tierarten, denn nicht alle Tiere tragen im gleichen Maße zu den Emissionen von 
Ammoniak bei.  

Abbildung 38: Ammoniak Emissionen aus Stall und Lagerung 

  
(Quelle: Eigene Darstellung nach Thünen-Institut 2022) 
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Wie die obige Abbildung 38 zeigt, ist es vor allem die Schweinehaltung gefolgt von den Rindern 
und den Milchkühen die zusammen 1/3 aller Ammoniak Emissionen aus der Landwirtschaft ver
ursachen. Das NLRP von 2019 nennt 133.000 Tonnen Ammoniak, die ab dem Jahr 2030 jährlich 
reduziert werden könnten. Als Maßnahmen die dazu nötig sind werden im NLRP von 2019 ge
nannt: 

► Folienabdeckung von Außenlager für Gülle  

► Abluftreinigung in großen genehmigungspflichtigen Ställen für Schweine und Geflügel 

► Genehmigungsbedürftige Ställe für Schweine und Geflügel 

⚫ Gülleneutralisation in Stall und Lager 

⚫ Güllekühlung 

⚫ Verkleinerter Güllekanal 

⚫ Rasche Trennung von Harn und Kot im Stall 

⚫ Gummieinsätze in Laufflächen 

⚫ Ureasehemmer im Stall 

► Unterflurlagerung von Gülle zur Hälfte durch Außenlager mit Folienabdeckung ersetzen 

► Stickstoffreduzierte Fütterung von Schweinen und Geflügel in genehmigungspflichtigen Stäl
len 

► Stickstoffreduzierte Fütterung bei Rindern 

Mit diesen Maßnahmen lassen sich die Ammoniak Emissionen laut NLRP von 2019 ab dem Jahr 
2030 jährlich um 44.000 Tonnen reduzieren. Diese Menge entspricht ca. 1/3 der gesamten Min
derungsmenge die im NLRP von 2019 für alle Maßnahmen in der Landwirtschaft vorgesehen 
sind. Das heißt also von allen Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniak Emissionen, die das 
NLRP von 2019 in der Landwirtschaft vorsieht, leisten alleine die Maßnahmen im Stall und La
ger einen Beitrag von ca. einem Drittel. 

Wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden und die Ammoniak Emissionen ab dem Jahr 2030 
jährlich um 44.000 Tonnen sinken, wirkt sich dies auf die Luftqualität aus. Und zwar auf die ge
samte Konzentration von Ammoniak in der Luft über Deutschland. Diese Gesamtkonzentration 
wird Hintergrundbelastung genannt.  

Weil die Emissionen von Ammoniak in der Landwirtschaft aus so vielen unterschiedlichen Quel
len stammen und es so viel verschiedene Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, pH-Wert, Füt
terung, Tierarten, usw. gibt, die einen Einfluss auf die Emission haben, lässt sich nicht sehr ge
nau bestimmen wie viel Ammoniak tatsächlich freigesetzt wird. Diese Ungenauigkeit nennt sich 
Unsicherheit. Für die Ammoniak Emissionen aus der Landwirtschaft ist die Unsicherheit relativ 
hoch. Sie lässt sich aber berechnen. Die wahre Menge an Ammoniak die freigesetzt wird, kann 
bis zu 40% niedriger aber auch bis zu 45% höher sein. 
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8.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation 
Auf Basis der in Kapitel 0 aufgeführten methodischen Herangehensweise wird auch die Kommu
nikation für die Maßnahme “Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager“ strukturiert. 

8.3.1 Maßnahmenspezifische Anforderung an erfolgreiche Kommunikation  

Integrierte Maßnahmen in Stall und Lagerung müssen von Landwirt*innen geplant und mit Fi
nanzierungen abgesichert sein. Eine nachhaltige Strategie mit langfristig geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ist erforderlich, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe aufrechterhalten zu 
können bzw. betriebliche Planungen zu ermöglichen. 

Außerdem beinhaltet diese komplexe Maßnahme unterschiedliche Ansätze, um im Umbau von 
Stall oder Veränderungen bei der Lagerung Effekte zu erzielen. Daher ist es wichtig, die Band
breite an Möglichkeiten mit den jeweiligen Effekten zu kommunizieren, um seitens der Land
wirt*innen eine Auswahl verfügbar zu haben und entscheiden zu können, welche Einzelmaß
nahme für den jeweils eigenen Betrieb in Frage kommt.  

8.3.2 Analyse des IST-Zustandes 

Wie in Abbildung 31 „Konjunkturbarometer Agrar“ ausführlich dargestellt, schaffen Investiti
ons- und Förderprogramme einen Rahmen, um landwirtschaftliche Betriebe weiterzuentwickeln 
und in technische Innovationen zu investieren. Der Anteil an landwirtschaftlichen Betrieben, die 
in neue Technik investieren, ist gestiegen. Gleichzeitig sind auch Steigerungen in geplanten In
vestitionen in Ställe, Hof- und Stalltechnik zu erkennen. 

8.3.3 Maßnahmenspezifische Zielgruppen 

Landwirtschaftliche Maßnahmen, die Einfluss auf Stall und Lagerung haben, fokussieren in der 
Ansprache vor allem Landwirt*innen. Veränderungen in Lagerung und Stall sind vor allem As
pekte, die für jeden einzelnen Hof eine individuelle Relevanz haben, da die gegebenen Bedingun
gen regional unterschiedlich und hofspezifisch sind. Hauptzielgruppe dieser Maßnahme sind die 
Landwirt*innen. Wie schon in Kapitel 7.3.3 beschrieben, sollte diese Gruppe differenziert be
trachtet werden, da individuelle Bedürfnisse vorhanden sind.  

In diesem Kontext wird an dieser Stelle auf die Segmentierung der Landwirt*innen, wie im Kapi
tel 7.3.3 beschrieben, verwiesen.  

8.3.4 Maßnahmenspezifische Kommunikationsziele 

Um Landwirt*innen darüber zu informieren, welche Umsetzungsmöglichkeiten bestehen, wel
che Finanzierungs- und Fördermodelle möglich sind und welche Aspekte außerdem zu beachten 
sind, setzt gezielte und verständliche Informationen voraus. Aber auch Beratungsangebote, Best-
Practice-Beispiele oder Austauschmöglichkeiten erhöhen die Chance auf eine Akzeptanz bei den 
Zielgruppen. 

Folgende Kommunikationsziele sollten daher im Vordergrund stehen: 

► Information über Fördermaßnahmen, Beratungsangebote im Kontext der betriebswirt
schaftlichen Konsequenzen bei der Strukturveränderung von landwirtschaftlichen Betrie
ben  

► Informationen zu gesetzlichen / regulativen Rahmenbedingungen 

► praktische Leitfäden zur langfristigen Planung und Umstrukturierung der Betriebe  
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► Informationen über Angebote für Dialog-, Beteiligungs- und Austauschformate (auch mit an
deren benannten Zielgruppen)  

8.3.5 Strategischer Ansatz für die Kommunikation 

Individualität und die Beachtung unterschiedlicher Anforderungen an die regionalen bzw. hof
spezifischen Gegebenheiten sind ein Aspekt, der in der Kommunikationsstrategie berücksichtigt 
werden sollte. Einerseits sind Klarheit und Verständlichkeit in der Kommunikation von Richtli
nien und gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich, um ein Verständnis bei der Zielgruppe 
zu erzeugen. Anderseits können Dialog- oder Beratungsangebote hilfreich sein, um den individu
ellen Anforderungen gerecht zu werden. Landwirt*innen benötigen Klarheit und Planbarkeit.  

8.3.6 Handlungsempfehlungen 

In diesem Kontext steht weniger die Kommunikation in der Öffentlichkeit und gegenüber den 
Verbraucher*innen im Vordergrund, vielmehr müssen bei einer Maßnahme, die den Stall und 
somit den landwirtschaftlichen Betrieb unmittelbar betreffen, die Landwirt*innen im Fokus ste
hen. Die Steigerung von Informations- und Beratungsangeboten hat eine große Relevanz. Für 
Landwirt*innen ist es essentiell, gesetzliche Vorgaben zu verstehen und diese im Rahmen einer 
wirtschaftlich sinnvollen Betriebsführung auch umsetzen bzw. einhalten zu können.   
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9 Landwirtschaft: Maßnahme „Reduktion der Tierzahlen“ 

9.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

9.1.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme 

Wie in Kap. 6.1 beschrieben, trägt der im Übermaß in die Umwelt eingebrachte reaktive Stick
stoff, im Landwirtschaftssektor vor allem durch die NH3-Emissionen, zu unterschiedlichen Um
weltproblemen bei. Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen zeigen im Hinblick auf all 
diese Problemfelder positive Effekte. Die hier betrachtete Maßnahme „Reduktion der Tierzah
len“ wird aktuell auch noch aus anderen Gründen diskutiert, diese betreffen die Aspekte Tier
wohl, Konsumverhalten, Ernährungsweise und Lebensmittelverschwendung (vgl. Abbildung 
39). Hier steht die Wirkung der betrachteten Maßnahme auf die Luftreinhaltung (Reduktion der 
NH3-Emissionen) im Fokus.   

Abbildung 39: Aspekte zu den Wirkungen der Maßnahme „Reduktion der Tierzahlen (Tierbestand)“  

 
(Quelle: eigene Darstellung) 

In Deutschland wurde das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung (die sogenannte Borchert-Kom
mission) im Jahr 2019 eingerichtet und hat Empfehlungen zum Umbau der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung erarbeitet und im Jahr 2020 veröffentlicht. Kern dieser Empfehlungen ist die Einfüh
rung langfristiger staatlicher Tierwohlprämien bei schrittweiser Erhöhung des Tierwohlniveaus 
in drei Stufen (KNW 2020). Dies betrifft vor allem mehr Platz und mehr Beschäftigungsmateria
lien für die Tiere und Verbesserungen der sonstigen Haltungsbedingungen, wobei die Stufe 3 
sich an den Haltungskriterien des ökologischen Landbaus orientiert. Zwischenzeitlich hatte das 
Kompetenznetzwerk die Arbeit bis Mitte 2023 ruhen lassen, da es von Seiten der Bundesregie
rung keine Einigung auf eine langfristig zugesicherte und staatlich finanzierte Tierwohlprämie 
gab, die das Kompetenznetzwerk als notwendig betrachtet (KNW 2023). Aktuell werden erste 
Schritte in diese Richtung gesehen. 

Grundsätzlich ist zu erwarten, dass sich auch als Folge eines geringeren Konsums tierischer Pro
dukte - eine zentrale aktuelle Forderung für eine gesunde Ernährungsweise - eine Reduktion der 
Tierzahlen ergeben wird.  
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In (Sorg et al. 2021) werden die zentralen Elemente der planetary health diet der EAT-Lancet 
Kommission beschrieben, die für die Ernährung von zukünftig ca. 10 Mrd. Menschen auf der 
Erde als ein Kernelement einen sehr geringen Anteil an tierischen Lebensmitteln enthält (soge
nannte flexitarische Ernährungsweise).  

Aber der Fleischkonsum liegt aktuell etwa noch doppelt so hoch wie die nationale Empfehlung 
es vorgibt (Öko-Institut 2020) und diese liegt noch deutlich über der Empfehlung der planetary 
health diet (vgl. Sorg et al. 2021).  

Dies zeigt, dass die aktuell verwendeten Instrumente der Information und Bildung allein wohl 
nicht ausreichen, um den Konsum tierischer Produkte und damit letztendlich den Bestand an 
Nutztieren zu reduzieren, sondern dass zusätzliche Instrumente z. B. der Preiskontrolle und 
rechtliche Instrumente erforderlich sind.  

Es wird in (Sorg et al. 2021) ausgeführt, dass neben	den	eher	verfahrenstechnischen	Maß
nahmen (vgl. Kap. 7 und 8) weitere Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen aus der Land
wirtschaft notwendig sind. Diese sollten darauf abzielen, „das gesamte Produktionssystem da
hingehend umzubauen, dass die Tierhaltung	enger	an	die	landwirtschaftliche	Fläche	gebun
den	wird und dass insgesamt weniger	Tiere	gehalten	werden.“ (Sorg et al. 2021 S. 22) „Bei die
sem Ansatz ist es wichtig, dass sowohl die Nutztierhaltung als auch der Konsum	tierischer	Le
bensmittel	reduziert	werden, um Verlagerungseffekte [z. B. in das Ausland] zu vermeiden. 
(Sorg et al. 2021 S.23). Da die Transformation zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem mit 
geringeren Umweltauswirkungen und stärker pflanzenbasierten Ernährungsweisen ein langfris
tiger Prozess ist, aber im Hinblick auf die Einhaltung der Umwelt- und Klimazielen (z. B. die ge
forderte Reduktion der NH3-Emissionen gemäß NEC-Richtlinie) ein schnelle Emissionsreduktion 
notwendig ist, ist die „Mischung von sofort wirksamen verfahrenstechnischen Maßnahmen, eine 
bessere räumliche Verteilung von Nutztierbeständen und ihrer Wirtschaftsdünger sowie Maß
nahmen zur Verringerung von Produktion und Konsum“ (Sorg et al. 2021 S. 24) wichtig.  

Die Forderung die Tierhaltung enger an die landwirtschaftliche Fläche zu binden, wurde mit der 
der sog. EU-Öko-Verordnung vom 30. Mai 2018 umgesetzt, mit der die an den Standort ange
passte „flächengebundene	Tiererzeugung“ für die ökologische/biologische Produktion einge
führt wurde (WD 2022). Im Ökolandbau wird durch die Vorgaben zur flächengebundenen Tier
haltung deren Beitrag zum Erhalt der Humusschicht und somit der Fruchtbarkeit der Böden so
wie zum Erhalt der Wasserqualität berücksichtigt. Es wird die Nutztierhaltung auf maximal	
zwei	Großvieheinheiten	(GVE)	pro	Hektar	der	verfügbaren	landwirtschaftlichen	Nutzflä
che begrenzt. Der Tierbestand eines Öko-Betriebes und damit die anfallenden Wirtschaftsdün
ger dürfen umgerechnet den Grenzwert von 170 kg N/a pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzflä
che nicht überschreiten. 

Auch in der Düngeverordnung sind die 2 GVE/ha durch die Obergrenze für die Wirtschaftsdün
gerausbringung mittlerweile implizit verankert. „Damit können Betriebe mit mehr als 2 GVE/ha 
ihren Wirtschaftsdünger nicht allein auf den hofeigenen Flächen ausbringen. Aktuell stehen 38 
% der gesamten Großvieheinheiten Deutschlands in Betrieben mit einer Tierbestandsdichte von 
mehr als 2 GVE/ha. Diese benötigen zusätzliche Flächen oder Möglichkeiten der Gülleaufberei
tung. Alternativ müssten die Tierbestände dieser Betriebe verringert oder in andere Regionen 
ausgelagert werden.“ (Scheffler et al. 2019 S.27).  

9.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahmen 

Die Wirkung der Maßnahme „Reduktion der Tierzahlen“ zeigt sich direkt in einer entsprechen
den Reduktion der NH3-Emissionen. Die Wirkung kann erhöht werden, wenn vorrangig diejeni
gen Bestände abgebaut werden, die sehr hohe spezifischen Emissionen pro Tier (z. B. Rinder) 
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aufweisen. Außerdem können mit dieser Maßnahme gezielt die Emissionen in hoch belasteten 
Regionen mit Intensivtierhaltung gesenkt werden (Häußermann et al. 2019). 

Die Maßnahme Viehbestandabbau führt auch zu einer Reihe indirekter Systemänderungen mit 
Auswirkungen auf die NH3-Emissionen. Dies betrifft z. B. die Aspekte Futtermittelbedarf, Pflan
zenproduktion oder die Zusammensetzung der ausgebrachten Düngung. Inwieweit diese indi
rekten Systemänderungen zu einer weiteren Senkung oder zu einer Erhöhung der NH3-
Emissionen führen können, kann nach (Häußermann et al. 2019) nur schwer abgeschätzt wer
den.  

Im größeren, globalen Maßstab ist die Maßnahme Viehbestandsabbau nur dann emissionsmin
dernd, wenn gleichzeitig auf die tierischen Produkte der abgebauten Viehbestände verzichtet 
wurde. Die Gleichzeitigkeit der Entwicklungen ist dabei von großer Bedeutung. Ansonsten be
steht die Gefahr einer Substitution des Bedarfes durch zusätzlich importierte tierische Produkte. 
Auch besteht die Gefahr tierische Produkte, die nicht mehr im Inland abgesetzt werden können, 
in das Ausland zu verkaufen.  

Die Wirkung der Maßnahme „Reduktion der Tierzahlen“ wird in (Häußermann et al. 2019) für 
verschiedene Szenarien abgeschätzt (vgl. Abbildung 40). Es werden die Szenarien einer linearen 
5% und 10% Reduktion des Tierbestands für alle Tierarten betrachtet. Ergänzend wurde zusätz
lich ein Szenario betrachtet, für das eine kreisbezogene Deckelung der tierischen N-Ausschei
dungen auf den Stand 1995 unterstellt wurde, d. h. dass pro Kreis maximal der Tierbestand von 
1995 zulässig ist. Da sich der Tierbestand seit 1995 bis heute erhöht hat, führt auch dieses Sze
nario zu Reduktionen, die aber regional unterschiedlich hoch ausfallen.   

Durch die Reduktion des Viehbestands um 5% bzw. 10% gehen die NH3-Emissionen bezogen auf 
die NH3-Emissionen des Sektors Landwirtschaft im Referenzszenario nach diesen Abschätzun
gen bis 2030 um ca. 4% bis 8% zurück. In dem Szenario mit kreisbezogener Deckelung liegt die 
Reduktion bei knapp 7%.  

Bezogen auf die gesamten NH3-Emissionen aller Sektoren im WM-Szenario 2030 aus dem NLRP 
von 2019 in Höhe von 570 kt/a ergibt sich für die hier betrachtete Maßnahme bei einem Reduk
tionspotenzial von 4% bis 8% eine Minderung der NH3-Emissionen von ca. 23 bis 46 kt/a.  

Im NLRP von 2019 wird für alle dort berücksichtigen Maßnahmen aus der Landwirtschaft ein 
NH3-Minderungspotenzial von 133 kt/a. angegeben. Die Maßnahme “Reduktion der Tierzahlen“ 
mit einer Minderungswirkung von ca. 23-46 kt liegt im Vergleich dazu bei ca. 17% bis 35% die
ses Potenzials.  
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Abbildung 40: Wirkung von Viehbestandsabbau auf die NH3-Emissionen in den Jahren 2020, 2025 
und 2030 

 
(Quelle: Häußermann et al. 2019) 

9.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Um für die Maßnahme „Reduktion der Tierzahlen“ die Unsicherheiten der NH3-Emissionen zu 
betrachten, wurde Angaben aus dem German Informative Inventory Report 2022 (vgl. IIR 2022) 
herangezogen. Es wurden dazu die gleichen NFR-Sektoren betrachtet wie für die Maßnahme 
„Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger“ (vgl. Kap. 7) und für die 
Maßnahme „Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lager“ (vgl. Kap. 8). Demnach sind die 
Unsicherheiten vergleichsweise hoch und liegen im Bereich von maximal -39% bis +44%. 

 

9.1.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Luftqualität  

Im Kap. 7.1.4 finden sich bereits einige Ausführungen zur Auswirkung von Maßnahmen zur Min
derung der NH3-Emissionen auf die Luftqualität, auf die hier verwiesen sei, da es sich auch hier 
um eine Maßnahme zur Reduktion von NH3-Emissionen handelt.  

Über die hier betrachtete Maßnahme kann, wie oben erläutert, maximal ca. 35% des Minde
rungspotenzials aus dem im NLRP von 2019 ausgewiesenen Gesamtpotenzial für NH3-
Emissionen realisiert werden.  
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Dies wird tendenziell zu einer Reduktion der mittleren NH3-Hintergrundbelastung in Deutsch
land führen, insbesondere in Gebieten mit ausgeprägten landwirtschaftlichen Aktivitäten und 
Tierhaltung. 

Für die Einschätzung der Wirkung der Minderung der NH3-Emissionen auf die mittlere PM2,5-
Hintergrundbelastung aufgrund der Bildung von Sekundäraerosolen wird auf Kap. 7.1.4 ver
wiesen.  

 

9.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

9.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Die Haltung von Nutztieren wie Milchkühe, Rinder, Schweine oder Geflügel ist wesentlich für die 
Emissionen von Ammoniak aus der Landwirtschaft verantwortlich. Wie in Kapitel 6.6.3 be
schrieben sind die Ausscheidungen dieser Nutztiere und die Lagerung ihrer Ausscheidungen da
bei zentrale Faktoren, die das Emissionsgeschehen beeinflussen. Hinzu kommt, wie in Kapitel 
7.2 beschrieben, dass die Ausbringung dieser Ausscheidungen auf landwirtschaftliche Flächen 
ebenfalls einen starken Einfluss auf die Emissionen von Ammoniak hat. Damit ist klar, dass we
niger Tiere auch weniger Emissionen bedeutet. Die Reduktion der Tierzahlen ist somit eine sehr 
treffsichere Maßnahme, um die Emissionen von Ammoniak zu reduzieren. Denn jedes Tier weni
ger, bewirkt direkt und ohne Umwege ein kleines bisschen weniger Ammoniak, das in die Luft 
freigesetzt wird. 

Allerdings ist zu beachten, dass Rinder, Schweine oder Geflügel gehalten werden, um ihr Fleisch 
sowie tierische Produkte wie Milch und Eier zu essen. Daher bedeuten weniger Tiere auch we
nige Konsum von Fleisch. Weniger Fleisch zu essen wiederum bedeutet eine Umstellung der Er
nährungsgewohnheiten. Lieb gewonnene Ernährungsgewohnheiten lassen sich aber nur schwer 
und langsam verändern. Darum muss eine Maßnahme wie die Reduktion der Tierzahlen mit In
formationskampagnen und Aufklärung begleitet werden. Dabei liegt auf der Hand, dass weniger 
Fleischkonsum nicht nur weniger Emissionen von Ammoniak bedeutet, sondern auch noch an
dere positive Effekte hat. Gerade Wiederkäuer wie Rinder und Kühe emittieren nämlich auch 
Methan und Methan ist ein Klimagas, das den Klimawandel anheizt. Übermäßiger Konsum von 
Fleisch und anderen tierischen Produkten kann zudem auch einen negativen Einfluss auf die 
menschliche Gesundheit bewirken. Zudem ist eine Reduktion der Tierzahlen auch gut für die 
Tiere selber, denn dann müssten sie nicht mehr so dicht gedrängt in engen Ställen stehen. Damit 
die verbleibenden Tiere wirklich mehr Platz erhalten, sollte der freigewordene Platz im Stall 
auch baulich aufgewertet werden, indem die Tiere im Stall unterschiedliche Bereiche zum Lie
gen, Fressen oder Ausscheiden zur Verfügung haben (vgl. Sorg et al. 2021). 

Unterm Strich wird damit klar, dass eine Reduktion der Tierzahlen auf mehreren Ebenen Wir
kung entfaltet und eine recht grundsätzliche Umstellung der Art und Weise darstellt, wie wir 
Menschen Landwirtschaft betreiben und uns ernähren.  

Wichtig ist dabei auch, dass es nicht zu Verlagerungseffekten kommt. So hat eine Reduktion der 
Tierzahlen wenig Sinn, wenn statt in Deutschland die Tiere im Ausland gehalten werden und ihr 
Fleisch sowie tierische Produkte wie Eier und Milch dann in Deutschland eingeführt und ver
kauft werden. Dadurch würden nämlich die Ammoniak Emissionen einfach nur woanders freige
setzt werden. Also nur verlagert werden.  

Doch wie lassen sich denn nun die Tierzahlen verringern? Aus dem bisher Gesagten wird deut
lich, dass das nur funktioniert, wenn das ganze System der Fleischerzeugung verändert wird. 
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Eine gute Möglichkeit ist es, wenn die Anzahl der Tiere, die an einem Ort gehalten werden, an die 
landwirtschaftliche Fläche an diesem Ort gebunden wird. Ein Vorschlag dazu ist, dass höchstens 
zwei Großvieheinheiten pro Hektar landwirtschaftliche Fläche erlaubt sind (Scheffler et al. 
2019). Zwar werden in Deutschland im Durchschnitt bereits nur 0,78 Großvieheinheiten (GVE) 
pro Hektar gehalten, allerdings stehen immerhin 38 % der gesamten Großvieheinheiten 
Deutschlands in Betrieben mit einer Tierbestandsdichte von mehr als 2 GVE/ha (Scheffler et al. 
2019). Daraus folgt, dass eine solche Obergrenze des Tierbestandes vor allem dort Wirkung ent
faltet wo überdurchschnittliche viele Tiere gehalten werden. 

Die sogenannten Großvieheinheiten werden in der Landwirtschaft genutzt, um große Tiere wie 
Rinder mit kleinen Tieren wie Hühnern vergleichen zu können. Eine Großvieheinheit entspricht 
einer Lebendmasse von 500 kg. Das ist ungefähr das Gewicht einer Milchkuh oder das Gewicht 
von 50 Puten. Wenn nur noch zwei GVE pro Hektar landwirtschaftliche Fläche erlaubt sind, kön
nen Betriebe mit kleinen Flächen nur noch weniger Tier halten oder sie müssen den Mist und die 
Gülle ihrer Tiere auf fremden Flächen ausbringen. Aktuell werden 38% aller Großvieheinheiten 
in landwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als zwei GVE pro Hektar gehalten. Eine weitere Mög
lichkeit die Anzahl der Tiere von der Größe der landwirtschaftlichen Fläche abhängig zu machen 
ist es, wenn das Tierfutter selbst erzeugt wird. Ein Vorschlag dazu lautet, dass für Pflanzenfres
ser mindestens 60% des Futters auf dem eigenen Betrieb erzeugt werden muss. Bei Schweinen 
und Geflügel soll dieser Anteil mindestens 20% betragen.  

9.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Bei einer Reduktion des Tierbestandes um 5% gehen die Emissionen von Ammoniak um 4% pro 
Jahr zurück. Das entspricht einer Reduktionsmenge von 23.000 Tonnen Ammoniak pro Jahr. 
Wird der Tierbestand um 10% verringert, sinken die Emissionen um 8% und das wären dann 
46.000 Tonnen weniger Ammoniak, die in die Luft freigesetzt werden (Häußermann et al. 2019). 

Das ist aber nur eine Schätzung, denn wie in Kapitel 8.2 beschrieben beeinflussen in der Land
wirtschaft viele Faktoren die Höhe der Emissionen. So könnte die Menge an Ammoniak Emissio
nen aus der Landwirtschaft insgesamt auch ca. 40 % geringer oder ca. 45 % höher liegen. 

9.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation 

9.3.1 Allgemeine Anforderungen an maßnahmenspezifische Kommunikation  

Bereits in den vorigen Kapiteln wurde darauf hingewiesen, dass emissionsmindernde Maßnah
men in der Landwirtschaft auch immer im Kontext der gesamten Wertschöpfungskette von der 
Tierhaltung bis hin zu den Verbraucher*innen betrachtet werden sollten. Die Reduktion der 
Tierzahlen ist daher auch nur ein Element im gesamten Transformationsprozess zu einem nach
haltigen (und klimafreundlichen) Ernährungssystem, das verschiedene Arbeits- und Lebensbe
reiche unterschiedlich beteiligter Personengruppen tangiert. 

Die zum Teil noch bestehenden Unsicherheiten und unklaren Rahmenbedingungen erschweren 
die Entwicklung einer nachhaltigen Kommunikationsstrategie, mit der Ziele, Botschaften und 
konkrete Maßnahmen entwickelt werden. Allein mit Kommunikation ist kein Umdenken und 
neu orientiertes Handeln der Zielgruppen möglich, wenn die Rahmenbedingungen nicht klar 
sind. In den folgenden Kapiteln sind daher Ansätze, Best-Practice-Beispiele und Empfehlungen 
im Hinblick auf die Schaffung von Akzeptanz und Transparenz im gesamten Veränderungspro
zess zu einer nachhaltigen und umweltverträglichen Landwirtschaft in Verbindung mit einer 
verantwortungsbewussten Konsum- und Ernährungsverhalten durch Konsument*innen aufge
führt. 
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9.3.2 Analyse des IST-Zustandes  

9.3.2.1 Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen als Voraussetzung  

“Der gesellschaftliche Wunsch nach einer klima- und umweltfreundlichen sowie artgerechten 
Tierhaltung erfordert eine weitreichende politische Neuausrichtung der Agrarpolitik. […] Der 
Umbau muss sowohl beim Konsum als auch bei der Produktion ansetzen und bedarf einer um
fassenden politischen Strategie.” (Schmidt-Landenberger et al. 2021, S. 46) 

Sowohl seitens der Wissenschaft als auch seitens zivilgesellschaftlicher Organisationen wurden 
bereits Vorschläge in Richtung Politik für eine klima- und umweltfreundliche Tierhaltung unter
breitet. An dieser Stelle seien nur einige beispielgebend genannt. Dazu gehören beispielsweise 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte, Streichung der Subventionen von 
Massentierhaltung, Exportverbot und somit keine Auslagerung der Tierbestände über dem 
Grenzwert (dies wäre nur eine Verlagerung der Problematik). Auch keine Fleischimporte aus 
Massentierhaltungen anderer Länder, eine Mehrwertsteuersenkung bzw. Subventionen für 
pflanzenbasierte Lebensmittel in öffentlichen Kantinen, Schulen und Kliniken zählen zu den Vor
schlägen, um den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Als einer der nächsten Schritte gilt es, 
solche Vorschläge auf Praxistauglichkeit zu überprüfen und einzuführen.  

9.3.2.2 Umgang der Medien mit Landwirtschaft und Nutztierhaltung  

Im Rahmen eines Forschungsprojektes des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (Thünen-Insti
tut o. J. b) wurde u.a. eine differenzierte Untersuchung der Kritik an der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung vorgenommen. Die sogenannte “Social Lab-Zukunftswerkstatt - landwirtschaft
liche Tierhaltung” verläuft in den Phasen: Einstiegs- und Kritikphase, Utopiephase, Verwirkli
chungsphase, Nachbereitung. Beteiligte an der Zukunftswerkstatt sind Bürger*innen und Land
wirt*innen, Vertreter der Land- und Ernährungswirtschaft, des Umwelt- und Tierschutzes sowie 
weitere Sachverständige (aus z. B. der Wissenschaft, den Medien oder der Politik). In diesem 
Projekt wurden Kritikpunkte der unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen zusammengetragen 
und genauer analysiert. Ziel des Projektvorhabens ist es, realistische Wege zur Verbesserung der 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung aus Sicht der unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen auf
zuzeigen.  

In diesem Kontext wurde u.a. auch die Darstellung der Nutztierhaltung in den Medien und die 
Wirkung der Berichterstattung aufgezeigt. Im Ergebnis kann gesagt werden, „dass die Berichter
stattung über die Nutztierhaltung in den Medien einerseits ein wichtiges Bindeglied zwischen 
landwirtschaftlicher Praxis und Öffentlichkeit darstellt. Andererseits stärke diese eine Polarisie
rung zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft, im speziellen der Nutztierhaltung“ 
(Thünen-Institut o. J.). Die Ergebnisse einer Medieninhaltsanalyse haben auch gezeigt, dass in 
den deutschen Printmedien weniger einseitig über die landwirtschaftliche Nutztierhaltung be
richtet wird als angenommen (Wolfram et al. 2021). Ein weiteres Ergebnis ist, dass fast 50 Pro
zent der Befragten angaben, „sich lieber selbst ein Bild über die Nutztierhaltung machen zu wol
len als sich auf Medienberichte zu verlassen. Weitere knapp 45 Prozent der Befragten sind der 
Meinung, dass in den Medien vor allem negative Beispiele der Nutztierhaltung hervorgehoben 
werden. (…). Vor allem Frauen und jüngere Personen stehen der Medienberichterstattung kri
tisch gegenüber. Hingegen nehmen Männer und ältere Personen die Nutztierhaltung positiver 
wahr als sie in den Medien dargestellt wird“ (Thünen-Institut o. J.). 
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9.3.2.3 Veganuary: Internationale Initiative und erfolgreiches Beteiligungsformat  

Die Marketing- bzw. Kommunikationsstrategien haben sich in den letzten Jahren deutlich verän
dert. Noch in den 2000er Jahren wurden mit Schockkampagnen und verstörenden Bildern auf 
die Zustände in landwirtschaftlichen Betrieben hingewiesen (z. B. im Kontext von BSE).  

Schockbilder (Schockwerbung) zielen jedoch nur darauf ab, schnell Aufmerksamkeit zu erzeu
gen und die Betrachter*innen zu verstören. Dieser Effekt ist jedoch nicht zwingend nachhaltig 
und langanhaltend. Für eine langfristig erfolgreiche Strategie braucht es Glaubwürdigkeit und 
einen Hebel zu einer Einstellungsveränderung mit der Konsequenz zur Verhaltensänderung.  

Ein internationales Beispiel dafür ist die Kampagne “Veganuary”, die seit dem Jahr 2014 den Mo
nat Januar zum “Klimaretter-Monat” aufruft. Die Anknüpfungspunkte (sogenannte “Touch 
Points” der Zielgruppen) sind sehr unterschiedlich. Im Vordergrund steht eine fleischfreie Er
nährung, aber die Motivationsgründe sind verschieden. Zum einen beteiligen sich prominente 
Botschafter*innen und Influencer*innen, die über ihre Erfahrungen berichten. Zum anderen 
werden nicht Tierwohl oder Klimaziele in den Fokus gestellt, sondern mögliche positive Auswir
kungen des Fleischverzichts auf die eigene Gesundheit.  

Mit der Kampagne werden sowohl Verbraucher*innen als auch Handelsketten erfolgreich ange
sprochen. Der Schneeball-Effekt ist dabei ein wirksames Mittel, um auch das Interesse von Mit
bewerber*innen zu wecken. Die Teilnahme an dieser Challenge ist für Beteiligte einfach und kos
tenlos und auch für die Umsetzung werden praxisnahe Tool-Kits bereitgestellt. Sowohl in den 
Medien als auch auf Social Media erhält die Initiative große Reichweite und Resonanz bzw. Inter
aktionen.  

Laut der Statistik von Veganuary beteiligten sich im Jahr 2022 knapp 430 Unternehmen und 
629.000 Menschen an der Aktion. Mehr als 1500 fleischfreie (vegane) Produkte wurden in 2022 
auf den Markt gebracht. 98 Prozent der Beteiligten haben gute Erfahrungen gemacht und wür
den diese Aktion weiterempfehlen. Diese Initiative steht für das Prinzip der Überzeugung, Betei
ligung und Weiterempfehlung. Die Initiator*innen setzen auf Kooperationen mit Unternehmen, 
um die Bekanntheit von Veganuary weltweit zu steigern.  

Die Bilanz von Veganuary zeigt auch das Einsparpotential an Wasser und CO2 für den Umwelt- 
und Klimaschutz sowie die Auswirkungen im Hinblick auf das Tierwohl. Diese Effekte stehen je
doch nicht im Vordergrund der Kampagne. Man kann daraus schließen, dass klima- und umwelt
relevante Effekte zwar positiv zu werten sind, diese aber nicht vordergründig Motivations- und 
Aktionshebel sind (vgl. Thünen-Institut o. J.). 

 

9.3.3 Maßnahmenspezifische Zielgruppen  

9.3.3.1 Differenzierung der Verbraucher*innen 

Ein verändertes Konsumverhalten v.a. bei jüngeren Verbraucher*innen hat in den letzten Jahren 
bereits eingesetzt. Laut einer Befragung (Schmidt-Landenberger et al. 2021) junger Personen im 
Alter zwischen 15 und 29 Jahren gaben über 10 Prozent an, sich vegetarisch zu ernähren, 2,3 
Prozent sogar vegan. Insgesamt knapp 13 Prozent verzichten daher inzwischen auf Fleischkon
sum. 2011 lag die Zahl noch bei 4,3 Prozent. Ein Drittel hat laut der Befragung erst zu Beginn des 
Jahres 2021 seine Ernährung umgestellt. Zur Verringerung des Fleischkonsums trägt auch der 
Anteil der Flexitarier*innen bei, der bei den jungen Menschen rund 25 Prozent beträgt.  
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Insbesondere bei jungen Menschen ist die Art der Ernährung auch politisch motiviert. Men
schen, die gänzlich auf Fleisch oder sogar tierische Produkte verzichten, sehen sich zu 75 Pro
zent als Teil der Klimaschutzbewegung. Bei den “Allesessern” sind es lediglich 15 Prozent (vgl. 
Schmidt-Landenberger et al. 2021, S. 34). 

Abbildung 41: Übersicht und Ansichtsschwerpunkte von Umweltbewusstseinstypen anhand 
ausgewählter Merkmale 

 
(Bildquelle: Williams et al. 2022, S. 44) 
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Doch nicht alle Verbraucher*innen stehen einer Verhaltensänderung offen gegenüber, wie die 
Abbildung 41 zeigt. Darin ist die Zielgruppe der Verbraucher*innen in Stereotypen unterteilt 
und wurde nach Ihrer Änderungsmotivation im übergeordneten Kontext des Klima- und Um
weltschutzes befragt.  

Die Grundeinstellung dieser Stereotypen im Hinblick auf Ihre Veränderungsbereitschaft lässt 
auch im Kontext der Ernährung bzw. im Fleischkonsum Rückschlüsse zu. Auch wenn grundsätz
lich ein Umweltbewusstsein vorhanden ist, mangelt es am Handeln. Wie die Befragung zeigt, 
sind alltagspraktische Anforderungen und Gegebenheiten (z. B. Zeitmangel, finanzielle Situation, 
anderweitige berufliche oder familiäre Belastungen) oftmals der Grund dafür.  

Wie Abbildung 42 zeigt, ist ein hoher Prozentsatz von 74 Prozent ziemlich sicher bzw. mit hoher 
Tendenz dazu bereit, den Fleischkonsum einzuschränken (bzw. tut es bereits). 25 Prozent der 
Befragten lehnen dies jedoch ab.   

Abbildung 42: Bereitschaft zur Verhaltensänderung  

 
(Bildquelle: Williams et al. 2022, S. 58) 
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9.3.3.2 Botschafter*innen 

Ernährungsblogger*innen, Prominente, Sportler*innen agieren schon aktiv in sozialen Medien 
als Ratgeber*innen und Botschafter*innen für eine gesunde und fleischlose Ernährung (z. B. Bot
schafter*innen bei Veganuary). Sie gelten als Vorbilder und weisen eine große Reichweite in den 
sozialen Netzwerken auf.    

Eine gesunde, fleischarme Ernährung aus regionalen und saisonalen Produkten stellt für viele 
Menschen und Familien noch immer eine große Umstellung dar. Familien, die auf günstige und 
schnelle Fertigprodukte zurückgreifen, Alleinerziehende mit Kindern, die einen oder mehrere 
Jobs und Familienalltag organisieren müssen - sie schenken ihre Aufmerksamkeit vermeintlich 
glaubwürdigen Botschafter*innen aus der sozialen “Mitte”, die ähnlichen Herausforderungen 
des Alltages gegenüberstehen. Authentizität und Alltagstauglichkeit stehen hier demnach vor 
der Bedeutung der Reichweite bei der Ansprache dieser Zielgruppen.  

9.3.3.3 Landwirt*innen  

Wie auch die Zielgruppe der Verbraucher*innen ist die der Landwirt*innen sehr heterogen und 
muss differenziert werden. Dies ist bereits im Kapitel 7.3.3.1erfolgt.  

Ergänzt sei an dieser Stelle, dass die Umsetzung der Maßnahme “Reduktion der Tierzahlen” zu 
finanziellen Verlusten in landwirtschaftlichen Betrieben führt und vor allem kleinere Betriebe 
zur Aufgabe zwingen könnte, da Einnahmen wegfallen und diese nicht mehr wirtschaftlich agie
ren können. Mit der Reduktion eines Herdenbestandes auf selber Fläche käme man der Forde
rung nach mehr Tierwohl nach, allerdings steigen die Kosten pro Tier. Steigende Kosten und Re
duktion der Einnahmen gehen einher mit Existenzängsten unter betroffenen Landwirt*innen 
und ihrem Personal sowie Angestellten und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Es stehen Forde
rungen nach Subventionen im Raum, um steigende Kosten und Einnahmenverluste ausgleichen 
zu können. Um darauf auch auf politischer Seite eingestellt zu sein, braucht es nicht nur eine 
Kommunikationsstrategie, sondern auch ein Konzept für einen Strukturwandel, v.a. in Regionen 
mit intensiver Nutztierhaltung. Bereitschaft zur Umstrukturierung des eigenen Hofes setzt einen 
Strukturplan voraus, der den Landwirt*innen sowohl Sicherheiten als auch Handlungsempfeh
lungen für die eigene Existenzplanung und den Aufbau eigener Sicherheiten ermöglicht.  

9.3.4 Maßnahmenspezifische Kommunikationsziele  

Mit Blick auf die genannten Ziel- und Beteiligungsgruppen sollten zielgruppenspezifische Kom
munikationsziele festgelegt z. B. werden, die nach Abschluss von Kommunikationsmaßnahmen 
auch evaluiert werden können (durch Teilnehmer*innenzahlen bei Veranstaltungen, Befragun
gen, Interaktionen auf Social-Media-Kanälen etc.).   

Für die im vorigen Kapitel benannten differenzierten Verbraucher*innen können folgende Ziele 
benannt werden: 

 

Ablehnende und skeptische Verbraucher*innen: 

► Aufklärung und Information  

► Platzierung des Themas im Kontext individueller Interessen (z. B. Beruf, Hobby); Das können 
auch fachfremde Themen sein, die z. B. über Ernährungs- und Gesundheitsthemen zum ei
gentlichen Thema führen 
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► Vermittlung des Anliegens über Botschafter*innen (z. B. Promis, Youtuber*innen mit “Vor
bildwirkung”) 

► Überzeugung durch finanzielle Anreize (Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte; 
Senkung der Mehrwertsteuer für pflanzliche Produkte / Fleischersatz) 

Unentschlossene Verbraucher*innen: 

► Vermittlung des Anliegens über Botschafter*innen (z. B. Youtuber*innen, Blogger*innen mit 
“Vorbildwirkung”) 

► Überzeugung durch finanzielle Anreize (Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte; 
Senkung der Mehrwertsteuer für pflanzliche Produkte / Fleischersatz) 

► Überzeugung durch “best practice” Beispiele, um Ansichten wie “Das geht bei mir nicht” ent
gegenzuwirken  

Aufgeschlossene Verbraucher*innen: 

► mit Informations- und Aufklärungskampagnen über Konsequenzen des eigenen Handelns 
informieren 

► Überzeugung durch finanzielle Anreize (Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte; 
Senkung der Mehrwertsteuer pflanzliche Produkte / Fleischersatz) 

► Umdenken erzeugen und zum Handeln motivieren (extrinsische Motivation in intrinsische 
Motivation umwandeln) 

Orientierte und konsequente Verbraucher*innen: 

► Motivation steigern, aktive Rolle von Multiplikator*innen zu übernehmen (z. B. im eigenen 
sozialen Umfeld, in Bildungseinrichtungen etc.) 

► Motivation, ihre Erfahrungen zu teilen  

 

Ein zentraler Anknüpfungspunkt in der Kommunikation ist das individuelle Bedürfnis der diffe
renzierten Zielgruppe. Auch wenn sich eine Personengruppe z. B. nicht für vegane Ernährung 
oder Fleischalternativen oder das Tierwohl interessiert, hat die Person ein individuelles Bedürf
nis (z. B. günstig Lebensmittel einkaufen, auf die eigene Gesundheit achten, ausreichend Energie 
zu haben, um den Aufgaben im Job, im Alltag und in der Familie gerecht werden zu können). 
Diese individuellen Bedürfnisse müssen erkannt, in den Fokus gerückt und für die Entwicklung 
einer Kommunikationsstrategie berücksichtigt werden, um diese Zielgruppen über ihre relevan
ten Themen abzuholen und einzubeziehen, um sie im Ergebnis von einer fleischarmen bzw. al
ternativen Ernährung zu überzeugen.  

 

Landwirt*innen: 

► Information über Fördermaßnahmen, Beratungsangebote im Kontext der betriebswirt
schaftlichen Konsequenzen bei der Strukturveränderung von landwirtschaftlichen Betrie
ben  

► Informationen zu gesetzlichen / regulativen Rahmenbedingungen 
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► praktische Leitfäden zur langfristigen Planung und Umstrukturierung der Betriebe  

► Informationen über Angebote für Dialog-, Beteiligungs- und Austauschformate (auch mit an
deren benannten Zielgruppen)  

Handel: 

► Information über Beteiligungsformate zur Imagesteigerung  

► Möglichkeiten über Vermarktungsformate (z. B. Veganuary) 

► Motivation für soziales und regionales Engagement (z. B. durch Unterstützung einer fleisch
losen/fleischarmen Ernährung in Schulen, Kitas, Behörden, Betriebskantinen etc.) 

 

9.3.5 Strategischer Ansatz für die Kommunikation  

Die Ziele für die benannten Zielgruppen sind sehr stark unterschiedlich. Einerseits sollen lang
fristige Verhaltensänderungen herbeigeführt werde, andererseits müssen auch Existenzsicher
heiten für Landwirt*innen und entsprechende Rahmenbedingungen und Strukturkonzepte ent
wickelt werden. Wichtig für die Kommunikationsstrategie ist, dass Praxistauglichkeit und All
tagstauglichkeit im Blick behalten werden und die Vielfalt der Möglichkeiten, seinen eigenen 
Beitrag für den Schutz von Klima und Umwelt leisten zu können, aufgezeigt wird. Auch die In
tegration und Verankerung im Bildungssektor (z. B. durch Kochkurse an Schulen, Ganztagsange
bote, Ernährungsworkshops, Integration in den Lehrplan bzw. Schul- und Kita-Alltag, fleischfreie 
Wochentage etc.) sind ein praxisnaher Ansatz, um das Thema bereits frühzeitig und nachhaltig 
zu platzieren. 

 

9.3.6 Handlungsempfehlungen  

Recherchen und Auswertungen von Befragungen innerhalb der Gesellschaft haben gezeigt, dass 
in der Bevölkerung ein ausgeprägtes Klima- und Umweltbewusstsein vorhanden ist. Jedoch 
stößt dieses bei der Umsetzung und der Motivation, sein eigenes Handeln zu verändern, an seine 
Grenzen. Hier sollten niedrigschwellige, alltags- und praxistaugliche Ansätze gefunden werden, 
die eine Integration in den individuellen Alltag ermöglicht. Es sollten dabei gesetzliche und öko
nomische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das Handeln der Zielgruppen ermögli
chen und erleichtern. Dabei kann sowohl die Politik als auch die Wirtschaft auf die Unterstüt
zung der Verbraucher*innen setzen. Ihr Bewusstsein, ihre Bedürfnisse und ihre Motivation 
„ernst“ nehmen und sie in den Dialog einzubeziehen, stärkt ihre Rolle und baut Barrieren ab, aus 
ihrer Motivation auch Verhaltensänderungen herbeizuführen.  
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10 Landwirtschaft: Maßnahme „Stickstoffüberschussab
gabe“ 

10.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

10.1.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme 

Eine Übersicht der Methodik zur Erstellung einer Stickstoff-Gesamtbilanz der Landwirtschaft 
wurde bereits in Kapitel 6 in Abbildung 25 dargestellt und erläutert. Die Maßnahme „Stickstoff
überschussabgabe“ zielt darauf ab, verstärkte Anreize zu setzen, den auf Basis solch einer Bilan
zierung ermittelten Stickstoffüberschuss zu reduzieren und damit die NH3-Emissionen zu sen
ken.  

Im Rahmen der Düngeverordnung bzw. der Stoffstrombilanzverordnung (vgl. Kapitel 6.4) sind 
die entsprechend berichtspflichtigen Betriebe bereits heute dazu verpflichtet eine Stickstoffbi
lanz aufzustellen und nachzuweisen, dass der jeweils zutreffende zulässige Bilanzwert nicht 
überschritten wird. Im Falle einer Überschreitung kann z. B. in NRW die zuständige Behörde in
nerhalb von sechs Monaten eine Beratung anordnen.  

Die Maßnahme Stickstoffüberschussabgabe sieht vor, eine Abgabe auf den ermittelten Stickstoff
überschuss bezogen auf die betriebliche landwirtschaftliche Betriebsfläche einzuführen. Ein 
Überschuss bis zu einem gewissen Grenzwert sollte erlaubt sein und der darüber hinaus ge
hende Überschuss mit einer Abgabe belegt werden.    

Die Stickstoffüberschussabgabe ist als ein Instrument anzusehen, das Anreize zur Umsetzung 
verschiedener Einzelmaßnahmen zur Emissionsminderung setzt (z. B. effizientere Düngung, N-
reduzierte Fütterung, Gülleseparierung, Reduktion der Tierzahlen), die den Stickstoff-Einsatz 
pro Fläche reduzieren (vgl. dazu z. B. die in Kap. 7, Kap. 8 und Kap. 9 beschriebenen Maßnah
men). Je nach Betrieb werden entsprechende Maßnahmen unterschiedlich effizient sein.  

Es steht bei dieser Maßnahme nicht im Fokus durch welche konkreten Teilprozesse/ Stoff
ströme innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes der Stickstoffüberschuss maßgeblich ver
ursacht wird. Es geht hier um die Gesamtbilanzierung und die generelle Reduktion des Stickstof
füberschusses. Ein Vorteil für die Betriebe ist dabei, dass die jeweils effizientesten Maßnahmen 
umgesetzt werden können.  

Eine Stickstoffüberschussabgabe ist ein ökonomisches Instrument, da bei einer Überschreitung 
bestimmter Zielwerte beim Stickstoffüberschuss auf die Landwirt*innen Kosten in Form einer 
Abgabe zukommen. Diese Abgabe kann z. B. auch dafür genutzt werden, die Kosten der Maßnah
men zur Verringerung des Stickstoffüberschusses zu finanzieren.  

Die Maßnahme „Stickstoffüberschussabgabe“ wird sowohl im UBA-Aktionsprogramm zur inte
grierten Stickstoffminderung (Oehlmann et al. 2021) als auch in der UBA-Veröffentlichung zu 
„Ökonomischen Instrumenten in der Luftreinhaltung“ (Oehlmann et al. 2019) aufgeführt und be
wertet.  

In der UBA-Veröffentlichung „Ökonomische Instrumente in der Luftreinhaltung“ (vgl. Oehlmann 
et al. 2019) werden die Gründe für solch eine Maßnahme und deren Ausformulierung wie folgt 
beschrieben:  

► „Eine solche Umweltabgabe schafft monetäre Anreize für einen effizienten Düngeeinsatz und 
würde gemäß dem Verursacherprinzip zur Internalisierung der externen Kosten beitragen. 
[…] 
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► Die Abgabe kann auf verschiedenen Bezugsebenen erhoben werden z. B. auf Ebene eines ein
zelnen Betriebs (Stoffstrom- oder Hoftorbilanz), einer bestimmten Fläche (Flächenbilanz) 
oder eines Schlags. Am praktikabelsten erscheint die Anwendung der Hoftorbilanz […] 

► Im Gegensatz zu einer Abgabe allein auf synthetischen Mineraldünger würde also auch der 
Wirtschaftsdünger viehhaltender Betriebe berücksichtigt. […] 

► Die Berücksichtigung der Fläche (in Hektar) ermöglicht eine Berechnung der Überschuss
höhe pro Hektar, was die Umweltwirkung besser widerspiegelt als eine bloße Betrachtung 
des absoluten Überschusses.“ (Oehlmann et al. 2019 S, 114).  

Im NLRP von 2019 ist zwar nicht die Maßnahme Stickstoffüberschussabgabe enthalten, aber 
durch die dort aufgenommene Maßnahme „Reduktion des Gesamtbilanzüberschusses um 20 kg 
N/ha“ ist der gleiche Ansatzpunkt adressiert. Es wird dort bezüglich der Umsetzung auf das 
Düngerecht bzw. die Fördermaßnahmen hingewiesen, die zu solch einer Reduktion führen sol
len. Die Maßnahme im NLRP von 2019 ist also nicht mit einer Abgabe verknüpft.  

10.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahme 

Im Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoffminderung (Oehlmann et al. 2021) werden die 
Randbedingungen und die Wirkung der Maßnahme wie folgt beschrieben:  

► Einführung einer Stickstoffüberschussabgabe: „Abgabe auf Stickstoffüberschüsse, die bun
desweit für alle nach StoffBilV bilanzierungspflichtigen landwirtschaftlichen Betriebe einge
führt wird und deren Abgabesatz 1 €/ha/Jahr beträgt.“ (Oehlmann et al. 2021 S. 233). 

► Das Einsparpotenzial wird als sehr hoch eingeschätzt und mit > 25 kt N angegeben (ent
spricht ca. > 30 kt NH3)10. 

In der UBA-Veröffentlichung „Ökonomische Instrumente in der Luftreinhaltung“ (Oehlmann et 
al. 2019) werden keine Angaben zur konkreten Ausgestaltung und Quantifizierung der Wirkung 
der Maßnahme angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass bezüglich der Wirkungsprognose 
die Unsicherheit hoch ist, da die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten von Betrieb zu Betrieb 
sehr unterschiedlich sein können. Die Erfahrungen aus anderen Ländern würden auf eine Wirk
samkeit hindeuten, die aber häufig mit hohem Verwaltungsaufwand und Administrationskosten 
verbunden sind.  

Im NLRP von 2019 wird für alle dort berücksichtigen Maßnahmen aus der Landwirtschaft im 
WAM-Szenario ein NH3-Minderungspotenzial von insgesamt 133 kt/a angegeben. Die Maß
nahme Stickstoffüberschussabgabe mit einer Minderungswirkung von ca. 30 kt liegt im Ver
gleich dazu bei ca. 23 % dieses Potenzials.  

Bezogen auf die gesamten NH3-Emissionen aller Sektoren im WM-Szenario 2030 aus dem NLRP 
von 2019 in Höhe von 570 kt/a ergibt sich für die hier betrachtete Maßnahme mit dem Emissi
onsminderungspotenzial von 30 kt eine Reduktion von ca. 5 %. 

10.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Um für die Maßnahme „Stickstoffüberschussabgabe“, die sehr unterschiedlich ausgestaltet wer
den kann, die Unsicherheiten der NH3-Emissionen zu betrachten, wurde Angaben aus dem Ger
man Informative Inventory Report 2022 (vgl. IIR 2022) herangezogen. 

 

10 Umrechnungsfaktor für N-Verbindungen gemäß DESTINO-Bericht 1 (Heldstab, J., et al., 2020), Seite 32: 1 t NH3-N = 1,22 t NH3. 
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Da es sich bei der hier betrachteten Maßnahme um eine übergeordnete Maßnahme im Sektor 
Landwirtschaft handelt und die Emissionsminderung prinzipiell aus Beiträgen aller Teilsektoren 
(Tierhaltung, Stall, Lagerung von Wirtschaftsdünger, Ausbringung von Dünger, Biogasanlagen, 
…) erzielt werden kann, wird hier auf die Unsicherheit der gesamten nationalen NH3-Emissionen 
zurückgegriffen, da diese überwiegend durch die Emissionen der Landwirtschaft verursacht 
werden. Gemäß IIR Report 2022 sind die Unsicherheiten der nationalen NH3-Emissionen mit -
9,4 % bzw. +9,7 % moderat (vgl. Tabelle 11).  

Tabelle 11: Unsicherheiten der nationalen NH3-Emissionen Berichtsjahr 2020, gemäß IIR Report 
2022 

Unsicherheiten der nationalen NH3-Emissionen  

Schadstoff Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

NH3 -9,44 +9,74 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen wie sie für das Jahr 
2022 berichtet wurden. Dargestellt ist die mittlere, untere und obere Abweichung vom berichte
ten Wert in Prozent.  

10.1.4 Auswirkungen der Maßnahme auf die Luftqualität  

Im Kap. 7.1.4 finden sich bereits einige Ausführungen zur Auswirkung von Maßnahmen zur Min
derung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft auf die Luftqualität, auf die hier verweisen 
sei, da es sich auch hier um eine Maßnahme zur Reduktion von NH3-Emissionen handelt.  

Für die hier betrachtete Maßnahme kann, wie oben erläutert, ca. 23% des im NLRP von 2019 
ausgewiesenen Gesamtminderungspotenzials für die NH3-Emissionen durch die zusätzlichen 
Maßnahmen im WAM-Szenarios realisiert werden.  

Dies wird, wie bei den anderen Maßnahmen aus dem Sektor Landwirtschaft, tendenziell zu einer 
Reduktion der mittleren NH3-Hintergrundbelastung in Deutschland führen, insbesondere in 
Gebieten mit ausgeprägten landwirtschaftlichen Aktivitäten. 

Für die Einschätzung der Wirkung der Minderung der NH3-Emissionen auf die mittlere PM2,5-
Hintergrundbelastung aufgrund der Bildung von Sekundäraerosolen wird auf Kap. 7.1.4 ver
wiesen.  

 

10.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache  

10.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme		

Die Stickstoffüberschussabgabe sieht vor, den ermittelten Stickstoffüberschuss eines landwirt
schaftlichen Betriebes bei Überschreitung eines bestimmten Grenzwertes mit einer Abgabe zu 
belegen. Sie zielt darauf ab, für den jeweiligen Betrieb Anreize zu schaffen und ihn zu veranlas
sen, angepasste Maßnahmen zur Reduktion der Stickstoff-Emissionen zu ergreifen. Dabei sollen 
die Betriebe selber entscheiden, welche Maßnahmen zur Reduktion sie umsetzen. 

Die Maßnahme Stickstoffüberschussabgabe ist aufgrund der Flexibilität bei den betrieblichen 
Umsetzungsoptionen eine sehr integrative Maßnahme und entspricht daher im besonderen 
Maße der nationalen integrierten Stickstoffminderungsstrategie (vgl. Kapitel 6.1). Denn nicht 
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welcher konkreter Teilprozesse in einem landwirtschaftlichen Beitrieb den Überschuss von 
Stickstoff verursacht, ist maßgeblich, sondern das Ergebnis der Gesamtbilanzierung. Der land
wirtschaftliche Betrieb kann also selber entscheiden ob die Fütterung, die Stallhaltung, die Lage
rung, die Ausbringung oder der Einsatz von Inhibitoren zu einer kostengünstigen und effektiven 
Reduktion von Stickstoff führen. 

Als übergeordnetes Instrument findet sich die Stickstoffüberschussabgabe als Maßnahme in 
mehreren einschlägigen UBA-Publikationen (z. B. Oehlmann et al. 2019 und 2021). Auch das 
NLRP von 2019 adressiert insoweit eine Reduktion des Stickstoffüberschusses als Maßnahme, 
als im Paket für weiterführende Maßnahmenoptionen über das WAM-Szenario hinaus die „Re
duktion des Gesamtbilanzüberschusses um 20 kg N/ha“ aufgeführt wird. Die Maßnahme im 
NLRP von 2019 ist aber nicht mit einer Abgabe verbunden. Als Umsetzung wird beispielhaft die 
Reduktion anrechenbarer Verluste sowie der verringerte Einsatz von synthetischem Dünger ge
nannt.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme Stickstoffüberschussabgabe kann auf bereits geltendes Recht 
wie die Stoffstrombilanz-verordnung (StoffBilV) zurückgegriffen werden. Zudem lässt sich durch 
den Bezug zur landwirtschaftlichen Fläche die Abgabe dynamisch staffeln. Auch ist die Maß
nahme sehr flexibel, denn die Abgabe kann sowohl auf die Betriebsgröße als auch auf die Fläche 
oder den Tierbestand bezogen werden. Schließlich wird mit der Maßnahme nicht nur der spar
same Einsatz von Kunstdünger adressiert, sondern auch die Ausbringung von Gülle und Mist als 
Wirtschaftsdünger. 

10.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Weil die Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Stickstoffüberschussabgabe zum Beispiel hinsicht
lich der Höhe der Abgabe aber auch bezüglich der Fragen welche landwirtschaftlichen Betriebe 
ab welcher Größe und mit welchen Ausnahmen von einer Abgabe betroffen sind, sehr unter
schiedlich sein können, entfaltet sich auch die bewirkte Emissionsreduktion entsprechend un
terschiedlich. 

Wenn bundesweit alle landwirtschaftlichen Betriebe die gemäß Stoffbilanzverordnung (Stoff-
BilV) verpflichtet sind eine Stickstoffbilanz zu erstellen, eine Abgabe in Höhe von 1€ pro Hektar 
und Jahr für den überschüssigen Stickstoff entrichten, wird die die Reduktionsmenge auf über 
25 kt Stickstoff (entspricht ca. 30 kt NH3) abgeschätzt (Oehlmann et al. 2021). Allerdings ist 
diese Prognose der Reduktionswirkung mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Umset
zungsdetails verbunden, da die betrieblichen Anpassungsmöglichkeiten sehr unterschiedlich 
sein können. 

Das NLRP von 2019 enthält insgesamt zwölf Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft. Das 
Reduktionspotential dieser zwölf Maßnahme beziffert das NLRP von 2019 mit 133 kt Ammo
niak. Damit realisiert die Stickstoffüberschussabgabe ca. 23 % des vorhandenen Minderungspo
tenzials aller landwirtschaftlichen Maßnahmen im NLRP von 2019. 

Weil die Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft überwiegend flächig und bodennah frei
gesetzt werden, hat ihre Reduktion Einfluss auf die Hintergrundbelastung. Die zusätzliche Min
derung der Hintergrundbelastung durch die Stickstoffüberschussabgabe ist gering. 
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10.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation zur Stickstoffüberschussabgabe 

10.3.1 Anforderungen an erfolgreiche Kommunikation zur Stickstoffüberschussabgabe  

Stickstoff spielt in vielen Bereichen des modernen Lebens unserer Gesellschaft eine tragende 
Rolle. Ob bei Ernährung, Mobilität und Energiegewinnung oder bei der Produktion und dem 
Konsum von Gütern – in allen Facetten des täglichen Lebens kommen Menschen mit Stickstoff in 
Berührung. Dabei gilt Stickstoff als wichtiger Nährstoff, als chemischer Grundstoff oder als 
Schadstoff. In der Kommunikation ist es daher ratsam, den gesamten Kontext der Stickstoffge
samtbilanz in Betracht zu ziehen, um Zusammenhänge und Wirkungen von Maßnahmen plausi
bel zu vermitteln.   

In der Natur und Landwirtschaft dient Stickstoff zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und als 
Nährstoff für Pflanzen. Daher werden stickstoffhaltige Düngemittel in der Landwirtschaft zur Si
cherung der Erträge eingesetzt. Eine übermäßige Freisetzung von Stickstoff und Stickstoffver
bindungen belastet jedoch die Umwelt und das Ökosystem. Ein erheblicher Teil der Stick
stofffreisetzung erfolgt durch die Landwirtschaft und ist in großem Maß abhängig von landwirt
schaftlichen Verfahren und Techniken sowie von der Größe der Tierbestände. Jedoch kann nicht 
allein durch eine Stickstoffminderung in der Landwirtschaft das Ziel der Bundesregierung er
reicht werden, den Stickstoffüberschuss auf 70 kg pro Hektar bis 2030 zu reduzieren, sondern 
auch andere Lebensbereiche sind davon eingeschlossen (siehe Bennett et al. 2022). Um Emissio
nen wirksam und nachhaltig zu reduzieren und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
mindern, braucht es sektorübergreifende Strategien und integrierte Konzepte.  

Das Umweltbundesamt hat in einem Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoffminderung 
Maßnahmenvorschläge entwickelt. Aus diesem Bericht (Oehlmann et al. 2021) geht hervor, dass 
es zwingend notwendig ist, aufgrund der Komplexität der Stickstoffproblematik grundsätzlich 
alle Verursacherbereiche und deren Umwelteinflüsse zu betrachten und in den Fokus zu neh
men. Bislang zog die Bundesumweltpolitik die negativen Auswirkungen einzelner Verursacher
bereiche in Betracht. Dadurch sind differenzierte Rahmenbedingungen und Regelungen entstan
den, die nur spezifische Auswirkungen des Stickstoffüberschusses enthielten und Verlagerungen 
des Stickstoffproblems in anderen Sektoren nicht ausgeschlossen haben. Mit den Maßnahmen
vorschlägen zur integrierten Stickstoffminderung ist es möglich, die langfristigen Ziele der Bun
desrepublik in allen Sektoren zu erreichen (Oehlmann et al. 2021). 

Dieser integrierte strategische Ansatz ist auch essenziell für die Kommunikation. Es wird ange
nommen, wenn das Problem der Stickstoffüberschüsse als ein ganzheitliches betrachtet, aner
kannt und auch als solches vermittelt wird, steigt die Bereitschaft Einzelner für einen Verände
rungsprozess. Für handlungs- und veränderungsfähige Akteur*innen und somit für die relevan
ten Zielgruppen in der Kommunikation muss deutlich werden, dass sie mit der Problematik 
nicht alleinstehen und auch nicht die alleinigen „Schuldigen” sind. Es muss ein „Wir-Gefühl” ent
stehen, mit dem Jeder seinen und Jede ihren Part übernimmt, um den Belastungen für Klima und 
Ökosystem entgegenzuwirken. In der Kommunikation sollte daher nicht der Fokus auf einzelne 
stickstoffmindernde Maßnahmen oder auf eine Abgabe gesetzt werden, sondern der integrierte 
Ansatz im Vordergrund stehen. Wie komplex Einflüsse und Risikofaktoren auf Umwelt, Klima 
und Biodiversität sind, zeigt die folgende Abbildung 43 aus der Umweltbeobachtungskonferenz. 
Die der Umwelt zugeführten Stickstoffmengen und daraus resultierenden Überschüsse sind nur 
ein Teil dieses komplexen Sachverhaltes.  
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Abbildung 43: Umweltbeobachtungskonferenz 2021 

 
(Quelle: Umweltbeobachtungskonferenz 2021) 

Die obige Grafik der Umweltbeobachtungskonferenz 2021 (S. 6) zeigt die Komplexität der Um
weltbeeinträchtigungen sowie Einflüsse auf und Risiken für das Ökosystem.  

10.3.2 Analyse des IST-Zustandes  

Für die Analyse des IST-Zustandes im Hinblick auf die Kommunikation rund um das Thema 
Stickstoffbilanz und -überschuss in der Landwirtschaft wurden Recherchen initiiert, um heraus
zufinden, welche Akteur*innen in welchen Kanälen und in welcher Tonalität dazu bereits kom
munizieren. Dabei wurde festgestellt, dass das jeweilige Thema selbst und die Tonalität sehr 
stark in Abhängigkeit der Absender variieren. Neben dem Kommunikationsverhalten spielen in 
der Analyse des IST-Zustandes auch die aktuellen (politischen, gesetzlichen) Rahmenbedingun
gen für die Landwirtschaft eine wichtige Rolle und werden in diesem Kapitel mit beleuchtet.  

 

10.3.2.1 Tonalität in den Medien und in der Kommunikation beim Thema Stickstoffüberschuss in 
der Landwirtschaft  

Es ist auffällig, dass die Tonalität beim Thema Stickstoffüberschuss in der Kommunikation – vor 
allem in der Berichterstattung der Medien – fast ausschließlich mit einer negativen Konnotation 
verbunden ist. Es geht dabei oft um „Stickstoffbelastung“, „Stickstoffproblem“, „Umweltdesas
ter“, „Überdüngung“, „Stickstoffdilemma“, etc. Ziel der Berichterstattung ist es, auf die gesund
heitlichen Risiken und negativen Einflüsse auf das Ökosystem aufmerksam zu machen und die 
Problemlage klar in den Fokus zu rücken. Insbesondere die Berichterstattung in den (digitalen) 
Medien spiegelt eine Konfrontation zwischen den Verursacher*innen in der Landwirtschaft ei
nerseits und dem Gesetzgeber bzw. Naturschutzinstitutionen andererseits. Konkret einbezogen 
in die Kommunikation werden auch Formen der Tierhaltung, Formen der Düngemittelausbrin
gung sowie Diskussionen um Stallgrößen und Tierbestände, die wiederum ein Spiegel des Er
nährungs- und Konsumverhaltens von Verbraucher*innen sind.  



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

164 

 

Dem gegenüber stehen Vertreter*innen der Landwirtschaft (wie z. B. Bauernverbände, Lobbyis
ten), die sich öffentlich dagegen wehren, alleinige „Schuldige“ für die Problemlage zu sein. Sie 
verweisen auf die Komplexität des Themas. In ihrer Argumentation ist beispielsweise die Ver
wendung von Düngemitteln unumgänglich, um die für Industrie und Verbraucher*innen ent
sprechenden landwirtschaftlichen Erträge zu erbringen. Sie verweisen in ihrer Argumentation 
und ihren Standpunkten auf die gesamte Wertschöpfungskette vom Feld bzw. Stall bis hin zu 
den Verbraucher*innen.  

10.3.2.2 Kommunikation setzt Nachhaltigkeit und Vertrauen voraus   

Ein weiterer Aspekt ist in der Argumentation der Landwirt*innen erkennbar. Aus ihrer Sicht 
mangelt es einerseits an nachhaltigen, andererseits an internationalen und EU-weiten Regula
rien für die Landwirtschaft. Aus ihrer Sicht bedarf es in der Gesetzgebung klarer Verbindlichkei
ten, die einzuhalten sind. Aus den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien und Erkenntnisse sol
len verbindliche Vorgaben abgeleitet werden, die eine entsprechende Planungssicherheit in der 
Ausrichtung und Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe möglich macht. Immer wieder
kehrende (in der Wahrnehmung der Landwirt*innen) Veränderungen und Anpassungen der ge
setzlichen Vorgaben machen eine betriebswirtschaftliche Planung mit Investitionen, Baumaß
nahmen, Anpassung von Tierbeständen aus ihrer Sicht nur schwer möglich.  

Den Mangel eines einheitlichen und allgemeingültigen rechtlichen Rahmens hat auch das UBA 
herausgearbeitet. Anhand der Untersuchungsergebnisse wurden Steuerungsdefizite im Hinblick 
auf eine effektive rechtliche Regulierung von Stickstoffemissionen identifiziert und dargestellt. 
(vgl. Oehlmann et al 2021). 

Um eine Umstrukturierung landwirtschaftlicher Betriebe vorzunehmen, braucht es Planungssi
cherheiten, auch über Jahre gesehen. Ein fehlender langfristig geltender Rahmen hindert Land
wirt*innen an Investitionen, da die Unsicherheiten sehr hoch sind. Landwirt*innen benötigen 
politische Entscheidungen, die über Jahre hinweg eine Planung ermöglichen. Die Weiterentwick
lung eines Hofes, die Anpassung und Modernisierung technischer Verfahren und Methoden kön
nen nicht kurzfristig erfolgen und müssen sich auch langfristig lohnen, sie basieren auf einer un
ternehmerischen Gesamtstrategie. Um diese zu entwickeln, braucht es gesetzliche Rahmenbe
dingungen, die den Landwirt*innen Planungssicherheiten geben. Die rechtlichen Grundlagen da
für müssen auf einer integrierten und ressortübergreifenden Betrachtung basieren. Neben um
welt- und landwirtschaftlichen Aspekten müssen hier auch Umsetzungsmöglichkeiten in ande
ren Bereichen (Wirtschaft, Industrie, Verbraucher*innen/Konsum, etc.) mit herangezogen wer
den.   

10.3.2.3 Problem entlang der Wertschöpfungskette betrachten  

Durch das Ausbringen von Gülle wird Stickstoff freigesetzt. Wie sich Gülle auf den Stickstoff
überschuss auswirkt, haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie untersucht. Im 
Ergebnis ist die Stickstoffbelastung durch Gülle aus der Rindfleischproduktion mehrfach höher 
als bei Gülle aus der Schweine- oder Geflügelfleischproduktion (KIT 2022). In der Öffentlichkeit 
wird allerdings die Landwirtschaft als Institution dafür verantwortlich gemacht. Jedoch muss 
das Problem ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette betrachtet werden: Tier
haltung bzw. Fleischproduktion orientieren sich u.a. stark am Markt und somit unter anderem 
auch an den Bedürfnissen der Verbraucher*innen. Nachfrage und Angebot (sowie weitere Fakto
ren) beeinflussen den Markt und müssen bei der Betrachtung ebenfalls mit einbezogen werden.  
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10.3.2.4 Stickstoff-Emissionen und Stickstoffminderung sind auch Themen mit internationaler Re
levanz  

Die Überlastung von Ökosystemen mit reaktiven Stickstoffverbindungen betrifft nicht nur 
Deutschland und Europa. Der Mensch per se beeinflusst den globalen Stickstoffkreislauf massiv. 
Weltweit wird zurzeit etwa viermal mehr Stickstoff in die reaktive Form umgewandelt als für ein 
langfristiges Überleben nachhaltig verträglich ist. Durch eine stetig wachsende Bevölkerung, 
steigenden Energiebedarf, aber auch durch das Verbraucher*innenverhalten und der damit ver
bundene Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten und Erzeugnissen, ist von einer zunehmen
den Problematik auszugehen, die globale Auswirkungen hat. Stickstoff-Emissionen und die 
Übersteigung von Grenzwerten sind daher als Querschnittsthemen im Hinblick auf Klima- und 
Umweltschutz zu betrachten und können nicht nur auf den Sektor Landwirtschaft reduziert wer
den.   

10.3.2.5 Militärische Auseinandersetzungen beeinflussen und verunsichern den Status Quo  

Ein dritter Aspekt, der eine neue Sichtweise in das Thema einbringt, ist der im Februar 2022 be
gonnene Invasionskrieg Russlands gegen die Ukraine. Erste Schlussfolgerungen und Vermutun
gen zeigen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation sowohl in Deutschland als auch in der 
EU verändern wird. Bislang bestehende wirtschaftliche Abhängigkeiten und Lieferketten bei 
Rohstoffen (Energie wie Gas, Öl, Kohle aus Russland, Weizen aus der Ukraine) werden sich vo
raussichtlich verschieben. In ersten Debatten (sofern sie zum Zeitpunkt des gegenwärtigen Krie
ges überhaupt schon geführt werden können) und ersten Berichterstattungen zeigt sich, dass 
sich einerseits wirtschaftliche Veränderungen (Subventionen, Verschiebung von Importen und 
Exporten, etc.) ergeben werden. Diese Veränderungen werden sich auch auf den Landwirt
schaftssektor auswirken. Deutliche Preissteigerungen, beispielsweise für Düngemittel oder 
Kraftstoffe, haben Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Betriebe. An
dererseits kann man annehmen, dass es auch bei Verbraucher*innen ein Umdenken in Richtung 
Nachhaltigkeit, Regionalprodukte, Herkunft der Nahrungsmittel etc. geben wird. Jedoch unterlie
gen Marktpreise durch die gegenwärtige Situation enormen Schwankungen, was ebenfalls zu 
Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, u.a. Lebensbereichen, führt, was wiederum das Kaufver
halten der Verbraucher*innen stark beeinträchtigt. Wie sich diese Faktoren weiterentwickeln, 
bleibt zu beobachten. Die Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzbar. 
Deshalb sollte dieser Aspekt in der gegenwärtigen Situation in der Kommunikation und bei der 
Entwicklung von Kommunikationsstrategien und Botschaften an die Zielgruppen Berücksichti
gung finden und daher auch zukünftig im Blick behalten werden.  

 

10.3.2.6 Stickstoffüberschuss: Nicht nur ein Thema für Fachkreise 

Der integrierte Ansatz in der Stickstoffpolitik setzt daher auf einen Mix an verschiedenen Maß
nahmen in allen Verursacherbereichen. So ist es wichtig, die Bevölkerung umfassend über die 
Stickstoffproblematik und individuelle Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Denn alle Bür
ger*innen haben durch ihre jeweiligen Konsummuster und Lebensstile Einfluss auf das Ausmaß 
dieses Umweltproblems. Information, Transparenz und Dialog schaffen die notwendige Akzep
tanz, um erforderliche Gegenmaßnahmen einzuleiten und Veränderungen in Gang zu setzen. 

Aus der Zusammenfassung der „Umweltbeobachtungskonferenz 2018” geht hervor, dass der un
geregelte Stickstoffkreislauf und das Übersteigen der Belastbarkeitsgrenze weitestgehend nur in 
Fachkreisen bekannt ist und vorrangig in den Medien als relevante Aufgabe für Landwirtschaft, 
Industrie und Verkehr dargestellt wird. Potentielle Zielgruppen, wie z. B. Verbraucher*innen, die 
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ebenfalls ihren Beitrag zur Stickstoffminderung leisten können, müssen mit den richtigen ziel
gruppenrelevanten Botschaften angesprochen werden, damit sie über ihre Berührungspunkte – 
sogenannte Touchpoints – an das Thema herangeführt werden, Verständnis erzeugt wird und 
sich eine Handlungs- bzw. Verhaltensänderung (Call to Action) für sie daraus ableiten lässt (vgl. 
Umweltbeobachtungskonferenz 2019).  

10.3.2.7 Wie das Umweltbundesamt zum Thema und darüber hinaus kommuniziert 

Das Umweltbundesamt kommuniziert sehr vielseitig und zielgruppenspezifisch zum Thema. Re
cherchen haben gezeigt, dass Themen informativ und zielgruppenspezifisch aufbereitet werden 
und laienverständlich kommuniziert werden. Deutlich wird auch, dass gerade im Hinblick auf 
die Zielgruppe Verbraucher*innen umfassend kommuniziert und das Thema Nachhaltigkeit in 
seiner Vielfalt aufgezeigt wird. Beispielsweise klärt das UBA auf und zeigt anschaulich, mit wel
chen Maßnahmen jeder Einzelne als Teil der Gesellschaft agieren und somit seinen individuellen 
Beitrag leisten kann. Auch der Zusammenhang zwischen politischen Entscheidungen und deren 
Auswirkungen auf Individualentscheidungen von Bürger*innen werden anschaulich vermittelt. 
Mit dem Format des „Scrollytellings” werden komplexe Sachverhalte vereinfacht und einem 
fachfremden Publikum anschaulich erklärt. Mittels alltagstauglich verpackter Geschichten (sto
rytelling) werden somit auch finanzpolitische Themen aus der Landwirtschaft verbrauchernah 
erklärt. Zum Beispiel das kritische Hinterfragen der „Mehrwertsteuervergünstigungen für tieri
sche Produkte” zeigt auf, wie komplex die Thematik in der Landwirtschaft ist und dass Land
wirt*innen und Verbraucher*innen nicht allein Agierende sind, sondern Teil eines komplexen 
Handlungsfeldes (vgl. Burger et al. 2021). 

Auch interaktive Projekte (Challenges), die vor allem junge Verbraucher*innen ansprechen (z. B. 
zur Reflektion ihres Konsum- und Ernährungsverhaltens), werden durch das UBA unterstützt 
und forciert. Ein Beispiel ist das Projekt „Lassmamachen“, in dem Jugendliche und ihr Konsum
verhalten untersucht und Aktivierungsstrategien für nachhaltigen Konsum entwickelt werden 
(vgl. Werg et al. 2021).  

 

10.3.3 Zielgruppen  

Aus der IST-Analyse geht hervor, dass sektorenübergreifende Maßnahmen zur Stickstoffreduzie
rung in ihrer Gesamtheit betrachtet werden sollten. Die Komplexität spiegelt sich auch in der 
Vielfalt der Akteur*innen wider, die entlang der Wertschöpfungskette eine Relevanz haben und 
den Stickstoffüberschuss direkt oder indirekt beeinflussen. Es zeigt sich demnach, dass die Prob
lemlage in ihrer Vielschichtigkeit geschildert und kommuniziert werden muss, um Lösungswege 
zu finden und Verhaltensänderungen zu bewirken.  

Ein weiterer wichtiger Faktor in Bezug auf die Zielgruppen ist, dass es nachweislich eine Lücke 
zwischen Umweltwissen, Umwelteinstellung und Umwelthandeln gibt. Studien haben gezeigt, 
dass aktives umweltfreundliches Handeln oftmals auch mit anderen als wichtig empfundenen 
Handlungsmotiven, z. B. gesellschaftliche Anerkennung, Konsumfreude oder eigene Bequemlich
keit, einhergeht. Hinzu kommt, dass Ergebnisse, die durch eine Verhaltensänderung bewirkt 
werden können, kaum bis nicht sichtbar sind und damit auch die Motivation nicht anhält. Wei
terhin besteht Unwissenheit oder auch Zweifel, ob das eigene Handeln tatsächlich ein Teil der 
Problemlösung sein kann. Unter jugendlichen Verbraucher*innen wurden sogar gemutmaßt, 
dass bestehende politische sowie wirtschaftlich Machtverhältnisse und Strukturen sogar eine 
nachhaltige Entwicklung verhindern. Viele Jugendliche bezweifeln, dass auf politischer Ebene 
ernsthaft versucht wird, Umweltprobleme zu lösen. Die Umweltverbände hingegen werden zwar 
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als vertrauenswürdigere Akteur*innen gesehen, ihnen spricht man jedoch nur eine geringe Ge
staltungsmacht zu (vgl. UBA 2020f). 

Zielgruppe Landwirt*innen 

Eine der wichtigsten Zielgruppen sind die Landwirt*innen. Diese sehr heterogene und stark dif
ferenzierte Gruppe wird im Kapitel 7.3.3.1 ausführlich vorgestellt. Deutlich wird, dass Bedürf
nisse, Auslöser für Ängste und Hoffnungen sehr stark variieren und demzufolge auch Motivati
onstreiber für Verhaltensänderungen sehr unterschiedlich sind. Verschiedene Motivationstrei
ber erfordern auch unterschiedliche kommunikative Ansätze. Näheres dazu siehe Kapitel 10.3.5  
Strategischer Ansatz.  

Zielgruppe Verbraucher*innen  

Auch die Zielgruppe der Verbraucher*innen spielt eine wichtige Rolle in der Kommunikation 
zum Thema „Stickstoffüberschuss”. Auch wenn der unmittelbare Zusammenhang nicht für alle 
sofort erkennbar ist, so muss die mögliche Einflussnahme durch diese Zielgruppe in den Fokus 
der Kommunikation gerückt werden. Die Zielgruppe der Verbraucher*innen wird im Kapitel 
Zielgruppen (vgl. Kapitel 7.3.3.2) stark differenziert betrachtet. Konsumverhalten und Ernäh
rungsgewohnheiten, Lebensumstände, Bildungsgrad und Einkommen sind Faktoren, die diese 
Zielgruppe nochmals stark unterscheiden. Auch in dieser Zielgruppe gibt es ein unterschiedlich 
stark ausgeprägtes Bewusstsein für die übersektorale Problematik des Stickstoffüberschusses 
und demzufolge auch eine unterschiedlich stark ausgeprägte Bereitschaft für Verhaltensände
rungen. Nur wer erkennt, dass Stickstoffüberschüsse auch durch Konsum- und Ernährungsver
halten beeinflusst werden können, sieht auch die Relevanz für sich selbst und erkennt besten
falls seinen Handlungsspielraum (z. B. durch Verzicht auf Rindfleisch oder Fleisch generell).  

Zielgruppe potenzieller Netzwerkpartner*innen und Multiplikator*innen 

Politische Entscheidungsträger*innen sollten ebenso in die Kommunikation eingebunden wer
den wie Lobbyverbände, Naturschutzverbände sowie Unternehmen der Industriebranche (Her
steller von landwirtschaftlichen Maschinen und Produkten). Die Ansprache aller relevanten Sek
toren, Vermittler*innen und Kritiker*innen signalisiert eine gemeinsame Verantwortung und 
ermöglicht einen Einblick in die Sichtweise anderer Beteiligter.  

Vertreter*innen von Bildungseinrichtungen  

Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit sind Aspekte der allgemeinen Umweltbildung. Ein frühzeiti
ges (frühkindliches) Thematisieren nicht nur im privaten Kontext der Verbraucher*innen, son
dern auch im Bildungssektor (Schulalltag, Lehrplan, Workshops, regionale oder bundesweite Ak
tionstage mit Schüler*innen, etc.) unterstützt eine langfristige und nachhaltige Umweltbildung 
bei jungen Menschen.  

 

10.3.4  Kommunikationsziele  

Folgende beispielhaften Kommunikationsziele können mit einer ganzheitlichen übergeordneten 
Kommunikationsstrategie und einzelnen Maßnahmen erreicht werden. Bei der Entwicklung und 
Ausarbeitung der Maßnahmenpläne ist es zu empfehlen, die Ziele bei den jeweiligen Zielgruppen 
im vorgesehenen Kommunikationszeitraum festzulegen und immer wieder zu überprüfen und 
im Bedarfsfall Ziele und Maßnahmen neu aufeinander abzustimmen.   
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Kommunikationsziele bei Landwirt*innen:  

► Handlungsanreize schaffen (Investitionen), Kompetenzen stärken, Bildungsangebote nutzen 

► Akzeptanz schaffen und Verständnis erhöhen 

► Bereitschaft für Informationsaustausch stärken 

► Transparenz schaffen 

 

Kommunikationsziele bei Verbraucher*innen: 

► Bewusstsein und Verständnis für Komplexität des Themas schaffen 

► Information zum Thema und Informationsaustausch stärken 

► Akzeptanz für andere Beteiligte (z. B. Landwirt*innen) schaffen 

► Handlungsanreize schaffen und Motivation für Verhaltensänderungen stärken 

	

Kommunikationsziele bei politischen Entscheidungsträger*innen  

► Bewusstsein und Verständnis für Praxis erzeugen 

► Dialogbereitschaft erhöhen 

► Transparenz stärken für ressortübergreifendes Agieren 

► Unterstützung und Initiierung von Kooperationen und Verbünden 

 

Kommunikationsziele bei Lobbyist*innen und Naturschutzverbänden 

► Information zum und Akzeptanz für das Thema auch über die Interessensgemeinschaft hin
aus erzeugen 

► Informationsaustausch stärken 

► Dialogbereitschaft erhöhen 

 

Kommunikationsziele bei Bildungseinrichtungen, Netzwerkpartnern und Multiplikator*innen  

► Aufklärungs- und Beratungsangebote initiieren und schaffen 

► Dialogbereitschaft erhöhen und Formate dafür entwickeln 

► Bewusstsein und Akzeptanz erzeugen für frühzeitiges nachhaltiges Agieren  

► Informationsaustausch stärken 
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10.3.5 Strategischer Ansatz für die Kommunikation 

Die aktuellen landwirtschaftlich relevanten Gegebenheiten variieren in der Bundesrepublik sehr 
stark. Bundesländer mit einem sehr hohen Anteil an landwirtschaftlichen Betrieben stehen an
deren Herausforderungen gegenüber als stark städtisch geprägte Bundesländer. Dafür muss im 
strategischen und kommunikativen Ansatz berücksichtigt werden, worauf der Fokus gelegt wer
den soll. Gibt es eventuell schon gute Anwendungsbeispiele in der Region zur Vermeidung von 
Stickstoffüberschuss, kann darauf aufbauend eine Best-Practice-Strategie angesetzt werden. In 
anderen Regionen sollte auf einer anderen Ebene, auf der Aufklärungs- und Informationsebene, 
angesetzt werden. Diese beinhaltet einen starken Fokus auf die Zusammenhänge der multisek
toralen Problematik und zielt darauf ab, die Komplexität und Zusammenhänge sowie das Wech
selspiel von möglichen Maßnahmen aufzuzeigen.  

Übergeordnet – also unabhängig von den jeweiligen regionalen Gegebenheiten – spielt eine 
nachhaltige und frühzeitige Aufklärung eine große Rolle. Die Implementierung von Natur- und 
Umweltschutz, Erhalt der Biodiversität und der dafür notwendigen bzw. effizienten Maßnahmen 
können noch stärker im Bildungssektor allgemein, aber auch im Ausbildungsbereich der Land- 
und Agrarwirtschaft, implementiert werden.  

 

Kommunikation mit Landwirt*innen  

In der Kommunikation mit der Hauptzielgruppe der Landwirt*innen müssen die individuellen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden. Je nach den Gegebenheiten in der Region und der daraus 
resultierenden Kommunikationsstrategie (siehe oben) muss die Kommunikation individuell und 
bedarfsabhängig aufgebaut werden.  

Weiterhin wichtig und zielführend in der Kommunikation ist es, ein „Wir-Gefühl“ entstehen zu 
lassen, welches verhindert, die Landwirtschaft als alleinigen Verursacher der Stickstoffüber
schuss-Problematik zu betrachten. Es muss sichtbar werden, dass bestenfalls alle, aber mög
lichst viele Akteur*innen gemeinsam ihre Einstellungen, ihr Verhalten (Arbeitsweisen, Konsum, 
Ernährung etc.) anpassen und alle ihren Beitrag leisten.  

Ein unmittelbarer Austausch innerhalb von Aktionsgruppen bzw. Aktionsprogramme auf unter
schiedlichen Ebenen (regional, bundesweit) mit Landwirt*innen, Verbraucher*innen, Vertre
ter*innen der Nahrungsmittelindustrie, politischen Entscheidungsträger*innen und Multiplika
tor*innen schafft ein Miteinander, um auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten.  

Multiplikator*innen werden in diesen Austausch einbezogen, um Impulse zu setzen und Dialog
formate weiterzutragen. 

 

10.3.6 Handlungsempfehlungen  

10.3.6.1 Maßnahmen zur Stickstoffminderung als Optionen kommunizieren 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde aufgezeigt, dass Stickstoffüberschuss als Teil einer 
ganzheitlichen Umweltproblematik zu betrachten ist und so auch in der Kommunikation vermit
telt werden sollte. Welche Einzelmaßnahmen umgesetzt werden und inwieweit diese die Ge
samtbilanz beeinflussen, ist ein Thema, mit dem sich Landwirt*innen auseinandersetzen müs
sen. Eine Übersicht des Maßnahmenfächers mit Pro und Contra und möglichen Auswirkungen 
auf die Gesamtbilanz eines Hofes kann hierbei für Landwirt*innen hilfreich sein, sich für die pas
sende Maßnahme für den eigenen Betrieb zu entscheiden.  
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10.3.6.2 Niedrigschwellige Beratungsangebote für Landwirt*innen  

Investitionen in neue Techniken oder der Umbau eines landwirtschaftlichen Betriebes auf ener
gieeffiziente und ressourcenschonende Verfahren wird in einem hohen Maße durch staatliche 
Subventionen gefördert. Selbst Beratungsleistungen sind bereits förderfähige Leistungen. Die 
Auseinandersetzung mit Förderanträgen und Formalien in Behördensprache schrecken Land
wirt*innen jedoch nicht selten ab. Sich einen Überblick über Angebote zu verschaffen und mit 
Formalien umzugehen bzw. diese zu verstehen, sehen diese nicht selten als zusätzliche Hürde. 
Hier können niedrigschwellige Informations- und Beratungsangebote helfen, um Chancen für 
Investitionen oder den Umbau des eigenen Betriebes herauszufinden. Die Betrachtung und Be
wertung der Stickstoffbilanz und eine gegebenenfalls notwendige Umstellung innerbetrieblicher 
Abläufe zur Verbesserung dieser können ebenfalls Teil dieser Informations- und Beratungsange
bote sein (vgl. Landwirtschaftskammer NRW 2023). 
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11 Emissionen aus dem Verkehrssektor – Einführung  
Im NLRP von 2019 zielen die zusätzlichen Maßnahmen des WAM-Szenarios, die den Verkehrs
sektor betreffen, vor allem darauf ab, die NOX-Emissionen des Straßenverkehrs zukünftig noch 
stärker zu reduzieren. Auch im Hinblick auf die in den letzten Jahren vor allem an städtischen 
Belastungsschwerpunkten gemessenen hohen NO2-Konzentrationen, ist eine weitere Reduktion 
der NOX-Emissionen des Straßenverkehrs anzustreben.  

Die zukünftigen Entwicklungen im Verkehrssektor stehen aktuell nicht nur wegen der Luft
schadstoffbelastung, sondern vor allem auch aus anderen Aspekten stark im Fokus der öffentlich 
breit geführten Diskussionen. Dies sind: 

► Umsetzung der Energiewende	im	Verkehr, d. h. Dekarbonisierung bis 2045 zur Erreichung 
der Klimaneutralität; dazu erforderlich ist die Umstellung der Antriebsformen weg vom Ver
brennungsmotor hin zur Elektromobilität. 

► Umsetzung der Verkehrswende, die über die Energiewende hinausgeht und auf einer Ver
änderung der Verkehrssysteme und des Mobilitätsverhaltens basiert. 

► Entwicklung einer nachhaltigen	Mobilität, damit zukünftig das notwendige Verkehrsauf
kommen die Umwelt und Menschen nicht belastet.  

Um all diese Aspekte zu berücksichtigen, deren Verflechtungen zu analysieren und daraus Vor
schläge zur zukünftigen Entwicklung der Gestaltungsmöglichkeiten abzuleiten, wurde im Rah
men eines Forschungsprojektes mit dem UBA eine „Gesamtstrategie nachhaltige urbane Mobili
tät“ entwickelt. Diese wird im Folgenden kurz erläutert, bevor danach auf die hier relevante 
Luftschadstoffbelastung durch den Straßenverkehr eingegangen wird.  

11.1 Gesamtstrategie nachhaltige urbane Mobilität 
Vom UBA wurde ein „Weg zu einer nachhaltigen urbanen Mobilität in der Stadt von Morgen“ 
(UBA 2021e) formuliert. Dort heißt es: „ Mobilität	ist	eine zentrale Voraussetzung um am ge
sellschaftlichen Leben teilzunehmen und liefert einen wesentlichen Beitrag zu einer hohen Le
bensqualität. Gleichzeitig ist der städtische Personen- und Güterverkehr ein Hauptverursacher 
von Luftverschmutzung, Lärm und Flächenverbrauch mit der damit einhergehenden Verringe
rung der Aufenthaltsqualität sowie den entstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Folgen.“ (UBA 2023e S.6).  

Die erforderliche Minderung dieser negativen Auswirkungen wird als eine große Aufgabe gese
hen. Der Verkehr muss nachhaltiger und umweltfreundlicher gestaltet werden, ohne die Mobili
tät der Bevölkerung und den Transport von Gütern einzuschränken.  

Daher steht im Mittelpunkt einer Gesamtstrategie für nachhaltige	urbane	Mobilität die Frage, 
wie sich Mobilität langfristig gestalten lässt, ohne dass das damit verbundene Verkehrsaufkom
men Mensch und Umwelt belastet. Zentrale	Indikatoren hierfür stellen die  

► Emissionen von Luftschadstoffen,  

► Treibhausgasen und  

► Lärm  

► sowie deren Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Aufenthaltsqualität dar.  
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Im Ergebnis wird eine nachhaltige urbane Mobilität nicht nur zu geringeren Umweltbelastungen 
und höherer Lebensqualität, sondern auch zu langfristigen Vorteilen für Wirtschaft und Beschäf
tigung führen.  

Strategische Ansatzpunkte und Maßnahmen, durch die der Stadtverkehr	nachhaltig gestaltet 
werden kann, werden in (UBA 2021e) in die folgenden Themenbereiche gegliedert:  

► Mobilität wird durch die zugrundeliegende Siedlungsstruktur	beeinflusst. Daher sollten 
Stadt- und Verkehrsplanung eng zusammengeführt werden. Außerdem sind die interkom
munale Zusammenarbeit und ein abgestimmtes Vorgehen auf verschiedenen politischen 
Ebenen wichtig.  

► Die Wahl	des	Verkehrsmittels ist eng mit der Verfügbarkeit und Qualität des Verkehrsan
gebotes und der Verkehrsinfrastruktur verbunden. Durch die Umwidmung von Verkehrsflä
chen, den Ausbau des ÖPNV-Angebotes und der Fuß- und Radinfrastruktur sowie die In
tegration von Sharing-Angeboten wird multimodales	Verhalten gefördert und der Umwelt
verbund (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr, Sharing-Angebote, etc.) gestärkt.  

► Durch die Bündelung von Güterverkehren und eine effiziente Tourenplanung kann der Ein
fluss der Güter-	und	Wirtschaftsverkehre auf die Emissionen und den Verkehrsfluss ge
senkt werden.  

► Durch die Kombination von Push-	und	Pull-Maßnahmen werden ergänzende Anreize z. B. 
zur Nutzung des Umweltverbundes oder zur Effizienzsteigerung im Güterverkehr gesetzt. 

► Weitere Impulse ergeben sich aus der technologischen	Entwicklung. Dabei ist die Digitali
sierung ein zentraler Treiber. Dies betrifft z. B. die Verkehrssteuerung oder auch die Nut
zung der Mobilitätsangebote.   
Indirekte Effekte auf das Mobilitätsverhalten ergeben sich durch neue und flexiblere Arbeits
formen mit reduziertem Verkehrsaufkommen.  
Auch die Entwicklung von Fahrzeugtechnologien, wie emissionsarme oder -freie Antriebs
systeme oder das autonome Fahren, ermöglicht weitere Optionen. 

► Ökonomische	Instrumente	und	Rahmenbedingungen können das Mobilitätsverhalten 
beeinflussen, da sie die Möglichkeit bieten, steuernde Eingriffe vorzunehmen. Aufgrund sei
ner elementaren Bedeutung für einen nachhaltigen Stadtverkehr benötigt der ÖPNV neben 
einer ausreichenden und langfristigen Grundsicherung zusätzliche Investitionsmittel für den 
weiteren Ausbau.   
Eine verursachergemäße Kostenanlastung kann beispielsweise durch die Internalisierung 
externer Kosten für die Umweltbelastung und die Infrastrukturnutzung oder durch fiskali
sche Instrumente erfolgen und so Anreize für ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten setzen. 
An dieser Stelle können auch Instrumente mit direkter Wirkung, wie die Dienstwagenbe
steuerung oder eine Citymaut, eingesetzt werden, um gewohnte Mobilitätsmuster zu verän
dern.  

► Durch die Vergabe	von	ergänzenden	finanziellen	Mitteln kann ein Beitrag zu einer um
weltfreundlicheren Mobilität geleistet werden. Kaufprämien für emissionsarme oder -freie 
Fahrzeuge können helfen, anfängliche Kostennachteile auszugleichen und so die Nachfrage 
zu erhöhen. Auch kann durch die Finanzierung innovativer Modellprojekte die Erprobung 
neuer Lösungskonzepte, welche zudem als Vorbild für weitere Städte dienen können, unter
stützt werden. 
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► Politische	und	rechtliche	Rahmenbedingungen werden durch die Vorgaben der Politik 
und der Gesetzgeber zur Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens gesetzt. Dabei kommt der 
kommunalen Politik eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Beteiligungsprozessen für 
Bürger*innen sowie anderer Stakeholder zu. Ebenso sind begleitende Kommunikationsstra
tegien vor Ort wichtig für die Umsetzung sowie die Akzeptanz von Maßnahmen. Politik und 
öffentliche Hand können durch klare Rahmenbedingungen und Standards Anreize und Vor
gaben für eine nachhaltige Entwicklung geben. Auch ordnungsrechtliche Instrumente wie 
Zufahrtsbeschränkungen oder Halteverbote bieten hier Potenziale.   
Grundsätzlich ist ein sicherer Rechtsrahmen von wesentlicher Bedeutung, um Innovationen 
und Investitionen in nachhaltige Mobilitätsangebote oder Logistikkonzepte zu fördern.   

► Die Entwicklung von soziodemografischen	Rahmenbedingungen (zunehmende Urbani
sierung und auch die entgegengesetzte Entwicklung wie Umlandwanderung) beeinflusst die 
Mobilität.  

► Entwicklungen gesellschaftlicher	Trends,	Werte	sowie	Lebens-	und	Mobilitätsstile zei
gen eher über einen längeren Zeithorizont bzw. im Vergleich verschiedener Bevölkerungs
gruppen ihren Einfluss auf das Mobilitätsverhalten.  

Neben den zukünftigen Entwicklungen im Bereich des urbanen Stadtverkehrs ist auch die Ent
wicklung des Verkehrs in ländlichen	Gebieten zu betrachten. Dort bleibt das Auto weiterhin 
wichtig, aber die Antriebstechnik wird sich ändern (Elektroantrieb). Verstärkte Entwicklungen 
im Bereich der digitalen Technik werden dabei helfen, auch hier mehr Pkw-Verkehr auf den 
ÖPNV zu verlagern (z. B. On-Demand-ÖPNV, u.a.) und Sharing-Angebote auszubauen.  

Die erfolgreiche Umsetzung einer Gesamtstrategie nachhaltige Mobilität betrifft also alle Berei
che, d. h. den Verkehr in der Stadt und im Umland, den Personen- und den Güterverkehr, und 
wird die heutige Belastung der Umwelt deutlich reduzieren, sowohl bezüglich der Luftschad
stoff- und Treibhausgas-Emissionen als auch bezüglich der Lärmbelastung und dem Flächenver
brauch und damit zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen.   

11.2 Verkehrswende als wichtiger Baustein der Energiewende 
Unter dem Begriff der Energiewende wird der Ausstieg aus der Atomenergie und die Reduktion 
des Verbrauchs fossiler Energieträger in Deutschland zusammengefasst. Ziel ist es, bis 2045 Kli
maneutralität in Deutschland zu erreichen. Dies bedeutet auch für den Verkehrssektor eine De
karbonisierung, d. h. vor allem die Nutzung von regenerativ erzeugtem Strom in elektrisch be
triebenen Fahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.  

Mit der Verkehrswende wird neben der Energiewende zusätzlich die Veränderung der Ver
kehrssysteme und des Mobilitätsverhaltens adressiert. Dabei spielen Fragen der gesellschaftli
chen Akzeptanz eine wichtige Rolle. Ziel ist die oben erläuterte nachhaltige Mobilität. Die Ver
kehrswende setzt einen gesellschaftlichen Strukturwandel in Gang, der die mit der Energie
wende verbundenen Veränderungen an Komplexität deutlich übertrifft (Agora 2017). 

Im Klimaschutzgesetz sind die nationalen sektoralen Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
vorgegeben. Für den Verkehrssektor ist bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der CO2-Emissionen 
auf 85 Mio. t CO2-Äquivalente festgeschrieben, bezogen auf das Jahr 2019 ist das eine Reduktion 
um rund 48 %. Zwischen 1990 und 2019 konnte der Verkehrssektor als einziger Sektor in 
Deutschland seine Treibhausgasemissionen nicht mindern, da besonders im Straßenverkehr 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz der Fahrzeuge durch die Zunahme bei den Fahrleistun
gen kompensiert wurden. Diverse Klimaschutzszenarien (z. B. Prognos 2021, Luderer et al. 
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2021) zeigen, dass mit den bisher erwarteten zukünftigen Entwicklungen die Ziele aus dem Kli
maschutzgesetz für den Verkehr nur bei sehr ambitionierter Umsetzung von zusätzlichen Maß
nahmen zu erreichen ist.  

Der Fokus des hier vorliegenden Projektes liegt zwar nicht auf den Treibhausgasemissionen, 
sondern auf den Emissionen der NEC-Luftschadstoffen und den Maßnahmen zu deren weiteren 
Minderung. Da aber aktuell sehr große Anstrengungen notwendig sind, die Treibausgasemissio
nen im Verkehrssektor zu reduzieren, werden konkret für diesen Aspekt Maßnahmen entwi
ckelt und umgesetzt. Maßnahmen, die zu einer Einsparung von Kraftstoff (Diesel, Benzin) und 
damit der Treibhausgasemissionen führen, führen überwiegend auch zu einer Reduktion der üb
rigen direkten Abgasemissionen, die für die Luftverschmutzung verantwortlich sind, z. B. NOX-
Emissionen.  

11.3 Luftschadstoffemissionen des Verkehrssektors 
Der Beitrag des Verkehrssektors zu den gesamten nationalen Luftschadstoffemissionen liegt für 
das Berichtsjahr 2020 je nach Schadstoff aktuell im Bereich von 0,7 % (SO2) bis 39,9 % (NOX) 
und 47,8 % (Black Carbon). Zu den PM10- und PM2,5-Emissionen trägt der Verkehrssektor (mit 
den verbrennungsbedingten Emissionen und den Bremsen- und Reifenabriebemissionen) zu 
19,2 % bzw. 26,5 % bei (vgl. Abbildung 44).  

Bezüglich der NEC-Schadstoffe bzw. deren zukünftigen Reduktion zur Einhaltung der NEC-
Reduktionspflichten steht für den Verkehrssektor die Reduktion der NOX-Emissionen im Vorder
grund.   

Abbildung 44: Anteil der NFR-Kategorien an den Emissionen im Jahr 2020 

 
(Quelle: UBA 2023g) 
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Die nachfolgende Darstellung zeigt, dass in der Vergangenheit bereits deutliche Reduktionen der 
NOX-Emissionen in Deutschland erreicht werden konnten und gerade der Verkehrssektor zu die
sen Minderungen stark beigetragen hat. Trotzdem sind zur Erreichung der NEC-Verpflichtungen 
zukünftig weitere Reduktionen der NOX-Emissionen notwendig.  

Abbildung 45: Entwicklung der NOX-Emissionen in Deutschland seit 1990 bis 2020 

 
(Quelle: UBA 2023h) 

 

Die Entwicklung der spezifischen	Abgasemissionen (d. h. Emission pro Fahrzeug und Kilome
ter, normiert auf das Jahr 1995) der für den Verkehrssektor relevanten Luftschadstoffe (NOX, 
SO2, NMVOC und Partikel) zeigen die nachfolgenden Abbildungen für den Pkw- und Lkw-Ver
kehr. Außerdem ist die Entwicklung der spezifischen CO2-Emissionen mit ausgewiesen.   

Sowohl bei den Pkw als auch bei den Lkw zeigt sich deutlich, dass die spezifischen Abgasemissi
onen der Luftschadstoffe pro Fahrzeug und Kilometer seit 1995 stark gesunken sind, außer für 
CO2. Dass die in den vorherigen Abbildungen dargestellte zeitliche Entwicklung der absoluten 
Emissionen gedämpfter verläuft, liegt beim Straßenverkehr an der Zunahme bei den Fahrleis
tungen bzw. Verkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr. 

Um die Emissionen im Verkehrssektor zukünftig weiter zu reduzieren, sind über die bereits ein
geleiteten Maßnahmen (z. B. in Bezug auf die NOX-Emissionen: Abgasgesetzgebung aktuell bis 
Euronormstufe Euro 6/VI, weitere Vorschläge für Euro 7 werden diskutiert) weitergehende An
strengungen notwendig.  
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Abbildung 46: Entwicklung der spezifischen Abgasemissionen für Pkw und Lkw in Deutschland seit 
1995 bis 2020 

 

 
(Quelle UBA 2023i) 
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Maßnahmen zur weiteren Minderung der Verkehrsemissionen können grundsätzlich an folgen
den Aspekten ansetzen, die sich alle auch in der Strategie für eine nachhaltige Mobilität wieder
finden:  

► Verkehrsvermeidung/ Verkehrsverlagerung im Personen- und Güterverkehr (z. B. Vermei
dung von Wegen durch die „Stadt der kurzen Wege“, d. h. hier ist der Ansatzpunkt direkt bei 
der Stadt-/ Regionalplanung zu sehen; Verlagerung MIV zum Umweltverbund oder Güter
verkehr auf die Schiene) 

► Flottenverbesserung/ Fahrzeugtechnik (schärfere Abgasnormen für konventionell betrie
bene Fahrzeuge, mehr Elektro-Fahrzeuge)  

► Digitalisierung/ technologische Weiterentwicklung (z. B. bessere Vernetzung/ Angebotsqua
lität im ÖPNV oder Verbesserung des Verkehrsablaufs (Vermeidung von Stau/ Emissions
peaks, z. B. durch bessere Verkehrssteuerung, Verkehrsverflüssigung) 

Um die Reduktionsziele für Deutschland gemäß NEC-Richtlinie zu erreichen, sind für den Ver
kehrssektor im NLRP von 2019 im WAM-Szenario bereits Maßnahmen mit Fokus auf die Minde
rung der NOX-Emissionen des Straßenverkehrs enthalten. Das dort berücksichtige Maßnahmen
paket Straßenverkehr umfasst folgende konkreten Einzelmaßnahmen, deren Umsetzung zum 
Zeitpunkt der Erstellung des NLRP von 2019 als realistisch eingeschätzt wurde:  

► „Software-Update Diesel-Pkw (und leichte Nutzfahrzeuge) Euro 5/6 und 

► Umweltprämie (Rückkauf von Diesel-Pkw Euro 4 und älter) 

► Hardware-Nachrüstung Diesel-Busse zur Minderung der NOX-Emissionen  

► Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes  

► Fortschreibung der CO2-Grenzwerte“ (NLRP 2019 S. 86). 

Für Pkw wurde in den Berechnungen der Vorschlag der Europäischen Kommission (durch
schnittliche Minderung der CO2-Emissionen der Neuwagen-Flotte in Höhe von 30 % in 2030 ge
genüber 2021) zugrunde gelegt. Der Kommissionsvorschlag geht von 15% E-Fahrzeugen bei den 
Neuzulassungen in 2025 und 30% bei den Neuzulassungen in 2030 aus.  

Die NOX-Emissionsminderungen für dieses Maßnahmenpaket werden im NLRP von 2019 mit 
7,2kt im Jahr 2030 ausgewiesen.  

11.4 Sachgemäße Vereinfachung des Verkehrssektors als Emissionsquelle  
Ähnlich wie die Landwirtschaft umfasst der Verkehr als Emissionsquelle verschiedene Bereiche. 
Es gibt unterschiedliche Verkehrsträger wie Fußverkehr, Fahrräder, Pkw, Lkw, Bus und Bahn, 
Flugzeuge und Schiffe, die Menschen und Güter transportieren. Dazu wird die entsprechende 
Infrastruktur benötigt, wie zum Beispiel Straßen, Autobahnen, Flughäfen und Schifffahrtsstra
ßen, aber auch Tankstellen und Ladestationen. Zudem ist der Verkehr durch viele Gesetze und 
Verordnungen sehr eng geregelt. Entsprechend sind Maßnahmen im Verkehr häufig integrativ. 
Das heißt z. B., dass mit Einschränkung für Pkw und Lkw versucht wird, mehr Verkehr auf Bus 
und Bahn zu verlagern. 

Aus Umweltsicht verursachen die Aktivitäten der Mobilität erhebliche Umweltschäden. Zu nen
nen sind der Flächenverbrauch z. B. für Straßen, Parkplätze und Flughäfen, die Emission von 
Luftschadstoffen wie NOX, Feinstaub, Treibhausgase und von Lärm sowie der Verbrauch von 
Treibstoffen und von zahlreichen Rohstoffen zur Herstellung von Fahrzeugen. 
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Ein besonderes Problem sind die Emissionen von NOX und CO2 aus dem Straßenverkehr. So 
wurde in den vergangenen Jahren der Grenzwert für die NO2-Konzentrationen in der Außenluft 
von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel gerade an viel befahrenen städtischen 
Straßen an zahlreichen Orten überschritten. 

Der Personen- und Güterverkehr in der Stadt zählt damit zu den Hauptverursachern von Luft
verschmutzung, Lärm und Flächenverbrauch. Dies führt nicht nur zur Einschränkung der Le
bensqualität in den Städten, sondern auch zu hohen ökonomischen Kosten sowie zu Schäden an 
der menschlichen Gesundheit und an Ökosystemen. 

Der Verkehr ist für ca. 40 % aller NOX-Emissionen in Deutschland verantwortlich und über ein 
Viertel aller Feinstaubemissionen werden vom Verkehr verursacht. Bei Ruß, dem sogenannten 
Black Carbon, ist der Verkehr sogar für fast die Hälfte aller Emissionen verantwortlich.  

In der Vergangenheit ist es im Verkehrsbereich seit 1990 zu keiner bedeutsamen Reduktion der 
CO2-Emissionen gekommen, da die spezifischen CO2-Emissionen pro Kilometer nur moderat ge
sunken sind. Dagegen konnten die spezifischen Abgasemissionen wie NOX oder Feinstaub auf
grund der Entwicklung effizienter Abgasreinigungstechniken (z. B. Katalysator, Partikelfilter) 
deutlich gesenkt werden. Da aber gleichzeitig die Verkehrsleistung stetig angestiegen ist, fallen 
die erzielten Reduktionen der Gesamtemissionen geringer aus. Dabei spielen die Abgasemissio
nen bei der Freisetzung von Feinstaub nur noch eine geringe Rolle. Vielmehr sind es die Abrie
bemissionen von den Reifen und den Bremsen die maßgeblich für die Emissionen von Feinstaub 
sind. Die Abriebemissionen wiederum werden maßgeblich durch die Verkehrsleistung be
stimmt. 

Aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge sind Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen 
von Luftschadstoffen eingebettet in einer übergreifenden Gesamtstrategie einer nachhaltigen 
Mobilität. Dieser Strategie zur Folge sind die angestrebten Veränderungen im Verkehrsbereich 
ein wichtiger Teil beim Umbau des gesamten Energiesystems. Denn so wie auch in Zukunft un
sere Energie nicht mehr aus fossilen Quellen wie Kohle, Gas, Öl und Uran erzeugt werden soll, 
soll auch der Verkehr in Zukunft keine fossilen Treibstoffe wie Benzin, Diesel oder Kerosin mehr 
nutzen. Mit diesem strategischen Ziel einer Verkehrswende wird aber auch klar, dass dem Ver
halten aller Verkehrsteilnehmer*innen eine besonders hohe Bedeutung zukommt. Denn die 
Wahl des genutzten Verkehrsmittels, z. B. lieber Zug als Flugzeug, lieber Rad- als Autofahren o
der lieber Carsharing statt eines eigenen Autos, geschieht individuell von einzelnen Personen. 
Entsprechend sind Verfügbarkeit und Qualität, aber auch Kosten und Bequemlichkeit wichtige 
Entscheidungshilfen bei der Wahl der genutzten Verkehrsmittel. Anhand der Verfügbarkeit wird 
deutlich, dass die Siedlungsstrukturen bedeutsam sind, denn Entfernungen und Lage z. B. zwi
schen Wohnort und Arbeitsstätte, Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verwaltung und Behörden, 
Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kultur-, Freizeit und Sportstätten, u, ä.  beeinflussen unsere 
Verkehrsverhalten. Damit werden die enge Verknüpfung und die notwendige Zusammenarbeit 
von Stadt- und Verkehrsplanung deutlich. 

Eine wichtige Rolle bei der Verfügbarkeit spielt die Digitalisierung. Nur mit digitalen Technolo
gien ist es möglich z. B. Carsharing Angebote effektiv und einfach zu nutzen oder Fahrkarten für 
Bus und Bahn zu kaufen. 

Die Wahl des genutzten Verkehrsmittels ist aber auch stark von den Kosten abhängig. Deshalb 
wird versucht, wirtschaftliche Anreize zu schaffen. Anreize können negativ sein, indem der pri
vate Autoverkehr verteuert wird, z. B. durch Mautgebühren, ökologische Treibstoffbesteuerung, 
Abbau von steuerlichen Begünstigungen wie Pendlerpauschale und Dienstwagen. Positive Reize 
belohnen das gewünschte Verkehrsverhalten z. B. durch die Verbilligung von Bahntickets, durch 
Prämien beim Neukauf umweltschonender Autos oder bei der Verschrottung von Altfahrzeugen. 
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Darüber hinaus wird das Mobilitätsverhalten von Menschen auch noch von den rechtlichen Rah
menbedingungen wie Ver- oder Geboten beeinflusst sowie von gesellschaftlichen Trends, Wer
ten und Lebensstilen. So ist es in Großstädten zunehmend Mode, kein eigenes Auto zu besitzen, 
sondern stattdessen Sharing-Angebote für Elektrofahrzeuge zu nutzen. 

Ein zentraler Baustein der Verkehrswende ist die Änderung der Motoren von Fahrzeugen. Dabei 
gilt: Weg vom Verbrennungs- und hin zum Elektromotor.  

Ein weiteres strategisches Ziel ist die Vermeidung von Verkehr durch eine „Stadt der kurzen 
Wege“ und eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs von der Straße hin zum öf
fentlichen Nahverkehr von Bus und Bahn. 

Doch auch die Fahrzeugtechnik, z. B. durch schärfere Abgasnormen, ist ein wichtiger Bestandteil 
einer integrierten Mobilitätsstrategie. 

Das NLRP von 2019 benennt fünf Maßnahmen, welche den Verkehrssektor adressieren. Diese 
sind: 

► Softwareupdate bei dieselbetriebenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit der Euronorm 
5/6,  

► Umweltprämie durch Rückkauf von Diesel-Pkw mit Euronorm 4 und älter, 

► Hardware Nachrüstung bei Diesel Bussen zur Minderung ihrer NOX-Emissionen, 

► Ausbau und Stärkung Umweltverbund sowie 

► Fortschreibung CO2-Flottengrenzwert.  

Die gesamte Reduktionwirkung dieser fünf Maßnahmen schätzt das NLRP von 2019 auf jährlich 
7,2 kt NOX ab dem Jahr 2030 

11.5 Allgemeine Anforderungen an erfolgreiche Kommunikation im Verkehrs
bereich 

Eine nachhaltige und schadstoffarme Mobilität in Deutschland setzt eine Verkehrs- und Mobili
tätswende voraus, die sich mancherorts, vor allem in deutschen Großstädten, bereits andeutet. 
Dennoch besteht grundsätzlich noch immer eine große Herausforderung darin, Verkehr in 
Deutschland nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Eine nachhaltige Mobilität be
deutet dabei allerdings nicht nur den Personen- oder Gütertransport von einem Ort zum ande
ren, sie bedeutet auch Zukunftskonzepte zu entwickeln, die viele Aspekte und Bereiche tangie
ren und miteinschließen (Angebot und Auswahl eines Verkehrsmittels, Strukturen im städti
schen und ländlichen Raum, effizienter Gütertransport durch erhöhte Fahrzeugauslastung, ress
ortübergreifende Verkehrs- und Mobilitätspolitik etc.).  

Um in diesem komplexen Geflecht eine nachhaltige Verhaltensänderung bei den Akteur*innen 
bewirken zu können, bedarf es nicht nur einer passenden Kommunikationsstrategie und anspre
chender Kampagnen. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Umweltwissen und Umweltbe
wusstsein nur bis zu einem bestimmen Grad Einfluss auf das Verhalten haben (vgl. dazu auch die 
früh erstellte Übersicht von Hines et al. 1986). Eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen Be
wusstsein und Verhalten ist die sogenannte „Low-Cost-Hypothese“. Der Einfluss von Umweltori
entierung auf das Handeln hängt davon ab, welcher Aufwand und welche Kosten mit einer be
stimmten Verhaltensweise einhergehen. Spart man also an zu investierender Zeit und/oder 
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Geld, ist davon auszugehen, dass sich das Bewusstsein auf das Handeln auswirkt. Um eine Ver
haltensänderung zu bewirken, sollte in der Kommunikation daher auch immer Nutzen und 
Mehrwert für die jeweilige Zielgruppe kommuniziert werden (Preisendörfer et al. 2012). 

Um eine erfolgreiche Kommunikation im Verkehrssektor auf den Weg bringen zu können, ist es 
essentiell, alle relevanten Akteur*innen einzubinden. So ist beispielsweise die Verkehrswende 
ein Transformationsprozess, der auf kommunaler Ebene beginnt und Schritt für Schritt Bevölke
rungsgruppen einbinden sollte. Attraktive Mobilitätsangebote und eine öffentlichkeitswirksame 
Kommunikation allein reichen jedoch noch nicht aus, sie müssen von den relevanten Personen 
auch angenommen werden, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. Motivation, Gelegenheit 
und Befähigung sind dabei Grundvoraussetzung. Der Erfolg ist daher auch von den Gegebenhei
ten (z. B. gute Infrastruktur) oder einer leichten Handhabung (z. B. Registrierungs- und Zah
lungsmodus von Maut-Gebühren oder Nutzung von Mobilitäts-Apps) abhängig. Auf diese not
wendigen Voraussetzungen wird in den folgenden Kapiteln der maßnahmenspezifischen Kom
munikation eingegangen. 
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12 Verkehr: Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umwelt
verbundes“ 

Die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“ wird hier mit Fokus auf den Nah
verkehr und den Möglichkeiten, diesen möglichst umweltgerecht zu gestalten, betrachtet. 
Grundsätzlich stellen auch im Fernverkehr Verlagerungen z. B. vom Straßenverkehr oder von 
Kurzstreckenflügen auf die Bahn eine Stärkung des Umweltverbundes dar. Dieser Aspekt wird 
hier im Kontext der Luftreinhaltung nicht betrachtet.  

12.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme  
Der Begriff Umweltverbund kommt ursprünglich aus dem Bereich der Stadtplanung und umfasst 
die Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel. Dies sind im klassischen Sinne die nicht 
motorisierten Verkehrsträger (Fußgänger*innen und Fahrräder) und der öffentliche Nahver
kehr (ÖPNV). In jüngerer Zeit werden auch einspurige Fahrzeuge mit Elektromotor (z. B. Elekt
rofahrräder oder- roller), das Car- und Bikesharing, Ridepooling und die Einrichtung von Mobili
tätspunkten/Mobilitätsstationen, die das Umsteigen zwischen unterschiedlichen Verkehrsmit
teln erleichtern sollen, dazu gezählt. Zentrales Ziel des Umweltverbundes ist es, Verkehrsteil
nehmer*innen zu ermöglichen, ihre Wege innerhalb des Umweltverbunds zurückzulegen und 
dadurch weniger auf das eigene Auto angewiesen zu sein. 

Ein typisches Maß, das im Rahmen der Verkehrsplanung zur Beurteilung der Verteilung der Ver
kehre auf die Verkehrsmittel verwendet wird, stellt der sogenannte „Modal Split“ dar. Dieser gibt 
die Anteile der einzelnen Verkehrsmittel an der Anzahl der zurückgelegten Wege oder an der 
Verkehrsleistung (Weg x Weglänge) an. Entsprechende Daten für Städte werden z. B. im Rahmen 
von Mobilitätserhebungen in Deutschland (MiD) oder durch das System repräsentativer Ver
kehrsbefragungen (SrV) in mehrjährigem Abstand erhoben. Auf dieser Basis können mögliche 
Veränderungen dokumentiert und die Erfolge bei der Umsetzung der angestrebten Ziele analy
siert werden.  

In vielen Städten gibt es schon lange große Bemühungen den Umweltverbund zu stärken und 
dadurch den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu reduzieren. Insbesondere im Zusammen
hang mit den Problemen der innerstädtischen Luftschadstoffbelastung (z. B. Grenzwertüber
schreitungen bei der NO2-Belastung an innerstädtischen Belastungsschwerpunkten an Haupt
verkehrsstraßen) oder für das Ziel, CO2-Emissionen (Klimagase) zu reduzieren, wurden in den 
letzten Jahren forcierte Anstrengungen unternommen, den Umweltverbund zu stärken. Weitere 
positive Aspekte werden in der Reduzierung von Lärm und Gesundheitsbelastungen, einer Ver
ringerung des Flächenverbrauchs für Verkehr und der Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Städ
ten gesehen, wobei dabei stets auch die „gerechte Teilhabe“ zu berücksichtigen ist, d. h. dass es 
zu keinen Benachteiligungen aufgrund von Alter, Geschlecht, körperlicher Verfassung etc. 
kommt.  

In diesem Kontext wurde z. B. in Berlin 2018 das erste Mobilitätsgesetz  verabschiedet. Erklärtes 
Ziel ist es dabei, „dass alle – Alte und Junge, Menschen mit und ohne Behinderung – sicher und 
selbstbestimmt mobil sein können:“ (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
2023). 

Der Ausbau und die Stärkung des Umweltverbundes hängen maßgeblich davon ab, wie gut die 
einzelnen Verkehrsmittel miteinander vernetzt sind.  
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Um diese Vernetzung möglichst flexibel zu gestalten, werden in jüngerer Zeit verstärkt auch An
gebote geteilter Mobilität, vor allem Car-, Bike- und E-Roller-Sharing, ausgebaut. Ein ausreichen
des und flexibles Angebot solcher Fahrzeuge für unterschiedliche Nutzungszwecke soll den Be
sitz eines eigenen Pkw nicht mehr notwendig machen. Daher wird geteilte Mobilität (engl. 
shared	mobility) auch als vierte Säule des Umweltverbundes – neben ÖPNV, zu Fuß gehen und 
Rad fahren – bezeichnet (vgl. UBA 2023j). 

Analysen des UBA zeigen: „Jedes stationsbasierte Carsharing-Fahrzeug ersetzt je nach örtlichen 
Verhältnissen vier bis teilweise mehr als zehn Fahrzeuge ersetzen, da die Nutzenden ihr eigenes 
Auto tatsächlich oft abschaffen oder sich durch das zusätzliche Angebot ein eigenes Auto gar 
nicht erst anschaffen. Die in den Carsharing-Flotten eingesetzten Fahrzeuge werden in der Regel 
schon nach drei bis vier Jahren ersetzt. Die energieeffizienten und modernen Carsharing Fahr
zeuge emittieren daher pro gefahrenen Kilometer weniger Luftschadstoffe und klimaschädliches 
CO2 als durchschnittliche private Fahrzeuge in Deutschland.“ (UBA 2023j) 

Wie schwierig die Veränderung des Mobilitätsverhaltens hin zu einem „multioptionalen“ Ver
kehrsmittelmix ist, zeigt das vom UBA geförderte Forschungsprojekt “Mobilitätslabor 2020 – 
Wir steigen um!“ (UBA 2022f). In dem Mobilitätslabor 2020 wurde gemeinsam mit Bürger*in
nen analysiert, welche Hemmnisse aktuell noch bestehen, um Alternativen zum privaten Pkw 
mit Verbrennungsmotor zu nutzen. Konkret wurden die Bereiche Elektromobilität, Fahrgemein
schaften und Carsharing diskutiert und die Ergebnisse wurden in Form von Bürgerbotschaften 
formuliert (vgl. Fielitz et al. 2023).  

Ein Ergebnis der repräsentativen Bevölkerungsumfrage „Umweltbewusstsein in Deutschland 
2020“ (BMUV 2022) für den Bereich Mobilität und Verkehr zeigt, dass zwar durchaus mehrheit
lich Handlungsbedarf gesehen wird, z. B. um Alltagswege kostengünstiger, einfach und bequem 
ohne Auto zurücklegen zu können oder auch die Notwendigkeit die Treibhausgasemissionen 
und Luftschadstoffstoffe zu verringern. Trotzdem wird in der Studie das Fazit gezogen, dass ei
ner Verkehrswende noch mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet wird, insbesondere wenn 
der Autoverkehr betroffen ist.  

Um die notwendige Vernetzung der Verkehrsmittel möglichst gut und niedrigschwellig zu ge
stalten, werden aktuell in vielen Städten sogenannte Mobilitätstationen oder Mobilitätspunkte 
eingerichtet. Dort wird der Umstieg zwischen den Verkehrsmitteln (z. B. vom Pkw oder Fahrrad 
auf den ÖPNV) angeboten und entsprechende Infrastruktur bereitgestellt. Ziel ist es, die Multi- 
und Intermodalität der Verkehrsteilnehmer zu stärken.  

Der VCD hat im Jahr 2016 dazu die Befragung (VCD 2016) „Multimodal unterwegs in Deutsch
lands Städten“ durchgeführt. Es wurden rund 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner in deut
schen Großstädten gefragt, wie sie mobil sind und was es für sie braucht, um die ökologischen 
Verkehrsmittel noch besser zu kombinieren. Wesentliche Aspekte der Ergebnisse dieser Befra
gung sind im Folgenden aufgeführt und geben ein gutes Stimmungsbild der Situation in Groß
städten wieder:  

„Verkehrsverhalten 

► Die Großstadt ist von einem Mix der Verkehrsmittel geprägt. Nicht nur der eigene Pkw, auch 
das Zufußgehen, das Fahrrad und der öffentliche Nahverkehr werden häufig genutzt. 

► Car- und Bikesharing werden bisher nur von sehr wenigen Menschen in Anspruch genom
men.  

► 22% der Großstädter*innen fahren niemals mit einem eigenen Pkw. 
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► Jede*r Vierte kombiniert häufig mehrere Verkehrsmittel auf einem Weg. 

► Es sind die ÖPNV-Vielfahrenden und die jungen Erwachsenen, die besonders gerne Ver
kehrsmittel kombinieren und intermodal unterwegs sind.  

► Webseiten (84%) und Navigations-Apps (46%) sind die beliebtesten Medien, um eine pas
sende Route zum Ziel zu finden.  

Was vom Einstieg in den Umweltverbund abhält 

► Ausschlaggebend für die Wahl der Verkehrsmittel sind gute Erreichbarkeit der Ziele (84%), 
hohe Flexibilität (74%) und die Zuverlässigkeit des Verkehrsangebotes (73%). 

► Wer den ÖPNV heute nicht nutzt, nimmt ihn als teuer wahr und erwartet ein besseres Ver
kehrsangebot.  

► Ohne leistungsstarke und attraktive, umweltfreundliche Verkehrsmittel wird auch deren 
Vernetzung wenig erfolgreich sein.  

Umweltfreundliche Verkehrsmittel besser vernetzen 

► Die ÖPNV-Kundschaft ist bereit einen Aufschlag auf ihr Monatsabo zu zahlen, wenn dafür Ba
sisleistungen mit Car- und Bikesharing enthalten sind. Gleichzeitig gibt es eine große 
Gruppe, die es vorzieht – ohne Grundgebühren – nur die tatsächlich genutzten Leistungen in 
Rechnung gestellt zu bekommen.  

► Die Großstädter wünschen sich eine Karte und mit nur einer Registrierung zur gemeinsamen 
Nutzung von ÖPNV und sämtlicher Car- und Bikesharing-Dienste ihrer Stadt. 

► Carsharing hat gegenüber Fahrradleihsystemen ein größeres Kundenpotential. 

► Eine fahrradfreundliche Infrastruktur und die Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV helfen bei 
der Kombination der Verkehrsmittel. 

► Mobilitätsstationen sollen dezentral in den Quartieren platziert sein. Sie sollen auch mit dem 
Pkw erreichbar, überdacht und gut ausgeschildert sowie sichere Abstellmöglichkeiten für 
das eigene Fahrrad bieten.“ (VCD 2016 S. 3). 

Aus den Ergebnissen der Studie wurden vom VCD-Handlungsempfehlungen zur Umsetzung mul
timodaler Verkehrsangebote abgeleitet und Good Practice-Beispiele aus deutschen Städten ver
öffentlicht (vgl. VCD 2017). 

Als ein Schlüsselelement zur vernetzen Mobilität werden als Ergebnis der Befragung des VCD 
die sogenannten Mobilitätsstationen gesehen, die momentan in immer mehr Städten erprobt 
werden. Einige Städte setzen dabei auf großflächige Stationen mit vielen Fahrzeugen, Anbindung 
an den ÖPNV und Beratungspersonal im Stadtzentrum, andere beschränken das Angebot, sind 
dafür aber dezentral in den Stadtquartieren vorhanden. Häufig finden sich dort Leihfahrräder 
und Carsharing-Fahrzeuge, Fahrradbügel und Ladesäulen für Elektro-Autos. Um die Mobilitäts
stationen tatsächlich als Zugangsstelle	zu	einer	vernetzten	Mobilität zu etablieren, ist es 
wichtig, auf die Vorstellungen der potenziellen Kund*innen einzugehen. Mehr als zwei Drittel 
der Befragten gaben an, dass ihnen kurze Wege zur Mobilitätsstation wichtig sind. Das spricht 
für eine höhere Anzahl eher dezentraler Mobilitätsstationen in den Quartieren. Ebenfalls wich
tig, sind Abstellmöglichkeiten für den Pkw und das Fahrrad (vgl. VCD 2016). 
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Die gut vernetzte Mobilität fördert die Multi- und Intermodalität, d. h. für einen Weg unter
schiedliche Verkehrsmittel zu Wahl zu haben und diese je nach Anlass auch zu nutzen oder auch 
einen Weg mit Nutzung mehrerer Verkehrsmittel nacheinander zurückzulegen. Dabei sollten 
sich die Vorteile der einzelnen Verkehrsmittel leicht nutzen und kombinieren lassen. Im Mobili
tätsatlas 2019 der Heinrich-Böll-Stiftung (vgl. Groll et al. 2019) wird diese Vernetzung plakativ 
wie in Abbildung 47 dargestellt.  

Abbildung 47: Schematische Darstellung der Vernetzung der Verkehrsmittel an Mobilitätsstationen 

 

(Quelle: Groll et al. 2019) 

Dort wird auch betont, dass die Menschen, die so ein vielfältiges Mobilitätsangebot annehmen 
sollen, möglichst viel darüber erfahren sollten: Was wird angeboten und wie kann das genutzt 
werden? Die Alltagstauglichkeit wird davon abhängen, wie unkompliziert und schnell kombi
nierbar die Verkehrsmittel genutzt werden können. Gelingen kann dies z. B. durch Navigations-
Apps, die verschiedene Verkehrsmittel bei der Planung der Routen berücksichtigen. Hilfreich 
sind auch Beratungen zur Mobilität (z. B. Pakete für Neubürger*innen) oder Abos für den öffent
lichen Nahverkehr, die auch Freiminuten für Mieträder enthalten.  

Neben dem Ausbau und der Stärkung des Umweltverbundes in Städten liegt aktuell auch ein 
starker Fokus auf der Förderung von innovativen Mobilitätskonzepten im ländlichen Raum. 
Auch hier steht der Ausbau des ÖPNV zu einem flexiblen, nachfrageorientierten System im Fo
kus. Daneben sind hier aber z. B. auch die Förderung von Fahrgemeinschaften oder Bürgerbus
sen und anderen bürgerschaftlich organisierten Angeboten von Bedeutung.  

In vielfältiger Form werden aktuell zu den Themenkomplexen Verkehrswende / nachhaltige Mo
bilität / vernetzte Mobilität sowohl im städtischen als auch im ländlichen Umfeld Untersuchun
gen und Aktivitäten durchgeführt. Einen zentralen Baustein stellt dabei immer die Stärkung des 
Umweltverbundes dar. Einige Beispiele finden sich im Folgenden. 
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Empfehlungen für eine ökologische Verkehrswende und Mobilitätssicherung in ländlichen Räu
men mit einem Schwerpunkt auf Ausbau und Förderung des Umweltverbundes wurden im Auf
trag des UBA erarbeitet und finden sich in (vgl. Herget et al. 2019). 

Im Jahr 2018 wurde vom BMVI die Erstellung von Masterplänen „Green City“ in den Städten ge
fördert, die Probleme mit der Luftschadstoffbelastung haben und in denen Überschreitungen 
des NO2-Jahremittelwerts gemessen wurden. Ziel war es, Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern 
(Digitalisierung des Verkehrs, Vernetzung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Elektri
fizierung des Verkehrs, Radverkehr, Urbane Logistik) zu finden, die zu einer möglichst kurzfristi
gen Einhaltung des NO2-Grenzwertes beitragen können. Viele der in diesem Zusammenhang von 
den Städten erarbeiteten Maßnahmen betreffen die Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV und 
Radverkehr, Digitalisierung und Vernetzung). Im Nachgang konnten von den Städten Förderan
träge zur Umsetzung der Maßnahmen aus den Masterplänen gestellt werden.  

Im April 2019 wurde vom BMVI gemeinsam mit den Ländern und dem Deutschen Städtetag der 
Think Tank „Nationales Kompetenzzentrum für nachhaltige urbane Mobilität“ (NaKoMo) ge
gründet. Ziel ist es, über alle bestehenden Fördermöglichkeiten zum Aufbau einer modernen 
nachhaltigen Mobilität in Städten zu informieren, die praktische Umsetzung zu unterstützen und 
Kontakte zu vermitteln. 

Ein Modellvorhaben zur „Verbesserung der Mobilität in ländlichen Räumen zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse“ (MogLeb) wurde vom BMWSB und BBSR gestartet. In die
sem Projekt wurde ein länderübergreifendes Mobilitätsnetzwerk mit dem Schwerpunkt der Mo
bilität im ländlichen Raum gegründet. Außerdem wurde das Online-Nachschlagewerk „Mobili
kon“ aufgebaut, das regelmäßig aktualisiert wird und Lösungen für ein kommunales Mobilitäts
management enthält, u.a. auch Beispiele aus der Praxis (BBSR 2023).  

Im Juni 2020 wurde vom BMU ein „Zukunftswettbewerb nachhaltige Mobilität“ gestartet (#mo
bilwandel2035). Schwerpunkte hier liegen auf der Digitalisierung des Verkehrs, Lösungen für 
Pendler*innenverkehr und Wirtschaftsverkehr und auf den Herausforderungen im ländlichen 
Raum. 

Auch in den Bundesländern sind entsprechende Aktivitäten vorhanden, z. B. mit dem Zukunfts
netz Mobilität NRW, das das Ziel hat, die Kommunen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobili
tätsentwicklung zu unterstützen.  

12.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahme  
Die emissionsseitige Wirkung der Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“ 
wurde im Rahmen der Arbeiten für die Erstellung des NLRP von 2019 ermittelt. Dort wurde die 
Maßnahme wie folgt formuliert:  

► Durch die Förderung des Umweltverbundes wird eine Verlagerung von Pkw-Fahrten be
wirkt und dadurch eine Änderung des Modal Splits hin zum Umweltverbund erreicht, d. h. es 
werden mehr Wege mit den Verkehrsmitteln zu Fuß gehen, Rad fahren und ÖPNV zurückge
legt. Wesentliche Aspekte sind:  

⚫ Förderung Radverkehr (Radstationen, Radschnellwege, Radverkehrspläne, …) 

⚫ Förderung ÖPNV 

⚫ Förderung Fußverkehr 

⚫ Förderung Carsharing und multimodale Mobilitätspunkte 
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Ziel der Maßnahme ist es, im Personenverkehr die Wahl der Verkehrsmittel so zu verändern, 
dass mehr Wege mit dem Umweltverbund zurückgelegt werden und weniger mit dem eigenen 
Pkw. Dadurch reduziert sich die Pkw-Fahrleistung vor allem im innerörtlichen Bereich, was zu 
einer Verminderung der Abgasemissionen, des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen 
führt. Dies wird sich positiv auf die lokale Luftqualität auswirken.  

Im Rahmen von (Jakobs et al. 2019) wurde auf Basis von Ergebnissen einer Literaturrecherche, 
Diskussionen mit den zuständigen Fachbearbeitern des UBA und in Anlehnung an (Doll et al. 
2013) die in Tabelle 12 aufgeführten Randbedingungen bezüglich der Reduktion der innerörtli
chen Pkw-Fahrleistung (MIV) gegenüber dem Trend durch Verlagerung auf den Umweltverbund 
angenommen. Ausgehend von diesen Reduktionspotentialen für die Fahrleistung wurde die 
Quantifizierung des Emissionsminderungspotenzials durchgeführt.  

Tabelle 12: Maßnahmenwirkung auf die innörtliche Pkw-Fahrleistung 

Pkw-Fahrleistung (MIV) gegenüber dem Trend durch Verlagerung auf den Umweltverbund 

2020 2025 2030 2035 

-5% -10% -15% -20% 
 
(Quelle: Jakobs et al. 2019) 

Es wurden für 2020 und 2030 die in Tabelle 13 ausgewiesenen Abgas-Emissionsminderungen 
ermittelt. 

Tabelle 13: Maßnahmenwirkung auf die Emissionen des Straßenverkehrs 2020 und 2030 

Emissionsminderung durch die Maßnahme in kt 

Schadstoff 2020 2030 

NOX 3,23 kt (1,07%) 3,57 kt (3,04%) 
PM10 /PM2,5 0,04 kt (0,98%) 0,07 kt (3,58%) 
NMVOC 2,10 kt (3,26%) 5,02 kt (11,15%) 
NH3 0,03 kt (0,32%) 0,00 kt (0,43%) 
SO2 0,00 kt (1,13%) 0,02 kt (3,08%) 

 
(Quelle: Jakobs et al. 2019) 

Die in den Klammern angegebenen prozentualen Änderungen beziehen sich auf die Abgas-Emis
sionen des Straßenverkehrs insgesamt. Das Emissionsminderungspotential dieser Maßnahme 
im Jahr 2030 liegt demnach bezogen auf die Emissionen des Straßenverkehrs für die hier be
trachteten Schadstoffe in einem Bereich von etwas über 0 % bis 11 %.  

Für NMVOC werden bereits durch die prognostizierte Entwicklung der nationalen Emissionen 
bis 2030 im WM-Szenario die NEC-Reduktionsverpflichtungen eingehalten, für die übrigen 
Schadstoffe jedoch noch nicht. Daher stellt diese Einzelmaßnahme einen Baustein für die zusätz
lich notwendigen Emissionsreduktionen (Differenz zwischen WAM und WM) dar, um die NEC-
Reduktionsverpflichtungen zu erreichen.  

Welchen Beitrag diese Einzelmaßnahme an dem gesamten Reduktionspotenzial der zusätzlichen 
Maßnahmen im WAM im Vergleich zum WM hat, lässt sich durch Gegenüberstellung der ent
sprechenden Reduktionen ermitteln. Für NOX liegt der Anteil der hier betrachteten Einzelmaß
nahme an dem gesamten Emissionsminderungspotenzial der zusätzlichen Maßnahmen im WAM 
(97 kt/a) bei 4% im Jahr 2030 und für PM2,5 bei 1%. 
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12.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 
Da sich die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“, aus dem NLRP von 2019 
emissionsseitig auf die Reduktion des innerörtlichen Personenverkehrs auswirkt, ist es hilfreich 
die Unsicherheiten dieser Emissionsquelle näher zu betrachten. Der German Informative Inven
tory Report 2022 (vgl. IIR 2022) macht dazu folgende Angaben: 

Tabelle 14: Unsicherheiten der Emissionen aus der Quellgruppe CRF 1.A.3.bi Road transportation 
Cars 

Unsicherheiten in der Quellgruppe 1.A.3.b.i Road transportation Cars 
Schadstoff Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 
NOX - 15,64 + 18,84 

SO2 - 10,52 + 10,83 

NMVOC - 28,49 + 34,13 

NH3 - 40,81 + 81,38 

PM2,5 - 18,51 + 24,21 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen aus der Quellgruppe 
1.A.3.b.i „Straßenverkehr Personenkraftwagen“ wie sie für das Jahr 2021 berichtet wurden. Eine 
Differenzierung nach eingesetztem Treibstoff (Diesel, Biodiesel, Otto-Kraftstoff), fahrzeuginter
ner Abgastechnik (Euronorm) und Verwendungsort (inner-/außerorts, Autobahn) ist dem IIR 
nicht zu entnehmen. Dargestellt ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichteten 
Wert in Prozent.  

 

12.4 Auswirkungen der Maßnahme auf die Luftqualität 
Die Emissionsminderung durch die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“ 
wird sich vor allem im innerörtlichen städtischen Bereich zeigen, da der Umstieg vom privaten 
Pkw auf ÖPNV, zu Fuß gehen oder Radfahren überwiegend solche Fahrten ersetzen wird, die im 
städtischen Umfeld stattfinden. In diesen Bereichen können lokal auch höhere relative Minde
rungen der Emissionen auftreten als in Tabelle 13 bilanziert für Deutschland gesamt ausgewie
sen.  

In Bezug auf die Auswirkungen auf die Luftqualität bedeutet dies, dass die Emissionsänderungen 
vorrangig in den städtischen Gebieten auftreten werden, gerade dort, wo heutzutage meist noch 
die höchsten Luftschadstoffkonzentrationen gemessen werden.  

Die Emissionen des Straßenverkehrs werden bodennah freigesetzt, so dass die dadurch erziel
ten Minderungen der Luftschadstoffbelastung (Immissionen) sich vor allem im Nahfeld der 
Emissionsquellen und damit immissionsseitig in der lokalen Zusatzbelastung zeigen werden. 
Eine Wirkung auf die städtische Hintergrundbelastung wird auch auftreten, aber geringer ausfal
len, da die Emissionen des Straßenverkehrs nur einen Teilbeitrag zur gesamten Hintergrundbe
lastung darstellen (neben den Beiträgen der übrigen Quellgruppen wie z. B. Kleinfeuerungsanla
gen, sonstige Feuerungsanlagen im Bereich Industrie und Energiewirtschaft und dem Beitrag 
des ländlichen Hintergrunds). 

Emissionsseitig betrachtet hat die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“ im 
Prognosejahr 2030 einen Anteil von 4% an der gesamten NOX-Emissionsminderung durch die 
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zusätzlichen WAM-Maßnahmen. Dies wird tendenziell auch zu einer Reduktion der NO2-
Konzentrationen führen, verstärkt in den entlasteten innerörtlichen Bereichen.  

Bei der Bewertung der Relevanz der Maßnahme sollten daher die folgenden Aspekte berücksich
tigt werden:  

► Die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“ entfaltet ihre Wirkung vor al
lem in den lokalen innerstädtischen Bereichen, die stark von den Emissionen des Straßen
verkehrs geprägt sind und wird weniger in der Hintergrundbelastung erkennbar sein. 

► In Städten sind viele Menschen erhöhten Luftschadstoffbelastungen ausgesetzt, die bei der 
Umsetzung dieser Maßnahme eine Minderung erfahren werden. Die Exposition der Bevölke
rung wird sich daher in Bezug auf die Luftschadstoffbelastung verbessern. 

► Neben den positiven Wirkungen auf Luftqualität und Gesundheit werden sich weitere Ver
besserungen ergeben, z. B. bei den CO2-Emissionen, der Lärmbelastung oder der Aufent
haltsqualität in der Stadt.  

► Die Stärkung des Umweltverbundes ist ein wesentlicher Baustein der angestrebten Ver
kehrswende. 

12.5 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

12.5.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes“ ist eine Maßnahme, die den Stra
ßenverkehr betrifft. Unter dem Begriff Umweltverbund versteht man die Gruppe der sogenann
ten umweltverträglichen Verkehrsmittel. Das sind im klassischen Sinne: 

► Zu Fuß gehen, 

► Rad fahren,  

► Öffentlicher Personennahverkehr. 

In jüngerer Zeit werden auch Angebote geteilter Mobilität, vor allem Car-, Bike- und E-Roller-
Sharing, zum Umweltverbund gezählt.  

Ziel der Maßnahme ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, mehr Wege mit den Verkehrs
mitteln des Umweltverbunds zurückzulegen und weniger mit dem eigenen Pkw zu fahren. 
Dadurch reduziert sich die Pkw-Fahrleistung vor allem innerhalb der Städte. Dies führt zu einer 
Verminderung des Kraftstoffverbrauchs und damit der Abgasemissionen und der CO2-
Emissionen und kann sich auch positiv auf die lokale Luftqualität auswirken. Dadurch verrin
gern sich auch die gesundheitlichen Beschwerden, die durch die Luftverschmutzung verursacht 
werden. Außerdem wird der Verkehrslärm reduziert und die Aufenthaltsqualität in den Städten 
verbessert. 

Aktuell werden in immer mehr Städten auch sogenannte Mobilitätsstationen eingerichtet. Das 
sind Orte, an denen die verschiedenen Verkehrsmittel so vernetzt werden, dass ein leichter Um
stieg möglich ist. Zum Beispiel finden sich dort häufig Haltestellen des ÖPNV, Fahrradbügel, 
Leihfahrräder und Carsharing-Fahrzeuge oder auch Ladesäulen für Elektro-Autos. 
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Nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land wird versucht, den Umweltverbund zu stär
ken. Im ländlichen Raum ist es besonders wichtig, den ÖPNV flexibel und orientiert an der aktu
ellen Nachfrage zu gestalten. Daneben sind hier z. B. auch die Förderung von Fahrgemeinschaf
ten oder Bürgerbussen von Bedeutung.  

 

12.5.2 Wirkung der Maßnahme 

Wenn die Stärkung des Umweltverbundes erfolgreich ist, wird weniger mit dem Pkw gefahren, 
d. h. die Pkw-Fahrleistung wird reduziert. Für die Berechnung der Maßnahmenwirkung wurde 
angenommen, dass sich die Pkw-Fahrleistung innerhalb der Städte bis 2020 um 5% und bis 
2030 um 15% reduziert. Dadurch reduzieren sich die Abgasemissionen, z. B. die NOX-
Emissionen um über 3.000 t/a. Bezogen auf die gesamten NOX-Emissionen des Straßenverkehrs 
(inkl. Außerortsstraßen und Autobahnen) entspricht dies im Jahr 2030 einer Minderung von ca. 
3%. In den Städten, dort wo die Maßnahme wirkt, wird die Wirkung größer sein.  

Die Maßnahme führt dann auch zu einer Verbesserung der Luftqualität, wobei die Wirkung einer 
Einzelmaßnahme allein nicht sehr groß ist. Wichtig ist daher die Umsetzung ganzer Maßnah
menbündel. Eine Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in den Städten, wird auch zu einer 
Minderung der Gesundheitsbelastung der Bevölkerung durch Luftverschmutzung führen. 

 

12.6 Maßnahmenspezifische Kommunikation 

12.6.1 Analyse des IST-Zustands 

Um herauszuarbeiten, welche Akteur*innen mit welchen Themen und über welche Kanäle zum 
Thema Umweltverbund kommunizieren, wurden Webseiten und Social-Media-Kanäle unter
sucht. Basis war eine Analyse der Kanäle Facebook, Instagram und Twitter sowie eine Google-
Stichwortsuche zu den Begriffen Umweltverbund, Verkehrswende und multimodale Mobilität 
bzw. Multimodalität.  

 
Zur Verwendung des Begriffs Umweltverbund in der Kommunikation 

Ein erster Befund war, dass in der bisherigen Kommunikation kaum der Begriff Umweltverbund 
genutzt wird. Das Thema wird unter dem Stichwort Verkehrswende mit der Perspektive, den 
jetzigen Zustand (negativ) zu beschreiben, diskutiert. Dabei wird in vielen Fällen der Autover
kehr kritisch betrachtet, weniger die Vision eines neuen Zustandes entwickelt. Insbesondere in 
den Publikationen der öffentlichen Hand bzw. wissenschaftlicher Institutionen wird häufig der 
Begriff Multimodalität verwendet.  

Darüber hinaus wird das Thema kaum unter dem Aspekt „Verbund“ kommuniziert (außer beim 
Umweltbundesamt und beim VCD). Thematisiert werden eher einzelne Verkehrsmittel. Das birgt 
das Risiko, dass die verschiedenen Verkehrsmittel (wertend) gegeneinander ausgespielt wer
den. Die Kommunikation kann dann gelegentlich auch moralistisch und / oder konfrontativ wer
den.  

Beide Begriffe sind deshalb wenig für eine aktivierende Kommunikation bezogen auf die Stär
kung des Umweltverbunds geeignet: Verkehrswende ist zu wenig zukunftsorientiert und poten
ziell konfrontativ, Multimodalität ist ein Fachbegriff, der vermutlich für viele Zielgruppen nach 
Expertenthema klingt. 
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► Deshalb ist zu empfehlen, Umweltverbund als Begriff in der Kommunikation bewusst stär
ker einzuführen. Es ist ein einfacher leicht verständlicher Begriff, der zudem positiv auf 
die Zukunft ausgerichtet ist und nach positiven Assoziationen wie Kooperation, Gemein
schaft, Stärke im Verbund usw. klingt.  
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Wer kommuniziert auf welchen Kanälen?  

Als Ergebnis der Analyse lassen sich drei Hauptgruppen unterscheiden, die auf unterschiedli
chen Ebenen zum Thema Umweltverbund11 kommunizieren. Darüber hinaus wurde die bishe
rige Kommunikation des Umweltbundesamts zum Thema Umweltverbund separat betrachtet, 
weil diese Kanäle gut für die weitere Kommunikation genutzt werden sollten, insbesondere 
dann, wenn sie eine hohe Reichweite bei den betreffenden Zielgruppen haben.  

 

„Planungsdiskurs“ der Öffentlichen Hand und wissenschaftlicher Institutionen 

Als Fach- und Wissenschaftsthema kommunizieren Kommunen und städtische Einrichtungen 
den Umweltverbund bezogen auf den Stand der Planungen und politischer Ziele. Wissenschaftli
che Institutionen und Behörden befassen sich beispielsweise mit der Verkehrsentwicklung, dem 
Energieverbrauch und den entstehenden Schadstoffen. Der thematische Schwerpunkt liegt also 
vor allem auf der Analyse von wissenschaftlichen Einzelfragen rund um das Thema Verkehrsver
bund. Umsetzungsfragen wie die Vernetzung von Verkehrsanbietern oder die Entwicklung eines 
einheitlichen Tarifs für alle verbundenen Verkehrsmittel stehen eher weniger im Vordergrund. 
Die Kommunikation erfolgt vor allem direkt über die Websites der Behörden, Ämter, Institute 
oder Kommunen und (downloadbare) Publikationen.  

 

„Aktivistendiskurs“ der Initiativen, Vereine und Verbände 

Interessenverbände (z. B. VCD, ADFC) und Initiativen (v.a. Radverkehr wie z. B. Ökolöwe 
Leipzig) kommunizieren vor allem mit dem Ziel, den Rad- und Fußverkehr zu stärken. Sie sind 
wichtige Multiplikatoren mit einer eigenen, sehr sichtbaren Öffentlichkeitsarbeit. Auf Social-Me
dia-Kanälen ist dieser Diskurs sehr dominant. Insbesondere die Kommunikation einzelner Initia
tiven auf Social Media Kanälen wie Instagram ist dabei oft emotional und konfrontativ (Gegenei
nander der Verkehrsmittel)12. 

 

Produktkampagnen der Kommunen und Landkreise  

Dort, wo bereits Maßnahmen umgesetzt oder angestoßen werden, gibt es klassische Werbekam
pagnen der Umweltverbünde (Verkehrsbetriebe / Mobilitätsanbieter / Kommunen bzw. Land
kreise), die über digitale (Websites, Apps) und klassische Medien (Plakate im Stadtraum, Radio
werbung etc.) laufen13. Diese Kampagnen sind konkret auf Produkte bezogen (was kann ich in 
meiner Stadt wie nutzen und wie buche ich es?) und haben im Idealfall eine einheitliche Gestal
tung der beteiligten Produkte (Wiedererkennung, Corporate Design für Kampagnen). Ziel dieser 
Kampagnen ist, auf das „Produkt“ Umweltverbund aufmerksam zu machen und Verbraucher*in
nen zur Nutzung der verbundenen Verkehrsmittel zu motivieren. Sie sind unterhaltsam angelegt 
und betonen vor allem die einfache Nutzung im Alltag (Buchbarkeit, Tarife, Verfügbarkeit von 
Verkehrsmitteln).  

 

 

 

11 Google-Stichwortsuche nach den Begriffen „Umweltverbund“, „Multimodalität“ und „Verkehrswende“ 
12 Vgl. Hashtags wie #umweltverbund, #ChangingCities, #Verkehrswende (jeweils städtische Aktionen), #Volksentscheid Fahrrad, 
#schönerverkehren, anjes.tjarks (grüner HH Senator für Verkehr und Mobilitätswende), #criticalmass (itstartedwithafight.de, auch 
viele städtische Initiativen) 
13 Beispiel Dresden: https://www.mobi-dresden.de/#start 

https://www.mobi-dresden.de/%23start
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Kommunikation des Umweltbundesamtes zum Thema 

Das Umweltbundesamt kommuniziert bereits für alle beteiligten Zielgruppen sehr umfassend 
mit verschiedenen Formaten. Diese Kanäle und Formate sollten deshalb unbedingt für die wei
tere Kommunikation in den Maßnahmenplan mit eingebunden werden. Dazu zählen beispiel
weise folgende Formate:  

► Website: Die Seite „Nachhaltige Mobilität“ (vgl. UBA 2020g) des UBA enthält Studien zu den 
einzelnen Verkehrsmitteln. Der Umweltverbund taucht nicht explizit als Dachthema auf, son
dern verbunden mit anderen Themen, zum Beispiel sehr ganzheitlich gedacht unter dem 
Thema „Die Stadt für Morgen“ (vgl. UBA 2022d). 

► Die Veranstaltungsreihe „Kommunal mobil“ ist ein sehr gutes Format, um die Zielgruppe der 
Initiatoren in den Verwaltungen anzusprechen (vgl. UBA 2022e).  

► Die mediale Aufmerksamkeit rund um aktuelle Anlässe wie beispielsweise die „Europäische 
Mobilitätswoche“ wird gezielt genutzt, um das Thema zu kommunizieren und Reichweite zu 
erhöhen.  

► Darüber hinaus ist das Umweltbundesamt auf mehreren Social-Media-Kanälen aktiv mit ei
ner relativ hohen Reichweite bei relevanten (themenaffinen, eher jüngeren) Zielgruppen14.  

	

12.6.2 Zielgruppen 

Für eine ganzheitliche Kommunikation zum Umweltverbund sollten folgende Zielgruppen ange
sprochen werden:  

Initiator*innen und potenzielle Netzwerkpartner*innen 

► Entscheider*innen in Kommunen und Landkreisen (Verwaltungsspitze) 

► Mobilitätsunternehmen 

⚫ (Kommunale) Verkehrsbetriebe: Als kommunale Unternehmen haben sie eine zentrale 
Rolle bei der Ausgestaltung des Umweltverbundes, stellen sie doch zentrale Verkehrs
mittel wie Tram, U-Bahn und Busse. Darüber hinaus sind sie wichtige Multiplikatoren bei 
der Ansprache der Verbraucher*innen (z. B. durch die Kommunikation mit Abo-Kund*in
nen).  

⚫ Mobilitätsunternehmen: z. B. Bike- oder Car-Sharing Unternehmen. Diese Unternehmen 
wollen bzw. müssen Nutzer*innenzahlen erhöhen. Sie haben in der Regel ein Interesse 
an Kooperationen und gemeinsamen Kampagnen, insbesondere, um neue Nutzer*innen
gruppen anzusprechen. Sie sind durch ihre Kund*innen zugleich wichtige Multiplikato
ren in der Kommunikation mit Endverbraucher*innen.  

⚫ Initiativen insbesondere außerhalb von Großstädten: Geteilte Mobilität ist vor allem in 
Großstädten verbreitet. Für Kleinstädte und ländliche Räume müssen jedoch angepasste 
Lösungen gefunden werden. Deshalb sollten vorhandene Aktivitäten und Initiativen un
bedingt mit einbezogen werden15.  

 

14 www.instagram.com/umweltbundesamt/ (20.000 Abonnenten), www.facebook.com/umweltbundesamt.de (ca. 27.000 Abonnen
ten), https://twitter.com/umweltbundesamt (78.000 Follower), Stand Oktober 2020. 

15 Vgl. zum Beispiel die Initiative von Einwohner*innen der Stadt Zwickau: https://www.teilauto.net/carsharing/neuigkeiten/bei
trag/carsharing-in-kleinen-stadten-zwickau 

https://www.instagram.com/umweltbundesamt/
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de
https://twitter.com/umweltbundesamt
https://www.teilauto.net/carsharing/neuigkeiten/beitrag/carsharing-in-kleinen-stadten-zwickau
https://www.teilauto.net/carsharing/neuigkeiten/beitrag/carsharing-in-kleinen-stadten-zwickau
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Endverbraucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen 

► Affine	Gruppen	

⚫ ÖPNV-Nutzer*innen: Menschen, die bereits Angebote des ÖPNV nutzen. Insbesondere 
diejenigen, die Zeitkarten-Abos haben, können über die Kommunikationskanäle der Ver
kehrsbetriebe informiert werden und zugleich attraktive Angebote erhalten. Sie werden 
damit potenzielle Botschafter*innen des neuen Angebots.  

⚫ 18-	bis	25-Jährige: Diese Altersgruppe hat in der Regel noch kein eigenes Auto und 
nutzt allein deshalb den ÖPNV. Darüber hinaus gibt es häufig noch kein lang eingeübtes 
Mobilitätsverhalten und eine große Offenheit für Neues. Diese Altersgruppe kann sowohl 
über die Kommunikation der Verkehrsbetriebe als auch über Social-Media-Kanäle mit 
konkreten Angeboten angesprochen werden. Social-Media-Kanäle bieten darüber hinaus 
den Vorteil, dass die Kommunikation innerhalb der Zielgruppe sehr interessenspezifisch 
ausgestaltet werden kann.  

► Potenzialgruppen	

⚫ Temporäre	Auto-Nutzer*innen: Dazu zählen Car-Sharing-Nutzer*innen ebenso wie 
eine große Gruppe städtischer Autofahrer*innen die grundsätzlich bereit wären, das 
Auto stehen zu lassen. Sie brauchen oft nur einen zusätzlichen Anreiz (z. B. ein passendes 
Angebot), um tatsächlich neue Formen der Mobilität auszuprobieren. Sie können über 
die Kommunikationskanäle der Car-Sharing-Anbieter*innen, über Werbung angespro
chen werden, die wahrgenommen wird, während sie im Stau stehen (Plakate Stadtraum, 
an der Rückseite von Bussen, Radiospots während der Stoßzeiten).  

⚫ Bürger*innen	in	einer	Veränderungsphase: Veränderungen oder eine neue Lebens
phase sind oft sowieso ein Anlass, sein Verhalten zu verändern. Zu dieser Zielgruppe 
zählen z. B. Menschen, die während der Pandemie aufs Fahrrad umgestiegen sind, Neu
bürger*innen einer Stadt oder junge Familien. Neubürger*innen können direkt in Zu
sammenhang mit der Anmeldung mit Angeboten angesprochen werden. Die Lebensver
änderung kann hier als Chance für den Umstieg genutzt werden, um z. B. ein vergünstig
tes ÖPNV-Abo anzubieten.  

► Nicht-affine	Gruppen	

⚫ Autofahrer*innen: Wesentliche Motive, das Auto zu nutzen, sind Unabhängigkeit und 
das Bedürfnis nach Individualität. Autofahrer*innen sind deshalb idealerweise als Indivi
dualist*innen anzusprechen, z. B. mit flexiblen, auch temporär nutzbaren Angeboten. Au
tofahrer*innen werden idealerweise über Werbung im öffentlichen Raum und im Radio 
angesprochen, die wahrgenommen wird, während man z. B. im Stau steht.  

► Multiplikator*innen: Über Multiplikator*innen erreicht man mit relativ einfachen Mitteln 
eine große Zielgruppe. Sie sollten deshalb ganz gezielt in die Kommunikation eingebunden 
werden. Zu den relevanten Multiplikator*innen beim Thema Umweltverbund zählen:  

⚫ Umweltbundesamt: Insbesondere in der Kommunikation mit der Zielgruppe „Initia
tor*innen“ kann das UBA eine zentrale Rolle spielen, Informationen bereitzustellen und 
Handlungsanreize zu schaffen. 

⚫ Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbünde und Car-Sharing-Anbieter*innen: Ansprache der 
Kund*innen über die hauseigenen Kommunikationskanäle. 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

194 

 

⚫ Städtische Initiativen und Verbände: Ansprache affiner Nutzer*innen über die eigenen 
Kanäle. 

⚫ (Fach-)Medien 

⚫ Unternehmen (Angebote für Mitarbeitende: Nutzung des Verkehrsverbunds als „Dienst
wagen“) 

12.6.3 Kommunikationsziele 

Folgende Ziele sollen mit den Kommunikationsmaßnahmen erreicht werden: 

Bei Initiator*innen (Verwaltungsspitze der Kommunen und Landkreise)  

► Information zum und Akzeptanz für das Thema  

► Handlungsanreize schaffen und Umsetzungskompetenz stärken 

► Kooperationen und Verbünde initiieren 

 

Endverbraucher*innen:  

► Information zu den Nutzungsmöglichkeiten 

► Akzeptanz für die Angebote des Umweltverbunds erhöhen 

► Zur multimodalen Verkehrsnutzung motivieren 

12.6.4 Strategischer Ansatz 

Grundlage für die Kommunikation zum Umweltverbund sollte ein ganzheitliches Kommunikati
onskonzept von der Verwaltungsspitze zu den Verbraucher*innen sein. Um neben politischen 
Zielen auch die Bedürfnisse der Nutzer*innen vor Ort zu berücksichtigen, empfiehlt sich ein 
frühzeitiges Einbinden der verschiedenen Akteur*innengruppen über geeignete Beteiligungsfor
mate.  
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Abbildung 48: Vom innersten Kreis zu den Bürger*innen   

 

 
(Bildquelle: Eigene Darstellung) 

Partizipative kommunale Kommunikation kann in einer Grafik mit Kreisen gut dargestellt wer
den. Will sich eine Kommune intensiv mit dem Thema Umweltverbund beschäftigen, ist es zent
ral, dass die Verwaltungsspitze für dieses Thema gewonnen wird. Dazu zählen die obersten Ent
scheidungsträger*innen aus Politik und Verwaltung ebenso wie etwa die Leitungsebene der Ver
kehrsbetriebe. Gelingt dies nicht, ist es wichtig, dass kein*e wesentliche*r Entscheider*in grund
sätzlich gegen die anstehenden Veränderungen ist. Ferner sind Stakeholder*innen aus weiteren 
Verwaltungsteilen, Handels- und Handwerkskammern, Unternehmen und Verbänden, aber auch 
Bildungsinstitutionen gefragt.  

Kommunikation mit den Initiator*innen 

Die Kommunikation für die Zielgruppe Initiator*innen muss dabei den jeweiligen Planungs- und 
Entwicklungsstand berücksichtigen. So ist zu unterscheiden, ob es zunächst vor allem darum 
geht, überhaupt Akzeptanz und das Erkennen eines Handlungsbedarfs innerhalb der Verwaltung 
zu schaffen, oder ob eine Kommune beispielsweise schon viele Maßnahmen des Umweltverbun
des umgesetzt hat und eher an einer Weiterentwicklung im Rahmen von Austausch und Koope
rationen interessiert ist.  

Ein erster Schritt sollte sein, die Kommunen und Landkreise durch Kommunikations- und PR-
Maßnahmen sichtbar zu machen, zu fördern, Anerkennung zu zeigen und damit einen Anreiz 
zum Handeln zu schaffen. Zu empfehlen sind Formate wie beispielsweise Auszeichnungen und 
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öffentliche politische Anerkennung, aber auch positive Medienberichterstattung über gute Bei
spiele oder das Initiieren eines Rankings (Stärkung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit).  

Im Anschluss werden die Medien und die verschiedenen Bürger*innen-Zielgruppen einbezogen. 
Beteiligungsformate für Bürger*innen haben in diesem Zusammenhang zwei Funktionen:  

► das Mobilitätsverhalten und die Bedürfnisse der Nutzer*innen in die Planung einfließen zu 
lassen und 

► über den Umweltverbund zu kommunizieren und ihn bei einem größeren Kreis bekannt zu 
machen. 

Kampagne für Angebote des Umweltverbunds 

Über Bürger*innenbeteiligung wird immer nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung erreicht. 
Deshalb ist es sinnvoll, mit einer weitergehenden Kommunikations- und Kampagnenarbeit zu 
beginnen, wenn erste Entscheidungen getroffen oder sogar schon konkrete Angebote im Stadt
raum nutzbar sind. Nur so kann es gelingen, relevante Teile der Bevölkerung zu einer Verhal
tensänderung zu bewegen und damit dem politischen Vorstoß die wichtigen Anfangserfolge zu 
verschaffen.  

Hier kommen die klassischen Werkzeuge der Kampagnenarbeit zum Einsatz: Von der Entwick
lung einer einheitlichen Designsprache über Online-Maßnahmen und Social Media, von den viel
fältigen Tools der Pressearbeit bis zu Printmaterialen, Give-aways oder Aktionen, von der Identi
fizierung von „Quartiersbotschafter*innen“ vor Ort bis zum „InstaWalk“, einem im Social-Media-
Kanal Instagram gängigen Format, können die unterschiedlichsten Mittel zum Einsatz kommen. 
Ein zu frühes Einbinden der allgemeinen Öffentlichkeit sollte allerdings vermieden werden, da 
sich Entscheidungsträger*innen aus dem innersten Kreis übergangen fühlen könnten (vgl. Adler 
et al. 2018, S. 14). 

Die Gestaltung der Kampagne sollte folgende Anforderungen erfüllen:  

► Es kommt darauf an, in der Kommunikation Anreize für den Umstieg zu schaffen. Spaß, 
Freude, ein gutes Gewissen und eine gute Geschichte sind zentral. 

► Die Kampagne muss möglichst konkrete Produkte und Angebote kommunizieren und deut
lich machen, wie die konkrete Nutzung und Ausgestaltung vor Ort aussieht (Angebote, Ta
rife, Buchungsmöglichkeiten). 

► Eine Chance ist der Anschluss an öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Stadtradeln oder die 
Europäische Mobilitätswoche, um Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. 

► Wichtig ist eine hohe Wiedererkennung und ein einheitliches Corporate Design, das sowohl 
die Werbemittel als auch (im Idealfall) die Produkte und Angebote prägt. 

► Ein Slogan und / oder ein eingängiger, individuell auf die lokalen Begebenheiten bezogener 
Name für den Umweltverbund weckt Sympathie, sorgt für Identifikation und erhöht die 
Reichweite durch Weiterempfehlung (Beispiel Dresden: Babucabi als Begriff für die verbun
dene Nutzung von Bahn – Bus – Carsharing – Bike). 

► Verkehrsbetriebe, Unternehmen und Verbände als Multiplikator*innen nutzen. Denkbare 
Maßnahmen sind hier das Anschreiben von Abo-Kund*innen der Verkehrsbetriebe oder die 
Ansprache von Mitarbeitenden von Unternehmen. 

► Jede Kampagne muss lokal auf die Themen und Zielgruppen vor Ort ausgerichtet sein. Des
halb lässt sich in diesem Fall keine allgemein anwendbare Maßnahmenplanung entwickeln.  
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Best practice Beispiel Karlsruhe 

Karlsruhe zählt zu jenen Städten, in der die Kampagne „Kopf an: Motor aus“ 2009 gestartet 
wurde – am Anfang mit Mitteln des Bundesumweltministeriums.  

Heute führt Karlsruhe die Kampagne in Form von Einzelaktionen mit eigenen Geldern durch. Die 
Erfolge in der Veränderung bei der Wahl des Verkehrsmittels (Modal Split), weg vom Auto, hin 
zum Fahrrad, und die gestiegene Akzeptanz in der Bevölkerung für die Förderung des Radver
kehrs werden von der Stadt auch auf die kontinuierliche Begleitung durch Öffentlichkeitsarbeit 
zurückgeführt. Als größte Erfolge gelten: Ein Anstieg des Radverkehrsanteils von 16 Prozent im 
Jahr 2002 auf 25 Prozent im Jahr 2012 und ein Anstieg des Zu-Fuß-Anteils von 22 auf 24 Pro
zent, bei gleichzeitiger Reduktion des MIV-Anteils von 43 auf 34 Prozent (Omniphon 2012).  

Die Stadt zog daraus für sich das Fazit, dass die Förderung von Fuß- und Radverkehr ein Bündel 
von „harten“ Infrastrukturmaßnahmen – zu nennen sind vor allem ein Radroutennetz vom 
Stadtrand in die Innenstadt, erweiterte Parkmöglichkeiten für Radfahrer*innen und die Reduk
tion von Autoverkehr auf zentralen Plätzen – und von flankierenden „weichen“ Kommunikati
onsmaßnahmen nötig macht (Böhler-Baedecker et al. 2010). 

 

Fazit 

Blickt man auf die beteiligten Akteur*innen in der Kommunikation, wird sofort deutlich, dass die 
Kommunikation mit Endverbraucher*innen (also die konkrete Bewerbung von Angeboten im 
Umweltverbund) erst dann möglich ist, wenn die Kommune oder der Landkreis überhaupt ent
sprechende Angebote vorhält, also eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Dazu gehö
ren neben den Verkehrsmitteln selbst Tarifpakete, die verschiedene Verkehrsmittel des Umwelt
verbundes einschließen und ein einfaches Buchungssystem. Voraussetzung für die Umsetzung 
ist damit zunächst die Vernetzung der Partner (Kommune, Verkehrsmittelanbieter etc.).  

Erster Adressat in der Kommunikation zum Umweltverbund müssen deshalb die Kommunen 
und Landkreise sein, da nur sie entsprechende Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, Ver
kehrsmittelangebote usw. schaffen können. Auffällig ist hier, dass der Diskurs dazu bisher eher 
wissenschaftsgetrieben ist und Umsetzungsfragen wie die Vernetzung der Akteur*innen, attrak
tive Tarife oder die technischen Voraussetzungen einer einfachen Buchbarkeit eher selten im 
Mittelpunkt stehen.  

Wichtigstes Kommunikationsziel bei den Zielgruppen Kommunen und Landkreise sollte sein, ein 
Bewusstsein für die Rolle als Kommunikator*in / Impulsgeber*in / Vernetzer*in bei der Umset
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse in ein konkretes Angebot vor Ort zu schaffen. Dabei müs
sen die Unterschiede zwischen Stadt und Land berücksichtigt werden. Im ländlichen Raum 
kommt erschwerend hinzu, dass hier unter Umständen mehrere Verkehrsverbünde kooperieren 
müssen.  

Initiativen und Verbände können dabei eine wesentliche Verstärker- oder Multiplikator*innen
rolle übernehmen. Sie kommunizieren stark über Veranstaltungen und Social-Media-Kanäle. Be
sonders gut geeignet sind hier vor allem breit aufgestellte Verbände, die viele Zielgruppen im 
Blick haben und auch erreichen wie beispielsweise der VCD oder der ADFC.  

Produktwerbung, die Verkehrsteilnehmer dazu bringen soll, auf umweltfreundliche Verkehrs
mittel umzusteigen oder sie verstärkt zu nutzen, kann als klassische Kampagne ausgestaltet 
werden.  
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13 Verkehr: Maßnahme „Förderung Elektromobilität“   

13.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

13.1.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme 

Aktuell gibt es in vielen Ländern verschiedene Formen der Förderung von Elektro-Fahrzeugen, 
die auf regulatorischen (z. B. gebührenfreie Nutzung von Straßen oder Parkplätzen, Zufahrtsbe
rechtigungen), steuerlichen (Befreiung von Kfz-Steuer, Zulassungsteuer) und finanziellen Anrei
zen (Kaufprämien, Zuschüsse) oder Kombinationen davon basieren. 

Um die im aktuellen Klimaschutzgesetz für Deutschland festgelegten Klimaziele zu erreichen, 
sollten gemäß Koalitionsvertrag bis 2030 mindestens 15 Mio. Elektro-Pkw zugelassen sein und 
1 Mio. öffentlich zugängliche Ladepunkte zur Verfügung stehen. Um dies zu erreichen, hat die 
Bundesregierung verschiedene Fördermaßnahmen beschlossen, wie z. B. Kaufprämien, Steuer
vergünstigungen oder Zuschüsse zur Verbesserung des Ausbaus von Ladeinfrastruktur. Einige 
Bundesländer, Kommunen und Städte fördern den Umstieg auf emissionsarme Mobilität mit ei
genen Produkten noch stärker. Entsprechend erfolgt die Förderung der Elektromobilität in 
Deutschland bereits heute schon durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. 

In (Allekotte et al. 2023) sind in dem Maßnahmenbündel „Förderung Elektromobilität“ verschie
dene Einzelmaßnahmen enthalten, die direkt oder indirekt den Hochlauf der Elektromobilität 
unterstützen. Diese sind im Folgenden aufgeführt, ergänzt um weitere Erläuterungen: 

► EU-CO2-Standards für Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge (die aktuellen EU-
Verordnungen fordern sowohl für Pkw als auch für Nutzfahrzeuge zukünftig sinkende mitt
lere CO2-Flottengrenzwerte bei den Neuzulassungen. Diese Anforderung ist an die Hersteller 
adressiert, die bei Nichteinhaltung Strafen zahlen müssen.) 

► Novelle der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (an der Novellierung wird 
derzeit gearbeitet, Ziel ist es, Kunden und Kundinnen zukünftig mit detaillierteren Einzelan
gaben als bisher besser über die Verbrauchswerte von Pkw zu informieren; dies soll den 
Vergleich zwischen E-Pkw, Hybrid-Pkw, Brennstoffzellen-Pkw und Verbrenner-Pkw trans
parenter gestalten)  

► Steigerung des Anteils umweltschonend betriebener Kraftfahrzeuge im Fuhrpark des Bun
des (Vorbildfunktion) 

► Kaufprämie für elektrische Fahrzeuge (Eine Kaufförderung für E-Fahrzeuge gibt es seit Juni 
2016.	Ab 1. Januar 2023 soll sich die Förderung für elektrische Fahrzeuge nur noch auf 
Kraftfahrzeuge konzentrieren, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. 
Das bedeutet, dass dann nur noch batterie- und brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge mit 
dem staatlichen Umweltbonus gefördert werden. Der Anteil der Hersteller soll auch zukünf
tig 50% der Gesamt-Bundesförderung betragen und bei der Bestimmung der Gesamtförde
rung noch hinzukommen. Ab dem 01.09.2023 soll die Förderung auf Privatpersonen be
schränkt werden. Eine Ausweitung auch auf Kleingewerbetreibende und gemeinnützige Or
ganisationen wird noch geprüft.) 

► Förderung des Ladeinfrastrukturausbaus (verschiedene Förderprogramme wurden bereits 
in den letzten Jahren aufgelegt und mittlerweile abgeschlossen. Im Rahmen des aktuellen 
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Förderprogramm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutsch
land“ stellt das BMDV von Sommer 2021 bis Ende 2025 insgesamt 500 Millionen Euro zur 
Verfügung) 

► Förderung des Kaufs von E-Lkw und des Aufbaus öffentlicher und privater Versorgungsinf
rastruktur für elektrische Nutzfahrzeuge (Mit dem Förderprogramm nach der „Richtlinie 
über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimascho
nenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene 
Nutzfahrzeuge (reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufladbare Hybridelektrofahr
zeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge)“ (Richtlinie KsNI) sollen die Treibhausgasemissionen 
durch den Einsatz von alternativen Antrieben und Kraftstoffen im straßengebundenen Gü
terverkehr gesenkt werden. Der Bund gewährt hierzu Zuschüsse. Eine aktuelle Auflistung 
möglicher Förderungen auf Bundes- und Länderebene findet sich z. B. unter my-eRoads.de, 
eines im Auftrag des BMWK gestellten Lkw-Beratungstools mit Datenbanken zu den verfüg
baren E-Lkw und Ladesäulen und zu Fördermöglichkeiten von Fahrzeugen und Infrastruk
tur.) 

► Unterstützung bei der Transformation der Automobilindustrie (Zukunftsfonds Automobilin
dustrie des BMWK mit einem Umfang von 1 Mrd. € für die Jahre 2021 bis 2025) 

► Beschleunigung von Planung und Umsetzung neuer Infrastrukturen (Maßnahmengesetzvor
bereitungsgesetz und Planungsbeschleunigungsgesetz III) 

► Vergünstigte Besteuerung von elektrischen Dienstwagen und andere steuerliche Vorteile (z. 
B. können Beschäftigte, die vom Arbeitgeber ein Elektroauto als Dienstwagen gestellt be
kommen, von einem Steuervorteil im Vergleich zum konventionellen Verbrenner profitieren. 
Auslaufen wird diese Sonderbedingung für E-Autos nach aktuellem Stand Ende 2030.) 

► Kraftfahrzeugsteuer: stärkere Gewichtung der CO2-Komponente für Pkw und verlängerte Ge
währung der Befreiung für erstzugelassene reine Elektrofahrzeuge (Eine Gesetzesänderung 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, die für Neuzulassungen seit 1. Januar 2021 gültig ist, führt 
zu einer stärkeren Gewichtung der CO2-Komponente und zu einer steuerlichen Förderung 
emissionsreduzierter Fahrzeuge.) 

► Umsetzung der Clean Vehicle Directive (mit dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Stra
ßenfahrzeuge werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe verbindliche Minderungsziele 
für emissionsarme und -freie Pkws, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, insbesondere für 
Busse im ÖPNV für die Beschaffung vorgegeben) 

► Sonderabschreibung für elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge bis 2030 (bei der Anschaf
fung von Elektro-Nutzfahrzeugen ist im Jahr der Anschaffung neben der normalen steuerli
chen Abschreibung eine Sonderabschreibung in Höhe von 50% der Anschaffungskosten 
möglich) 

► Förderung von umweltfreundlichen Bussen (In den letzten Jahren wurde bereits durch ver
schiedene Förderaufrufe des BMDV die Beschaffung von Bussen mit alternativen Antrieben 
auf Basis von Batterie-, Batterieoberleitungs- und Brennstoffzellentechnologie sowie von 
Bussen, die zu 100 % mit aus Biomasse erzeugtem Methan betrieben werden, gefördert. Da
neben wurde die Beschaffung von Lade- sowie Wasserstoff- und Methan-Betankungsinfra
struktur für den Betrieb der Busse und die Erstellung von Machbarkeitsstudien unterstützt.) 

Wie dieser Auflistung zu entnehmen ist, erfolgt die Förderung der Elektromobilität aktuell aus 
vielen Richtungen, z. B. durch gezielte Verschärfung von Gesetzen und Verordnungen, über die 
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direkte Förderung beim Ausbau von Ladeinfrastruktur, Kaufprämien für E-Fahrzeuge oder der 
Gewährung von Steuervorteilen für E-Fahrzeuge. Auch die Umsetzung des Planungsbeschleuni
gungsgesetzes wird indirekt die Elektromobilität fördern. 

Einzelmaßnahmen können wiederum in unterschiedlicher Art und Weise ausgestaltet sein, wie 
der folgende Exkurs zu der Einzelmaßnahme “Prämien“ zeigt. 

Exkurs Prämien: 

Prämien	für	die	Abschaffung	eines	Altfahrzeuges	oder	die	Neubeschaffung	eines	besonders	emissi
onsarmen	bzw.	emissionsfreien	Fahrzeuges	können	dazu	beitragen	die	Fahrzeugflotte	beschleunigt	
zu	verjüngen	und	ggfs.	–	in	Abhängigkeit	der	Ausgestaltung	der	Maßnahme	–	Anreize	zu	setzen	
kein	Neufahrzeug	anzuschaffen,	sondern	verstärkt	den	Umweltverbund	(ÖPNV,	Rad-/Fußverkehr,	
Carsharing)	zu	nutzen.	Ziel	solch	einer	Förderung	ist	es,	aufgrund	der	beschleunigten	Flottenver
besserung	bzw.	Fahrzeugabschaffung	die	verkehrsbedingten	Luftschadstoffemissionen	und	CO2-
Emissionen	zu	reduzieren.	

Die	Maßnahme	kann	unterschiedlich	ausgestaltet	werden,	wie	folgende	Beispiele	zeigen:	

► Abwrackprämie:	Im	Jahr	2009,	in	der	Zeit	der	Finanzkrise,	wurde	in	Deutschland	bereits	eine	
Abwrackprämie	eingeführt.	Wurde	ein	mindestens	neun	Jahre	altes	Auto	verschrottet	und	ein	
neues	bzw.	ein	Jahreswagen	gekauft,	gab	es	vom	Staat	eine	Prämie	von	2.500	€.	An	konkrete	
Umweltkriterien	für	das	Neufahrzeug	war	diese	Prämie	nicht	geknüpft.	

► Umweltprämie	/	Abwrackprämie:	Der	Rückkauf	von	Diesel-Pkw	Euro	4	und	schlechter	durch	
die	Automobil-Hersteller	bei	Kauf	eines	modernen	Neuwagens	ist	Teil	der	Vereinbarungen	des	
Diesel-Gipfels	2017.	Ziel	ist	es,	vor	allem	ältere	Diesel-Pkw,	die	noch	sehr	hohe	NOX-Emissionen	
freisetzen,	beschleunigt	aus	der	Flotte	zu	entfernen,	um	dadurch	insbesondere	die	innerstädti
schen	Luftschadstoffbelastungen	(NO2-Immissionen)	zu	reduzieren.	Diese	Möglichkeit	eines	
Preisnachlasses	durch	den	Hersteller	besteht	in	Deutschland	seit	August	2017.	

► Kaufprämie	/	Umweltprämie	/	Innovationsprämie	/	Umweltbonus:	Aktuell	wird	in	Deutschland	
die	Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen	(neue	oder	junge	gebrauchte)	mit	einem	Zuschuss	ge
fördert,	der	zum	Teil	von	Bund	und	zum	Teil	vom	Hersteller	bezahlt	wird.	Diese	Kaufförderung	
besteht	seit	Juni	2016	und	wurde	in	den	Folgejahren	mehrmals	modifiziert	bzw.	erhöht.	Haupt
ziel	dieser	Förderung	ist	es,	den	Anteil	an	Elektrofahrzeugen	möglichst	schnell	zu	erhöhen,	um	
die	direkten	CO2-Emissionen	des	Verkehrssektors	zu	senken	und	damit	das	im	Klimaschutzge
setz	festgelegte	CO2-Reduktionsziel	bis	2030	für	den	Verkehrssektor	zu	erreichen.	

► SCRAP-IT	Programm	in	Kanada:	Das	Beispiel	der	kanadischen	Ausgestaltung	einer	Abwrack
prämie	wird	in	(Oehlmann	et	al.	2019)	beschrieben	und	die	Möglichkeit	einer	Übertragung	auf	
Deutschland	diskutiert.	Das	Programm	wurde	in	Kanada	1996	eingeführt	und	existiert	mittel
weile	seit	über	25	Jahren.	Ziel	ist,	es	für	die	Entsorgung	alter	Pkw	Zuschüsse	zu	sauberen	Ver
kehrsalternativen	zu	erhalten.	Es	stehen	dabei	aktuell	die	folgenden	Fördermöglichkeiten	zur	
Verfügung:	Zuschuss	zum	Kauf	eines	neuen	oder	gebrauchten	Elektro-Fahrzeugs	(BEV	oder	
Plug-In	Hybrid),	Gutschein/Abo	zur	Nutzung	des	ÖPNV,	Zuschuss	zum	Kauf	eines	Elektro-Fahr
rades,	Zuschuss	zur	Teilnahme	an	Car-Sharing-Systemen,	Bargeld.	

In	(Blanck	et	al.	2021)	wird	zu	der	Maßnahme	„Kaufprämie	für	elektrische	Pkw	und	leichte	Nutz
fahrzeuge“	ausgeführt,	dass	Kaufprämien	eine	signifikante	Wirkung	auf	die	Neuzulassungsanteile	
vor	allem	dann	haben,	wenn	diese	mit	weiteren	Instrumenten	kombiniert	werden.	Als	Beispiele	
werden	Steuerbegünstigungen	(z.	B.	Bonus-Malus-System	bei	einer	Neuzulassungssteuer),	Privile
gien	(z.	B.	die	Erlaubnis,	Busspuren	zu	nutzen),	freies	Parken	oder	eine	Reduktion	bei	der	Maut	an
geführt.	Es	wird	empfohlen,	ohne	Gegenfinanzierung	innerhalb	der	Pkw-Käufe	die	Kaufprämie	
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nicht	weiterzuführen,	da	die	Gefahr	von	Mitnahmeeffekten	(beim	Hersteller	durch	erhöhte	Preise,	
beim	Kunden	über	Vorziehen	seines	sowieso	geplanten	Neukaufs	eines	E-Pkw)	und	Rebound-Effek
ten	(z.	B.	aufgrund	der	günstigeren	Kaufpreise	ein	Ansteigen	des	Pkw-Bestandes	und	der	Fahrleis
tungen)	besteht	und	vor	allem	Besserverdienende	davon	profitieren.	Für	die	Gegenfinanzierung	
wird	eine	deutlich	höhere	Kfz-Steuer	für	Verbrenner	(Bonus-Malus-System)	empfohlen.	Es	wird	
empfohlen,	bei	neu	zugelassenen	Pkw	die	Steuer	deutlich	nach	den	CO2-Emissionen	zu	spreizen,	vor
zugsweise	im	ersten	Jahr	der	Zulassung	oder	alternativ	gleichmäßig	über	alle	Jahre.	Die	Erhöhung	
soll	sicherstellen,	dass	batterieelektrische	Fahrzeuge	auch	ohne	Kaufprämie	kostengünstiger	sind	
als	typische	verbrennungsmotorische	Fahrzeuge.			

In	(UBA	2021f)	wird	ein	entsprechendes	Bonus-Malus-System	für	Deutschland	vorgeschlagen:	„Bei	
einem	Bonus-Malus-System	bekommen	Käufer*innen	eines	besonders	CO2-armen	Autos	einen	Bo
nus	(wie	z.	B.	die	derzeitige	Kaufprämie	für	E-Pkw),	wohingegen	beim	Kauf	eines	Pkw	mit	höheren	
CO2-Emissionen	ein	Malus	gezahlt	werden	muss,	der	zudem	mit	dem	CO2-Ausstoß	ansteigt.	Wer	das	
Klima	belastet,	muss	also	mehr	bezahlen,	und	wer	es	weniger	belastet,	bekommt	einen	Zuschuss.	
Einmalzahlungen	beim	Kauf	eines	Pkw	haben	einen	größeren	Effekt	als	jährliche	Kfz-Steuern.	In	
vielen	europäischen	Ländern	gibt	es	bereits	ein	entsprechendes	System	über	eine	Neuzulassungs
steuer.	In	Deutschland	wäre	es	am	einfachsten	umzusetzen,	wenn	die	Kfz-Steuer	im	Jahr	der	Erstzu
lassung	angehoben	wird.	[…]	Bei	einem	Bonus-Malus-System	finanzieren	nicht	alle	Steuerzahlen
den	den	Kauf	von	E-Pkw,	sondern	nur	diejenigen,	die	sich	einen	CO2-intensiven	Neuwagen	leisten	
können.	Durch	die	Mehreinnahmen	des	Malus	kann	der	Bonus	(die	Kaufprämie)	gegenfinanziert	
werden.“	(UBA	2021f	S.	1).	

Die Maßnahme „Kaufprämie für E-Fahrzeuge“ stellt eine zentrale Maßnahme zur Förderung der 
Elektromobilität in Deutschland dar und hat mit dazu geführt, dass seit ca. Anfang 2020 die 
Neuzulassungen der E-Pkw deutlich zugenommen haben (vgl. Abbildung 49). Im Dezember 
2022 lag der Anteil der reinen Elektro-Pkw an den Neuzulassungen bei 33%, im Februar 2023 
mit 16% deutlich niedriger, da ab Januar 2023 die Förderbedingungen geändert wurden. Ziel 
der EU und der Bundesregierung ist es, dass ab dem Jahr 2035 nur noch Nullemissions-Fahr
zeuge, d. h. E-Fahrzeuge sowie e-fuel betankte Fahrzeuge neu zugelassen werden.  

Bei den Nutzfahrzeugen, insbesondere den Sattelzugmaschinen, ist der Anteil der E-Fahrzeuge 
bei den Neuzulassungen dagegen aktuell noch sehr niedrig. Für diesen Teilsektor, insbesondere 
für die schweren Lkw und Sattelzugmaschinen, sind daher besonders verstärkte Anstrengungen 
notwendig, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Entwicklungen bei der Fahrzeugtech
nik weiter zu beschleunigen. In (BMDV 2022) werden die aktuellen Aktivitäten des BMDV, wie in 
Abbildung 50 dargestellt, beschrieben. Diese sind in einem integrierten Maßnahmenpaket beste
hend aus Fahrzeugförderung, Steuerung des Infrastrukturaufbaus sowie Schaffung eines zielge
richteten regulatorischen Rahmens zusammengefasst. Es wird bereits heute bei den Lkw neben 
den E-Fahrzeugen auch ein starker Fokus auf die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie ge
legt. Im Vergleich zu den Pkw wird der Hochlauf der Elektromobilität für den Nutzfahrzeugsek
tor zeitlich verzögert erwartet. Momentan wird prognostiziert, dass erst nach 2040 nahezu alle 
Neuzulassungen bei den Lkw Nullemissions-Fahrzeugen sein werden. 
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Abbildung 49: Anteil Antriebsarten an Pkw-Neuzulassungen in Deutschland  

 

(Quelle: KBA div. Jg.) 

Abbildung 50: Aktivitäten des BMDV u. aktuelle Entwicklungen auf d. Weg zur Nullemissionslogistik 

 
(Quelle: BMDV 2022) 
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13.1.2 Emissionsseitige Wirkung der Maßnahme 

Das Maßnahmenbündel „Förderung Elektromobilität“ setzt sich aus verschiedenen Einzelmaß
nahmen zusammen, wie oben beschrieben wurde. Eine Wirkungsabschätzung der Einzelmaß
nahmen ist nur eingeschränkt möglich, da große Synergien zwischen den Maßnahmen bestehen, 
die nicht quantifizierbar und die Effekte der Einzelmaßnahmen kaum trennbar sind. Auch ist zu 
berücksichtigen, dass für einige Maßnahmen die Umsetzung bereits begonnen hat und diese im 
WM-Szenario des NLRP von 2019, zumindest teilweise, bereits implizit enthalten sind. 

Daher wurden in (Allekotte et al. 2023) die Einzelmaßnahmen zusammengefasst als Maßnah
menbündel „Förderung der Elektromobilität“ betrachtet und für dieses Maßnahmenbündel das 
Emissionsminderungspotenzial ermittelt. Die Wirkung der Förderung der Elektromobilität 
wurde durch einen Anstieg von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen abgebildet, die an
statt neuer Euro 6/VI Verbrenner-Fahrzeuge in den Bestand kommen. Durch die Reduktion der 
Fahrleistung der Verbrenner-Fahrzeuge ergibt sich eine Reduktion der Abgas- und Verduns
tungs-Emissionen (vgl. Tabelle 15). 

Für die NOX-Emissionen ergibt sich ein Minderungspotenzial von 9 kt/a im Jahr 2030. Bezogen 
auf das gesamte NOX-Minderungspotenzial der zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario 
(97kt) liegt der Anteil der hier betrachteten Maßnahme Förderung Elektromobilität bei 9%.  

Tabelle 15: Förderung Elektromobilität, Maßnahmenwirkung auf die Emissionen 2030  

Emissionsminderung durch die Maßnahmen für 2030 in kt 

Schadstoff 2030 

NOX 9,04 kt 
PM10 /PM2,5 0,54 kt 
NMVOC 6,05 kt 
NH3 1,25 kt 
SO2 0,11 kt 

(Quelle: Allekotte et al. 2023) 

 

Anzumerken ist, dass dieses Maßnahmenbündel und dessen Umsetzung aktuell vor allem unter 
dem Aspekt der Einhaltung der Klimaschutzziele bis 2030 forciert wird. 

Aus anderen aktuellen UBA-Veröffentlichungen stehen nur Abgas-Emissionsminderungspotenzi
ale für die Einzelmaßnahme „Prämien“ zur Verfügung, die im Folgenden kurz beschrieben wer
den. 

In der UBA-Veröffentlichung „Ökonomische Instrumente in der Luftreinhaltung“ (Oehlmann et 
al. 2019) wird eine Ausgestaltung der Maßnahme Abwrackprämie für Deutschland in Anlehnung 
an das Beispiel aus Kanada beschrieben, aber keine konkreten Angaben zum Wirkungspotenzial 
angegeben. Es wird nur darauf hingewiesen, dass bezüglich der Wirkungsprognose die Unsi
cherheit hoch ist. Es ist mit positiven Effekten zu rechnen, d. h. die Emissionen werden gemin
dert, aber möglicherweise sehr viel weniger als vermutet. 

Im NLRP von 2019 ist die Maßnahme nicht enthalten, aber in dem begleitenden UBA-
Forschungsprojekt (Jakobs et al. 2019) wurde eine Wirkungsabschätzung für die folgende Aus
gestaltung einer Umweltprämie durchgeführt: Rückkauf von Diesel-Pkw Euro 4 und älter durch 
die Automobil-Hersteller bei Kauf eines modernen Neuwagens. Das Minderungspotenzial für 
diese Maßnahme wurde unter der Randbedingung ermittelt, dass der Anteil der zu ersetzenden 
Diesel-Pkw Euro 4 und schlechter 25% beträgt und diese Fahrzeuge durch Diesel-Pkw Euro 6 
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ersetzt werden. Die damit erzielbaren NOX-Emissionsminderungen werden mit 2,27 kt für das 
Jahr 2020 und 0,5 kt für das Jahr 2030 angegeben. Das Minderungspotenzial nimmt zukünftig 
bis 2030 deutlich ab, da dann kaum noch Diesel-Pkw Euro 4 (und schlechter) im Bestand sein 
werden, die über diese Maßnahme ersetzt werden könnten. Bezogen auf das NOX-
Minderungspotenzial der zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario (97 kt) liegt der Anteil 
dieser Einzelmaßnahme im Jahr 2030 bei 0,5%.  

 

13.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten 

Um für die Maßnahme „Förderung Elektromobilität“ die Unsicherheiten der NOX-Emissionen zu 
betrachten, wurden Angaben aus dem German Informative Inventory Report 2022 (vgl. IIR 
2022) herangezogen. Es werden hier zur Einschätzung der typischen Unsicherheiten wieder die 
Bandbreiten für die NOX-Emissionen des gesamten Sektors betrachtet (vgl. Tabelle 16). 

Tabelle 16: Unsicherheiten der NOX-Emissionen aus der Quellgruppe Straßenverkehr (road trans
port: 1A3 bi, bii, biii, biv) 

Unsicherheiten in der Quellgruppen 1.A.3.bi, bii, biii, biv  

Teilsektor Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

1A3 bi (passenger cars) - 15,64 + 18,84 

1A3 bii (light duty vehicles) - 18,41 + 22,20 

1A3 biii (heavy duty vehicles and buses) - 17,63 + 21,61 

1A3 biv (mopeds and motorcycles) - 17,11 + 20,71 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen der Quellgruppe Ab
gasemissionen Straßenverkehr (1.A.3.b.i bis 1A biv) wie sie für das Jahr 2020 berichtet wurden. 
Ausgewiesen ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichteten Wert in Prozent. 

 

13.1.4 Auswirkung der Maßnahme auf die Luftqualität 

Die Emissionsminderung durch die Maßnahme „Förderung Elektromobilität“ wird sich flächig 
auf allen Straßen zeigen. 

Die Emissionen des Straßenverkehrs werden bodennah freigesetzt, so dass die dadurch erziel
ten Minderungen der Luftschadstoffbelastung (Immissionen) sich vor allem im Nahfeld der 
Emissionsquellen und damit immissionsseitig in der lokalen Zusatzbelastung zeigen werden. Die 
Freisetzung erfolgt an allen Straßen, damit wird die Wirkung flächig auftreten, außerorts vor al
lem an den Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen und innerörtlich vor allem an den hö
her belasteten Stadtstraßen. Die Emissionen des Straßenverkehrs verursachen nur einen Teil
beitrag zur gesamten Belastung, da zusätzlich die Beiträge der übrigen Quellgruppen aus der nä
heren und weiteren Umgebung, wie z. B. Kleinfeuerungsanlagen, sonstige Feuerungsanlagen im 
Bereich Industrie und Energiewirtschaft, und der Beitrag des regionalen großräumig transpor
tierten Hintergrunds die Gesamtbelastung prägen. 

Emissionsseitig betrachtet entspricht die Wirkung der Maßnahme „Förderung Elektromobilität“ 
im Jahr 2030 einem Anteil im Bereich von ca. 9% der gesamten NOX-Emissionsminderung durch 
die zusätzlichen WAM-Maßnahmen (97 kt/a).  
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Immissionsseitig wird sich entsprechend auch tendenziell eine Reduktion der NO2-
Konzentrationen ergeben sowohl bei der Hintergrundbelastung als auch innerstädtisch an Be
lastungsschwerpunkten, dort durch den höheren lokalen Beitrag des Straßenverkehrs stärker 
sichtbar.  

 

13.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

13.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Der Verkehr ist ein Sektor, in dem das konkrete Verkehrsverhalten, wie z. B. die Wahl des Ver
kehrsmittels und die damit erbrachte Verkehrsleistung, stark von den Kosten beeinflusst wird. 
Darum hat der Staat frühzeitig begonnen unterschiedliche Bereiche im Verkehrsbereich, wie z. 
B. die Anschaffung aber auch den Unterhalt und den Betrieb von Fahrzeugen, mit Steuern, Abga
ben und Gebühren zu belasten. Ursprünglich war die Idee, so die enormen Kosten für den Bau 
und die Unterhaltung von Infrastrukturen wie z. B. Straßen, Brücken, Tunnel, u. Ä. zu finanzie
ren. Doch nicht alle Steuern und Abgaben haben diese Zweckbindung. Die Kfz-Steuer z. B. hat 
keine Zweckbindung. Auch wenn eine solche aktuell diskutiert wird, damit nicht die Allgemein
heit, sondern diejenigen, welche die Infrastrukturen auch tatsächlich nutzen, für deren Kosten 
bezahlen. 

Mit der Erhöhung von Kosten für die Verkehrsteilnehmer*innen lässt sich deren Verkehrsver
halten sehr wirksam steuern, denn mit steigenden Kosten sinkt die Attraktivität von teurem Mo
bilitätsverhalten.  

Umgekehrt lassen sich aber auch positive Anreize schaffen, um das Verkehrsverhalten zu beein
flussen, indem das gewünschte Verhalten billiger und so attraktiver wird. Ein bekanntes Beispiel 
für solche positiven ökonomischen Anreize sind Prämien, also geldwerte Leistungen die jemand 
erhält, wenn das gewünschte Verkehrsverhalten an den Tag gelegt wird. Das bekannteste Bei
spiel ist wohl die Abwrackprämie aus dem Jahr 2009. Diese Prämie in Höhe von 2.500 Euro er
hielten alle, die ein mindestens neun Jahre altes Auto verschrotteten und dafür einen Neuwagen 
kauften. Insgesamt hat der Staat 5 Mrd. Euro ausgezahlt. Ursprüngliches Ziel der Abwrackprä
mie war die allgemeine Ankurbelung der Wirtschaft. Doch schnell wurde klar, dass nun mehr 
moderne Fahrzeuge auf den Straßen fuhren. Moderne Autos verbrauchen jedoch auch weniger 
Treibstoff und stoßen dadurch auch weniger Schadstoffe aus. Alte Fahrzeuge mit hohem Treib
stoffverbrauch verschwanden von der Straße. Insgesamt kam es zu einer Einsparung von ca. 340 
Mio. Liter Kraftstoff bzw. 1 Mio. t CO2. Diese CO2-Einsparung entspricht allerdings nur knapp 1 % 
aller Pkw-Emissionen in Deutschland (vgl. Deutscher Bundestag 2018). 

Mit den Erfahrungen der Abwrackprämie wurde deutlich, dass sich mit Prämien auch umwelt
politische Ziele, wie z. B. die Reduktion von Treibhausgasen und anderen Luftschadstoffen, errei
chen lassen. 

Mit dem Ziel, die Luftschadstoffe und dort insbesondere die Stickstoffoxide zu reduzieren, wurde 
2017 eine weitere Prämie eingerichtet. Die Automobilhersteller kauften alte Diesel-Pkws mit Eu
ronorm 4 und schlechter zurück, wenn gleichzeitig ein moderner Neuwagen gekauft wurde. Ziel 
dieser Prämie war es, alte Diesel-Pkw mit hohem Schadstoffausstoß aus dem Verkehr zu ziehen 
und durch neue abgasärmere und sparsamere Dieselfahrzeuge zu ersetzen. Dadurch sollte die 
Flotte aller Fahrzeuge weiter verjüngt und damit insgesamt schadstoffärmer und sparsamer 
werden. 
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Eine weitere explizite Umweltprämie ist die Förderung bei der Anschaffung eines Elektrofahr
zeuges, um den Anteil der Elektrofahrzeuge in der Fahrzeugflotte zu erhöhen. Ziel ist es, bis zum 
Jahr 2030 insgesamt 15 Mio. Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Finanziert wird die 
Prämie von den Herstellern und der öffentlichen Hand gemeinsam. 

Im Koalitionsvertrag 2021- 2025 hat sich die Bundesregierung das Ziel von 15 Millionen voll
elektrischen Pkw bis 2030 gesetzt. Um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen, ist die 
Förderung stärker auf Klimaschutz ausgerichtet.  Am 1. Januar 2023 tritt die reformierte Förder
richtlinie für den Umweltbonus in Kraft. Mit dem neu gestalteten Umweltbonus werden ab dem 
1. Januar 2023 neu zugelassene und junge gebrauchte Batterie-Elektrofahrzeuge sowie Brenn
stoffzellenfahrzeuge gefördert. 

Ein differenziertes Anreizsystem gibt es in Kanada, das auch für Deutschland vorgeschlagen 
wird. In Kanada kann eine Abwrackprämie nicht nur als Zuschuss beim Kauf eines Elektrofahr
zeugs genutzt werden, sondern auch als Gutschein für den öffentlichen Personennahverkehr in 
Bus und Bahn, als Zuschuss zum Kauf eines Elektro-Fahrrads sowie zur Teilnahme an Car-Sha
ring Angeboten oder als Barauszahlung. 

In vielen Ländern gibt es ähnliche Systeme und Anreize Elektromobilität zu fördern. Meist geht 
es um Vergünstigungen wie steuerliche Befreiung oder Erleichterung, die gebührenfreie Nut
zung von Straßen, Fahrbahnspuren oder von Parkplätzen. 

Kaufprämien für elektrische Pkw haben jedoch den Nachteil, dass der Fahrzeugkauf dann oft 
vorgezogen wird, der weniger umweltschädliche Neuwagen intensiver genutzt wird oder zusätz
liche moderne Fahrzeuge gekauft werden. Außerdem sind Kaufprämien sozial ungerecht, weil 
besserverdienende Personen häufiger davon Gebrauch machen können. Um diese Nachteile zu 
umgehen gibt es integrierte Anreizsysteme die sowohl positive Anreize wie Prämien (Bonus), als 
auch negative Anreize wie Erhöhung der Kosten (Malus) umfassen. Hintergedanke ist, dass die 
Kosten innerhalb des Verkehrsbereichs anders verteilt werden sollten. Dieser Ansatz entspricht 
eher dem Verursacherprinzip, denn er versucht die Kosten für die verursachten Schäden und die 
Nutzung denjenigen Verkehrsteilnehmer*innen anzulasten, welche für diese Schäden auch tat
sächlich verantwortlich sind. Das heißt, dass unerwünschtes Verkehrsverhalten teuer wird und 
die damit geschöpften zusätzlichen Einnahmen die Anreize für das erwünschte Verkehrsverhal
ten finanzieren. 

Neben den Prämien für Pkw gibt es in Deutschland auch verschiedene Förderprogramme, wel
che die Anschaffung von Lkw mit alternativen Antrieben wie Elektromotor oder Brennstoffzelle 
bezuschussen.  

Welche Wirkung Anreizsysteme haben, hängt stark von den Details der konkreten Ausgestaltung 
solcher Maßnahmen ab und kann nur mit hoher Unsicherheit für die Zukunft vorhergesagt wer
den. 

Am meisten wirkt sich die Maßnahme „Förderung der Elektromobilität“ auf die Reduktion der 
der NOX-Emissionen aus. Sie würden im Jahr 2030 um ca. 9 kt reduziert. Auch die Wirkung auf 
die NMVOC Emissionen ist beachtlich, denn auch diese würde im selben Jahr um ca. 6 kt sinken, 
während die Emissionen von Feinstaub, Ammoniak und SO2 nur geringfügig sinken (Allekotte et 
al. 2023) (vgl.: Tabelle 15). 
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13.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Was für die bewirkte Reduktion der Emissionen gilt, kann ungefähr auch für die Verbesserung 
der Luftqualität gelten. Weil die Emissionen aus dem Verkehr bodennah freigesetzt werden, ver
bessert sich die Luft auch eher entlang der Straßen, auf denen die Autos fahren. Allerdings ist 
das nur ein Teil, der zur Luftqualität beiträgt, denn andere Quellgruppen wie Feuerungsanlagen 
emittieren ebenfalls NOX das durch die Luft transportiert wird und für eine großräumige Hinter
grundbelastung verantwortlich ist. 

Die Wirkung von Maßnahmen wie Prämien für das Verschrotten von Altautos und den Neukauf 
von neueren Pkws oder von Elektrofahrzeugen auf die Emissionen beläuft sich auf gerade mal  
1 % der gesamten Emissionsreduktion für NOX, die von allen im NLRP von 2019 aufgeführten 
zusätzlichen Maßnahmen zusammen bewirkt werden. Damit dürfte auch die bewirkte Verbesse
rung der Luftqualität nur geringfügig sein. 

Was dabei nicht betrachtet wird, ist die Reduktion der CO2-Emissionen. Die durch die Prämien 
bewirkte Minderung dieses Treibhausgases dürfte deutlich höher liegen als bei den anderen 
Luftschadstoffen wie NOX.  

 

13.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation  

13.3.1 IST-Zustand: Umgang mit der Maßnahme in Politik und Verbraucherinformation 

Der Koalitionsvertrag vom 24. November 2021 setzt weiterhin auf eine nachhaltige, effiziente 
und für alle bezahlbare Mobilität. Er sieht u.a. vor, die Umweltprämie, auch Innovationsprämie 
genannt, unverändert bis zum 31. Dezember 2024 fortzuführen. Die Richtlinienänderung wurde 
am 30. Dezember 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht und trat zum 1. Januar 2022 in Kraft 
(vgl. BAFA 2022).  

Für Antragsteller werden auf der Website vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
folgende Informationen breitgestellt (Auszüge): 

Mit der Innovationsprämie wird der Bundesanteil an der Förderung verdoppelt. Von der Innova
tionsprämie profitieren folgende Elektrofahrzeuge: 

► Neuwagen, die nach dem 3. Juni 2020 zugelassen wurden, 

► Gebrauchtwagen, die erstmalig nach dem 4. November 2019 oder später zugelassen wurden 
und deren Zweitzulassung nach dem 3. Juni 2020 erfolgt ist. 

Ferner finden die Antragsteller*innen Informationen zu Bearbeitungszeit und Erreichbarkeit, 
zur Vereinfachung der Antragstellung, zur Anmeldung über die Online-Ausweisfunktion sowie 
Listen der förderfähigen Fahrzeuge.  

In der Fassung der Richtlinie vom 21. Oktober 2020 hat der Richtliniengeber festgelegt, dass 
nicht mehr alle bisher gelisteten Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge förderfähig sein werden. Durch eine 
Richtlinienänderung sind alle Plug-In-Hybride, deren maximale CO2-Emission je gefahrenem Ki
lometer 50 Gramm übersteigt, und die eine rein elektrische Reichweite von weniger als 60 Kilo
metern aufweisen, ab dem 1. Januar 2022 nicht mehr förderfähig. Ab 2023 sind PHEVs nicht 
mehr förderfähig (vgl. BAFA 2022). 
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Tabelle 17 Umweltbonus für Batterieelektro- oder Brennstoffzellenfahrzeuge 

Innovationsprämien für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge  

 Bundesanteil inkl. Innovationsprä
mie (Nettolistenpreis unter 40.000 
Euro) 

Bundesanteil inkl. Innovationsprä
mie (Nettolistenpreis über 40.000 
Euro) 

Mindesthal
tedauer 

Kauf 6.000 EUR 5.000 EUR 6 Monate 
Leasinglaufzeit 6-
11 Monate  1.500 EUR 1.250 EUR 6 Monate 

Leasinglaufzeit 12-
23 Monate 3.000 EUR 2.500 EUR 12 Monate 

Leasinglaufzeit 
über 23 Monate 6.000 EUR 5.000 EUR 24 Monate 

 
(Quelle: BAFA 2022) 

Tabelle 18 Fördersätze inkl. Herstelleranteil 

Fahrzeug
typ 

Nettolistenpreis Basismodell Bundesanteil verdoppelt Herstelleranteil netto Gesamt (netto) 

Elektro
auto Bis 40.000 EUR 6.000 EUR 3.000 EUR 9.000 EUR 

Elektro
auto Über 40.000 bis 65.000 EUR 5.000 EUR 2.500 EUR 7.500 EUR 

Plug-In-
Hybrid Bis 40.000 EUR 4.500 EUR 2.250 EUR 6750 EUR 

Plug-In-
Hybrid Über 40.000 bis 65.000 EUR 3.740 EUR 1.875 EUR 5.625 EUR 

 
(Quelle: BAFA, übernommen von ADAC 2022) 

Hinweis: Die im Juli 2020 eingeführte staatliche Innovationsprämie von (max.) 6.000,- Euro 
beim E-Auto wird auch als doppelter Umweltbonus bezeichnet. 

Um die Klimaziele 2030 zu schaffen, müssen in Deutschland mindestens 15 Millionen Elektro
fahrzeuge zugelassen sein. Der 2019 von der Bundesregierung eingeführte Umweltbonus wurde 
im Jahr 2022 nochmals angepasst. Zum 01.01.2023 trat die neue Förderrichtlinie in Kraft.  

Der Umweltbonus ist ein gemeinsamer Beitrag von Bundesregierung und Industrie, mit dem der 
Absatz von sowohl neuen als auch jungen gebrauchten elektrisch betriebenen Fahrzeugen ge
stärkt werden soll. Die Maßnahme ist zudem eine Antwort auf die steigenden Anforderungen an 
Klimaschutz und Luftreinhaltung (vgl. Bundesregierung 2022). 

Reine E-Autos bekommen mit Umweltbonus und Innovationsprämie bis Ende 2022 und damit 
eine Förderung von bis zu 9.000 Euro, Plug-in-Hybride erhalten eine Förderung von bis zu 6.750 
Euro. Ab 2023 bis Ende 2025 soll es dann wieder nur den einfachen Bundesanteil (Umweltbo
nus) geben (vgl. ADAC 2022). 

Das Kaufinteresse bei potentiellen Käufer*innen ist weiterhin vorhanden, Umfragen haben erge
ben, dass 49 Prozent der Autokäufer*innen Interesse an einem Elektroauto geäußert haben. 
Ganze 59 Prozent der Befragten machen die Anschaffung allerdings vom Erhalt und der Höhe 
der Fördersumme abhängig. Etwa 18 Prozent gaben an, sich auch ein elektrobetriebenes Fahr
zeug zu kaufen, auch wenn es keine Subventionen gibt (vgl. ecomento 2022). 
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Die veränderten Prämienmodelle führen dazu, dass Fahrzeuge, die in der Anschaffung teurer 
sind, auch mit einer höheren Summe gefördert werden. Je günstiger die Fahrzeuge, umso gerin
ger der Fördermittelzuschuss. Das hat zur Folge, dass Besserverdienende mehr von staatlichen 
Subventionen profitieren als andere. Die Anschaffung eines Neufahrzeuges als E-Auto grenzt die 
Ansprache der potentiellen Zielgruppen ein.  

Eine regionale Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks zeigt das Meinungs- und Stimmungsbild 
für Mitteldeutschland. Daraus geht hervor, dass staatliche Förderungen weniger Kaufanreize 
darstellen (28 Prozent). Der größte Kaufanreiz für ein Elektroauto liegt im Einsparpotential bei 
Benzin- und Spritpreisen sowie der Motivation, etwas für den Umweltschutz zu tun. So wird 
auch hier deutlich, dass das Einsparpotential zwar Kaufanreize erzeugt, jedoch weniger in der 
Anschaffung als vielmehr im Unterhalt/Betrieb eines Pkw (vgl. MDR 2022). 

Abbildung 51: Umfrageergebnisse des MDR zur Motivation einer Kaufentscheidung für ein Elektro
auto 

 
(Quelle: MDR 2022) 

Auf die Frage, ob die staatlichen Förderungen ein wirksamer Anreiz für den Kauf eines E-Autos 
wären, antworteten 63 Prozent mit nein, nur 31 Prozent stimmten dem zu. Das Meinungsbild 
lässt demzufolge schlussfolgern, dass der ab 2023 gekürzte Umweltbonus noch weniger zur 
Kaufentscheidung beitragen wird.  
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Abbildung 52: Umfrageergebnisse des MDR zu Kaufanreizen eines E-Autos durch staatliche Förde
rung 

 
(Quelle: MDR 2022) 

 

13.3.2 Maßnahmenspezifische Zielgruppen  

Wie im Kapitel 12.6 bereits aufgeführt, liegt die Zukunft der Mobilität in einer „vernetzten Mobi
lität“. Es geht dabei weniger um die Frage nach dem Umstieg auf elektrisch betriebene Fahr
zeuge, sondern vielmehr um ein nutzerfreundliches und alltagstaugliches und nachhaltiges so
wie klimaneutrales Mobilitätskonzept, das bedarfsgerecht Angebot für unterschiedliche Ziel
gruppen bereithält. Die Förderung der Elektromobilität ist in diesem „Baukastensystem“ ein 
Baustein. In diesem Kapitel wird daher das Augenmerk auf die Verbraucher*innen gelegt, die als 
potentielle Käufer*innen und Nutzer*innen von Mobilitätsangeboten agieren. Auf weitere rele
vante Zielgruppen, wie beispielsweise Kommunen, politische Entscheidungsträger*innen wird 
an dieser Stelle auf das Kapitel Umweltverbund (Kap. 12.6) verwiesen.  

 

13.3.2.1 Endkunden für Elektroautos  

Für die erfolgreiche Verbreitung von Elektroautos auf dem deutschen Markt ist es erforderlich, 
bei potenziellen Käufer*innen und Nutzer*innen Akzeptanz zu erzeugen und deutliche Vorteile 
gegenüber konventionellen und alternativen Antriebstechnologien aufzuzeigen. Die Nutzer*in
nen werden daher in Gruppen und je nach individuellen Bedürfnissen und Lebenssituationen 
und -umständen die Elektromobilität (oder auch andere Transportmittel) für sich entdecken 
und als vorteilhaft wahrnehmen. Faktoren, wie z. B. Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Herkunft 
und Erziehung, finanzieller Status, aktuelle Lebenssituation und Lebensumfeld (Wohn- und Ar
beitsort) sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Nachfolgend werden 5 Zielgruppen de
finiert und deren Lebenssituation bzw. soziodemografischer Kontext beschrieben.  
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Technikbegeisterte  

Diese Zielgruppe verfolgt technische Entwicklungen und informiert sich über den neuesten 
Stand der Technologie. Vor allem Neuentwicklungen mit innovativem und zukunftsträchtigem 
Charakter haben sie im Fokus. Sie möchten auch die ersten in der praktischen Anwendung sein.  
Sie legen Wert auf einen Exklusivitätsstatus, um Aufmerksamkeit erzeugen zu können. Technik
begeisterte eignen sich für Praxistests, dienen aber auch als Multiplikator neuer Technologien. 
Sie kommunizieren mit anderen weniger technikaffinen Zielgruppen, beanspruchen aber weiter
hin Exklusivität als Statussymbol. Technologische Weiterentwicklungen und die praxistaugliche 
Nutzung neuer Technologien kann somit über Technikbegeisterte als Botschafter*innen vermit
telt werden.  

Kostenbewusste 

Diese Gruppe legt vergleichsweise wenig Wert auf den jeweiligen Strommix oder das Design. 
Stattdessen erwartet sie eine möglichst hohe Leistung und Qualität für einen aus ihrer Sicht be
zahlbaren Preis zu bekommen. Auch wenn Elektromobilität heute schon im Betrieb günstiger als 
konventionelles Fahren ist, sind die Gesamtkosten für Anschaffung und Betrieb für Kostenbe
wusste noch nicht konkurrenzfähig. Hinzu kommt die ungewisse Entwicklung der Lebensdauer 
der Batterie sowie des damit zusammenhängenden Wiederverkaufswerts. 

Sicherheitsbewusste 

Sicherheitsbewusste stehen neuen Technologien zunächst skeptisch gegenüber. Dementspre
chend wird diese Gruppe erst in die Elektromobilität eintreten, wenn Praxisbeispiele gezeigt ha
ben, dass keine größere Gefahr als bei konventionellen Fahrzeugen besteht und auch in den Me
dien Sicherheitsrisiken nicht mehr thematisiert werden.  Sicherheitsbewusste sehen weiterhin 
ein großes Risiko in der Reichweite der Elektrofahrzeuge. 

Umweltbewusste 

Diese Gruppe steht grundsätzlich jedem Fortbewegungsmittel, das die Umwelt belastet, kritisch 
teils sogar ablehnend gegenüber. Sie fahren hauptsächlich Fahrrad oder sind zu Fuß unter
wegs. Für weitere Strecken werden umweltfreundliche Alternativen (z. B. Bus, Bahn, Straßen
bahn etc.) ausgewählt. Solange also auch Elektromobilität nicht die bestmögliche Ökobilanz (z. B. 
Entsorgung von Akkus, Strommix, Produktionsverfahren) vorweisen kann, wird diese Gruppe 
kaum bis nicht umsteigen. Sobald es möglich ist, mit ausschließlich “grünem Strom” zu fahren, 
wird die Elektromobilität zu einer möglichen Alternative der herkömmlichen Transportmittel, 
sollten diese die Strecken nicht abdecken. Diese Zielgruppe gehört daher nicht zur Hauptziel
gruppe, solange die Strombilanz nicht vollumfänglich ökologisch ist.  

Konservative  

Die Gruppe der Konservativen hält grundsätzlich an Bewährtem und Vertrautem fest und steht 
Innovationen grundsätzlich skeptisch gegenüber. Neue Technologien müssen in der Wahrneh
mung der Konservativen in allen relevanten Punkten deutlich und merklich besser als konventi
onelle Produkte sein (v.a. beim Thema Sicherheit). Kosten und Reichweite sind aktuell weitere 
wichtige Punkte bei einer Kaufentscheidung (vgl. Teichmann et al. 2012). 

Fazit: Die Ansprache über Emotionen und Bedürfnisse in Kombination mit vertiefenden Infor
mationen zu Produkten (Elektrofahrzeuge) und zu Kaufoptionen (Umweltbonus) sind eine sinn
volle und empfehlenswerte Kombination in der Kommunikationsstrategie. Eine Positionierung 
über den Status und individuelle Bedürfnisse in Verbindung mit dem Umwelt-/Nachhaltigkeits
aspekt erscheint ein zielführender Ansatz in der Ansprache der segmentierten Zielgruppen. Der 
Schlüssel für eine mögliche erfolgreiche Kommunikation besteht demnach darin, klimaneutrale 
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Mobilität nicht mit Verzicht in Verbindung zu setzen, sondern individuelle Vorteile und Lösun
gen aufzuzeigen (z. B. Netz der Ladestationen, vernetzte Mobilitätsangebote als „Gesamtpaket“ 
oder sogenannte „All-Inclusive Mobility“).  

 

13.3.2.2 Nutzer*innen für weitere E-Fahrzeuge  

Bei der Frage zur Förderung der Elektromobilität sind nicht nur staatliche Zulagen beim Kauf 
von E-Autos relevant, sondern schließen auch die Nutzung von E-Bikes bzw. E-Rollern mit ein. In 
diesem Kontext kommen weitere Zielgruppe zum Tragen. 

Familien und Angehörige  

Veränderte Lebenssituationen haben einen großen Einfluss darauf, Gewohnheiten zu ändern 
und sich auf neue Situationen einzustellen. Familienzuwachs oder der Auszug der eigenen Kin
der (z. B. durch Studien- oder Ausbildungsbeginn) hat Auswirkungen auf den Lebensalltag und 
bietet große Potential, Veränderungen im persönlichen Umfeld positiv zuzulassen. Eine neue 
Verantwortung für eigene Kinder (oder Enkelkinder) stärkt ein neues Bewusstsein für Klima- 
und Umweltaspekte und bringt somit Umstiegspotential auf alternative Transportmittel. 

Wohnortwechselnde 

Mit einem Wohnortwechsel stellt sich für Menschen unter anderem die Frage nach den Mobili
tätsangeboten in ihrer neuen Umgebung. Daraus ergibt sich ein weiterer potentieller Anknüp
fungspunkt an Mobilitätskonzepte der Elektromobilität, auch im Gesamtkontext des Umweltver
bundes. Auf der Suche nach den richtigen Transportmitteln für den individuellen Zweck (Ein
kaufen, Erreichen des Hobbyvereins, Erreichen der Arbeitsstelle, Universität o.ä.) sind diese Per
sonen offen, sich neu zu orientieren und das bestmögliche Angebot für ihre individuellen Be
dürfnisse zu finden. Ein „Baukastensystem“ (mit Leistungen und Kosten) für individuelle Routen 
und Kostenpakete kann dabei hilfreich sein, sich in der neuen Umgebung zu orientieren. Darin 
steckt auch großes Potential, wenig motivierte Umsteiger*innen (z. B. Sicherheitsbewusste oder 
Kostenbewusste aus Kapitel 13.3.2.1) für einen Umstieg auf ÖPNV oder Elektro-Car-Sharing-Mo
delle zu bewegen, wenn das Angebot ihren Bedürfnissen gerecht wird.  

Die prozentuale Verteilung dieser Zielgruppen kann nicht allgemeingültig festgelegt werden. Der 
Anteil an Stadt- oder Landbewohner*innen, an Pendler*innen, Infrastrukturen (z. B. Ladestatio
nen) variieren im Bundesgebiet, sodass von regional unterschiedlichen Verteilungen auszuge
hen ist.  
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13.3.3 Maßnahmenspezifische Kommunikationsziele 

Folgende Kommunikationsziele sollen mit zielgruppenspezifischen Kommunikationsmaßnah
men erreicht werden:  

 

Endkunden für Elektroautos: 

► Information zum Thema  

► Akzeptanz für das Thema  

► Handlungsanreize schaffen und Kaufmotivation erzeugen  

 

Nutzer*innen weiterer Elektrofahrzeuge 

► Information zu den Nutzungsmöglichkeiten multimodaler Angebote 

► Akzeptanz für die Angebote im Gesamtkontext E-Mobilität erhöhen 

► Zur multimodalen Verkehrsnutzung motivieren	

	  

13.3.4 Strategischer Ansatz für die Kommunikation 

Ein wichtiger Ansatz in der Kommunikationsstrategie ist, nicht den Umweltbonus in den Fokus 
zu stellen. Die staatliche Förderung ist nur ein Teilaspekt hinsichtlich der Kaufmotivation bei po
tentiellen Endkund*innen. Die nach individuellen und persönlichen Bedürfnissen differenzierte 
Betrachtung der Zielgruppen hat gezeigt, dass die finanziellen Zuschüsse nicht vordergründig 
ein Kaufanreiz beim Erwerb eines Elektrofahrzeuges sind. Das Thema E-Mobilität sollte in An
lehnung an die Bedürfnisse, Wertvorstellungen und Statussymbole kommuniziert und relevante 
Inhalte daraus abgeleitet werden.  

Authentische Erfahrungsberichte von Nutzer*innen, technologische und infrastrukturelle bzw. 
sicherheitsrelevante Weiterentwicklungen sind Themen, die in der Kommunikation eine grö
ßere Rolle spielen sollten.  

Öffentliche Dialogformate zwischen Politik und Kritiker*innen (z. B. Lobbyist*innen) schaffen 
Transparenz in die verschiedenen Sichtweisen und Standpunkte zum Thema. Das schafft einer
seits Anerkennung für das “Gegenüber” und vermittelt andererseits Außenstehenden (z. B. po
tentielle Käufer*innen) eine umfängliche Auseinandersetzung sowie einen umfassenden Ein
blick unter Einbeziehung verschiedener Perspektiven und Argumentationen. Außerdem können 
weitere Akteur*innen in diese Debatten einbezogen werden, um die Nutzer*innen-Perspektive 
bzw. Käufer*innen-Perspektive einzuschließen. Eine mediale Präsenz solcher Diskussionsfor
mate erzeugt mehr Reichweite und somit mehr Aufmerksamkeit in den jeweiligen Zielgruppen.   

Für die Nutzung weiterer Elektromobile (z. B. E-Roller, E-Bikes, E-Car-Sharing etc.) liefern Infor
mations- und Buchungsplattformen (z. B. Apps regionaler Verkehrsverbünde) Informationen, 
um sich entsprechend einer geplanten Route die entsprechenden Fahrzeuge bzw. Fortbewe
gungsmittel (ÖPNV, E-Auto, E-Bike) zusammenstellen zu können. Beispielsweise für eine Strecke 
von A nach B und nach C stellen Nutzer*innen ihre Route zusammen und buchen die entspre
chenden Fahrzeuge. Verbrauchergerechte und nutzerspezifische Angebote leicht zugänglich und 
buchbar zu machen, ist eine Entscheidungsgrundlage, vom eigenen Auto umzusteigen.  

https://docs.google.com/document/d/1RdO83d_S8AV9S33zlWWpKIRTfXDeae2c/edit#heading%3Dh.1opuj5n
https://docs.google.com/document/d/1RdO83d_S8AV9S33zlWWpKIRTfXDeae2c/edit#heading%3Dh.48pi1tg
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14 Verkehr: Maßnahme „Lkw-Maut“ 

14.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

14.1.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme  

Die Erhebung einer Maut stellt eine Straßenbenutzungsgebühr dar. In Europa wird der Rahmen 
zur Ermittlung der Höhe der Maut durch die EU-Richtlinie EU-1999/62/EG geregelt. Neben dem 
Infrastrukturkostensatz, der die Kosten für Bau, Ausbau, Erhalt und Betrieb des Straßennetzes 
abdeckt, ermöglicht die EU-Richtlinie zusätzlich die externen Kosten aus Luftverschmutzung 
und Lärmbelastung durch Zuschläge zu erheben, was in Deutschland aktuell auch so erfolgt. Mit 
der aktuellen Änderung der Richtlinie (EU 2022/362), die im Februar 2022 verabschiedet 
wurde, wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, zukünftig auch externe Kosten für CO2-
Emissionen zu erheben.  

Die Maut kann grundsätzlich für alle Fahrzeuge erhoben werden, aktuell unterliegen in Deutsch
land nur die Lkw einer Mautpflicht.  

In Deutschland wurde im Jahr 2005 eine fahrleistungsbezogene Lkw-Maut auf Bundesautobah
nen zunächst für Lkw über 12 t zulässigem Gesamtgewicht eingeführt (BMVI 2022). Seitdem 
wurde die Maut in mehreren Stufen auf die Bundesstraßen ausgedehnt. Seit dem 01.07.2018 
sind alle Bundesstraßen einbezogen. Außerdem wurde die Mautpflichtgrenze am 01.10.2015 
von 12 t auf 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht abgesenkt. Die Einnahmen aus der Lkw-Maut wer
den seit 2011 – nach Abzug der Kosten für Erhebung, Kontrolle und Mautharmonisierung – aus
schließlich für die Bundesfernstraßen verwendet.  

Eine fahrleistungsabhängige Lkw-Maut setzt zum einen grundsätzlich Anreize, Wege zu verkür
zen und Leerfahrten zu vermeiden. Sie kann – bei entsprechender Differenzierung der Mauts
ätze – auch Anreize für den Kauf besonders umweltfreundlicher Lkw geben, denn Mautkosten 
haben einen hohen Anteil an den Gesamtkosten im Straßengüterverkehr (UBA 2021h).  

Bisher hängt die Höhe der Mautsätze von der Fahrzeuggröße (Gewicht und Anzahl Achsen) und 
den Schadstoffemissionen (Euronormstufen) ab, nicht aber von den CO2-Emissionen. Nur batte
rieelektrische Lkw und Erdgas-Lkw sind derzeit nicht mautpflichtig. Damit bei Neuinvestitionen 
CO2-ärmere Antriebstechnologien verstärkt angeschafft werden, sollte die Lkw-Maut zukünftig 
zusätzlich eine CO2-Komponente enthalten, die zusätzlich zur bisherigen Maut eingeführt wird 
und diese erhöht. Die aktuelle Änderung der EU-Richtlinie, verabschiedet im Februar 2022, er
möglicht dies.  

In (UBA 2021h) wird darauf hingewiesen, dass der im Jahr 2021 national über das Brennstof
femissionshandelsgesetz (BEHG) eingeführte CO2-Preis auf Kraftstoffe zu unerwünschten Aus
weichverhalten führen kann, wenn Lkw z. B. im Ausland tanken. Um einen international fairen 
Wettbewerb sicherzustellen und „graue Importe“ von Kraftstoff aus dem Ausland zu vermeiden, 
sollte der CO2-Preis des BEHG im Straßengüterverkehr idealerweise über die Lkw-Maut erhoben 
werden. Dies setzt jedoch voraus, dass eine CO2-Komponente in der Lkw-Maut zusätzlich zur 
bisherigen Maut erhoben wird, so wie es durch die Änderung der Richtlinie jetzt möglich ist.  

Über den Mautteilsatz für die Infrastrukturkosten wird die Finanzierung der Straßeninfrastruk
tur auch in Zukunft gesichert, wobei momentan nur die Lkw über dieses Instrument dazu beitra
gen. Als Anreiz für einen schnellen Markthochlauf von alternativen Antrieben bei den Lkw er
laubt es die aktuelle Richtlinie diese Infrastrukturkomponente für umweltfreundlichere Fahr
zeuge auf einen Teil des Mauthöchstsatzes der entsprechenden Fahrzeugklasse zu reduzieren 
(Elektrisch betriebene Fahrzeuge werden aktuell komplett von der Lkw-Maut befreit). Wird 
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gleichzeitig der Mautsatz für konventionelle Lkw erhöht, verändern sich die Einnahmen durch 
die Maut nicht gegenüber einem System ohne diese Modifikation und die Deckung der Infra
strukturkosten über die Maut bleibt sichergestellt. Diese sogenannte Spreizung der Infrastruk
turkomponente der Maut für elektrische Fahrzeuge sollte mittelfristig sukzessive reduziert wer
den, sobald der Markthochlauf für Elektro-Lkw etabliert ist.  

In (Oehlmann et al. 2019) wird im Hinblick auf die ökologische Wirkung bisher, d. h. in den zu
rückliegenden Jahren, die Hauptwirkung der Lkw-Maut in der dynamischen Flottenverjüngung 
hin zu emissionsarmen modernen Diesel-Lkw gesehen. Signifikante Verkehrsverlagerungen, z. B. 
auf die Schiene, werden eher nicht gesehen.  

Da die Lkw-Maut bereits dazu geführt hat, dass eine dynamische Flottenverjüngung erfolgte und 
aktuell die Euro-VI-Lkws die Flotte bereits deutlich dominieren, ist in Bezug auf die weitere Re
duzierung der Abgasemissionen in dem Zuschlag für externe Kosten Luftverschmutzung kein 
großes Potenzial mehr vorhanden. Relevant werden, auch im Hinblick auf die notwendige Re
duktion der CO2-Emissionen, die Forcierung des Hochlaufs der emissionsfreien Lkw, d. h. der 
elektrisch betriebenen Lkw. Hierfür werden aktuell verschiedene Optionen gesehen: der Ober
leitungs-Lkw, der batterieelektrisch betriebene Lkw und der wasserstoff-betriebene Lkw. Diese 
Fahrzeuge sind lokal nahezu emissionsfrei (ausgenommen von den Abriebemissionen) und füh
ren daher auch zu einer deutlichen Reduktion der Abgasemissionen. 

Es werden in (Oehlmann et al. 2019) die folgenden Möglichkeiten einer Erweiterung oder Umge
staltung der Lkw-Maut in Deutschland gesehen:  

► Ausweitung auf weitere Straßen: Neben den Autobahnen und Bundesstraßen sollen auch 
alle weiteren Straßen aufgenommen werden. 

► Ausweitung auf weitere Fahrzeugklassen: Eine Aufweitung auf die Lkws >3,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht steht im aktuellen Koalitionsvertrag. Eine Aufweitung auf Busse, leichte 
Nutzfahrzeuge und Pkw wird diskutiert. 

► Mautsätze und Gebührenstaffelung: Die Mautsätze für Luftschadstoffemissionen und Lärm
belastung sollten stärker an den verursachten Kosten orientiert sein, gegebenenfalls auch 
mit Berücksichtigung einer regionalen Differenzierung der Kostensätze. Zusätzlich sollte ein 
Aufschlag für externe Kosten für CO2-Emissionen berücksichtigt werden und gegebenenfalls 
auch eine Einführung von Staugebühren. 

► Einnahmenverwendung: Nutzung der Mauteinnahmen z. B. zur Finanzierung von Maßnah
men zur Luftreinhaltung, zum Aufbau der Infrastruktur oder von Push- und Pull-Maßnah
men, die auch Kfz-Alternativen außerhalb des Mautsystems fördern, um die Verkehrsverla
gerung weg von der Straße stärker zu forcieren. 

Im Juni 2023 wurde vom Kabinett nach intensiven Diskussionen eine Änderung des Bundesfern
straßenmautgesetzes beschlossen (BMDV 2023), die die folgenden wesentlichen Punkte enthält:  

► „Zum 1. Dezember 2023 soll ein CO2-Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2 einge
führt werden.  

► Emissionsfreie Lkw werden bis Ende 2025 von der Maut befreit. Anschließend werden ledig
lich 25 Prozent des regulären Mautteilsatzes für die Infrastrukturkosten erhoben – zuzüglich 
der Mautteilsätze für Lärm und Luftverschmutzung. 

► Zudem soll die Lkw-Mautpflichtgrenze zum technisch frühestmöglichen Zeitpunkt am 1. Juli 
2024 abgesenkt werden, sodass grundsätzlich alle Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen 
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technisch zulässiger Gesamtmasse von der Lkw-Maut erfasst sind. Handwerksbetriebe wer
den ausgenommen.“ (BMDV 2023). 

Die zukünftig durch die Änderung des Gesetzes erwarteten Mehreinnahmen sollen dann vor al
lem in den Schienenverkehr investiert werden.  

14.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahme 

Die Lkw-Maut in zum Stand 2019 (Mautpflicht für Lkw >7,5 t auf Autobahnen und allen Bundes
straßen) ist bereits im Mit-Maßnahme-Trendszenario des NLRPs von 2019 (WM-Szenario) ent
halten.  

Eine zusätzliche Ausweitung der Lkw-Maut (z. B. auf alle Lkw >3,5 t und auf alle Straßen, zusätz
liche Berücksichtigung von CO2-Kosten und höhere Kostensätze für Luftverschmutzung und 
Lärmbelastung) wird zu einer Verteuerung der Transportkosten führen, da mehr Lkw und mehr 
Straßen mit einer Mautpflicht belegt werden und die Mautsätze sich deutlich erhöhen werden. 
Mögliche Folgen davon können sein, dass es zu einer verstärkten Verlagerung des Güterverkehrs 
auf Schiene und Binnenschiff kommt (sofern diese Alternativen attraktiv genug und verfügbar 
sind) und dass eine weitere Erhöhung der Auslastung von Fahrzeugen und die Vermeidung von 
Leerfahrten zu einer Reduktion der Lkw-Fahrleistung führt. Außerdem wird die Berücksichti
gung der Kosten der CO2-Emissionen (sowohl in der Spreizung des Teilmautsatzes für die Infra
strukturkosten als auch durch den Aufschlag für die externen Kosten) Anreize für Anschaffung 
CO2-freier (armer) Lkw schaffen, die keine lokalen Abgasemissionen haben.  

Im NLRP von 2019 ist die Maßnahme „Ausweitung der Lkw-Maut“ als weitere zusätzliche Maß
nahme nicht enthalten.  

In der UBA-Veröffentlichung „Ökonomische Instrumente in der Luftreinhaltung“ (Oehlmann et 
al. 2019) wird die Maßnahme Lkw-Maut betrachtet, aber es wird dort keine quantitative Ab
schätzung des Wirkungspotenzials angegeben. Es wird erläutert, dass die Einschätzung der öko
logischen Effektivität mit Blick auf die Luftreinhaltung insgesamt als positiv eingeschätzt wird, 
wobei diese sich vor allem in der dynamischen Flottenverjüngung der letzten Jahre zeigte. Verla
gerungs- und Vermeidungswirkungen werden aufgrund der aktuell noch relativ geringen Höhe 
der Mautsätze bisher eher nicht gesehen, gegebenenfalls Verlagerungseffekte auf nicht maut
pflichtige Fahrzeuge. Um weiterhin Fortschritte durch diese Maßnahme in Bezug auf die Luft
reinhaltung zu erzielen, werden Optionen aufgeführt, um das Instrument diesbezüglich zu schär
fen (vgl. die Ausführungen oben). 

In dem UBA-Kurzpapier „Fahrleistungsabhängige Lkw-Maut“ (UBA 2021h) wird folgende Ab
schätzung bezüglich des Minderungspotenzials ausgewiesen:  

► „Eine Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Straßen ab 2025 in Kombination mit einer weiteren 
Internalisierung von externen Kosten (inkl. CO2-Komponente) in der Form von höheren Ge
bühren für schwere Lkw (zusätzlich 17 ct/km, also eine Verdoppelung des heutigen Maut
satzes), könnte eine Reduktion der Lkw-Fahrleistung von rund 13 % auslösen. […] Eine sol
che Reduktion würde eine Minderung an Treibhausgasen von 6,8 Mio. t im Jahr 2030 erge
ben. 

► Andere Schätzungen, welche allein auf die Wirkung der zusätzlichen CO2-Komponente fokus
sieren, kommen auf Einsparpotentiale von 1,5 bis 4 Mio. t CO2 im Jahr 2030.“ (UBA 2021h 
S.3). 
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Diese Abschätzungen geben einen groben Rahmen für die unter den genannten Randbedingun
gen möglichen Minderung von Lkw-Fahrleistung und CO2-Emissionen, nicht aber für die Ab
gasemissionen wie NOX.  

Geht man von einer CO2-Minderung von ca. 6,8 Mio. t durch die Maßnahme „Ausweitung der 
Lkw-Maut“ aus, einer damit verbundenen Reduktion der Fahrleistung fossil betriebener Lkw – 
aufgrund der oben aufgeführten Angaben des UBA – mit ca. 13 % und zusätzlich von der An
nahme, dass diese Reduktion alle Fahrzeugteilgruppen (bzgl. Alter, Euronormstufen, etc.) glei
chermäßen betrifft, dann kann auch von einer Reduktion der Abgas-Emissionen des Schwerver
kehrs >3,5 t auf allen Straßen in gleicher Größenordnung wie für die Fahrleistung ausgegangen 
werden. Der Anteil des Schwerverkehrs >3,5 t an den gesamten NOX-Emissionen des Straßen
verkehrs (117,6 kt für 2030, gemäß NLRP von 2019) liegt für das Jahr 2030 bei ca. 25 %. D. h. 
wenn angenommen wird, dass alle Straßen für die Lkw bemautet werden, dann kann die Reduk
tion der NOX-Emissionen des Straßenverkehrs durch diese Maßnahme mit ca. 3 % abgeschätzt 
werden, dies entspricht ca. 3,5 t NOX.  

Wird durch eine Ausweitung der Maut die Fahrleistung nicht signifikant reduziert (so wie in der 
Vergangenheit), dann werden nur Auswirkungen auf die Flottenzusammensetzung einen positi
ven Effekt bezüglich der Luftschadstoffemissionen haben. Es werden zukünftig statt Euro-VI-
Diesel-Lkw vermehrt emissionsfreie Lkw zugelassen, d. h. die Flottenverjüngung beschleunigt. 
Dann wird die Auswirkung auf die Reduktion der NOX-Emissionen deutlich geringer ausfallen, da 
die Euro-VI-Lkw bereits vergleichsweise geringe NOX-Emissionen haben.  

Im NLRP von 2019 wird für alle dort zusätzlich berücksichtigten Maßnahmen im WAM-Szenario 
ein NOX-Minderungspotenzial für das Jahr 2030 von 97,4 kt/a angegeben. Die Maßnahme „Aus
weitung der Lkw-Maut“ in der oben skizzierten Ausprägung mit einer grob geschätzten Minde
rungswirkung von ca. 3,5 kt liegt im Vergleich dazu bei knapp 4 % dieses Potenzials.  

14.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Um für die Maßnahme „Ausweitung der Lkw-Maut“ die Unsicherheiten der NOX-Emissionen zu 
betrachten, wurde Angaben aus dem German Informative Inventory Report 2022 (vgl. IIR 2022) 
herangezogen. Da sich diese Maßnahme emissionsseitig auf die Reduktion der NOX-Emissionen 
des Schwerverkehrs auswirkt, ist es hilfreich die Unsicherheiten dieser Emissionsquelle näher 
zu betrachten. Der German Informative Inventory Report 2022 macht dazu folgende Angaben: 

Tabelle 19: Unsicherheiten der Emissionen aus der Quellgruppe CRF 1.A.3.biii Straßenverkehr-
Schwerverkehr 

Unsicherheiten in der Quellgruppe 1.A.3.b.iii Road transportation Heavy duty trucks and buses 

Schadstoff Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

NOX -  17,63 + 21,61 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen aus der Quellgruppe 
1.A.3.b.iii „Straßenverkehr Schwerverkehr (schwerer Güterverkehr und Busse)“ wie sie für das 
Jahr 2021 berichtet wurden. Ausgewiesen ist die mittlere untere und obere Abweichung vom be
richteten Wert in Prozent.  
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14.1.4 Auswirkungen der Maßnahme auf die Luftqualität  

Wie bereits erläutert, ist mit Blick auf die Luftreinhaltung für die Maßnahme Lkw-Maut in ihrer 
jetzigen Ausgestaltung das Potenzial vermutlich weitestgehend ausgeschöpft. Die Differenzie
rung nach Schadstoffklassen und die Staffelung der Mautzuschläge für Luftverschmutzung nach 
den Euronormstufen, haben sozusagen zu einer mautfinanzierten Förderung der Flottenverjün
gung mit mehr Lkw mit geringen Emissionen geführt. Wie sich die Maßnahmen „Ausweitung der 
Lkw-Maut“ zukünftig emissionsseitig auswirken könnte, wurde oben grob abgeschätzt.  

Die Emissionsminderung durch die Maßnahme „Ausweitung der Lkw-Maut“ wird sich je nach 
Ausprägung überwiegend auf den Autobahnen und Bundesstraßen oder auf allen Straßen zei
gen.  

Die Emissionen des Straßenverkehrs werden bodennah freigesetzt, sodass die dadurch erzielten 
Minderungen der Luftschadstoffbelastung (Immissionen) sich vor allem im Nahfeld der Emissi
onsquellen und damit immissionsseitig in der lokalen Zusatzbelastung zeigen werden. Die Frei
setzung erfolgt an allen Straßen, damit wird die Wirkung flächig auftreten, vor allem außerorts 
an den Autobahnen und an den Bundesstraßen, gegebenenfalls je nach Ausprägung auch an den 
übrigen Straßen. Die Emissionen des Straßenverkehrs verursachen nur einen Teilbeitrag zur ge
samten Belastung, da zusätzlich die Beiträge der übrigen Quellgruppen aus der näheren und 
weiteren Umgebung, wie z. B. Kleinfeuerungsanlagen, sonstige Feuerungsanlagen im Bereich In
dustrie und Energiewirtschaft, und der Beitrag des regionalen großräumig transportierten Hin
tergrunds die Gesamtbelastung prägen. 

Emissionsseitig betrachtet entspricht die Wirkung der Maßnahme „Ausweitung der Lkw-Maut“ 
im Jahr 2030 in der hier betrachteten Ausprägung einen Anteil von 4 % der gesamten Emissi
onsminderung durch die zusätzlichen WAM-Maßnahmen. Tendenziell wird dies auch zu Minde
rungen der NO2-Konzentrationen führen.   

Anzumerken ist, dass das Potenzial dieser Maßnahme zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
deutlich höher liegen wird und unter diesem Aspekt wird die Ausweitung der Maut aktuell dis
kutiert. Diese Maßnahme stellt einen wichtigen Hebel für die Umsetzung der CO2-
Minderungsziele im Verkehrssektor dar. 

 

14.2  Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache  

14.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Die Maut – also die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Straßen – ist ein typisches öko
nomisches Instrument, dass in vielen europäischen Ländern für Autobahnen und Schnellstraßen 
angewandt wird. Unterschiede gibt es dabei für welchen Straßentyp und für welche Fahrzeuge 
sowie in welcher Höhe und Form eine Maut erhoben wird.  

Typischerweise wird eine Maut erhoben, um davon die Kosten für den Bau und den Betrieb von 
Straßen zu finanzieren. Relativ neu ist es, eine Maut auch dann zu erheben, wenn damit die Luft
verschmutzung und der Lärm verringert oder die Emission von CO2 reduziert werden sollen. 

In Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 2005 eine Lkw-Maut. Zunächst nur für Lkws über 12 
Tonnen auf Bundesautobahnen erhoben, gilt sie inzwischen auch für Lkw die bereits mehr als 
7,5 Tonnen Gesamtgewicht haben und auch auf allen Bundesstraßen. Die Maut wird fahrleis
tungsabhängig erhoben. Das heißt: Jeder gefahrene Kilometer zählt. Damit gibt es einen Anreiz 
vermeidbare Fahrten wie lange Wege oder Leerfahrten zu reduzieren. Die Maut ist auch danach 
gestaffelt wie viele Schadstoffe ausgestoßen werden. Damit sollen Anreize geschaffen werden, 
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alte Lkw, mit hohem Schadstoffausstoß, durch neue abgasarme Lkw zu ersetzen, um so Mautge
bühren einzusparen. Gänzlich befreit von der Maut sind Lkw mit Elektroantrieb.  

Bewirkt hat die Lkw-Maut bisher schon eine deutliche Verjüngung der Fahrzeugflotte von Lkw, 
denn es gibt auf deutschen Straßen inzwischen überwiegend Lkw mit der Abgasnorm Euro 6. 
Die Emissionen von Luftschadstoffen noch weiter zu reduzieren, ist also nur noch im immer ge
ringeren Umfang und mit immer größeren Aufwand möglich. Daher sollen verstärkt gänzlich 
emissionsfreie Lkw zum Einsatz kommen. Dies können elektrisch oder mit Wasserstoff betrie
bene Lkw sein. Dazu müssen aber die CO2-Emissioen die Höhe der Maut beeinflussen, damit sich 
die Klimafreundlichkeit dieser emissionsfreien Lkw auch kostengünstig auf die Höhe der Maut 
auswirkt. 

Diskutiert wird in Zukunft die Maut auf weitere Straßen und Fahrzeuge auszudehnen und die 
Mautsätze zu staffeln, je nachdem wieviel Luftschadstoffe und CO2 ausgestoßen werden. Die zu
sätzlichen Mauteinnahmen sollten aber nicht in die allgemeinen öffentlichen Kassen fließen. Sie 
sollten stattdessen besser nur zur Finanzierung der verursachten Kosten verwendet werden. 
Damit sollen also die Kosten für die Folgen der Luftverschmutzung und der Abnutzung der Infra
strukturen bezahlt werden. Im Sinne eines Bonus-Malus-Systems (vgl. Kapitel 11.4) lassen sich 
so die Kosten für unerwünschtes Verkehrsverhalten verteuern und erwünschtes Verkehrsver
halten vergünstigen. Vergünstigungen können auch der Bau von Infrastrukturen z. B. Ladestatio
nen für Elektrofahrzeuge oder Oberleitungen für Lkws sein, die mit den zusätzlichen „Malus“-
Einnahmen bezahlt werden. 

Bei der Wirkung einer ausgedehnten Mautpflicht für Lkw, ist zu bedenken, dass es zu Verlage
rungen von Güterverkehr kommt. Das kann eine wünschenswerte Verlagerung auf die Bahn o
der die Schifffahrt, aber auch eine unerwünschte Verlagerung auf Straßen die keiner Mautpflicht 
unterliegen sein. 

Was die Akzeptanz einer Lkw-Maut betrifft, so ist sie in der Bevölkerung hoch, wenn sie dem 
Verursacherprinzip folgt. Besonders hoch ist sie bei Anwohnern von Schwerlastverkehr, wenn 
aus der Maut zum Beispiel Maßnahmen zum Lärmschutz bezahlt werden. Mit Widerstand ist je
doch bei betroffenen Wirtschaftsverbänden zu rechnen für deren Mitgliedsfirmen sich durch die 
Maut die Transportkosten erhöhen. 

14.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Die Ausweitung der Lkw-Maut hat insgesamt eine positive Wirkung auf die Luftreinhaltung. Da
bei wirkt besonders die Verjüngung der Lkw-Flotte positiv. Eine Mautpflicht auf allen Straßen, in 
Höhe der gefahrenen Kilometer und dem ausgestoßenen CO2 sowie einer Verdoppelung der 
Maut für schwere Lkw, würde die Fahrleistung von Lkw um rund 13 % verringern. Das würde ab 
dem Jahr 2030 jährlich 6,8 Mio. Tonnen Treibhausgase einsparen. 

Mit sinkender Fahrleistung sinken auch die Emissionen von Luftschadstoffen. Insgesamt verur
sacht der Schwerverkehrs ca. 25 % aller NOX-Emissionen aus dem Straßenverkehr. Wenn die 
Maut auf alle Straßen ausgedehnt wird, könnten ca. 3,5 Tonnen NOX eingespart werden. Das sind 
ungefähr 3 % aller NOX-Emissionen aus dem Straßenverkehr. Wenn sich allerdings die Lkw-
Flotte deutlich verjüngt und dadurch mehr emissionsarme Lkws auf den Straßen fahren, dann 
können durch sinkende Fahrleistungen auch nur weniger NOX-Emissionen eingespart werden. 
Das NLRP aus dem Jahr 2019 gibt 97,4 Tonnen NOX pro Jahr an, die mit allen seinen Maßnahmen 
eingespart werden könnten. Demzufolge würde eine Ausweitung der Lkw-Maut nur knapp 4 % 
dieses Einsparpotentials ausschöpfen. Die tatsächliche Menge der eingesparten NOX-Emissionen 
kann jedoch von diesem Wert abweichen. Denn wieviel NOX-Emissionen der Schwerverkehr 
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überhaupt freisetzt, ist unsicher und die tatsächliche Menge kann im Mittel ungefähr 20 % höher 
oder geringer sein.  

Eine Ausdehnung der Lkw-Maut würde sich vor allem entlang der Autobahn und an den Bun
destraßen bemerkbar machen. Weil eine Lkw-Maut keinen Einfluss auf andere Quellen von NOX 
hat wie z. B. Feuerungsanlagen, deren Emissionen sich viel großflächiger verteilen, wird die Hin
tergrundbelastung sich auch kaum verändern.  

Was dabei nicht betrachtet wird, ist die Reduktion der CO2-Emissionen. Die CO2-Emissionen, die 
eine Ausdehnung der Lkw-Maut einsparen, sind deutlich größer als die eingesparten Mengen an 
Luftschadstoffen wie NOX. 

14.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation  

14.3.1 IST-Zustand: Allgemeine Akzeptanz der Lkw-Maut 

Mit der Einführung einer fahrleistungsbezogenen Lkw-Maut im Jahr 2005 hat die Bundesrepub
lik einen Wechsel hin zu einer nutzerfinanzierten Maut vollzogen. Die Lkw-Maut ist seitdem ein 
bedeutender Stützpfeiler in der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur geworden. Ein Teil die
ser staatlichen Einnahmen fließt durch Zuschüsse beim Kauf neuer emissionsärmerer Lkw auch 
an Fuhrunternehmen zurück und beeinflusst dadurch auch eine dynamische Flottenverjüngung 
in den Fuhrparks. Diese fahrleistungsabhängige Lkw-Maut schafft außerdem Anreize, Wege auf 
Autobahnen und Bundesstraßen zu verkürzen, Gütertransporte effizienter zu realisieren und 
Leerfahrten zu vermeiden. Im EU-Vergleich zählt Deutschland noch zu den wenigen Ländern, die 
einen fahrleistungsabhängigen Tarif erheben.  

Bislang ist davon auszugehen, dass höhere Transportkosten durch eine fahrleistungsbezogene 
Lkw-Maut keine Auswirkungen auf Konsumpreise haben. Demzufolge hatte die Einführung und 
kontinuierliche Erweiterung der Lkw-Maut kaum bis keine Relevanz für Händler*innen und Ver
braucher*innen. Die Akzeptanz für die Lkw-Maut ist daher beispielsweise im Vergleich zu einem 
CO2-Aufschlag auf Kraftstoff deutlich höher. Die Lkw-Maut betrifft bislang lediglich Unterneh
men des Güterkraftverkehrs. 

Mit dem geplanten Anstieg der Mautgebühren ab Dezember 2023 (BMDV 2023) rechnet jedoch 
das Bundesverkehrsministerium nach eigenen Angaben damit, dass die Mauterhöhung durch die 
Weitergabe der gestiegenen Transportkosten zu einem Preisanstieg für Transportgüter führen 
wird. Inwieweit diese Steigerungen auch Auswirkungen auf Konsumgüter haben wird, bleibt ab
zuwarten.  
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14.3.2 Zielgruppen 

Kritiker*innen: Zu geringe Mautgebühren  

Trotz einer allgemeinen Akzeptanz gegenüber der Lkw-Maut gibt es kritische Stimmen. Kriti
ker*innen sehen das Einnahmepotential durch die Lkw-Maut nicht ausgeschöpft. Die Mautge
bühren in Deutschland seien im internationalen Vergleich zu niedrig und decken nur einen ge
ringen Teil der wirklichen Kosten, die durch den umweltbelastenden Lkw-Verkehr verursacht 
werden, ab. Sie fordern eine an sich höhere Lkw-Mautgebühr.  

Keine Reduktion der Fahrleistung 

Laut dem statistischen Bundesamt hat sich seit der Mauteinführung 2015 das Aufkommen und 
die Fahrleistung von Lkw nicht reduziert. Im Gegenteil: Wie die Abbildung 53 zeigt, ist die Ge
samtfahrleistung kontinuierlich gestiegen (abgesehen von einem drastischen Rückgang Anfang 
2020 bedingt durch die Corona-Pandemie).  

Abbildung 53: Monatlicher Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (April 2022) 

 

(Bildquelle: Destatis Statistisches Bundesamt 2022) 

Diese Tendenz wird vor allem im Kontext des alternativen Bahnverkehrs kritisch gesehen. Die 
Lkw-Maut ist einerseits wichtige Einnahmequelle und wird zur Finanzierung der Straßeninfra
struktur genutzt. Der Ausbau und eine Attraktivitätssteigerung des Bahnnetzes inklusive An
schluss- und Verladesysteme sind nach einem Referentenentwurf der Bundesregierung vom 25. 
April 2023 ebenfalls vorgesehen. So sieht eine Änderung des § 11 Abs. 3 S. 2 des Bundesfernstra
ßenmautgesetz BFStrMG vor die Einnahmen aus der Maut wie folgt zu verwenden: „Es ist zur 
Hälfte zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für die Bundesfernstra
ßen einschließlich der Ausgaben für Betrieb, Planungsleistungen und Verwaltung der Gesell
schaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes und im Übri
gen für Maßnahmen aus dem Bereich Mobilität und dabei, soweit der Bund Träger der Straßen
baulast ist, ganz überwiegend für Maßnahmen aus dem Bereich Bundesschienenwege zu ver
wenden“ (vgl. Die Bundesregierung 2023).  

Inwieweit eine zukünftige Reduktion der Fahrleistung und somit auch eine Reduktion von Emis
sionen (z. B. Minderung an Treibhausgasen) zu erwarten ist, bleibt offen.  
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14.3.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation  

14.3.3.1 Best Practice: Erfolgsbeispiel Schweiz 

Ein Beispiel für ein erfolgreiches Modell für eine fahrleistungsabhängige Maut praktiziert die 
Schweiz. Mit der sogenannten Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) setzt sie auf 
ein System mit Vollkostenansatz, d. h. es werden Gesamtgewicht, Emissionsstufe der Lkw und 
die gefahrenen Kilometer berechnet. Dafür wurde das maximal zulässige Gewicht der Lkw von 
18 Tonnen auf 40 Tonnen kontinuierlich erhöht. Insgesamt führte dies zu einer starken Effi
zienzsteigerung im Straßengüterverkehr, einer höheren Auslastung der Lkw, zu weniger Leer
fahrten und insgesamt zu einem Rückgang der gefahrenen Fahrzeugkilometer pro Jahr um 23 
Prozent. Rund ein Drittel davon ist auf eine Verlagerung auf die Schiene zurückzuführen. Denn 
gleichzeitig wurde das Schienennetz weiter ausgebaut und der sogenannte kombinierte Verkehr 
(Güterumschlag zwischen Schiene und Verkehr) stark gefördert. Diese Methode ermöglicht es, 
einen wesentlich größeren Transportteil über den Schienenverkehr zu realisieren und nur die 
sogenannte „Feinverteilung“ per Lkw zu erbringen. Hinzukommt ein Nachtfahrverbot auf der 
Straße. Der vergleichsweise sehr hohe Bahnanteil ist einerseits auf die Kombination von Bahn- 
und Straßenverkehr, andererseits auf die Lenkungswirkung der LSVA zurückzuführen. Ein wei
terer Aspekt ist die Finanzierung von Straße und Schiene durch die LSVA. Zwei Drittel der LSVA-
Einnahmen werden zur Finanzierung von Bahngroßprojekten verwendet. 

14.3.4 Handlungsempfehlung für Kommunikation  

Die Lkw-Maut ist bislang für Logistik- und Transportunternehmen von hoher Relevanz. Die ak
tuellen Entwicklungen zeigen noch keine Auswirkungen hinsichtlich Preissteigerungen bei Kon
sumgütern. Sollten sich dieser Aspekt jedoch verändern, wird eine Aufklärungskampagne not
wendig sein, um den Zusammenhang zwischen dem notwendigen Anstieg der Lkw-Maut und der 
Umlage auf Konsumgüter abzubilden. Eine transparente und laienverständliche Kommunikation 
wird dann erforderlich sein. Im Gesamtkontext der Klimaziele der Bundesregierung (und dem 
Beitrag einer/s jeden einzelnen Bürgers/*in) kann hier auch die Brücke zu anderen klima
freundlichen Maßnahmen übergeleitet werden (z. B. Fokussierung auf regionale Produkte, saiso
nale Lebensmittel, Reduktion bzw. Verzicht auf Produkte, die „quer“ durch Europa transportiert 
werden müssen).  
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15 Verkehr: Maßnahme „Parkraumbewirtschaftung“ 

15.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

15.1.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme 

Neben dem fließenden Verkehr stellt insbesondere in Städten der sogenannte ruhende Verkehr 
(d. h. parkende Fahrzeuge) einen wichtigen Aspekt der Auswirkungen von Mobilität dar. Die 
vorhandenen Optionen für das Parken im öffentlichen und im privaten Raum beeinflussen maß
geblich das Mobilitätsverhalten der Menschen, die in die Städte pendeln (Beruf, Freizeit, Ein
kauf) oder die dort leben. Werden die Rahmenbedingungen des ruhenden Verkehrs (Parken) 
verändert hin zu weniger und teureren Parkplätzen, fördert dies die Nutzung von nachhaltigen 
Verkehrsarten wie den Umweltverbund. Dadurch sinken die Emissionen von Luftschadstoffen, 
Treibhausgasen und Lärm sowie die negativen Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und die 
Aufenthaltsqualität.  

Der Begriff Parkraummanagement umfasst die zeitliche und räumliche Beeinflussung des Park
raumangebots und der Parkraumnachfrage. Parkraumbewirtschaftung bezieht sich auf die Be
wirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch die Erhebung von Parkgebühren (vgl. UBA 
2021d). 

Die Maßnahme Einführung bzw. Ausweitung von „Parkraummanagement/-bewirtschaftung“ 
zielt vor allem darauf ab, in Städten das Parken zu verteuern und die Nutzung alternativer Mobi
litätsangebote (z. B. ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) zu stärken.  

In (Oehlmann et al. 2019) wird ausgeführt: „Die Nachfrage nach Parkraum ist in vielen Innen
städten höher ist als das Angebot. Der sogenannte Parksuchverkehr ist eine besonders ineffizi
ente Form des Verkehrs und erhöht die Luftverschmutzung, CO2-Emissionen, Lärm, Stau (Zeit
verlust) und Unfallrisiken. L laut der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima
schutz (o.J.) kann der Parksuchverkehr je nach Bereich 20 bis 30 % des Gesamtverkehrs ausma
chen. Effizienteres Parken hat also das Potenzial Verkehrsaufkommen und Zeitverluste signifi
kant zu reduzieren und sich entsprechend positiv auf die Stadt- und Umweltverträglichkeit aus
zuwirken. Auch nimmt Parkraum viel Fläche in Anspruch, die gerade in Innenstädten knapp und 
entsprechend teuer ist. […] 

In vielen Großstädten weltweit hat sich ein aktives Parkraummanagement als relevanter Be
standteil der Verkehrsplanung etabliert. Parkraummanagement umfasst sowohl die Angebots
steuerung, die Gestaltung des Parkraumangebots, Informations- und Leitsysteme sowie die 
Parkraumbewirtschaftung und hat zum Ziel, Angebot und Nachfrage möglichst effizient zu steu
ern. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin (2004) konkretisiert das Ziel der Park
raumbewirtschaftung wie folgt: 

► Effizientes Parken (u.a. kürzere Parkplatzsuche, höhere Umschlagzahlen) 

► Stadt- und Umweltverträglichkeit (u.a. weniger Lärm, bessere Luft) 

► zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner, zufriedene Gewerbetreibende“ (Oehlmann et al. 
2019 S.88). 

„Die Parkgebühr ist ein besonders sichtbarer Kostenpunkt in der Autonutzung und beeinflusst 
Entscheidungen bezüglich des eigenen Mobilitätsverhaltens daher effektiv. Ein entsprechend 
ausgestaltetes Gebührensystem kann u.a. auf folgende Weise zur Verkehrssteuerung, -vermei
dung und -verlagerung beitragen: 
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► räumliche und zeitliche Verlagerung der Nachfrage durch differenzierte Parkgebühren 

► Verlagerung des Verkehrs weg vom individuellen Autoverkehr auf umweltfreundlichere Ver
kehrsmittel durch den zusätzlichen Kostenpunkt „Parkgebühr“ 

► Verringerung der Nutzung und der Anzahl an Pkw durch Carpooling oder Sharing-Angebote 

► höherer Umschlag und eine effizientere Nutzung einzelner Stellplätze durch Reduzierung 
des Anteils der Dauerparker“ (Oehlmann et al. 2019 S.90).  

Eine Parkraumbewirtschaftung kann aktuell nach StVO nur dort eingeführt werden, wo ein Man
gel privater Stellplätze und ein erheblicher Parkdruck vorliegen. Sie sollte nach Möglichkeit flä
chendeckend, zumindest in innenstädtischen Gebieten, eingeführt werden, um so die Suche nach 
einem kostenlosen Parkplatz zu vermeiden. Auch sollte erkennbar sein, wo welche Gebühren
höhe gilt.  

In (Oehlmann et al. 2021) wird erläutert: „Das Instrument des Parkraummanagements soll zur 
Internalisierung der externen Kosten des Parkens beitragen soll. Das Instrument bezieht sich auf 
Parkstände auf öffentlichen Verkehrsflächen. […] Die Verteuerung des Parkens kann als Subven
tionsabbau verstanden werden, denn freies oder zu günstiges Parken stellt eine erhebliche För
derung des Autoverkehrs zu Lasten der Gesellschaft dar. […] Die wichtigsten Stellschrauben für 
die Ausgestaltung von Parkgebühren selbst sind deren absolute Höhe sowie die (elektronisch 
gestützte) räumliche und zeitliche Differenzierung (in Abhängigkeit vom Parkdruck). […] Park
gebühren könnten sich z. B. an der Höhe von ÖPNV-Tickets orientieren. Dies wäre gerade bei der 
Wahl des Verkehrsmittels ein klares, leicht zu berücksichtigendes Preissignal. Ein anderer Vor
schlag sieht vor, dass Parkgebühren im öffentlichen Raum deutlich über den Preisen von Park
häusern liegen sollten, da die Auslastung in Parkhäusern meist erheblich geringer ist als an den 
Straßen. Eine Ausgestaltungsmöglichkeit könnte die Bevorzugung von reinen Elektrofahrzeugen 
bei den Parkgebühren sein, um den Anteil emissionsfreier Fahrzeuge zu fördern. Da ein Ziel des 
Parkraummanagements jedoch die Verringerung des Individualverkehrs insgesamt und der Um
stieg auf alternative Mobilitätsoptionen ist, sollte eine Befreiung oder Reduktion der Gebühren 
für Elektrofahrzeuge zeitlich befristet werden.“ (Oehlmann et al. 2021 S. 252).  

„Die Bevölkerung, insbesondere einkommensschwache Haushalte, und die städtischen Gewerbe
treibende sind von der Maßnahme stark betroffen. Bei geeigneter Umnutzung der freiwerden
den Flächen kann die Lebensqualität im Siedlungsgebiet deutlich gesteigert werden, beispiels
weise, wenn sie für den Ausbau des Fahrrad- und Fußverkehrs oder den Ausbau von Grünflä
chen und Freiräumen genutzt werden. Davon profitiert vor allem die städtische Bevölkerung. 
Daher ist insgesamt von einer mittleren Akzeptanz auszugehen.“ (Oehlmann et al. 2021 S. 252). 

Zusammenfassend kann für die Maßnahme „Einführung bzw. der Ausbau von Parkraummanage
ment/-bewirtschaftung“ festgestellt werden, dass diese nur dann zielführend im Sinne einer 
nachhaltigen Mobilität sein wird, wenn sie gleichzeitig mit dem Ausbau und der Stärkung des 
Umweltverbundes verknüpft wird. Dies schließt auch Maßnahmen zum Ausbau von multi- oder 
intermodalen Mobilitätsangeboten, wie Mobilitätsstationen, ein, ebenso wie den Ausbau digita
ler Lösungen zur optimalen Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsformen. Der Umstieg vom 
privaten Pkw auf den Umweltverbund bzw. nachhaltigen Mobilitätsformen muss möglichst ein
fach, bequem und nicht kostspieliger sein als die Nutzung des Pkw.    
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15.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahme 

Die Maßnahme zum Parkraummanagement aus den Maßnahmenvorschlägen des UBA für das 
Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoffminderung (Oelmann et al. 2021) wird dort bezüg
lich der Ausgestaltung und Wirkung wie folgt beschrieben:  

► Einführung eines flächendeckenden Parkraummanagements in Innenstädten in Städten mit 
mehr als 500.000 Einwohner*innen. 

► Das Einsparpotenzial wird dort als gering eingeschätzt mit 0,25 bis 1,5 kt N (entspricht ca. 
0,8 bis 4,9 kt NOX16). Begründet wird dies wie folgt: „Mit der Einführung der Parkgebühren 
reduziert sich die Nachfrage nach Parkplätzen und die durchschnittliche Parkdauer. Damit 
führt die Maßnahme wiederum zu einer Steigerung der Parkraumverfügbarkeit. Die Reduk
tion von Parkraum führt zu einer Reduktion der Pkw-Fahrten in den Innenstädten. Die 
Quantifizierung der Effektivität erfolgt unter der Annahme, dass das Parkraummanagement 
zu einer Reduktion der innerstädtischen Verkehrsleistung der Pkw um 10 % führt. Gleichzei
tig ist eine Verlagerung auf den ÖPNV zu erwarten. Es wird angenommen, dass die Verkehrs
leistung der Busse um 5 % ansteigt.“ (Oehlmann et al. 2021 S. 252).  

In (Oehlmann et al. 2019) wird die Maßnahme Parkraumbewirtschaftung als Instrument in Be
zug auf die Luftreinhaltung als positiv bewertet, konkrete Angabe zum Wirkungspotenzial wer
den nicht angegeben.  

Im NLRP von 2019 ist diese Maßnahme nicht als Einzelmaßnahme enthalten. Für die Maßnah
men „Ausbau und Stärkung des Umweltverbunds“ (vgl. Kap. 12) wird eine Reduktion der in
nerörtlichen Pkw-Fahrleistung von 10 % bis 2025 und 15 % bis 2030 angenommen. Geht man 
von der oben aufgeführten Annahme von -10 % Pkw-Fahrleistung für die Maßnahme Parkraum
management aus, dann wird die emissionsseitige Wirkung in der gleichen Größenordnung lie
gen wie für die Maßnahme „Umbau und Stärkung des Umweltverbunds“. Es sei hier aber darauf 
hingewiesen, dass die Wirkungen dieser beiden Maßnahmen nicht additiv zu sehen sind, da 
beide das gleiche Potenzial adressieren.  

15.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Da sich die Maßnahme „Parkraummanagement/-bewirtschaftung“ aus dem NLRP von 2019 
emissionsseitig auf die Reduktion des innerörtlichen Personenverkehrs auswirkt, werden die im 
German Informative Inventory Report 2022 (IIR) angegebenen Unsicherheiten dieser Emissi
onsquelle betrachtet, wie bereits bei der Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltver
bunds“. Für NOX-liegen die dort angegebenen Werte für mittlere untere und obere Abweichung 
vom berichteten Wert bei -16 % bzw. +20 %. 

15.1.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Luftqualität  

Die Emissionsminderung durch die Maßnahme „Parkraummanagement/-bewirtschaftung“ wird 
sich (genauso wie bereits für die Maßnahme „Ausbau und Stärkung des Umweltverbundes be
schrieben), vor allem im innerörtlichen städtischen Bereich zeigen, da die Reduktion der Fahr
leistung aufgrund geringerer Parksuchverkehre und verstärktem Umstieg auf den Umweltver
bund überwiegend im städtischen Umfeld stattfindet.  

Emissionsseitig betrachtet hat die Maßnahme „Parkraummanagement/-bewirtschaftung“ im 
Prognosejahr 2030 eine geschätzte Wirkung von maximal 4,9 kt NOX (vgl. oben). Dies entspricht 

 

16 Umrechnungsfaktor für N-Verbindungen gemäß DESTINO-Bericht 1 (UBA-Texte 96/2020), Seite 32: 1 t NOX-N = 3,29 t NOX  
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einem Anteil von ca. 5 % der gesamten NOX- Emissionsminderung der zusätzlichen Maßnahmen 
im WAM-Szenario des NLRPs von 2019. Immissionsseitig wird sich vor allem in städtischen Be
reich auch eine tendenzielle Minderungswirkung ergeben.  

Bei der Bewertung der Relevanz der Maßnahme sollten auch die sonstigen positiven Aspekte, 
neben der Reduktion der Luftschadstoffbelastung, mitberücksichtigt werden. Dies sind vor al
lem:  

► Reduktion der Treibhausgasemissionen 

► Reduktion von Lärmbelastungen  

► Reduktion des Flächenverbrauchs durch parkende Fahrzeuge und Umnutzung dieser Flä
chen z. B. für den Ausbau von Fuß- und Radverkehr oder für Grünflächen (Verbesserung Auf
enthaltsqualität und Stadtklima) 

► Erhöhung der Lebensqualität in Städten 

	

15.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache   

15.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Mit der Bewirtschaftung oder etwas allgemeiner, mit dem Management von Parkraum soll der 
ruhende Verkehr beeinflusst werden. Wieviel Parkraum wo zur Verfügung steht und wieviel es 
kostete dort zu parken beeinflusst das Verkehrsverhalten. Das gilt insbesondere in den Städten. 
Ziel der Bewirtschaftung von Parkraum ist es, dass mehr Menschen die öffentlichen Verkehrs
mittel nutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Deshalb ist das Parkraummanage
ment auch eng mit dem Umweltverbund in Kapitel 12 verknüpft, der auch Alternativen zum pri
vaten Autoverkehr im Blick hat. 

Das Management von Parkraum erfolgt mit rechtlichen Mitteln wie Verboten oder zeitliche Be
grenzungen aber auch mit ökonomischen Anreizen wie Parkgebühren. Wo dann welcher Park
raum zur Verfügung gestellt wird, lenkt das Verkehrsverhalten. Ein Beispiel sind Park & Ride 
Parkplätze an Vorortbahnhöfen, um dem Pendelverkehr in und aus der Stadt den Umstieg vom 
privaten Pkw auf die Bahn zu erleichtern.   

Gerade in Innenstädten kommt hinzu, dass der Parkraum wertvolle und knappe Flächen besetzt 
die bei einer anderen Nutzung wie z. B. als Rad- und Fußwege oder Grünflächen die Lebensquali
tät in den Städten stark erhöhen. 

Ein besonderes Problem beim Parkraum in Städten ist der sogenannte Parksuchverkehr. Auf der 
Suche nach einem freien Parkplatz werden die Straßen abgefahren. Diese Art von Verkehr kann 
bis zu 30 % des gesamten Verkehrs in der Stadt ausmachen.   

In vielen Städten gehört ein aktives Parkraummanagement zum Alltag. Meist wird versucht die 
Effizienz des Parkens zu steigern, indem der Parkraum leicht zu finden ist und der Durchsatz pro 
Parkplatz erhöht wird. Hinzu kommt die Vermeidung von Abgasen und Lärm sowie die Zufrie
denheit der Anwohner und Geschäfte in der Gegend. Eine zentrale Stellschraube sind die Gebüh
ren. Die können zum Beispiel zeitlich gestaffelt werden und das an unterschiedlichen Standor
ten. Auf diese Weise lässt sich Verkehr zeitlich und räumlich verlagern. Eine andere Möglichkeit 
ist das gebührenfreie Parken für umweltfreundlichere Fahrzeuge. Denkbar sind auch höhere 
Parkgebühren für besonders umwelt- und klimaschädliche Fahrzeuge. Bekannt ist des Weiteren 
die komplette Reservierung von Parkplätzen z. B. für Elektrofahrzeuge für die dann auch eine 
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Ladestation da ist oder für Fahrzeuge die nicht privat sind sondern als Car-Sharing gemietet 
werden können. Dabei wird auch deutlich wie sehr eine Parkraumbewirtschaftung auf digitale 
Technik z. B. in Parkautomaten und Zugangsschranken angewiesen ist. Die Höhe der Parkgebüh
ren ist sehr entscheidend. Wenn sie z. B. höher sind als ein Fahrschein für Bus oder Bahn, wird 
das Parken unattraktiv. Auch können innerstädtische Parkhäuser, die manchmal nur wenig aus
gelastet sind, geringere Gebühren verlangen als für das Parken an der Straße fällig ist und damit 
den Druck auf den öffentlichen Verkehrsraum in der Stadt entspannen. 

Was die Akzeptanz betrifft, ist der Parkraum für Anwohnerschaft und den Gewerbetreibenden 
der Umgebung sehr sensibel. Während die Anwohner*innen vor allem möglichst nahe am Woh
nort parken möchten, kommt bei den Gewerbetreibenden noch der Kunden- und Lieferverkehr 
hinzu, der für ihren geschäftlichen Erfolg wichtig ist. Für die Anwohner*innen steigt allerdings 
die Qualität sich draußen aufzuhalten sehr. Gerade in dicht besiedelten Innenstädten gibt es ein 
großes Bedürfnis die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und die Städte von den vielen fahrenden 
und stehenden Autos zu „befreien“. Das führt dazu, dass immer mehr Städte ehemaligen Park
raum in Begegnungsflächen umwandeln. Wenn die Parkraumbewirtschaftung eine Reduktion 
von Lärm und Auspuffemissionen bewirkt und neue Flächen erschließt, trifft sie bei der Anwoh
nerschaft in der Regel auf eine hohe Akzeptanz. 

 

15.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Die Parkraumbewirtschaftung wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Luftreinhaltung aus. Es ist 
damit zu rechnen, dass sich bei ihrer Einführung in allen Städten mit mehr als 200.000 Einwoh
ner, die Nachfrage und die Dauer des Parkens reduziert. Zudem ist von einer Verringerung des 
privaten Pkw-Verkehrs auszugehen. Ferner steigt die Auslastung der öffentlichen Verkehrsmit
tel und es werden verstärkt Fahrräder genutzt oder zu Fuß gegangen. Bei einer Reduktion des 
städtischen Pkw-Verkehrs um 10 % und einer Erhöhung der Auslastung des öffentlichen Ver
kehrs um 5 % wird die Emissionsreduktion auf bis zu 4,9 kt NOX jährlich geschätzt. Dies ent
spricht einem Anteil von 5 % der gesamten Emissionsreduktion aller Maßnahmen im NLRP von 
2019.  

Damit liegt die bewirkte Emissionsreduktion in ähnlicher Größenordnung wie die Maßnahme 
Ausbau und Förderung des Umweltverbunds. Da sowohl das Parkraummanagement als auch der 
Umweltverbund eine sehr ähnliche Zielsetzung haben, nämlich die Reduktion des privaten Pkw-
Verkehrs in Städten zu Gunsten einer verstärkten Nutzung öffentlicher sowie nicht motorisierter 
Verkehrsmittel, dürfen die jeweils erzielten Emissionsreduktionen nicht zusammengezählt wer
den. 

Die Emissionsreduktion wird sich auf die in den Städten vorhandene Schadstoffbelastung in der 
Luft niederschlagen. Es ist von einer geringfügigen Minderungswirkung auszugehen, welche 
auch die Hintergrundbelastung tendenziell etwas reduzieren wird.  

Dazu ist jedoch zu ergänzen, dass eine Reduktion des städtischen Pkw-Verkehrs und eine er
höhte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie des Fahrrads und mehr Fußverkehr, auch eine 
Reduktion bei den Emissionen von Treibhausgasen bewirken. Hinzu kommen weitere positive 
Wirkungen der Maßnahme Parkraumbewirtschaftung. Dazu zählen die Reduktion der Lärmbe
lastungen, die Reduktion des städtischen Flächenverbrauchs und die Erhöhung der Lebensquali
tät in der Stadt. 
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15.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation  

15.3.1 Akzeptanz der Zielgruppen 

Erfahrungen in vielen deutschen Städten zeigen, dass insbesondere der Einzelhandel und grö
ßere Arbeitgeber der Parkraumbewirtschaftung häufig zunächst sehr kritisch gegenüberstehen 
(Bauer et al. 2016). Sowohl bei Bewohner*innen, der lokalen Wirtschaft und dem Einzelhandel 
wurde in vielen Fällen aber eine positive Entwicklung der Akzeptanz nach Einführung festge
stellt (ebd.). Häufig setzt sich langfristig die Erkenntnis durch, dass die Bewirtschaftung des 
Parkraums die Parkplatzsuche der Kundschaft verbessert (ebd.). In einigen Fällen sind es die Be
schäftigten selbst, die als Dauerparkende die anliegenden Parkplätze für potenzielle Kund*innen 
blockieren. 

Der Handelsverband Bayern, eine Interessenvertretung des Einzelhandels, verlangt mittlerweile, 
den Raum in Innenstadtbereichen Parkenden nur gegen eine Gebühr zur Verfügung zu stellen. 
Weiterhin spricht er sich für eine räumliche Variation der Gebührenhöhe aus (Streller 2014). 
Durch die Beteiligung der betroffenen Bevölkerung und eine wirksame Information der Öffent
lichkeit kann häufig eine hohe Akzeptanz erreicht werden, da insbesondere Anwohner*innen 
von erhöhtem Parksuchverkehr und dessen Externalitäten direkt oder indirekt betroffen sind. 
Wichtig ist dabei eine sichtbare positive Veränderung nach Einführung, um die Wirksamkeit des 
Instruments zu belegen und den Vorbehalten gegenüber eines reinen Finanzierungsinstruments 
entgegenzuwirken. Die Akzeptanz nimmt zu, wenn die Vorteile spürbar werden. Die Senatsver
waltung für Stadtentwicklung Berlin beispielsweise empfiehlt „Informationen im Internet, den 
Druck von Broschüren und die Vor-Ort-Verteilung von Faltblättern in Lokalen, Kinos, Theatern 
usw.“ im Vorfeld einer Einführung. Auch die Zweckbindung von Einnahmen könne die Akzep
tanz steigern (vgl. Zilkens 2009). 

Gleichwohl stößt die Einführung des Instruments meist auf größere Widerstände seitens der lo
kalen Wirtschaft, des Einzelhandels und der Bewohner*innen. Häufig wendet sich die negative 
Einstellung jedoch, sobald die Vorteile für die Betroffenen spürbar werden. Die Lenkungswir
kung einer Parkgebühr wird im Vorfeld offensichtlich unterschätzt und oft lediglich als weitere 
Einnahmequelle der öffentlichen Hand wahrgenommen. Gleichzeitig scheint vielen Menschen 
nicht bewusst zu sein, dass kostenloses Parken im öffentlichen Raum eine massive Subventionie
rung des Kfz-Verkehrs zu Lasten der Gesellschaft darstellt. Die Aufklärung und Beteiligung der 
Betroffenen ist daher wichtig für die Akzeptanz (vgl. UBA 2019a). 

15.3.2 Best practice „Workplace Parking Levy“ in Nottingham 

Im April 2012 führte Nottingham als erste Stadt in Europa eine Abgabe für private, von Arbeitge
ber*innen zur Verfügung gestellte Parkplätze, die sogenannte „Workplace Parking Levy“, ein. 
Für jeden bereitgestellten Parkplatz müssen Arbeitgeber*innen mit mehr als zehn Parkplätzen 
für ihre Angestellten eine jährliche Abgabe von inzwischen rund 500 Euro bezahlen. Von der Ge
bühr sind etwa 27.000 Parkplätze betroffen, sodass die Stadt Nottingham pro Jahr durch die 
„Workplace Parking Levy“ mehr als 10 Mio. Euro einnimmt. Diese werden für die Finanzierung 
des öffentlichen Verkehrs verwendet, zum Beispiel für die umfangreiche Erweiterung des Stra
ßenbahnnetzes oder die Beschaffung von Elektro- und Biogasbussen. Die Einführung der „Work
place Parking Levy“ führte zu einer Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr zum öf
fentlichen Verkehr und hierdurch zu einer Reduzierung der negativen externen Effekte des Ver
kehrs in Form von Emissionen und Staus. 
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Arbeitgeber stellen ihren Angestellten in vielen Fällen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Da 
sie für die Errichtung und Instandhaltung der Parkplätze aufkommen, gewähren sie den Ange
stellten indirekt einen monetären Vorteil. Dadurch entsteht für diese ein Anreiz, im Pkw, meist 
in Einzelbesetzung, zur Arbeit zu fahren. Wenn Angestellte für die mit dem Parken verbundenen 
Kosten selbst aufkommen müssten, würde ein Anreiz entstehen, umweltfreundliche Verkehrs
mittel zu nutzen. Eine entsprechende Abgabe würde die Angestellten allerdings zusätzlich zu 
den Fahrtkosten zur Arbeit und zurück weiter finanziell belasten. Da sich dies in der Folge nega
tiv auf die Attraktivität des Arbeitgebers für dessen Angestellte auswirkt, ist eine Umsetzung nur 
schwierig durchsetzbar. Eine Möglichkeit stellt die Einführung einer Abgabe für private, von Ar
beitgebern zur Verfügung gestellte Parkplätze dar. Hierdurch würde die Anzahl der zur Verfü
gung gestellten Parkmöglichkeiten sinken, was die Bildung von Fahrgemeinschaften und die 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel begünstigt (vgl. UBA 2021d). 

 

15.3.3 Handlungsempfehlung  

Parkraummanagement ist aus unserer Sicht nur dann zielführend, wenn es gleichzeitig mit dem 
Ausbau des Angebotes des Umweltverbundes sowie ergänzender Fördermaßnahmen (z. B. Car-
Sharing) kombiniert wird. Dabei spielt der Ausbau der multi- und intermodalen Mobilitätsange
bote eine zentrale Rolle. Dazu gehören auch Mobilitätsstationen sowie digitale Lösungen. Um 
den Umstieg vom privaten Pkw auf den Umweltverbund/ nachhaltigere Mobilitätsformen zu be
fördern, muss es möglichst bequem und kostengünstig sein, diese Alternativen zu nutzen und 
gleichzeitig möglichst kostspielig/ unbequem sein, den privaten Pkw zu nutzen. 
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16  Verkehr: Maßnahme „Tempolimit auf Autobahnen und 
sonstigen Außerortsstraßen“  	

16.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

16.1.1 Rahmenbedingungen der Maßnahme  

Es wird schon seit Jahren in Deutschland die Einführung eines generellen Tempolimits für Auto
bahnen diskutiert. In jüngster Zeit wird auch die Herabsetzung des Tempolimits auf sonstigen 
Straßen außerhalb von Ortschaften von 100 km/h auf 80 km/h sowie der Regelgeschwindigkeit 
für Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 km/h auf 30 km/h verstärkt diskutiert.  

Generell können Tempolimits zu einer Verminderung des Kraftstoffverbrauchs und einer Re
duktion von Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen führen. Ebenso werden Tempolimits 
zur Lärmminderung beitragen. Daneben sind auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit und vor 
allem innerörtlich die Verbesserung der Aufenthaltsqualität als positive Folgen von Tempolimits 
zu nennen.  

In Bezug auf die Reduktion von Luftschadstoffemissionen stehen aktuell vor allem Tempolimits 
auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen im Fokus, deren Rahmenbedingungen im Fol
genden erläutert werden.  

 

Tempolimit auf Autobahnen 

Fast überall auf der Welt gibt es eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen. Deutschland ist 
das einzige Industrieland, das kein generelles Tempolimit auf Autobahnen hat. Innerhalb der EU 
gilt in den meisten Ländern ein Tempolimit von 130 km/h oder darunter, nur in Polen und Bul
garien von 140 km/h (vgl. Abbildung 54). 

Nach (UBA 2021g) unterliegen aktuell „weniger als ein Viertel der deutschen Autobahnkilome
ter einem dauerhaften Tempolimit. […] Die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung wäre 
eine kostengünstige und kurzfristig realisierbare Möglichkeit, um den Kraftstoffverbrauch und 
somit die Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen zu senken.“ (UBA 2021g S. 3). Uner
wünschte negative Nebeneffekte könnten ggfs. Verkehrsverlagerungen auf Landstraßen sein. 
Um diesen Effekt zu begrenzen, wären verschärfte Tempolimits auf Landstraßen, wie z. B. eine 
Begrenzung auf 80 km/h, sinnvoll. Ein Tempolimit auf Autobahnen wird auch zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit beitragen.  

Das UBA schlägt vor: „Ein bundesweites Tempolimit auf Autobahnen könnte durch eine entspre
chende Gesetzgebung rasch auf den Weg gebracht werden. In der Einführungsphase wird wahr
scheinlich eine Beschilderung der Autobahnauffahrten notwendig. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass dies in kurzer Zeit zu geringen Kosten erfolgen könnte. Um die Einhaltung der 
Tempolimits sicherzustellen, wäre ein deutlicher Ausbau der Infrastruktur zur Geschwindig
keitsüberwachung notwendig. […] Zumindest ein Teil dieser Ausgaben könnte über anfallende 
Bußgelder gegenfinanziert werden.“ (UBA 2021g S. 6).  
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Abbildung 54: Tempolimits in der EU und ausgewählten Nachbarländern auf  

 

(Quelle: UBA 2021g) 

 

Tempolimit auf sonstigen Außerortsstraßen 

Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt in Deutschland ein Tempolimit von 100 km/h, sofern 
nicht aus besonderen Gründen eine niedrigere Geschwindigkeit vorgeschrieben wird. Ausge
nommen sind davon nur Autobahnen und andere autobahnähnliche Straßen mit mindestens 
zwei markierten Fahrstreifen pro Richtung und Straßen, die eine Richtungstrennung durch Mit
telstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen aufweisen.  

Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften gilt auch in anderen europäischen Ländern 
generell ein Tempolimit (UBA 2022a), dabei gibt es außer Deutschland noch weitere Länder mit 
einem Tempolimit von 100 km/h (vgl. Abbildung 55). In den meisten Ländern gilt ein Tempoli
mit von 90 km/h oder 80 km/h. Je nach Land gelten für Kfz>3,5t zulässigem Gesamtgewicht 
auch noch niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen.  

 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

232 

 

Abbildung 55: Tempolimits in der EU und ausgewählten Nachbarländern auf Straßen außerhalb ge
schlossener Ortschaften 

 

(Quelle: UBA 2022a) 

 

16.1.2 Emissionsseitige Wirkungen der Maßnahmen 

Die emissionsseitigen Wirkungen der Maßnahmen „Tempolimit 120 km/h auf Bundesautobah
nen“ und „Tempolimit von 80 km/h auf Bundesstraßen“ wurden im Rahmen der Arbeiten für die 
Erstellung des NLRP von 2019 ermittelt (Jakobs et al. 2019). Hierbei wurde die Maßnahmenwir
kung wie folgt beschrieben:  

► Insbesondere sehr hohe Geschwindigkeiten führen bei vielen Pkw zu einem deutlich erhöh
ten Schadstoffausstoß. Ein Tempolimit trägt dazu bei, Betriebszustände im Bereich höherer 
Geschwindigkeiten zu vermeiden und die damit verbundenen deutlich erhöhten Emissionen 
zu verringern. Die durch ein allgemeines Tempolimit erzielbaren Emissionsminderungen 
hängen neben der zulässigen Höhe der Maximalgeschwindigkeit wesentlich von seiner Be
folgung durch die Verkehrsteilnehmer*innen ab. Um einen hohen Befolgungsgrad zu errei
chen, sind erhöhte Anstrengungen erforderlich (Motivationskampagnen, Überwachung). 

Für die Quantifizierung des Emissionsminderungspotentials dieser Maßnahme wurden unter 
Berücksichtigung von durchschnittlichen Geschwindigkeitsverteilungen auf Autobahnen bzw. 
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Außerortsstraßen die Fahrleistungsanteile >120 km/h bzw. >80 km/h zu niedrigeren Geschwin
digkeiten verschoben. Es wurde bei dieser Abschätzung von einem Befolgungsgrad von 100% 
ausgegangen. Die Maßnahmenwirkungen wurden auf Basis der Daten des Modells TREMOD 
(Version 5.72) des UBA ermittelt. Es wurden für 2030 die folgenden Abgas-Emissionsminderun
gen ermittelt: 

Tabelle 20: Tempolimit 120 km/h auf Autobahnen und Tempolimit 80 km/h auf Bundesstraßen, 
Maßnahmenwirkung auf die Emissionen 2030 

Emissionsminderung durch die Maßnahmen für 2030 in kt 

Schadstoff Tempolimit 120 km/h auf Auto
bahnen 

Tempolimit von 80 km/h auf 
Bundesstraßen 

NOX 6,98 kt (5,94%) 1,25 kt (1,07%) 
PM10 /PM2,5 0,02 kt (1,31%) 0,00 kt (0,22%) 
NMVOC 0,06 kt (0,15%) -0,18 kt (-0,00%) 
NH3 -0,00 kt (-0,00%) 0,00 kt (0,00%) 
SO2 0,00 kt (0,45%) 0,00 kt (0,38%) 

(Quelle: Jakobs et al. 2019) 
(positive Werte stehen für Minderungen, negative Werte stehen für Zunahmen; Die in den Klammern angegebenen prozen
tualen Änderungen beziehen sich auf die Abgas-Emissionen des Straßenverkehrs insgesamt.) 

Das Emissionsminderungspotential dieser Maßnahme liegt demnach bezogen auf die Emissio
nen des Straßenverkehrs für die hier betrachteten Schadstoffe in einem Bereich von 0 % bis 7 %.  

Für NOX liegt die Emissionsminderung der hier betrachteten Einzelmaßnahme bei 8% des ge
samten Emissionsminderungspotenzials der zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario in 
2030 und für PM2,5 bei <1%.  

In (UBA 2021g) wird neben den Wirkungen eines Tempolimits auf Autobahnen auf die Treib
hausemissionen auch angegeben, wie dieses sich auf die Luftschadstoffemissionen auswirken 
kann. Die Minderung der NOX-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Autobah
nen liegt bei 28%, die für Feinstaub bei 24%, bezogen auf die Emissionen des Autobahnver
kehrs. 

Die Maßnahme „Festlegung der Höchstgeschwindigkeit auf Bundesautobahnen auf 120 km/h“ 
ist auch bei den Maßnahmenvorschlägen des UBA für das Aktionsprogramm zur integrierten 
Stickstoffminderung (Oehlmann et al. 2021) enthalten. Berücksichtigt wird nur die Auswirkung 
der Maßnahmen auf den Straßenverkehr von Personenwagen. Es wird ein Befolgungsgrad von 
80% angenommen. Das Einsparpotenzial wird dort als „mittel“ eingeschätzt mit 1,5 bis 5 kt N 
(entspricht ca. 4,9 bis 16,5 kt NOX). Begründet wird dies wie folgt: „Durch ein Tempolimit auf Au
tobahnen sinkt kurzfristig der Kraftstoffverbrauch pro Personenkilometer (Personenverkehr). 
Zudem kann es durch die verlängerte Reisezeit zu einem leichten Rückgang der Nachfrage nach 
Straßenpersonenverkehr kommen. Berücksichtigt wird nur die Auswirkung der Maßnahmen auf 
den Straßenverkehr von Personenwagen, da schwere und leichte Nutzfahrzeuge mehrheitlich 
nicht schneller als 120 km/h fahren.“ (Ohelmann et al. 2021 S. 259).  

In (Allekotte et al. 2023) wurde die Emissionsminderung der beiden Maßnahmen „generelles 
Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen“ und „Tempolimit von 80 km/h auf den sonstigen 
Außerortsstraßen“ für das Prognosejahr 2030 ermittelt und summarisch ausgewiesen (vgl. Ta
belle 21). Für die NOX-Emissionen wurde ein Minderungspotenzial von 7,8 kt/a im Jahr 2030 er
mittelt.   
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Tabelle 21: Tempolimit 130 km/h auf Autobahnen und Tempolimit 80 km/h auf sonstigen Außer
ortsstraßen, Maßnahmenwirkung auf die Emissionen 2030  

Emissionsminderung durch die Maßnahmen für 2030 in kt 

Schadstoff 2030 

NOX 7,78 kt 
PM10 /PM2,5 0,46 kt 
NMVOC 0,18 kt 
NH3 0,03 kt 
SO2 0,02 kt 

 (Quelle: Allekotte et al. 2023)) 

In einem aktuellen UBA-Vorhaben (Schmaus et al. 2023) finden sich Abschätzungen zur Wir
kung der Maßnahme „Reduktion des Tempolimits auf Autobahnen und Außerortsstraßen“. Dazu 
wurde ein aufwändiges und komplexes Modellsystem verwendet, um die Effekte des spezifi
schen Emissionsverhalten der Fahrzeuge, Routenwahl- und Nachfrageeffekte abzubilden. Im Er
gebnis wird eine prozentuale Minderung der NOX-Emissionen von 9,6% für ein Tempolimit 120 
km/h auf Autobahnen und eine Minderung von 11,1% bei einem zusätzlichen Tempolimit 80 
km/h auf sonstigen Außerortsstraßen, bezogen alle NOX-Emissionen des Straßenverkehrssek
tors in Deutschland im Jahr 2018, ausgewiesen (vgl. 

Tabelle 22). Bei einer näherungsweisen Übertragung dieses Minderungspotenzial auf die NOX-
Emissionen des Straßenverkehrs aus dem NLRP 2019 (117,6 kt NOX im Jahr 2030), läge das Min
derungspotenzial bei ca. 13 kt/a. 

Die Angaben in den aufgeführten Quellen zeigen, dass die Maßnahmen „Tempolimit 130 km/h 
oder 120 km/h auf Autobahnen“ und „Tempolimit 80 km/h auf Außerortsstraßen“ durchaus ein 
nennenswertes Emissionsminderungspotenzial für die Abgasemissionen aufweisen, auch wenn 
sich die angenommenen Rahmenbedingungen für die Maßnahmen in den Studien teilweise et
was unterscheiden. Das Minderungspotenzial liegt im Bereich von 5 bis 17 kt/a im Jahr 2030.  

Tabelle 22: Zusammenfassung Wirkungen der Maßnahme „Allgemeines Tempolimit auf Autobah
nen von 120 km/h und im Außerortsbereich von 80 km/h“ 

Kerngröße Pkw SNF Weitere  
FzgKat17 

Alle  
FzgKat 

Fahrleistung 
flüssig 
dicht 
gesättigt 
Stop&Go 
Stop&Go II 

-3,0 % 
+ 0,2 % 
  0,0 % 
-0,8 % 
+1,0 % 
+2,4 % 

+0,1 % 
-0,6 % 
+0,2 % 
+0,8 % 
+0,3 % 
-0,4 % 

-0,5 % 
+0,5 % 
-0,3 % 
-0,8 % 
+0,2 % 
+0,9 % 

-2,5 % 
+0,1 % 
  0,0 % 
-0,5 % 
+0,9 % 
+2,1 % 

Fahrtzeit 
Geschwindigkeit 

+3,8 % 
-6,6 % 

+2,3 % 
-2,1 % 

+3,5 % 
-3,9 % 

+3,7 % 
-6,0 % 

Fahrtzeit in Stop&Go-Verkehrszuständen 
Anteil an Gesamtfahrtzeit 

-0,3 % 
-4,0 % 

+1,1 % 
-1,1 % 

-2,2 % 
-5,5 % 

-0,1 % 
-3,6 % 

CO2-Emissionen 
je Fahrzeugkilometer 

-7,6 % 
-4,7 % 

0,0 % 
-0,1 % 

-4,7 % 
-4,1 % 

-5,1 % 
-4,3 % 

NOx-Emissionen 
je Fahrzeugkilometer 

-16,2 % 
-13,6 % 

+1,7 % 
+1,6 % 

-9,2 % 
-8,7 % 

-11,1 % 
-11,9 % 

PM-Emissionen 
je Fahrzeugkilometer 

-14,6 % 
-12,0 % 

+1,1 % 
+1,0 % 

-4,5 % 
-4,0 % 

-7,3 % 
-10,2 % 

 

17 Unter „weitere FzgKat“ sind alle weiteren HBEFA-Fahrzeugkategorien (LNF, Lbus, Rbus und KR/MR) zusammengefasst.  
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(Quelle: Schmaus et al. 2023 Tab. 73 auf S. 215.) 

16.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten der Emissionen 

Um für die Maßnahmen „generelles Tempolimit von 130 km/h oder 120 km/h auf Autobahnen“ 
und „Tempolimit 80 km/h auf Außerortsstraßen“ die Unsicherheiten der Emissionen zu be
trachten, wurde Angaben aus dem German Informative Inventory Report 2022 (IIR 2022) her
angezogen. Diese liegen nicht differenziert nach den Teilsektoren Autobahn / außerorts / inner
orts vor, sondern differenziert den Fahrzeugarten Pkw, leichte Nutzfahrzeug, schwere Nutzfahr
zeuge und Busse und Krafträder. Es werden hier in Tabelle 23 zur Einschätzung der typischen 
Unsicherheiten die Bandbreiten für die NOX-Emissionen des gesamten Sektors Straßenverkehr 
aus dem German Informative Inventory Report 2022 ausgewiesen: 

Tabelle 23: Unsicherheiten der NOX-Emissionen aus der Quellgruppe Straßenverkehr (road trans
port: 1A3 bi, bii, biii, biv) 

Unsicherheiten in der Quellgruppen 1.A.3.bi, bii, biii, biv  

Teilsektor Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

1A3 bi (passenger cars) - 15,64 + 18,84 

1A3 bii (light duty vehicles) - 18,41 + 22,20 

1A3 biii (heavy duty vehicles and buses) - 17,63 + 21,61 

1A3 biv (mopeds and motorcycles) - 17,11 + 20,71 
 
(Quelle: IIR 2022) 

Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen der Quellgruppe Ab
gasemissionen Straßenverkehr (1.A.3.b.i bis 1A biv) wie sie für das Jahr 2020 berichtet wurden. 
Ausgewiesen ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichteten Wert in Prozent.  

16.1.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Luftqualität  

Die Emissionsminderung durch die Maßnahmen „generelles Tempolimit 130 km/h oder 120 
km/h auf Autobahnen“ und „Tempolimit 80 km/h auf Außerortsstraßen“ wird sich entlang der 
Straßenabschnitte zeigen, die bisher noch keine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindig
keit bzw. ein höheres Tempolimit aufweisen.   

Emissionsseitig betrachtet entspricht die Wirkung der Maßnahme „generelles Tempolimit 120 
km/h oder 130 km/h auf Autobahnen“ und „Tempolimit 80 km/h auf Außerortsstraßen“ im Jahr 
2030 einem Anteil von ca. 5% bis 17% an der gesamten NOX-Emissionsminderung durch die zu
sätzlichen WAM-Maßnahmen.  

Immissionsseitig wird sich dadurch eine tendenzielle Minderungswirkung in der Hintergrund
belastung ergeben. Lokal kann an den Straßenabschnitten, für die diese Maßnahme Emissions
minderungen ergibt, die immissionsseitige Wirkung durchaus auch deutlich höher liegen.  

16.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

16.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Die Diskussion um eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf bundesdeutschen Autobahnen auf 
130 km/h oder 120 km/h dauert schon länger an, denn Deutschland ist das einzige Industrie
land, das kein generelles Tempolimit hat. Insgesamt haben in Deutschland ca. ¾ aller Autobahn
kilometer kein dauerhaftes Tempolimit. In letzter Zeit wird zusätzlich vorgeschlagen, auch auf 
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sonstigen Straßen außerhalb von Ortschaften die Geschwindigkeit auf 80 km/h zu limitieren 
und auf Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 km/h auf 30 km/h zu senken. 

Eine Begrenzung der Geschwindigkeit senkt den Treibstoffverbrauch und verringert somit auch 
die Emission von Treibhausgasen und Luftschadstoffen. Denn bei höheren Geschwindigkeiten 
brauchen Motoren mehr Treibstoff und setzen dadurch auch mehr Schadstoffe frei. Ebenso sinkt 
der Lärm den ein Auto verursacht, wenn es langsamer fährt. 

Zudem ließe sich ein Tempolimit kostengünstig und kurzfristig umsetzen. Damit der Verkehr 
nicht auf Bundestraßen ausweicht, ist auch ein Tempolimit auf Landstraßen auf 80 km/h sinn
voll. Durch ein Tempolimit auch in geschlossen Ortschaften wird zudem der Rad- und Fußver
kehr, aber auch die Aufenthaltsqualität attraktiver. Ein weiterer prinzipieller Vorteil eines Tem
polimits ist die Reduktion von Verkehrsunfällen und damit auch die Vermeidung von Verkehrs
toten, denn jede Reduktion der Fahrgeschwindigkeit reduziert die Häufigkeit und die Schwere 
von Verkehrsunfällen. 

Damit Tempolimits auch eingehalten werden, sind zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen er
forderlich. Die Kosten für die zusätzliche Geschwindigkeitsüberwachung können unter anderem 
mit den zusätzlich eingenommenen Bußgeldern bezahlt werden. 

16.2.2 Wirkung der Maßnahme 

In verschiedenen Untersuchungen wurde das Emissionsminderungspotenzial eine Geschwindig
keitsbegrenzung auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen untersucht. Die ermittelten 
Reduktionen der NOX-Emissionen liegen im Bereich von 5 bis 17 kt/a.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein Tempolimit auf Autobahnen und Bundesstraßen in 
nennenswerter Größenordnung die Emission von Luftschadstoffen reduziert. Wie viele Emissio
nen sich durch ein Tempolimit reduzieren lassen, ist nicht ganz exakt zu sagen, denn bereits die 
Höhe der bekannten Emissionen haben eine unsichere Datenbasis. Die bekannten NOX-
Emissionen aus Pkw sowie leichten und schweren Nutzfahrzeugen können im Mittel ungefähr 
16-18 % niedriger oder aber 19-22% höher liegen. 

Bei der Luftqualität macht sich ein Tempolimit durch eine Reduktion der lokalen Zusatzbelas
tung entlang der Autobahn- und Außerortsstrecken bemerkbar. Die ist jedoch nur ein Teil der 
Gesamtbelastung der Luft, denn es gibt zusätzlich auch eine Hintergrundbelastung. Die Hinter
grundbelastung entsteht vor allem aus Stoffen die aus entfernten Quellen wie z. B. Verbren
nungsanlagen durch die Luft transportiert werden.  

Bezogen auf ganz Deutschland verbessert sich die Luftqualität durch ein Tempolimit nur gering
fügig. Ein Tempolimit bewirkt nämlich lediglich eine Verringerung der Hintergrundbelastung -
also die mittlere Schadstoffkonzentration in der gesamten Luft über Deutschland. Allerdings ist 
gleichwohl davon auszugehen, dass direkt an den Autobahnen die Schadstoffkonzentration 
durch ein Tempolimit deutlich stärker zurückgehen. 

	 	



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

237 

 

16.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation 

16.3.1 Die Diskussionen um das Tempolimit 

Kaum ein anderes verkehrspolitisches Thema polarisiert Deutschland so, wie die Frage nach ei
nem generellen Tempolimit. Derzeit steigt wieder die Zustimmung für die Einführung eines 
Tempolimits auf Autobahnen. So stimmen 2023 z. B. 54 Prozent der ADAC-Mitglieder für die 
Einführung eines Tempolimits (vgl. ADAC 2023).  

Die Debatte um Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen ist jedoch immer noch geprägt 
von emotionalen Aspekten, gefühlten Wahrheiten und politischen Positionen, wohingegen eine 
sachliche Analyse der vorliegenden faktenbasierten Pro- und Contra-Argumente vielerorts aus
bleibt. 

Bei der Bewertung von Grenzwerten bzw. angedachten Maßnahmen wie Tempolimits sollten 
„kausale Wirkungszusammenhänge differenziert betrachtet und kommuniziert werden“ (Habla 
et al 2019 S.  330).  

In der aktuellen verkehrspolitischen Debatte zur innerstädtischen Schadstoffbelastung durch 
Stickstoffoxide und Feinstaub sowie zu Tempolimits auf Autobahnen werden „zwischen den Be
fürworter*innen einer Maßnahme und deren Gegner*innen Argumente ausgetauscht, die in vie
len Fällen einen evidenzbasierten, also auf Daten und nachweisbaren Fakten beruhenden Beleg, 
schuldig bleiben. Dies führt zur Verhärtung der Fronten und ist der politischen Debatte nicht zu
träglich“ (Habla et al 2019 S. 330). 

Für ein Tempolimit auf Autobahnen führen die Befürworter*innen, „neben positiven Umwelt
wirkungen, geringere Unfallzahlen an, während Kritiker*innen das CO2-Einsparpotenzial als ge
ring erachten und einen Zusammenhang zwischen allgemeiner Geschwindigkeitsbegrenzung 
und Verkehrssicherheit anzweifeln“ (Habla et al 2019 S. 330). 

Debattenübergreifend fallen zwei Aspekte besonders auf: 

► „Es wird versäumt, der Öffentlichkeit zu erklären, wie empirische Evidenz zur Beantwortung 
der Fragestellungen zustande kommt, insbesondere wie sich ein kausaler Zusammenhang 
zwischen einer geplanten Maßnahme (z. B. Tempolimit) und einer Ergebnisgröße (z. B. Un
fallzahlen) stichhaltig identifizieren lässt. Daraus folgt, dass sich die vertretenen Positionen 
auch ohne Verweis auf kausale Evidenz festigen lassen und es der Öffentlichkeit schwerfällt, 
die verschiedenen Positionen sinnvoll zu bewerten. Dabei wären eine sorgsame Kommuni
kation und Interpretation wissenschaftlicher Ergebnisse ebenso wie die Kenntnisnahme ih
rer Grenzen essenziell für eine ergebnisoffene Diskussion. 

► Die bisweilen sehr aufgeladene öffentliche Debatte ist auf wenige Dimensionen verkürzt und 
erschwert es, gesellschaftliche Kosten und Nutzen von Maßnahmen umfassend abzuwägen 
und zu bewerten. So konzentriert sich die Diskussion über Schadstoffbelastung ausschließ
lich darauf, wie sie sich auf Krankheitshäufigkeit und Sterblichkeit auswirkt, wohingegen 
Folgen für die körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit sowie den Bildungserfolg nicht 
berücksichtigt werden“ (Habla et al 2019 S. 330). 
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16.3.2 Zentralaspekt Tempolimits und Verkehrssicherheit 

Die Fahrgeschwindigkeit beeinflusst die Wahrnehmung der Verkehrssituation, die Reaktionszei
ten, den Bremsweg und die Aufprallgeschwindigkeit. Von der Geschwindigkeit hängen die Un
fallwahrscheinlichkeit und die Unfallschwere ab. Ein*e Fußgänger*in beispielsweise, die von ei
nem Fahrzeug erfasst wird, welches 30 km/h fährt, hat eine Überlebenschance von ca. 90 Pro
zent. Die Wahrscheinlichkeit, dass der/die Fußgänger*in den Aufprall bei 60 km/h überlebt, 
sinkt auf ca. 10 Prozent (vgl. Allinger-Csollich et al. 2014). 

Viele schwere Verkehrsunfälle im Stadtverkehr sind solche, bei denen ein*e Fußgänger*in oder 
Fahrradfahrer*in von einem Kraftfahrzeug erfasst wurden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei wie 
erwähnt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Proportional zur Bewegungsenergie steigt die Ver
letzungsschwere an. Dieser Zusammenhang kann durch eine energie-äquivalente Fallhöhe aus
gedrückt werden. Eine Aufprallgeschwindigkeit von 30 km/h entspricht einer Fallhöhe von 3,5 
m. Dies ist in etwa gleichzusetzen mit einem Sturz aus dem 1. Stockwerk eines Hauses. Ein Auf
prall bei 50 km/h würde einer Höhe von 9,8 Metern (3. Stock) entsprechen und bei 70 km/h wä
ren das 19,3 Meter (6. Stock) (vgl. Randelhoff 2016). 

Auch nach einer Untersuchung des Internationalen Transport Forums (ITF) kann eine Reduk
tion der Geschwindigkeit um wenige Stundenkilometer das Risiko schwerer Unfälle stark redu
zieren. 20 bis 30 Prozent aller Unfalltoten im Straßenverkehr sind Opfer von zu schnellem Fah
ren. Als Grundlage der Untersuchung sind die Daten von zehn Ländern - Australien, Dänemark, 
Frankreich, Israel, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Ungarn und die USA – eingeflossen  
(vgl. DEKRA 2018). 

Um weitere kausale Effekte von Tempolimits auf die Verkehrssicherheit feststellen zu können, 
müssten mehrere zufällig ausgewählte Streckenabschnitte auf Autobahnen über einen längeren 
Zeitraum mit einem temporären Tempolimit belegt werden. Die eingeführten Geschwindigkeits
beschränkungen sollten variieren (z. B. 100, 120 und 140 km/h), um die optimale Höhe des 
Tempolimits bestimmen zu können (vgl. Habla et al. 2019). 

 

16.3.3 Gesellschaftlich relevante Indikatoren  

In den vergangenen Jahren stellten mehrere Studien einen negativen kausalen Zusammenhang 
zwischen Luftverschmutzung (Feinstaub und/oder Ozon) und individueller Leistungsfähigkeit 
fest. Ein solcher Zusammenhang wurde bei Erntehelfer*innen (Graff et al. 2012) und Fabrikar
beiter*innen (Chang et al. 2016) sowie bei Profi-Fußballspieler*innen in der deutschen Bundes
liga (Lichter et al. 2017) nachgewiesen. Die Studien kommen zu dem Schluss, dass die körperli
che bzw. geistige Leistungsfähigkeit und damit die Produktivität an Tagen bzw. in Stunden mit 
hoher lokaler Luftverschmutzung statistisch signifikant zurückgeht. 

Negative Effekte auf Bildungserfolge sind insbesondere auch bei langfristiger Belastung zu ver
zeichnen, z. B. wenn die Luftqualität an Schulen aufgrund der Nähe zu einer Autobahn oder einer 
vielbefahrenen Straße über einen längeren Zeitraum hinweg schlecht ist (vgl. Heissel et al. 
2019). 

Im Fall von Geschwindigkeitsbegrenzungen sollte sich eine umfassende Analyse nicht einseitig 
auf die Reduktion von Abgasemissionen und CO2 und Verkehrssicherheit konzentrieren, son
dern die Gesamtheit der damit verbundenen privaten und gesellschaftlichen Kosten und Nutzen 
berücksichtigen. Gelingt dies, lässt sich eine für die Gesellschaft optimale Geschwindigkeit be
stimmen, die als Obergrenze festgeschrieben werden sollte.  
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Kraftstoffkosten stellen private Kosten dar, während die durch eine höhere erlaubte Geschwin
digkeit gewonnene Zeitersparnis einen privaten Nutzen abbildet. Die Kosten von Unfällen sind 
den privaten oder gesellschaftlichen Kosten zuzurechnen. Auf Seiten der gesellschaftlichen Kos
ten fallen weitere durch das verursachende Individuum nicht wahrgenommene, aber auf andere 
übertragene (externe) Kosten an, z. B. durch lokale Luftverschmutzung, Lärm oder CO2-
Emissionen.  

Eine Studie aus den USA kommt zu dem Ergebnis, „dass die optimale Geschwindigkeit bei etwas 
unter 55 Meilen pro Stunde (etwa 89 km/h) liegt und die Anhebung auf 65 Meilen pro Stunde 
(105 km/h) unter Berücksichtigung aller privaten und gesellschaftlichen Effekte größere Kosten 
als Nutzen verursacht und somit nicht optimal ist. Da sich Kosten und Nutzen länderspezifisch 
unterscheiden können, ist das Ergebnis jedoch nicht ohne weiteres auf Deutschland übertrag
bar“ (vgl. van Benthem 2015). 

In der gesellschaftlichen Debatte um Grenzwerte und Fahrverbote „fehlt häufig eine genaue Defi
nition der gesellschaftlichen Zielfunktion und der bei der Maximierung dieser Funktion zu be
achtenden Nebenbedingungen. Im Verkehr gibt es viele Dimensionen, die gesellschaftlich rele
vant erscheinen, z. B. weniger Unfälle, umweltverträglicher Verkehr durch weniger Schadstoff
ausstoß und weniger Lärm oder eine Verringerung der im Stau verbrachten Zeit. Eine mögliche 
Nebenbedingung besteht in der Reduzierung negativer Beschäftigungseffekte durch bestimmte 
Regulierungsmaßnahmen. Nur wenn Klarheit und gesellschaftlicher Konsens über die zu maxi
mierende Zielfunktion und die zu beachtenden Nebenbedingungen bestehen, können geeignete 
Politikinstrumente ausgewählt werden“ (Habla et al. 2019). 

16.3.4 Pro und Contra für ein landesweites Tempolimit 

Es folgen abschließend Ausschnitte aus der aktuellen Debatte zu Tempolimits. Es besteht kein 
Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sollen nur einige Eckpunkte dargelegt werden, um die 
Spannweite der Diskussion zu erfassen. 

Umweltverbände fordern schon lange ein Tempolimit, um das Klima zu schützen und den Ver
kehr sicherer zu machen. SPD und Grüne konnten in den Koalitionsverhandlungen die FDP je
doch nicht überzeugen. Es wird weiter über Tempolimits diskutiert, bundesweite Umsetzungen 
liegen bis heute nicht vor.  

Zahlreiche Studien belegen - wie oben beschrieben - die positiven Effekte von Tempolimits auf 
Autobahnen und Bundesstraßen, z. B. in der Verkehrssicherheit, in der Minderung von Emissio
nen, positiven Effekten für die Gesundheit oder volkswirtschaftlichen Effekten. Zudem werden 
die positiven Erfahrungen z. B. der EU-Nachbarn hervorgehoben, die längst landesweite Ge
schwindigkeitsbeschränkungen eingeführt haben.  

Andererseits werden z. B. vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IFW) Berechnungen angestellt 
mit dem Ergebnis, dass ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen bedeutende volks
wirtschaftliche Kosten zur Folge hätte. So wird für die errechneten Zeitverluste durch Geschwin
digkeitsverluste ein üblicher Stundenlohn angesetzt. Im Ergebnis – unter Berücksichtigung der 
gesparten Treibstoffe – „werden Wohlfahrtsverluste für die deutsche Volkswirtschaft zwischen 
1,3 Mrd. € (Tempolimit 130 km/h) und 7,3 Mrd. € (Tempo 100 km/h) errechnet. Es ergibt sich 
ein Preis von 716 bis 1.382 Euro je vermiedener Tonne CO2. Das sind hohe Kosten im Verhältnis 
zu anderen Möglichkeiten, Emissionen einzusparen“, so die Argumente von Ulrich Schmidt vom 
IFW (Schmidt 2020). „Die Forderungen nach einem generellen Tempolimit auf Autobahnen er
scheinen dagegen als Symbolpolitik, die der Umwelt wenig nützt, den Bürgern aber hohe Kosten 
auferlegt“ (Schmidt 2020). Als Alternative wird vorgeschlagen, „dass der Verkehr in das europäi
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sche Emissionshandelssystem aufgenommen werden soll. Um den Emissionen von Feinstaub o
der Lärm durch Autos entgegenzutreten, wären zeit- und ortsabhängige Straßennutzungsgebüh
ren sinnvoll“ (Schmidt 2020). 

16.3.5 Verhaltensbedingte Aspekte bei Tempolimits mit Wirkung auf die Kommunikation 

Da die aktuellen Debatten zu der Maßnahme Tempolimit so stark polarisieren, wird hier im Fol
genden allgemein auf verhaltensbedingte Aspekte bei Verkehrsteilnehmer*innen eingegangen.  

Die Bereiche, aus denen Impulse für das Verhalten der Verkehrsteilnehmer*innen kommen, 
zeigt folgende Abbildung 56. Es handelt sich um die vorherrschenden Einstellungen, Meinungen, 
Gewohnheiten etc. der Person selbst, welche sich aber in einem ständigen Austausch mit Impul
sen aus der Umwelt befindet (vgl. Risser 2004). 

Abbildung 56: Impulse für das Verhalten von Verkehrsteilnehmer*innen 

 

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Risser 2004) 

Einige Aspekte aus der Abbildung seien im Folgenden herausgegriffen und in Bezug zur Maß
nahme „Tempolimit auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen“ gesetzt.  

Strukturen, Gesellschaft 

Über die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Voraussetzungen im Bereich Verkehr erfolgt eine 
ständige Beeinflussung der Einstellungen zur Geschwindigkeit. Wie oben dargestellt sind Wer
bung, öffentliche Meinungsäußerungen, die öffentliche Debatte zum Thema Verkehr überall zu 
lesen und zu hören. Dabei steht selten das erwünschte Verkehrsverhalten im Fokus. Häufiger 
kommt es dazu, dass Entscheidungsträger*innen und andere einflussreiche Personen, die in der 
Öffentlichkeit Verkehrsregeln, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse zur Problematik hoher 
Geschwindigkeiten im Individualverkehr, in ihrer Bedeutung herunterspielen (vgl. Allinger-Csol
lich et al. 2014). 
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Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmer*innen  

Wie sich Personen im Straßenverkehr verhalten (z. B. Geschwindigkeit beim Autofahren) wird 
oft von anderen Verkehrsteilnehmer*innen beeinflusst. In einer sozialen Umgebung, in der ge
mäßigt und umsichtig gefahren wird, passt ein*e Verkehrsteilnehmer*in ihr/sein Verhalten ent
sprechend an. Hingegen bewirken drängelnde Verkehrsteilnehmer*innen Stress und Frustra
tion. Geschwindigkeiten von motorisierten Fahrzeugen werden von Fußgänger*innen, Radfah
rer*innen, Anrainer*innen sowie Eltern von Schulkindern generell als zu hoch empfunden. Von 
den Fahrer*innen der motorisierten Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Motorrad) wird dies jedoch nicht so 
wahrgenommen (vgl. Ausserer et al. 2014).  

Infrastruktur und Fahrzeugeigenschaften 

Die Verkehrsinfrastruktur und die Eigenschaften des Fahrzeuges haben direkte Auswirkung auf 
das Verhalten. Zahlreiche Straßen werden von den Verkehrsteilnehmer*innen so wahrgenom
men, dass dort mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden kann. Zudem kommt, dass Fahr
zeuge, die auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sind, als solche auch ausgefahren werden (vgl. 
Theeuwes et al. 2012). 

Das Dilemma der Glaubwürdigkeit 

Eindeutige Botschaften wären wichtig. Einerseits wird zu sicheren und umweltfreundlichen Ver
halten aufgerufen, andererseits auf die dazu notwendigen Maßnahmen, wie z. B. Tempolimits, 
verzichtet. Dies schafft ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. Die Botschaft an Bürger*in
nen, dass Verkehrssicherheit und Umwelt nicht wirklich so wichtig sind, kommt dabei zustande. 
Die Umsetzung von Maßnahmen, auch gegen den Widerstand z. B. von Lobbys, würde jedoch zei
gen, dass es ernst gemeint ist. Die Glaubwürdigkeit würde wiederhergestellt werden. Dass be
deutet, dass es dann auch für jedes einzelne Individuum wieder sinnvoll ist, sich verantwortlich 
zu verhalten (vgl. Allinger-Csollich et al. 2014). 

Persönliche Ebene und Kommunikationsebene 

Maßnahmen, die ein Problembewusstsein anregen, sind alle Arten von Schulungen und Ausbil
dungen, die an Verkehrsteilnehmende verschiedener Altersklassen gerichtet sind - u.a. die Fahr
schulausbildung, Verkehrserziehung in Schulen (vgl. van Lange et al. 2008).  

Es müssen die Gründe verstanden werden, warum viele Personen sich nicht an bestimmte Re
geln halten, damit man sich selbst dennoch so weit wie möglich prosozial verhalten kann. Mit 
dem sogenannten „Thames Valley Speed Awareness Course“ erzielten Psychologen zeitlich über
dauernde Auswirkungen auf die Einstellungen zu Geschwindigkeitskontrollen (vgl. Mckenna et 
al. 2008). 

Eine wichtige Frage für Institutionen ist, wie man Verkehrsteilnehmende z. B. zum Thema Ge
schwindigkeitsbegrenzung anspricht. Oft wird davon ausgegangen, dass die Weitergabe von In
formationen zu Verhaltensänderungen führt. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall. Es kommt auf 
das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer*innen an, die zu schnellerem Fahren nötigen, indem 
sie z. B. dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffahren. 

Vielmehr müssen Öffentlichkeitsarbeit und Social-Marketing Gedanken und Sichtweisen gezielt 
in bestimmte Richtungen lenken und die Vorteile bestimmter Verhaltensweisen hervorheben. 
Reines Faktenvermitteln reicht nicht aus. Entscheidend ist, wie vermittelt wird und mit welchen 
Motiven die Inhalte verknüpft werden. Die Kosten-Nutzen-Bilanz aus Sicht der Verkehrsteilneh
mer*innen muss vereinbar mit dem erwünschten Verhalten sein. 
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Hinzu kommt, dass auf Reden auch Taten folgen müssen. Auf Überlandstraßen sind in Deutsch
land z. B. immer noch 100 km/h erlaubt. Die damit verbundenen Gefahren werden nicht thema
tisiert. Es ist keine glaubwürdige Botschaft, wenn appelliert wird, verantwortlich zu handeln, je
doch schnelles Fahren weiterhin erlaub ist (vgl. Allinger-Csollich et al. 2014). 

An dieser Stelle sein ein Beispiel aus der Schweiz genannt: Dort gilt seit 1985 generell eine 80 
km/h Limitierung auf allen Überlandstraßen außer Autobahnen (vorher: 100 km/h). Deutlich 
verbessert hat sich dabei die Verkehrssicherheitssituation. Es ist ein Rückgang schwer verletzter 
und getöteter Personen um 10 % (17 % weniger Getötete) zu verzeichnen. Die Bereitschaft in 
der Bevölkerung, eine solche Regelung zu akzeptieren, hat sich deutlich erhöht. 1987 waren 
knapp 60 % der Autofahrer*innen für die Einführung von Tempo 80 km/h. Im Jahr 2005 waren 
es bereits 86 % Befürworter*innen der Geschwindigkeitsbegrenzung (vgl. Allenbach 2007). 

16.3.6 Handlungsempfehlungen 

Ein gesetzlich vorgeschriebenes Tempolimit auf Autobahnen und Bundesstraßen (vgl. Kapitel 
16.2.1) hat nicht nur Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch und die Emission von Treib
hausgasen und Luftschadstoffen. Durch langsameres Fahren wird auch der Lärm eines fahren
den Fahrzeuges reduziert. Ein weiterer Aspekt ist die Verkehrssicherheit, denn je schneller ein 
Fahrzeug fährt, umso länger ist der Bremsweg und das Unfall- bzw. Verletzungsrisiko von Ver
kehrsteilnehmer*innen steigt. Die Auswirkungen eines Tempolimits sind somit vielschichtig und 
Effekte tangieren unterschiedliche Personengruppen, die entweder selbst Verkehrsteilneh
mende sind oder um die Sicherheit anderer besorgt sind (z. B. Eltern sorgen sich um die Sicher
heit ihrer Kinder im Straßenverkehr). Es gibt daher sehr unterschiedliche Anknüpfungspunkte 
in der Kommunikation, die auf die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppen fokussieren.  
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17 Emissionen aus stationären Feuerungen – Einführung 
Unter stationäre Feuerungen werden Anlagen verstanden in denen durch Verbrennungspro
zesse Strom und Wärme erzeugt wird. Anlagen der stationären Feuerungen können dabei ganz 
unterschiedlich sein. Sie reichen von der häuslichen Heizung über Industriefeuerungen zur 
Dampf- und Prozesswärmeerzeugung bis hin zu großen Kraftwerksfeuerungen. Je nachdem wie 
groß die Anlagen und ihre jeweilige Feuerungswärmeleistung (FWL) sind, werden unterschiedli
che Anforderungen an die Anlagen gestellt.  

Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 50 MW werden als Großfeuerungsan
lagen bezeichnet. Von ihnen gibt es in Deutschland ca. 600 und sie dienen insbesondere der öf
fentlichen Versorgung von Strom und Wärme sind aber auch in großen Industriebetrieben zu 
finden. Weil in Großfeuerungsanlagen große Mengen an Brennstoffen verbrannt werden, zählen 
sie zu den Punktquellen von luftverunreinigenden Stoffen. Allerdings wird ihr gereinigtes Abgas 
über hohe Schornsteine abgeführt, so dass sich die Emissionen weiträumig verteilen. 

Als kleine und mittlere Feuerungsanlagen werden Anlage mit einer FWL von weniger als 50 MW 
bezeichnet. Sie umfassen eine Vielzahl von Anlagen unterschiedlicher Arten und Größen vom 
Kaminofen bis zu kleineren Heizwerken und Industriefeuerungen. Je nach Größe und eingesetz
ten Brennstoffen sind sie wie Großfeuerungsanlagen genehmigungsbedürftig. Das betrifft vor 
allem die größeren Anlagen unter ihnen. Welche Anlagen genehmigungsbedürftig sind, wird in 
der 4. BImSchV festgelegt. Kleinere Feuerungsanlagen mit geringer Feuerungswärmeleistung 
sind hingegen nicht genehmigungsbedürftig. Für sie gilt die 1.BImSchV. Meist handelt es sich um 
Heizkessel oder Heizgeräte für einzelne Räume. Insgesamt gibt es ca. 36 Mio. solcher nicht ge
nehmigungsbedürftigen Kleinfeuerungsanlagen in Deutschland. Ebenfalls genehmigungsbedürf
tig sind Verbrennungsmotoranlagen die durch die Verbrennung Strom und Wärme erzeugen o
der Maschinen antreiben. Zu dieser Sorte Anlagen gehören Mini-Blockheizkraftwerken (BHKW) 
zur Strom- und Wärmeversorgung von Wohngebäuden aber auch BHKWs der kommunalen 
Stromer- und Wärmeerzeugung sowie Biogas-, Klärgas- und Deponiegasmotoren. Die Anforde
rungen an genehmigungsbedürftig solcher Verbrennungsmotoranlagen sind in der Technischen 
Anleitung Luft (TA-Luft) festgeschrieben (UBA 2013). Eine Übersicht über die immissions
schutzrechtlichen Regelungen von Feuerungsanlagen, zeigt die folgende Abbildung 57. 

Abbildung 57: Übersicht über die Rechtsvorschriften von Feuerungsanlagen. 

  
(Quelle: Eigene Darstellung nach UBA 2013) 
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Die NOX-Emissionen aus stationären Feuerungen zukünftig noch stärker zu reduzieren, ist ein 
vordringliches Ziel der zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario des NLRP von 2019. 
Gemäß NLRP von 2019 gingen die NOX-Emissionen aus stationären Feuerungen in Industriepro
zessen aufgrund von Minderungen in der mineralischen Industrie und in der Metallindustrie von 
2005 bis 2016 um gut 20 kt zurück, während die Reduktion im verarbeitenden Gewerbe im glei
chen Zeitraum rund 15 kt betrug. Aufgrund des gesunkenen Einsatzes von Heizöl in Haushalten 
und bei Kleinverbrauchern sanken die NOX-Emissionen aus diesen Quellen um 13 kt, während 
die NOX-Emissionen aus der Energiewirtschaft aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Bio
masse und Biogas zur Strom- und Wärmeerzeugung sowie des vermehrten Lastwechsels der 
Kraftwerke leicht anstiegen (vgl. NLRP 2019). 
Als weiterführende Maßnahmenoptionen zur Minderung der NOX-Emissionen aus stationären 
Feuerungen, die bei Abweichungen von den im NLRP von 2019 vorgenommenen Prognosen er
griffen werden, benennt der NLRP von 2019 Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brenn
stoffe außer Kohle (NLRP 2019). Ferner benennt der NLRP von 2019 die Empfehlungen der  
Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (WSB) zur Beendigung der Kohle
verstromung als weiterführende Maßnahmenoptionen zur zusätzlichen Reduktion von NOX-
Emissionen die über diejenigen Emissionsminderungen hinausgehen, die mit den MWMS-
Referenzprognosen verbunden sind (vgl. NLRP 2019:85). 
 
Vor diesem Hintergrund wird in den folgenden beiden Kapiteln die  

• Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe 
• Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung 

als Reduktionsmaßnahme beschrieben, ihre Wirkung wissenschaftlich und in einfacher Sprache 
bewertet sowie eine maßnahmenspezifische Kommunikation ausgeführt. 
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18 Stationäre Feuerungen: Maßnahme „Änderung der 13. 
BImSchV für ausgewählte Brennstoffe“ 

18.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

18.1.1 Relevanz der Maßnahme im sektoralen Kontext 

Unter der Industrieemissionsrichtlinie (IED-Richtlinie) wird ein europäisches Regelwerk für den 
Emissionsschutz in Europa verstanden. Es umfasst die Genehmigung, den Betrieb, die Überwa
chung und die Stilllegung von Industrieanlagen. Sie wurde unter dem Namen Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 über Industrieemissi
onen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) veröffentlicht 
und ist die Nachfolgerin der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung von 
Umweltverschmutzung (⁠IVU-Richtlinie⁠) von 1996 sowie sechs weiterer Sektor-Richtlinien (zu 
Großfeuerungsanlagen, Abfallverbrennung, Verwendung von Lösemitteln und Herstellung von 
Titandioxid). In Deutschland erfasst die IED-Richtlinie ca. 9.000 Industrieanlagen von besonders 
emissionsreichen Industriezweigen. Dazu zählen insbesondere Anlagen zur Herstellung von Ze
ment, Glas, Eisen- und Nichteisenmetalle aber auch die Nahrungsmittelindustrie, die Textil- und 
Lederindustrie sowie Anlagen zur Abfallbehandlung und -verbrennung. Welche Industriezweige 
und welche Anlagengrößen betroffen sind, wird in der 4. ⁠BImSchV⁠ (Bundesimmissionsschutz
verordnung) geregelt. Ein zentrales Instrument der IED-Richtlinie sind die Merkblätter zu den 
besten verfügbaren Techniken; die sogenannten BVT-Merkblätter. Sie enthalten die sogenann
ten BVT-Schlussfolgerungen, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich sind und in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen und auch festlegen, welche Emissionsgrenzwerte als besten 
verfügbaren Technik gelten. In Deutschland wurde die IED-Richtlinie mit dem Gesetz zur Umset
zung der Richtlinie über Industrieemissionen – IndEmissRLUG vom 08.04.2013 sowie zwei Arti
kelverordnungen vom 02.05.2013 in nationales Recht umgesetzt. Darüber hinaus erfolgte die 
nationale Umsetzung in Deutschland durch Änderungen im Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(⁠IVU-Richtlinie⁠) im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) und im Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Die Anforderungen aus den BVT-Schlussfolgerungen werden in Verwaltungsvorschriften insbe
sondere bei Novellen der ⁠TA-Luft⁠ sowie durch Änderungen jeweils relevanten Verordnungen 
des BImSchG berücksichtigt. Besonders relevant dabei sind die Novellen der  

► Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen (13. BImSchV) sowie der 

► Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. ⁠BImSchV⁠). 

Die hier dargestellte Maßnahme „Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe“ ba
siert auf der Maßnahme G 015: „Absenkung des NOX-Emissionsgrenzwertes auf 20 mg/Nm für 
Erdgaskesselfeuerungen > 50 MW“ sowie der Maßnahme G 017: „Verschärfung des NOX-
Emissionsgrenzwertes für erdgasgefeuerte Gasturbinen > 50 MW“ aus dem Teilbericht „Be
schreibung der Minderungsmaßnahmen im Projekt PAREST - Maßnahmenblätter zum F&E-Vor
haben „Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung“ (Theloke et al. 2013). 

Für die hier beschriebene Maßnahme sind zwei Anlagentypen relevant, und zwar  

► Erdgaskesselfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung größer als 50 MW und 

► Erdgasgefeuerte Gasturbinen mit einer Feuerungswärmeleistung größer als 50 MW 
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Die hier beschriebene Maßnahme schlägt vor für beide Anlagentypen durch den Einsatz der so
genannten selektiven katalytischen Reduktion (SCR: Selective Catalytic Reduction) die im Abgas 
enthaltenen Stickstoffoxide (NOX) zu reduzieren und in der 13. BImSchV entsprechende redu
zierte Grenzwerte von 20 mg/Nm³ im Jahresmittel verbindlich festzuschreiben. Der Einsatz der 
SCR-Technologie ist eine erprobte Technologie der Abgasreinigung und ermöglicht die Entfer
nung von Stickstoffoxiden aus dem Abgas mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 97% (vgl. 
Kainer et al. 1991). 

Bei der selektiven katalytischen Reduktion wandelt ein Katalysator die im Abgas enthaltenen 
Stickstoffoxide zu Wasserdampf und Stickstoff um. Dazu wird in das Abgas kontinuierlich ein Re
duktionsmittel eingespritzt. Selektiv ist die katalytische Reduktion, weil bevorzugt Stickstof
foxide (NO, NO2) reduziert werden, während unerwünschte Nebenreaktionen wie z. B. die Oxi
dation von Schwefeldioxid zu Schwefeltrioxid weitgehend unterdrückt werden. Als Reduktions
mittel wird dem Abgas Ammoniak (NH3) zugemischt und die Reaktionsprodukte sind Wasser 
(H2O) und Stickstoff (N2). Als Katalysatoren kommen hauptsächlich Titandioxid, Vanadiumpen
toxid und Wolframdioxid zum Einsatz (Kainer et al. 2019). Eine relative neue Entwicklung sind 
Katalysatoren auf der Basis von Aktivkohle. 

Die SCR-Technologie ist weitgehend ausgereift und wird bereits erfolgreich in Feuerungsanla
gen, Gasturbinen, Müllverbrennungsanlagen, Industrieanlagen und Verbrennungsmotoren ein
gesetzt. Unter dem Markennamen AdBlue ist der Einsatz der SCR-Technologie in Verbrennungs
motoren von Fahrzeugen besonders bekannt geworden. Bei AdBlue handelt es sich um eine 
Harnstofflösung die als Reduktionsmittel in mobilen Dieselmotoren zum Einsatz kommt. AdBlue 
ist ein vom deutschen Verband der Automobilindustrie (VDA) eingetragener Markenname. 

18.1.2 Emissionsseitige Wirkung der Maßnahme 

Für Erdgaskesselfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr 50 MW wird, bei ei
ner Absenkung des NOX-Emissionsgrenzwertes auf 20 mg/Nm³ im Jahresmittel, von einem Min
derungspotenzial von ca. 3,6-8,3 kt NOX jährlich ausgegangen (UBA-Texte 48/2013). Die durch
schnittlichen NOX-Reingaskonzentrationen von Erdgaskesselfeuerungen > 50 MW liegen im Jah
resmittel bei 120 mg/Nm³. Mit SCR-Systemen können Reingaskonzentrationen unter 20 
mg/Nm³ erreicht werden. Die spezifischen Emissionen liegen hierbei bei 6 kg/TJ und damit 
kann auch ein geminderter Emissionsfaktor von 6 kg/TJ angenommen werden (vgl. UBA-Texte 
48/2013). 

Für erdgasgefeuerte Gasturbinen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 50 MW wird, 
durch die Absenkung des NOX-Emissionsgrenzwertes auf 20 mg/Nm³ im Tagesmittel, das jährli
ches Minderungspotenzial auf 16,7-17,3 kt angenommen (Theloke et al. 2013). Die Realisierung 
dieses Minderungspotentials wird allerdings vom Geltungsrahmen des abgesenkten NOX-
Grenzwertes beeinflusst. Einfluss hat dabei ob der verschärfte Grenzwert auch auf bestehende 
oder nur für neue errichtet Anlagen gilt. Ferner beeinflusst die Festlegung ab welcher Höhe der 
jährlichen Betriebszeit der Anlage, der abgesenkte Grenzwert gilt. Kommt der neue NOX-
Emissionsgrenzwertes von 20 mg/Nm³ nur für Neuanlagen und für Anlagen mit einer Betriebs
zeit von mehr als 3.000 Stunden pro Jahr zur Anwendung, verringert sich das jährliche Minde
rungspotential auf 10 -12 kt. 

Bei einer Absenkung des Grenzwerts für NOX auf 20 mg/ Nm³ sowohl für Erdgaskesselfeuerun
gen als auch und erdgasgefeuerte Gasturbinen mit jeweils > 50 MW FWL kann ein addiertes Re
duktionspotential von 20,3 und 25,6 kt angenommen werden. 
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Im NLRP von 2019 wird für alle dort zusätzlich berücksichtigten Maßnahmen im WAM-Szenario 
(NEC-Compliance-Szenario) ein NOX-Minderungspotenzial für das Jahr 2030 von 97,4 kt/a ange
geben. Die Maßnahme „Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe“ in der oben 
skizzierten Ausprägung mit einer grob geschätzten Minderungswirkung von ca. 20,3 – 25,6 kt 
liegt im Vergleich dazu bei 21 bis 26% dieses Potenzials. 

 

18.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten 

Um für die Maßnahme „Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe“ die Unsicher
heiten der NOX-Emissionen zu betrachten, wurde Angaben aus dem German Informative Inven
tory Report 2022 (vgl. IIR 2022) herangezogen.  

Da sich diese Maßnahme emissionsseitig auf die Reduktion der NOX-Emissionen im Bereich der 
Energiewirtschaft sowohl der öffentliche als auch der industriellen Strom- und Wärmeerzeu
gung auswirkt, variieren die Unsicherheiten entsprechend. 

Der German Informative Inventory Report 2022 (vgl. IIR 2022) macht dazu folgende Angaben: 

Tabelle 24: Unsicherheiten der Emissionen aus erdgasbetriebenen Kesseln u. Gasturbinen > 50 MW 

Unsicherheiten in den Quellgruppen 1A1a Public electricity and heat production 

Quellgruppe Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

1A1a Public electricity and heat production - 9,5 + 9,9 

1A2gviii Stationary combustion in manufac
turing industries and construction: Other 

- 8,2 + 9,2 

1A1c Manufacture of solid fuels and other 
energy industries 

-14,7 +16,5 

 
Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen aus den genannten wie sie für das Jahr 2021 be
richtet wurden. Ausgewiesen ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichteten Wert in Prozent.  
(Quelle: IIR 2022) 

18.1.4 Auswirkung der Maßnahme auf die Luftqualität 

Die durchschnittliche bevölkerungsgewichtete NO2-Konzentration pro Jahr liegt je nach Örtlich
keit für die meisten Einwohner und Einwohnerinnen zwischen 10 und 15 µg/m³. In Ballungsräu
men werden jedoch zum Teil Werte bis zu 40 µg/m³ erreicht (vgl. Abbildung 16). 

Wie in Kapitel 3.4.2 erläutert, wurden die Modellrechnungen mit dem EURAD-Modell zur Ermitt
lung der Auswirkungen auf die Luftqualität summarisch für das gesamte Maßnahmenbündel der 
zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario im Vergleich zum WM-Szenario durchgeführt.  

Emissionsseitig betrachtet entspricht die Wirkung der Maßnahme „Änderung der 13. BImSchV 
für ausgewählte Brennstoffe“ in der oben skizzierten Ausprägung im Jahr 2030 einen Anteil von 
21 bis 26% der gesamten NOX-Emissionsminderung durch die zusätzlichen WAM-Maßnahmen.  

Immissionsseitig wird sich dies mit einer tendenziellen Reduktion der bodennahen Hinter
grundbelastung zeigen, da die Emissionen überwiegend lokal aus hohen Schornsteinen freige
setzt werden.  
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18.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

18.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Die hier behandelte Reduktionsmaßnahme zielt auf Großfeuerungsanlagen (GFA) ab. Großfeue
rungsanlagen sind, wie der Name vermuten lässt, Anlagen, in denen in großer Menge Kohle, 
Heizöl, Erdgas oder andere Brennstoffe verbrannt werden, um Energie wie Strom oder Wärme 
zu erzeugen. Die erzeugte Energie dient der öffentlichen Versorgung oder für industrielle Ver
braucher. Weil in diesen Anlagen in großer Menge Brennstoffe eingesetzt werden, setzen sie 
auch in großer Menge Schadstoffe in die Luft frei. Deshalb gibt es für diese Anlagen auch eine 
spezielle Rechtsverordnung, in der technische Details der Betriebsführung festgelegt sind und 
auch wie viel Emissionen sie höchstens freisetzen dürfen. Für Großfeuerungsanlagen ist das die 
sogenannte 13. BImSchV. Ob eine Anlage eine Großfeuerungsanlage ist und damit unter die 13. 
BImSchV fällt, entscheidet ihre sogenannte Feuerungswärmeleistung (FWL). Mit ihr wird die 
Leistung einer Anlage berechnet. Wenn die FWL einer Anlage größer ist als 50 MW, dann ist sie 
eine Großfeuerungsanlage (GFA) und dann muss sie auch die Bestimmungen der 13. BImSchV 
einhalten. In den Anforderungen der 13. BImSchV sind für verschiedene Brennstoffe und Feue
rungsarten Grenzwerte festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. Die hier behandelte 
Reduktionsmaßnahmen schlägt vor, die Grenzwerte für NOX zu verschärfen, das aus Feuerungs
kesseln und aus Gasturbinen freigesetzt wird, die mit Erdgas betrieben werden. 

Konkret wird vorgeschlagen, dass im Abgas von erdgasbetriebenen Kesseln und Turbinen mit 
einer FWL von über 50 MW im Jahresmittel nicht mehr als 20 mg NOX pro Kubikmeter enthalten 
sein dürfen. Zum Vergleich: Erdgaskesselfeuerungen über 50 MW können im Jahresmittel bis zu 
120 mg NOX pro Kubikmeter Abgas enthalten. Um die Menge an NOX im Abgas auf 20 mg zu re
duzieren, schlägt die Maßnahme vor die sogenannte SCR-Technologie einzusetzen. Das ist eine 
Technik der Abgasreinigung, bei der Ammoniak in das Abgas eingesprüht wird. Das Ammoniak 
(NH3) ist nämlich in der Lage, mit Hilfe von Katalysatoren das NOX in Wasser (H2O) und reinen 
Stickstoff (N2) umzuwandeln. Weil dabei der Sauerstoff aus dem NOX entfernt wird, nennt sich 
diese chemische Reaktion Reduktion. Als Katalysator kommen Sauerstoffverbindungen (Oxide) 
von Metallen wie Titan, Vanadium oder Wolfram in Frage. Daher wird diese Technik der Abgas
reinigung auch SCR genannt, denn diese Abkürzung steht für Selective Catalytic Reduction. Oder 
auf Deutsch: Selektive katalytische Reduktion. 

Bekannt ist die SCR-Technologie aus der Abgasreinigung von Fahrzeugen. Dort wird eine ammo
niakhaltige Flüssigkeit mit dem Markennamen AdBlue in das Abgas von Dieselmotoren einge
setzt. 

18.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Um wie viel die NOX-Emissionen durch die Maßnahme verringert werden können, kann nicht 
ganz genau bestimmt, sondern nur geschätzt werden. Das liegt zum einen daran, dass die derzei
tigen Emissionen aus erdgasbetriebenen Kesselfeuerungen und Gasturbinen selber nicht ganz 
genau bekannt sind. Sie könnten auch bis zu ca. 15% geringer oder bis zu 17% höher sein. Zum 
anderen hängt die Höhe der Minderungswirkung auch davon ab, wie die Reduktionsmaßnahme 
im Detail ausgestaltet wird. Zu den Details zählt, ob der verschärfte Grenzwert auch für alte An
lagen gelten soll, die schon im Betrieb sind, oder nur für neue Anlagen und dann auch ab wel
chem Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Gestaltet werden kann auch, ob der neue Grenzwert nur 
für GFA mit einer bestimmten Betriebsdauer, z. B. nur für Anlagen mit einer Betriebszeit von 
mehr als 3.000 Stunden pro Jahr, gelten soll. Schließlich ist auch nicht ganz klar, wie viele Anla
gen bereits eine SCR-Reinigung haben und bei wie vielen sie erst noch eingebaut werden muss. 
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Für erdgasbetrieben Gasturbinen wird die Minderungswirkung auf 16,7-17,3 kt NOX pro Jahr ge
schätzt. Wenn der neue Grenzwert nur für erdgasbetriebene Gasturbinen mit einer jährlichen 
Betriebszeit von mehr als 3.000 Stunden angewandt, reduziert sich die Minderungswirkung auf 
10 -12 kt pro Jahr. Für erdgasbetriebene Feuerungskessel wird geschätzt, dass diese Anlagen bei 
einem verschärften Grenzwert von 20 mg/m3 pro Jahr ca. 3,6 - 8,3 kt NOX weniger freisetzen 
werden. Wenn der verschärfte Grenzwert sowohl für Kesselfeuerungen als auch für Gasturbinen 
gilt, ergibt sich zusammen eine Minderungswirkung von 20,3 und 25,6 kt NOX pro Jahr. Das ent
spricht einer Minderungswirkung von ungefähr 21 bis 26 % der gesamten Minderungen aller 
zusätzlichen Maßnahmen im NLRP von 2019 für das Jahr 2030. 

In welcher Höhe sich diese Minderung der NOX-Emissionen auf die Verbesserung der Luftquali
tät auswirkt -also auf die Konzentration von NO2 in der gesamten Luft die wir alle atmen- kann 
nur grob abgeschätzt werden. Für eine solche Schätzung lässt sich annehmen, dass sich die NO2-
Konzentration in der Luft in ähnlicher Größenordnung verringert, wie sich die freigesetzte NOX -
Emissionsmenge verringert. Unter dieser Annahme ist von lediglich einer geringfügigen Minde
rungswirkung unter 1 µg NOX pro m3 Luft auszugehen, welche die Hintergrundbelastung auch 
kaum verändern. 

Weil das die Konzentration in der Luft ist, die wir alle atmen, nennt sich diese Konzentration 
auch Hintergrundbelastung. An manchen Orten aber, an denen zum Beispiel viele Autos fahren 
und viele Maschinen und Anlagen betrieben werden, die etwas verbrennen, ist die Belastung mit 
dem Schadstoff NO2 deutlich höher als diese Hintergrundbelastung. Für die hier betrachtete 
Maßnahme heißt dies, dass sie zwar die NO2-Hintergrundbelastung nur geringfügig absenkt, 
aber im Umkreis von erdgasbetriebenen Feuerungskessel und Gasturbinen die NO2-
Konzentration in der Luft auch deutlich mehr sinken kann. 

18.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation  
Grundlage der folgenden Ausführungen ist die 13. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (13. BImSchV), die im Kapitel 18.1.1 näher erläutert wird. 

Die Anforderungen an Feuerungsanlagen dienen der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir
kungen zur Nutzung der entstehenden Wärme sowie zur Erfüllung von europäischen Luftquali
tätsanforderungen.  

Die Verordnung enthält u.a. Vorgaben für: 

► Emissionsgrenzwerte 

► Messung, Überwachung und Berichterstattung (u.a. jährliche Berichte über Emissionen) 

► Vorgehen bei Betriebsstörungen an Abgasreinigungseinrichtungen 

► Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)  

► Abscheidung und Kompression von Kohlendioxid 

Exkurs 

Im	Nationalen	Luftreinhalteprogramm	werden	Schwermetalle,	darunter	Quecksilber,	im	Kontext	
weniger	gut	bekannter	bzw.	erfasster	Emissionen	von	Luftschadstoffen	erwähnt	(NLRP	2019,	S.11).	
Diese	sind	aber	nicht	explizit	Bestandteil	der	Emissionsreduktionsverpflichtungen	im	Rahmen	des	
Nationalen	Luftreinhalteprogramms,	sondern	Teil	der	13.	BImSchV	sowie	die	in	der	43.	BImSchV	
verankerten	Verpflichtungen	zur	Reduktion	der	Emissionen	bestimmter	Luftschadstoffe	und	die	
EU-Gemeinschaftsstrategie	für	Quecksilber	in	dem	Ziel,	die	anthropogenen	Freisetzungen	von	
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Quecksilber	in	die	Luft,	das	Wasser	und	den	Boden	zu	minimieren	und	ggf.	zu	beseitigen	(Deutscher 
Bundestag 2021). 

Die	Emission	von	Schwermetallen,	hier	Quecksilber	(hauptsächlich	aus	Kohlekraftwerken),	steht	
aus	kommunikativer	Sicht	häufig	im	Mittelpunkt,	da	die	gesundheitlichen	Wirkungen	schwerwie
gend	sind.		

Im	Gesetzgebungsverfahren	für	das	13.	BImSchV	wurden	insbesondere	die	Quecksilber-	und	Stick
stoffoxidgrenzwerte	diskutiert.	Für	Großfeuerungsanlagen,	die	feste	Brennstoffe	(u.a.	Braunkohle)	
einsetzen,	werden	für	Neuanlagen	von	weniger	als	300	MW	Grenzwerte	für	Quecksilber	von	0,002	
mg/m³	bzw.	0,001	mg/m³	ab	300	MW	eingeführt	(13.	BImSchV,	Unterabschnitt	2,	§	18,	2021).	Für	
bestehende	Kohlekraftwerke	werden	in	Abhängigkeit	von	ihrer	Größe,	der	Art	und	dem	Quecksil
bergehalt	der	Kohle	höhere	Grenzwerte	zugelassen.			

Für	neue	Großfeuerungsanlagen	bei	Einsatz	fester	Brennstoffe	mit	einer	Feuerungswärmeleistung	
(FWL)	von	über	300	MW	ist	ein	Jahresmittelwert	von	1	μg/m³	vorgesehen.	Gemäß	der	BVT	Schluss
folgerungen	für	Großfeuerungsanlagen	entspricht	dieser	Wert	der	unteren	Bandbreite.		

Ab	2025	gibt	es	nochmals	eine	Verschärfung	der	Werte.	Für	Altanlagen	gilt	ein	Jahresmittelwert	
von	7	µg,	der	den	BVT	Schlussfolgerungen	entspricht.	Bis	zum	Jahr	2019	gab	es	nur	einen	Tagesmit
telwert	von	30	µg.	Ab	dem	Jahr	2019	wurde	zur	Absicherung	von	Umweltqualitätsnormen	für	Groß
feuerungsanlagen,	die	Stein-	oder	Braunkohlen	einsetzen,	ein	Jahresgrenzwert	von	10	µg	für	
Quecksilber	eingeführt.	Dieser	wurde	im	Zuge	der	Umsetzung	der	BVT	Schlussfolgerungen	in	natio
nales	Recht,	nochmals	verschärft	(Gebhardt 2020). 	

Durch	den	Kohleausstieg	wird	perspektivisch	aus	diesen	Anlagen	gar	kein	Quecksilber	mehr	emit
tiert.	Bis	dahin	sind	aber	-	wie	aufgeführt	-	keine	unerheblichen	Emissionen	zu	verzeichnen.	

Die	Umwelt-	und	Gesundheitsorganisationen	ClientEarth,	Deutsche	Umwelthilfe	(DUH),	Europe	
Beyond	Coal	(EBC)	und	Health	and	Environment	Alliance	(HEAL)	machen	anlässlich	des	Fristenen
des	für	die	Einhaltung	der	neuen	EU-Umwelt-	und	Gesundheitsstandards	für	Kohlekraftwerke	da
rauf	aufmerksam,	dass	die	Grenzwerte	zu	schwach	sind,	um	vorzeitige	Todes-	und	Krankheitsfälle	
zu	verhindern	und	Millionen	an	Gesundheitskosten	zu	sparen.	

Nach	Einschätzung	von	Umwelt-	und	Gesundheitsverbänden	wird	die	Chance	verpasst,	tausende	
vorzeitige	Todesfälle	aufgrund	von	Luftverschmutzung	aus	Kohlekraftwerken	zu	verhindern.	So	
wird	argumentiert,	dass	unambitionierte	Grenzwerte	für	Kohlekraftwerke	festgelegt	werden,	die	zu	
über	18.000	vorzeitigen	Todesfällen	führen	werden	(vgl. Deutsche Umwelthilfe 2021).	

ClientEarth	hat	Berechnungen	in	Auftrag	gegeben	die	hervorheben,	dass	mit	ambitionierteren	
Grenzwerten	und	einem	Kohleausstieg	2030	die	Mehrzahl	der	vorzeitigen	Todesfälle	und	anderer	
Gesundheitsauswirkungen	durch	Kohlekraftwerke	verhindert	und	die	Gesundheitskosten	um	mehr	
als	70	Prozent	verringert	werden	können.	Es	wird	berechnet	20,93	Milliarden	Euro	statt	72,06	Mil
liarden	Euro	bis	2038	(vgl. Health and Environment Alliance o. J.; Deutsche Umwelthilfe 2021).		

Senkung	der	Emissionen	seit	den	1980er	Jahren	
Nach den Angaben des Umweltbundesamtes haben Großfeuerungsanlagen aufgrund der großen 
Brennstoffmengen eine erhebliche Umweltrelevanz. Seit den 1980er Jahren ist es in Deutschland 
gelungen, die durch sie hervorgerufene Umweltbelastung - insbesondere ihre Emissionen an 
Staub, Schwefel- und Stickstoffoxiden und Schwermetallen - erheblich zu senken (vgl. UBA 
2022c).  

Der § 28 der 13. BImSchV (Emissionsgrenzwerte für Großfeuerungsanlagen bei Einsatz fester 
Brennstoffe, ausgenommen Biobrennstoffe) wurde leicht geändert: Nach § 28 Abs. 10, 11 der 13. 
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BImSchV müssen der Schwefelgehalt und der Grad des erzielten Schwefelabscheidegrades vor 
dem Einsatz der einheimischen Brennstoffe validiert werden (vgl. Becker et al. 2021).  

Die Betreiber*innen von Altanlagen konnten durch umfangreiche Nachrüstungsmaßnahmen die 
Emissionen von Schwefeloxiden (SOX) und Stickstoffoxiden (NOX) sowie von Staub einschließlich 
der an ihm anhaftenden Schwermetalle mindern. Neue Anlagen werden von Anfang an mit hoch
wirksamen Einrichtungen zur Begrenzung dieser Emissionen ausgestattet (vgl. UBA 2022c). 

Abbildung 58: Entwicklung der jährlichen Emissionsfrachten von Schwefeloxiden aus  
Großfeuerungsanlagen 

 
(Bildquelle: UBA 2022c)  
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Abbildung 59: Entwicklung der jährlichen Emissionsfrachten von Stickstoffoxiden aus Großfeue
rungsanlagen 

 
(Bildquelle: UBA 2022c)  

Großfeuerungsanlagen in Deutschland  

Circa 600 Großfeuerungsanlagen befinden sich in Deutschland. Davon sind ein großer Teil Kraft
werke der öffentlichen Versorgung und der Industrie. Darüber hinaus existieren Großfeuerungs
anlagen zur Wärmeversorgung von Industrie, Gewerbe und Haushalten. Der Bedarf an Strom 
und Wärme in Deutschland erfordert derzeit noch den Einsatz fossiler und biogener Energieträ
ger (vgl. UBA 2016c).  

	

EU Gesetze, um auf bessere Umsetzungen in den Großfeuerungsanlagen einzuwirken 

Die Verbesserung der allgemeinen Umweltleistung besteht darin, die Besten verfügbaren Tech
niken (BVT) einzusetzen und die Anwendung eines Umweltmanagementsystems (UMS), das sich 
durch sämtliche folgende Merkmale auszeichnet:  

► besonderes Engagement der Führungskräfte, auch auf leitender Ebene;  

► Festlegung einer Umweltstrategie seitens der Führungskräfte, die eine kontinuierliche 
Verbesserung der Umweltleistung der Anlage beinhaltet;  

► Planung und Umsetzung der erforderlichen Verfahren, Ziele und Vorgaben, einschließ
lich finanzieller Planung und Investitionen;  

► Durchführung von Verfahren unter besonderer Berücksichtigung der folgenden Punkte: 
Struktur	und	Zuständigkeiten,	Arbeitskräfteanwerbung,	Schulung,	Sensibilisierung	und	
Kompetenz,	Kommunikation,	Einbeziehung	der	Arbeitnehmer,	Dokumentation,	wirkungs
volle	Prozessregelung,	geplante,	regelmäßige	Instandhaltungsprogramme	(EU	2017,	S.	
12);	

Darüber hinaus ist eine regelmäßige Durchführung von Benchmarkings auf Branchenebene er
forderlich. Dabei sind folgende Punkte wichtig:  



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

253 

 

► Programme zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. Diese stellen sicher, dass die 
Merkmale aller Brennstoffe vollständig bestimmt und kontrolliert werden;  

► Managementplan zur Reduzierung der Emissionen in die Luft und/oder in Gewässer 
(siehe BVT 10 und BVT 11);  

► Abfallbewirtschaftungsplan, um sicherzustellen, dass Abfall vermieden oder zur Wie
derverwendung, Wiederverwertung und/oder anderweitigen Rückgewinnung vorbe
reitet wird (EU 2017, S. 12 und S. 13, vgl. auch EU 2021); 

	
Bezug	aktuelle	Gesetzeslage 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge), in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.10.2022 (BGBl. I S. 1792) m. W. v. 26.10.2022. 

Hinweis aus einem Gutachten: Stellungnahme zum Entwurf eines vierzehnten Gesetzes zur Än
derung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie verschiedener Immissionsschutzverord
nungen aus Anlass der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Nukle
are Sicherheit und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages am 26.9.2022 (vgl. Gebhardt 
2022):  

► Mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) werden Sonderregelun
gen, die im Fall einer Gasmangellage greifen, vorgeschlagen. Hierfür sollen die §§ 31e bis 31j 
in das BImSchG aufgenommen werden. Die Voraussetzungen für die Beantragung der Son
derregelungen sind sehr unbestimmt. 

► Formulierungen wie „Betriebsmittel für Abgasreinigungseinrichtungen“ sind zu weit gefasst. 

► Betriebsmittel, die im Falle einer Gasmangellage nicht oder nur in begrenzter Form zur Ver
fügung stehen werden, beschränken sich auf Ammoniak und Harnstoff, welche in Abgasrei
nigungsanlagen zur Minderung von Stickstoffoxiden verwendet werden. 

► Ammoniak bzw. Harnstoff wird in einem weiten Bereich systemrelevanter Anlagen benötigt, 
unter anderem auch zur Stickstoffoxidminderung bei Lkw (AdBlue). 

► Die Produktion, zumindest in den größten Erzeugeranlagen, für Ammoniak bzw. Harnstoff 
ist aufrecht zu erhalten.  

► Die jeweilige Nummer drei eröffnet die Möglichkeit, jedwede Erschwernisse, die in irgendei
ner Art und Weise mit einer Gasmangellage in Zusammenhang stehen können, als Grund für 
eine Ausnahmegenehmigung heranzuziehen und damit Vorhaben ohne Genehmigung und 
mit extrem eingeschränkte Öffentlichkeitsbeteiligung zu realisieren. Es wird angezweifelt, ob 
die Ausnahmeregelungen im Einklang mit den Vorgaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des BImSchG 
stehen, nach denen Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass zur Gewährleitung 
eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden. Gerade diese Vorgaben sollen ja durch 
die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten eingehalten werden. Dies dürfte dann aber bei ei
nigen Anlagen nicht mehr der Fall sein (vgl. Gebhard 2022). 

https://dejure.org/BGBl/2002/BGBl._I_S._3830
https://dejure.org/BGBl/2022/BGBl._I_S._1792
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► Es sollten weiterhin nur solche Anlagen von den Ausnahmen profitieren, die als systemrele
vant erachtet werden. Dabei ist zwingend erforderlich, die Ausnahmen einzelfallbezogen 
zeitlich zu befristen. 

► Für UVP-pflichtige Anlagen sollten die Erleichterungen nicht gelten. 

Die Einschränkungen hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 31f widersprechen so
wohl Art. 6 der Aarhus-Konvention als auch den Vorgaben der Industrieemissionsrichtlinie in 
Art. 24 bei Anlagen, die unter diese fallen. Bei Verfahren mit der in § 31 f genannten Fristverkür
zung sind die Unterlagen zwingend im Internet verfügbar zu machen (vgl. Gebhard 2022). 

	

Gutachtliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags 
zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbar
keit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie in seiner 83. Sitzung am 9. Juni 2021 mit der 
Verordnung zur Neufassung der Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbren
nungsmotoranlagen und zur Änderung der Verordnung über die Verbrennung und die Mitver
brennung von Abfällen befasst.  

Die Begründung des Verordnungsentwurfes lautet dabei: „Diese Verordnung trägt wesentlich zu 
einer nachhaltigen Entwicklung bei, insbesondere durch Verbesserung des Gesundheitsschutzes 
der Bevölkerung.“ Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hinsichtlich folgender Leit
prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs) wird wie 
folgt hergestellt:  

► Leitprinzip 3 – Natürliche Lebensgrundlagen erhalten 

► SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen  

► SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz 

So wird fortgefahren, dass die Verordnung erheblich zu der Reduktion von Schadstoffen und 
Luftverschmutzung beiträgt. Allen voran das SDG „Gesundheit und Wohlergehen“ findet somit 
Berücksichtigung (vgl. Deutscher Bundestag 2021). 

18.3.1 Maßnahmenspezifische Anforderung an erfolgreiche Kommunikation  

Die Umrüstung der Großfeuerungsanlage zur Reduktion der Luftschadstoffe ist ein seit Jahr
zehnten erfolgender Prozess. Erfolge in der Reduktion sind erzielt worden, sie sind aber noch 
nicht ausreichend, um die Klimaziele zu erreichen und um die Gesundheit der Bevölkerung zu 
schützen. Der technologische Umbau auf Anlagen der erneuerbaren Energien leistet einen er
kennbaren Beitrag. Die Restlaufzeiten von Großfeuerungsanlagen, welche z. B. Stein- oder 
Braunkohle verfeuern, sind unabhängig vom angestrebten Energiemix problematisch. Es entste
hen bei den Altanlagen immer noch zu viele Schadstoffe (vgl. Kap. 18.3). Die von der EU vorgege
benen Grenzwerte werden nicht eingehalten. 

Die Unsicherheiten und z.T. noch unklaren Rahmenbedingungen, z. B. bei der langjährigen Gas
versorgung, dessen Grundstoffe (Ammoniak und Harnstoff) wichtig sind, z. B. für Rauchgasent
schwefelung, erschweren die Entwicklung einer nachhaltigen Kommunikationsstrategie. Denn 
erst wenn klar ist, wie und wann die verbleibenden Großfeuerungsanlagen - welche hauptsäch
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lich für die Luftverschmutzung in ihrem Segment verantwortlich sind - abgebaut und durch um
weltfreundlichere Anlagen ersetzt werden, definiert ist, können Ziele, Botschaften und konkrete 
Maßnahmen entwickelt werden. 

Hingegen eine dem Rückgang der SO2-Emissionen vergleichbare Entwicklung beim CO2 ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nur durch den weitgehenden Verzicht auf den Einsatz fossiler Brenn
stoffe oder durch eine CO2-Abscheidung an der Anlage möglich. Das abgeschiedene CO2 könnte 
entweder zu geeigneten Speichern transportiert und dort gespeichert werden („Carbon Capture 
and Storage”, CCS) oder aber einer anderweitigen Nutzung oder Verwertung zugeführt wer
den. Beide Optionen sind nicht kurzfristig verfügbar, sondern erfordern erheblichen For
schungs- und Erprobungsbedarf und hohe Investitionen (vgl. UBA 2016c). 

Es gibt jedoch Empfehlungen im Hinblick auf die Schaffung von Akzeptanz und Transparenz im 
gesamten Veränderungsprozess zu nachhaltigen und umweltverträglichen Anlagen durch die 
Ausstiegsstrategien für Kohlekraftwerke (vgl. Kap. 19.3).  

18.3.2 Umweltauswirkungen von Großfeuerungsanlagen 

Hierzu gehören insbesondere die Emissionen in die Luft, darunter klimawirksame, versauernde 
und eutrophierende Luftschadstoffe, wie ⁠Kohlendioxid (CO2)⁠, Schwefel- und Stickstoffoxide (SO2 
und NOX) sowie Staub inklusive Feinstaub und Schwermetalle. Maßnahmen zur Minderung von 
Emissionen haben seit den 1980er Jahren maßgeblich zur Verbesserung der Luftqualität in 
Deutschland beigetragen.  

So konnten die Großfeuerungsanlagen ihre Staub- und SO2-Emissionen um circa 90 Prozent und 
ihre NOX-Emissionen um circa 70 Prozent mindern. Dennoch haben diese Anlagen auch heute 
noch einen maßgeblichen Anteil an den nationalen Gesamtemissionen. Hohe Bedeutung haben 
auch die CO2-Emissionen: Sie stammen zu über 46 Prozent aus Großfeuerungsanlagen (vgl. UBA 
2016c).  

In der Öffentlichkeit haben die Planung und der Bau von Großfeuerungsanlagen insbesondere 
solcher zur Kohleverstromung immer wieder zu Protesten, Unterschriftenaktionen oder Klagen 
geführt. Im Folgenden werden die drei Beispiele  

► RWE Steinkohlenkraftwerk Ensdorf,  

► Vattenfall-Kraftwerk Schwarze Pumpe und  

► Steinkohlekraftwerk Datteln 4 

aufgeführt. Sie stehen stellvertretend für weitere Beteiligungen und Proteste bei der Planung 
und dem, Bau von Großfeuerungsanlagen:  

► Ende November 2006 gab die RWE POWER bekannt, dass sie beabsichtige ihr beste
hendes Steinkohlekraftwerk am Standort Ensdorf mit einem Doppelblock von je 800 
MW elektrischer Leistung zu erweitern (RWE 2006). Bereits im März 2007 gründetet 
sich die „Initiative Bürger für Klima- und Umweltschutz“ und machte auf die erhebli
chen Umweltauswirkungen für die ganze Region aufmerksam. Unterstützung bekam 
die Initiative von BUND, NABU, Greenpeace, Sektion Saarland, der Energiewende Saar 
e.V. und den Grünen Saar. „Sie hatten die Anlage wegen deren massivem Ausstoß des 
Treibhausgases Kohlendioxid als „Klimakillerkraftwerk Ensdorf“ bezeichnet“ (FAZ 
2007). Um die Erweiterung zu realisieren war im Rahmen des Genehmigungsverfah
rens eine Änderung im Flächennutzungsplan erforderlich. Die sozialdemokratische 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/carbon-capture-storage
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/carbon-capture-storage
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/k?tag=Kohlendioxid_CO2#alphabar
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Fraktion des Gemeinderates beantragte gemäß § 20b des saarländischen Kommunal
selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) eine Befragung der Bürger und Bürgerinnen. Die Zu
stimmung im Gemeinderate erfolgte unter der christdemokratischen Bedingung eines 
Quorums von zwei Dritteln aller Wahlberechtigten. Dieses Quorum wurde während ei
ner einwöchigen Abstimmung im November 2007 mit 70% deutlich überschritten. So 
gut wie alle Stimmberechtigten sprachen sich gegen die Kraftwerkserweiterung aus. In 
der Folge lehnte der Ensdorfer Gemeinderat im Dezember 2007 die Änderung des Flä
chennutzungsplans ab und die RWE Power AG zog ihren Genehmigungsantrag beim 
saarländischen Umweltministerium, wie vorher angekündigt, zurück. Das Scheitern 
beim Bau eines Steinkohlekraftwerkes durch den Bürger*innenentscheid in Ensdorf, 
fand bundesweite Beachtung und wurde mit dem gescheiterten Bau des Kernkraft
werks am oberrheinischen Wyhl in den 1980er Jahren verglichen (vgl. Merkel 2017, 
Leuschner 2007).  

► „Im Mai 2016 legten 1.600 Demonstrant*innen im Rahmen der Protestaktion „Ende Ge
lände 2016“ das Vattenfall-Kraftwerk Schwarze Pumpe lahm. Die Aktion war Teil der 
global koordinierten Aktion „Break free 2016“. Die Aktion „Ende Gelände 2016“ war 
eine Großaktion zivilen Ungehorsams im Lausitzer Braunkohlerevier für den Klima
schutz. Über 3 Tage lang blockierten 3.500 bis 4.000 Menschen den Betrieb des Tage
baus und des Kraftwerks Schwarze Pumpe, das Kraftwerk musste auf 20 % seiner Leis
tung gedrosselt werden“ (Deutschlandfunk 2016). 

► Ein weiteres Beispiel betrifft das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 am Dortmund-Ems-Ka
nal. „Eine große Mehrheit der Bevölkerung war gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 
4 in Nordrhein-Westfalen. Fast zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) hielt die Inbe
triebnahme für „falsch“, wie aus einer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch
land (BUND) in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Instituts Kantar her
vorgeht“. Ungeachtet dessen und anhängender Klagen der Bevölkerung wurde das 
Kraftwerk 2020 in Betrieb genommen (vgl. BUND NRW 2020). 

18.3.3 Maßnahmenspezifische Zielgruppen 

Kommunikativ gibt es mehrere Ebenen der Einbindungen von speziellen Zielgruppen in Form 
von Stellungnahmen zur 13. BImSchV: 

► Beschlussempfehlungen und Bericht der Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Na
turschutz und nukleare Sicherheit  

► Gutachtliche Stellungnahmen des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwick
lung 

► Gutachterliche Stellungnahmen von Ingenieurbüros/Sachverständigen, welche vom 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beauftragt werden 

► Umwelt- und Gesundheitsorganisationen wie z. B. ClientEarth, Deutsche Umwelthilfe 
(DUH), Europe Beyond Coal (EBC) und Health and Environment Alliance (HEAL), die 
entweder vom Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit eingeladen 
werden, eine Stellungnahme zur 13. BImSchV und ihrer Wirkung abzugeben, oder 
selbst aktiv mit Informationen an die Öffentlichkeit gehen 

► Bürger*innen indes werden kaum proaktiv (im Vorfeld) einbezogen, wenn es um Pla
nungen und Umsetzungen von Großfeuerungsanlagen geht. Es kommt häufig zu De
monstrationen gegen die Anlagen.  
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18.3.4 Maßnahmenspezifische Kommunikationsziele 

Bei der Planung und dem Bau von Großfeuerungsanlagen kommt es aus Sicht der Bürger*innen 
vor allem darauf an, mit welchen Brennstoffen die Kesselanlagen betrieben werden. Bei der Koh
leverstromung waren und sind noch immer, wie beschrieben, die Widerstände aus der Bevölke
rung am größten. Mit der Perspektive, dass keine neuen Großfeuerungsanlagen mit Kohlever
stromung mehr gebaut werden, ist mit einer Beruhigung in der Bevölkerung zu rechnen. Gelingt 
der beschleunigte Kohleausstieg bis 2030, wird diese Perspektive auch langfristig den Unmut in 
der Bevölkerung mindern. Aus gesundheitlicher Sicht der Bevölkerung sind aber auch diese 
Restlaufzeiten zu lang. Die kommunikativen Ansätze zur Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg 
aus der Kohleverstromung“ werden in Kapitel 19.3 aufgeführt.   

Abgasreinigung bei Großfeuerungsanlagen: 

Es gab in vielen Standortkonflikten in Deutschland in den letzten Jahren die Akzeptanzfrage auf 
die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Abgasreinigung. Es wurden von Standortgegnern die Be
triebswerte der besten Anlagen herangezogen und es wurde gefordert, dass die geplante Anlage 
ebenfalls diese Werte erreichen sollte bzw. diese Ausstattung haben sollte. Von Seiten der be
troffenen Bürger*innen wurde erwartet, dass die „besseren“ bzw. „besten“ Systeme zum Einsatz 
kommen (vgl. Thomé-Kozmiensky et al. 2011). 

Anders verhält es sich bei Großfeuerungsanlagen beim Einsatz von Biobrennstoffen, beim Ein
satz flüssiger Brennstoffe (ausgenommen flüssige Brennstoffe aus Produktionsrückständen der 
chemischen Industrie), beim Einsatz von gasförmigen Brennstoffen (ausgenommen gasförmige 
Brennstoffe aus Produktionsrückständen der chemischen Industrie), bei Großfeuerungsanlagen 
beim Einsatz von flüssigen und gasförmigen Produktionsrückständen aus der chemischen In
dustrie sowie für Gasturbinenanlagen und Verbrennungsmotoranlagen.  

Hier ist die Frage, ob und inwieweit die Bevölkerung an den Standorten und an geplanten Stand
orten ausreichend informiert ist.  

18.3.5 Strategischer Ansatz für die Kommunikation 

Generell ist es eine schwierige Aufgabe, Standorte für Großfeuerungsanlagen zu finden, da diese 
niemand „vor der Haustür“ haben will. Der Ausbau von erneuerbaren Energien kann seinen po
sitiven Beitrag leisten. Dennoch sind Windkraftanlagen zur Stromerzeugung, je nach Standort, 
ebenfalls umstritten. Lindernd kann wirken, wenn die Einwohnerschaft Einfluss auf den Stand
ort der Anlagen in der Planungsphase hat. Gemeinsam wird überlegt, welcher Standort am we
nigsten störend ist.  

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Standort bei bestimmten Anlagen auch netzdienlich 
sein muss. Die ist der Fall, wenn es sich um eine KWK-Anlage handelt. D. h. die Anlage muss im 
Bereich des Fernwärmenetzes gebaut werden. Ein Teil der Kommunikation mit den Bürger*in
nen kann sein zu erklären, dass die Anforderungen an die Anlagen sehr hoch sind und diese tat
sächlich kaum stören. Erfolgt der Zubau von Großfeuerungsanlagen als Gaskraftwerk, sind die 
vorgeschriebenen NOX Grenzwerte ambitioniert. Das bedeutet, dass die Umweltauswirkungen 
derartiger Anlagen vergleichsweise gering sind. 

Es gibt hier keine abschließende Empfehlung für alle Anlagen. Die negativen Umweltwirkungen 
von Großfeuerungsanlagen, trotz moderner Filtersysteme, sind beschrieben worden.  
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18.3.6 Handlungsempfehlungen 

Eine transparente Kommunikation von vorhandenen und geplanten Großfeuerungsanlagen ist 
notwendig, um ansatzweise eine Akzeptanz für Großfeuerungsanlagen zu erhalten. Zwar konn
ten ab den 80er Jahren durch moderne Filteranlagen Schadstoffe aus den Anlagen reduziert wer
den, aber nicht vollständig. Generell ist es immer problematisch, wenn es zur Konfrontation der 
Anwohner*innen und Kraftwerksbetreibern kommt. Ein Beispiel ist die 2007 durchgeführte 
Bürger*innenbefragung, die zu einem Aus für den geplanten Neubau von RWE in Ensdorf ge
führt hat (vgl. Kapitel 18.3.2). Jedoch wird die Bürgerschaft nicht immer im Vorfeld und ausführ
lich genug vor Anlagenplanungen einbezogen. Die Möglichkeiten bzw. Formate und notwendi
gen Schritte einer Bürger*innenbeteiligung wurden im Kapitel 2.2.4 dargestellt.  

 

Grundsätzlich besteht das Problem, dass es keinen angemessenen regulatorischen Rahmen gibt, 
um eine Umstellung auf (komplett) saubere Produktionswege in vielen Großfeuerungsanlagen 
zu ermöglichen. Alternative Produktionstechnologien existieren noch nicht im industriellen 
Maßstab und sind deutlich teurer als derzeit etablierte Produktionswege. Mit Blick auf das 
Grundgesetz sowie auf die Leitsätze vom Bundesverfassungsgericht zum Klimaschutz (vgl. 
BVerfG 2021) ist der Umgang mit Großfeuerungsanlagen und deren Schadstoffausstoß aber an
ders zu bewerten. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, die Grenzwerte weiter 
einzuhalten und zu senken.  
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19 Stationäre Feuerungen: Maßnahme „Beschleunigter Aus
stieg aus der Kohleverstromung“ 

19.1 Wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmenwirkung 

19.1.1 Relevanz der Maßnahme im sektoralen Kontext 

Die Verbrennung von Kohle zur Stromerzeugung ist mit erheblichen negativen Folgen für die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit verbunden.  

Zuvorderst ist dabei die Freisetzung von Treibhausgasen zu nennen, denn die Kohleverbren
nung erzeugt erhebliche Mengen an CO2. Dabei stoßen Braunkohlekraftwerke aufgrund ihrer ge
ringen Energiedichte pro erzeugte kWh mehr Kohlendioxid aus als Steinkohlekraftwerke. Im 
Jahr 2022 war wie bereits 2021 Kohle der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in 
Deutschland. Ungefähr ein Drittel des in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten 
Stroms stammte aus Kohlekraftwerken. Gegenüber dem Jahr 2021 nahm die Stromerzeugung 
aus Kohle um 8,4 % zu. Allerdings sank in diesem Zeitraum der gesamte in Deutschland erzeugte 
und eingespeiste Strom um 1,9 % auf 509 TWh (vgl. Destatis 2023). 

Darüber hinaus werden bei der Verbrennung von Kohle die für den NLRP von 2019 und seine 
Aktualisierung besonders relevanten NEC-Schadstoffe NOX und PM2,5 emittiert. Die Freisetzung 
der NEC Schadstoffe NMVOC und NH3 hingegen besitzen bei der Kohleverbrennung eine unter
geordnete Relevanz.  

Je nach Anlagentyp sowie nach Art und Herkunft der Kohle werden unterschiedliche Mengen an 
NOX und Feinstaub freigesetzt.  

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verbrennung von Kohle auch mit erheblichen 
Emissionen von Schwermetallen verbunden ist. So werden von Braunkohlekraftwerken pro TJ 
eingesetzte Braunkohle zwischen 8,24 (Kraftwerk Buschhaus, wurde bereits stillgelegt.) und 
1,98 g Quecksilber freigesetzt (Juhrich et al. 2019). 

Neben der Freisetzung von Klimagasen und anderen Luftschadstoffen ist auch die Gewinnung 
von Kohle mit erheblichen Umweltschäden verbunden. Der oberirdische Abbau von Braunkohle 
führt zu massiven Eingriffen in die Landschaft und den Wasserhaushalt. Darüber hinaus ist sie 
mit der Zerstörung langjährig gewachsener Siedlungsstrukturen mit entsprechenden kulturellen 
Identitäten und sozialen Zusammenlebens verbunden.   

Da die Energiegewinnung aus Kohle in Deutschland über eine lange Tradition verfügt, sind die 
jeweiligen regionalen Wirtschafts- und Sozialstrukturen der Abbaugebiete über lange Zeiträume 
entsprechend geprägt worden. Entsprechend ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung für die 
jeweiligen Regionen mit erheblichen Brüchen in den bisherigen Beschäftigungs- und Sozial
strukturen verbunden. 

Mit dem Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (Kohleverstro
mungsbeendigungsgesetz - KVBG) von 08.08.2020 wurde von der Bunderegierung und der 
Mehrheit des Bundestages beschlossen die Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 vollständig zu 
beenden. Das KVBG regelt die Reduzierung und Beendigung der Erzeugung elektrischer Energie 
durch den Einsatz von Kohle in Deutschland. Zweck des Gesetzes ist: „…die Erzeugung elektri
scher Energie durch den Einsatz von Kohle in Deutschland sozialverträglich, schrittweise und 
schrittweise und möglichst stetig zu reduzieren und zu beenden, um dadurch Emissionen zu re
duzieren, und dabei eine sichere, preisgünstige, effiziente und klimaverträgliche Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität zu gewährleisten“ (KVBG 2020, §2 (1)). 
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19.1.2 Emissionsseitige Wirkung der Maßnahme 

Die vorliegende Reduktionsmaßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung“ 
zielt darauf statt wie im KVBG festgelegt erst zum Jahr 2038 bereits zum Jahr 2030 die Kohlever
stromung vollständig zu beenden. Dazu wird angenommen die Kraftwerkskapazitäten, die im 
KVBG in den Jahren 2030 bis 2038 stillgelegt werden sollen, bereits zum Jahr 2030 vollständig 
stillgelegt sind. Dabei handelt es sich um die folgenden Kraftwerke:  

Tabelle 25: Von einem vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstromung betroffene Kraftwerke 

RWE  
Power 

50129  
Bergheim NRW Niederaußem K BNA0709 450 31.03.2030 

RWE 
 Power 

41517  
Grevenbroich NRW Neurath F BNA1401a 1060 31.03.2030 

RWE  
Power 

41517  
Grevenbroich NRW Neurath G BNA1401a 1060 31.03.2030 

RWE  
Power 

50129  
Bergheim NRW Niederaußem G*) BNA0708 628 31.12.2033 

Saale  
Energie  

06259 
Schkopau Sachsen Schkopau A BNA0878 450 31.12.2034 

Saale  
Energie  

06259  
Schkopau Sachsen Schkopau B BNA0879 450 31.12.2034 

LEAG  04575  
Neukieritsch Sachsen Lippendorf R BNA0115 875 31.12.2035 

EnBW 04575  
Neukieritsch Sachsen Lippendorf S BNA0116 875 31.12.2035 

LEAG  03130  
Sprengberg 

Bran
denburg Schwarze Pumpe A BNA0914 750 31.12.2038 

LEAG  03130  
Sprengberg 

Bran
denburg Schwarze Pumpe B BNA0915 750 31.12.2038 

LEAG  02943  
Boxberg Sachsen Boxberg R BNA1404 640 31.12.2038 

LEAG 02943  
Boxberg Sachsen Boxberg Q BNA0124 857 31.12.2038 

Gesamte elektrische Nettoleistung in MW 8.845  

*) Es wird angenommen das Niederaußen Block H bereits 2029 stillgelegt wird, da dieser Block geringfügig älter ist als Block 
G der dann laut KVBG erst 2033 vom Netz geht und damit innerhalb dieser Maßnahme fällt 
(Quelle: Eigene Darstellung nach KVBG 2020). 

Zur Bestimmung der Emissionen aus diesen Kraftwerken wurden die Daten aus dem Schad
stofffreisetzungs- und –verbringungsregister PRTR (PRTR 2021) genutzt. Zurückgegriffen 
wurde dabei auf das Berichtsjahr 2021. Um das Reduktionspotential der Maßnahme für das Jahr 
2030 zu berechnen wurden die Kraftwerksblöcke, die in den Jahren 2022 bis einschließlich 
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2029 noch im Betrieb bleiben, abgezogen. Dabei wurde angenommen, dass die elektrische Net
toleistung dieser Kraftwerksblöcke proportional zu den Emissionsfrachten sind. Folgende Kraft
werksblöcke wurden abgezogen  

► Kraftwerk Niederaußem Block H (siehe Anmerkung zu Tabelle 25)  

► Kraftwerk Neurath Block A, D und E 

► Boxberg Block N und P 

Auf dieser Basis ergeben sich für das Jahr 2030 folgende Reduktionspotentiale:  

Tabelle 26: Reduktionspotentiale der Maßnahme für das Jahr 2030 

 Schadstoff in kt 

Kraftwerk  SOX NOX PM10 PM2,5 

Boxberg 4,46   6,35   0,16   0,05   

Niederaußem 3,97   7,22   0,16   0,05   

Neurath 2,22   8,07   0,16   0,04   

Lippendorf 11,70   7,13   0,08   0,02   

Schwarze Pumpe 6,18   5,93   0,10   0,03   

Kraftwerk Schkopau 2,18   2,08   0,06   0,02   

Summen 30,70   36,79   0,72   0,21   
 
(Quelle: Eigene Darstellung nach PRTR 2021). 

Da die Feinstaubemissionen im PRTR nur als PM10 berichtet werden, wurde zur Bestimmung der 
PM2,5-Emissionen die in RAINS für die Verbrennung trockener Braunkohle in Kraftwerken ver
wendete Korngrößenverteilung im Gesamtstaub (TSP) von 35% PM10 und 10% PM2,5 genutzt 
(UBA 2002).  

Da das Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister PRTR auch die Emissionsfrachten für 
Schwermetalle ausweist sei beispielhaft erwähnt, lässt sich auch die Mengen an Schermetalle
missionen abschätzen, die sich durch die hier besprochene Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg 
aus der Kohleverstromung“ reduzieren lässt. Für das besonders giftige Schwermetall Quecksil
ber sind das die beachtliche Menge von über einer Tonne die im Jahr 2030 durch die Maßnahme 
vermeiden lassen. Dabei ist zu beachten, dass für Schwermetalle die Daten aus der PRTR-
Datenbank nur bedingt geeignet sind, eine exakte Höhe der durch die Maßnahmen bewirkte Re
duktion zu bestimmen. 

 

Im NLRP von 2019 wird für alle dort zusätzlich berücksichtigten Maßnahmen im WAM-Szenario 
(NEC-Compliance-Szenario) ein NOX-Minderungspotenzial für das Jahr 2030 von 97,4 kt/a ange
geben. Die Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung“ in der oben skiz
zierten Ausprägung mit einer grob geschätzten Minderungswirkung von ca. 36,79 kt liegt im 
Vergleich dazu bei 38% dieses Potenzials. 

Für PM2,5 beziffert das NLRP von 2019 für alle dort zusätzlich berücksichtigten Maßnahmen im 
WAM-Szenario (NEC-Compliance-Szenario) das im Jahr 2030 erreichbarer Minderungspotenzial 
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auf 4,8 kt. Damit liegt die Minderungswirkung der Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der 
Kohleverstromung“ im Vergleich dazu bei 4,8% dieses Potenzials. 

Zu beachten ist, dass bei der dargestellten Höhe der Emissionsreduktion die durch einen be
schleunigten Ausstieg aus der Kohleverstromung bewirkt wird, etwaige Kompensationen der 
Reduktionswirkung durch den zusätzlichen Zubau z. B. von gasbetriebenen Kraftwerkskapazitä
ten, nicht berücksichtigt wurden.    

19.1.3 Maßnahmenspezifische Unsicherheiten 

Um für die Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung“ die Unsicherheiten 
der Emissionen von SO2, NOX und PM2,5 zu betrachten, wurde Angaben aus dem German Informa
tive Inventory Report 2022 (vgl. IIR 2022) für den NFR-Sektor 1A1a Public electricity and heat 
production herangezogen. Diese liegen im Bereich von ca. -10 bis +14%. 

Tabelle 27: Unsicherheiten der Emissionen aus der Quellgruppe 1A1a Public electricity and heat 
production (öffentliche Strom und Wärmeerzeugung), Bezugsjahr 2019, gemäß IIR-
Report 2022 

Unsicherheiten in der Quellgruppe 1A1a Public electricity and heat production  

Schadstoff Untere Abweichung in % Obere Abweichung in % 

SO2 -12,50% +14,07% 

NOX -9,53% +9,9% 

PM2,5 -11,41% +12,24% 
Angegeben sind die schadstoffspezifischen Unsicherheiten der Emissionen wie sie für das Jahr 2021 berichtet wurden. Dar
gestellt ist die mittlere untere und obere Abweichung vom berichteten Wert in Prozent. 
(Quelle: IIR 2022) 

19.1.4 Auswirkung der Maßnahme auf die Luftqualität 

Da sich die Emissionsminderung der Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstro
mung“ an sechs konkreten Standorten von Braunkohlekraftwerken als Punktquelle auswirkt, 
wird sich die Verbesserung der Luftqualität zunächst auch an diesen Standorten auswirken. Weil 
die hier betrachtete Maßnahme jedoch Großfeuerungsanalgen mit erheblichen Emissionsfrach
ten adressiert, greifen verschiedene rechtliche Regelungen die auch vorschreiben, in welcher 
Höher die Emissionen freigesetzt werden. Zu nennen sind diesbezüglich die 13. BImSchV über 
Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen, die Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft 2021) sowie die Schornsteinhöhenberechnung nach VDI 3781. Die 
Höhe des Schornsteins ergibt sich dabei aus einer Vielzahl von Messparametern hinsichtlich der 
Art der Feuerung, der Abgastemperatur, der Abgasführung, der installierten Rauchgasreinigung, 
der Schadstoffgehalte im Abgas und der Ausbreitungsbedingungen am Standort u. ä. Allerdings 
soll die Schornsteinhöhe 250 m nicht überschreiten. Damit wird deutlich, dass die Freisetzung 
der Emissionen bei den hier adressierten Braunkohlekraftwerken in erheblicher Höhe erfolgt. 
Daher ist von einer relativ starken Verdünnung der Emissionsfrachten auszugehen bevor diese 
Bodennähe erreichen, so dass sich die Verbesserung der Luftqualität überwiegend auf die Hin
tergrundbelastung auswirken dürfte. 

Wie in Kap 3.4.2 erläutert, wurden die Modellrechnungen mit dem EURAD-Modell zur Ermitt
lung der Auswirkungen auf die Luftqualität summarisch für das gesamte Maßnahmenbündel der 
zusätzlichen Maßnahmen im WAM-Szenario im Vergleich zum WM-Szenario durchgeführt. 
Emissionsseitig betrachtet entspricht die Wirkung der Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus 
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der Kohleverstromung“ im Jahr 2030 einen Anteil im Bereich von knapp 38% der gesamten NOX-
Emissionsminderung durch die zusätzlichen WAM-Maßnahmen.  

19.2 Sachgemäße Übersetzung der Wirkungsbewertung in einfache Sprache 

19.2.1 Inhalt und Hintergrund der Minderungsmaßnahme 

Die Verbrennung von Kohle zur Erzeugung von Energie, ist weit verbreitet und hat auch in 
Deutschland eine lange Tradition. Daher ist Kohle weiterhin ein wichtiger Energieträger für die 
Stromerzeugung in Deutschland. Im Jahr 2022 stammte ungefähr ein Drittel des in Deutschland 
erzeugten und ins Netz eingespeisten Stroms aus Kohlekraftwerken.  

Allerdings wird die Kohleverstromung zunehmend kritisiert. Das liegt daran, dass die Verbren
nung von Kohle viel Treibhausgas CO2 freisetzt. Besonders die Verbrennung von Braunkohle ist 
deswegen in die Kritik geraten, denn sie hat im Vergleich zur Steinkohle einen geringeren Ener
giegehalt und deswegen wird pro erzeugte Energiemenge besonders viel CO2 frei. Neben CO2 
werden durch die Verbrennung von Braunkohle aber auch noch andere Schadstoffe in die Luft 
emittiert. Dazu zählen die für das NLRP von 2019 besonders relevanten Schadstoffe SO2, NOX 

und Feinstaub. Darüber hinaus werden durch die Verbrennung von Braunkohle auch noch 
Schwermetalle wie z. B. das besonders giftige Quecksilber freigesetzt. Doch die Braunkohle steht 
nicht nur wegen der Freisetzung von CO2, Luftschadstoffen und Schwermetallen in der Kritik. 
Braunkohle wird nämlich nicht in unterirdischen Bergwerken, sondern oberirdisch im Tagebau 
gewonnen. Dazu werden ganze Landschaften weggebaggert mit entsprechenden negativen Fol
gen für die Pflanzen und Tiere, für den Wasserhaushalt und die Bodenökologie. Doch auch für 
die Menschen, die dort leben, hat der Tagebau negative Folgen, denn die Häuser und Dörfer in 
denen sie leben werden ebenfalls weggebaggert. Das zerstört ihr bisheriges Zusammenleben, die 
Dorfgemeinschaften und ihre dörfliche Kultur. Menschen die in einer Landschaft aufgewachsen 
sind und dort ihr Leben verbracht haben, identifizieren sich mit ihrer Umgebung. Die Landschaft 
wird zu einem Teil ihrer Identität und dieser Teil ihrer Identität wird zerstört, wenn die Land
schaft weggebaggert wird.  

Allerdings hat der Abbau von Braunkohle und ihre Verbrennung zur Erzeugung von Strom und 
Wärme in diesen Regionen auch eine lange Tradition. Viele Arbeitsplätze hängen daher in diesen 
Regionen an der Kohleverstromung. Die Firmen die in der Kohleverstromung tätig sind, zahlen 
dort ihre Steuern und diese Steuereinnahmen sind wiederum eine wichtige Einnahmequelle für 
die dortigen Kommunen mit denen kommunale Leistungen wie der Straßenbau und die Straßen
reinigung, die Abfallbeseitigung, der öffentliche Nahverkehr, die Trinkwasserversorgung und die 
Abwasserentsorgung, Schulen, Kindergärten, Sportstätten und ähnliches aber auch soziale Leis
tungen finanziert werden. Doch letztlich sind die Folgen des Klimawandels so gravierend, dass 
entschieden wurde, die Kohleverstromung zu beenden. Dazu wurde im August des Jahres 2020 
ein Gesetz erlassen: Das sogenannte Kohleverstromungsbeendigungsgesetz – kurz KVBG ge
nannt. Dieses Gesetz legt fest, welche Kohlekraftwerke wann ihren Betrieb einstellen. Das letzte 
Kohlekraftwerk soll dem zur Folge am 31.12.2038 seinen Betrieb einstellen. Die vorliegende 
Maßnahme heißt „Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung“, weil sie vorschlägt, be
reits bis zum 31.12. 2029 alle noch verbliebenden Kohlekraftwerke still zu legen. 
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19.2.2 Wirkung der Maßnahme 

Um die Wirkung der Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung“ abzu
schätzen, wurden zunächst alle Braunkohlekraftwerke betrachtet die nach dem KVBG erst nach 
dem 31.12.2029 ihren Betrieb einstellen müssen. Welche Kraftwerke das sind, zeigt die Tabelle 
25. Zusammen haben diese Kraftwerke eine elektrische Nettoleistung von 8.845 MW. Braunkoh
lekraftwerke erzeugen mit dieser Leistung ungefähr 7.500 Stunden im Jahr elektrischen Strom. 
Das sind im Jahr 66 TWh Strom und entspricht ungefähr 13% der gesamten Strommenge die im 
Jahr 2022 in ganz Deutschland erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wurden. 

Um abzuschätzen wieviel Emissionen sich einsparen lassen, wenn diese Kraftwerke bereits ab 
dem Jahr 2030 keine Braunkohle mehr verbrennen, wurde auf eine spezielle Datenbank zurück
gegriffen. Diese Datenbank heißt: „Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister“ oder kurz 
PRTR. Dort ist die Menge an Schadstoffen von vielen Anlagen in ganz Europa angegeben, die je
des Jahr freigesetzt werden. Auch die Mengen an Schadstoffen die von denjenigen Braunkohlen
kraftwerken emittiert werden, welche von einem vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstro
mung betroffen sind, finden sich dort. Weil aber die Emissionsdaten in der PRTR-Datenbank nur 
bis zum Jahr 2021 reichen, die Minderungswirkung der hier betrachteten Maßnahme jedoch für 
die Zukunft -nämlich das Jahr 2030- berechnet werden soll, wurde eine Korrektur vorgenom
men. Dazu wurden die Emissionsmengen des Jahres 2021 genommen und von ihnen die Emissi
onsmengen derjenigen Kraftwerke abgezogen, die laut KVBG bereits vor dem 31.12.2029 stillge
legt werden. Dabei wird angenommen, dass die elektrische Leistung der Kraftwerke auch die 
Menge an Emissionen entspricht, die von diesen Kraftwerken freigesetzt werden. Diese Kraft
werksleistungen sind nämlich bekannt, weil sie im KVBG angegeben werden. 

Im Ergebnis ergibt sich dann die Emissionsmenge derjenigen Kraftwerke die laut KVBG noch 
nach dem 01.01.2030 im Betrieb bleiben. Und das ist dann genau die Emissionsmenge die einge
spart wird, wenn es ab dem Jahr 2030 gar keine Kohleverstromung aus diesen Kraftwerken 
mehr gibt. Diese Emissionsmenge zeigt die Tabelle 26 in Kapitel 19.1.2. 

Dieses Reduktionspotential ist jedoch nur eine Schätzung, denn die derzeitigen Emissionen aus 
Braunkohlekraftwerken sind nicht ganz genau bekannt. So können die hier betrachten Emissio
nen aus Kraftwerken der öffentlichen Strom- und Wärmeerzeugung auch bis zu ca. 15% geringer 
oder bis zu 17% höher sein wie die Tabelle 27 im Kapitel 19.1.3 zeigt. 

Mit Hilfe der PRTR-Datenbank lassen sich auf die genannte Weise auch die Mengen an Schwer
metalle abschätzen, die sich durch einen vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstromung ver
meiden lassen. Für das besonders giftige Schwermetall Quecksilber sind das beachtliche Menge 
von über einer Tonne die im Jahr 2030 durch die Maßnahme „Beschleunigter Ausstieg aus der 
Kohleverstromung“ nicht mehr emittiert werden. Dabei ist zu beachten, dass für Schwermetalle 
die Daten aus der PRTR-Datenbank nur bedingt geeignet sind, eine exakte Höhe der durch die 
Maßnahmen bewirkte Reduktion zu bestimmen. 

Wie sich die Minderung der Emissionen des Luftschadstoffs NOX auf die Konzentration von NO2 
in der gesamten Luft die wir alle atmen auswirkt, kann grob abgeschätzt werden. Man kann ver
einfacht davon ausgehen, dass sich die NO2-Konzentration in der Luft -also die Immissionen- im 
ähnlichen Maße verringert, wie die Verringerung der emittierte NOX-Emissionsmenge. Unter 
dieser Annahme ist von lediglich einer geringfügigen Minderungswirkung unter 1 µg NOX pro m3 
Luft auszugehen, welche die Hintergrundbelastung auch kaum verändern. 
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19.3 Maßnahmenspezifische Kommunikation 

19.3.1 Analyse des IST-Zustandes   

19.3.1.1 Strukturhilfen für die Steinkohlegebiete 	 
Für den Wandel in den Steinkohlegebieten haben Bund und die betroffenen Länder schließlich 
am 10. August 2021 eine Verwaltungsvereinbarung Steinkohle unterzeichnet. Sie regelt „die Ein
zelheiten der Gewährung der Strukturhilfen im Sinne des Kapitels 2 des „Investitionsgesetzes 
Kohleregionen“. Sie sieht vor, dass die strukturschwachen Steinkohlestandorte in Niedersach
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland sowie die ehemaligen 
Braunkohlereviere Helmstedt und Altenburger Land unterstützt werden. Hierzu stehen insge
samt 1,09 Milliarden Euro bis 2038 zur Verfügung. Der Bund hat bereits im Haushalt für 2021 
Mittel eingestellt. Somit kann mit den Fördermaßnahmen nun unmittelbar begonnen werden“ 
(Bundesregierung 2023).  

Steinkohlekraftwerke sollen „über Ausschreibungen nun im Zeitraum bis 2027 stillgelegt wer
den, wofür die jeweiligen Betreiber finanziell kompensiert werden. Diese Entschädigungsrege
lung für Steinkohlekraftwerke wurde von der Europäischen Kommission genehmigt, womit die 
Kommission die Vereinbarkeit des wettbewerblichen Ausschreibungssystems mit den beihilfe
rechtlichen Vorgaben und dem europäischen Binnenmarkt bescheinigt. Die Genehmigung 
kommt rechtzeitig vor dem Zuschlagstermin der ersten Ausschreibungsrunde im Dezember und 
ermöglicht die planmäßige Stilllegung von Steinkohlekraftwerkskapazitäten in Höhe von 4 Giga
watt noch in 2020. Die erste Ausschreibungsrunde für Steinkohle, die im August 2020 über die 
Bundesnetzagentur durchgeführt wurde, kann damit wie geplant beendet und bezuschlagt wer
den“ (Bundesregierung 2023).  

  

19.3.1.2 Ausstieg aus der Braunkohleverstromung  

Beim Ausstieg aus der Braunkohleverstromung umfassen die gesetzlichen Regelungen zur Redu
zierung und Beendigung vor allem  

► verpflichtende Stilllegungsdaten für alle Braunkohlekraftwerke, 

► die Anspruchsgrundlage für die Entschädigungen, 

► einzelne Auszahlungsmodalitäten und 

► die Ermächtigungsgrundlage zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit 
den Kraftwerks- und Tagebaubetreibern. 

Der Bundestag hat am 13. Januar 2021 einem von der Bundesregierung geschlossenen Vertrag 
mit den Braunkohlebetreibern zugestimmt. Dieser sieht Entschädigungen für Braunkohlekraft
werkebetreiber in Höhe von 4,35 Milliarden Euro für die vorzeitige Stilllegung von Braunkohle
kraftwerksblöcken vor.  

Ziel des Vertrags war es, eine tragfähige und für alle Vertragsparteien ausgewogene Lösung zu 
finden, die zugleich die Reduktion von Treibhausgasen und die Sozialverträglichkeit des Koh
leausstiegs im Blick hat. Die vertraglichen Regelungen und die Entschädigungszahlungen stehen 
noch unter dem beihilferechtlichen Vorbehalt der Europäischen Kommission. 
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Am 10. Februar 2021 wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Reduzierung und Beendigung 
der Braunkohleverstromung in Deutschland unterzeichnet. Vertragsparteien sind die Bundesre
publik Deutschland auf der einen Seite sowie die Betreiber von Braunkohle-Großkraftwerken 
auf der anderen Seite (vgl. Bundesregierung 2023). 

19.3.2 Maßnahmenspezifische Zielgruppen 

19.3.2.1 Perspektiven für die Beschäftigten 

Generell wichtig bei dem Thema Kommunikation zum Thema Kohleausstieg ist es, Perspektiven 
für die Beschäftigten in den Revieren und den angrenzenden Regionen aufzuzeigen. Bei den fol
genden Betrachtungen wird der Schwerpunkt auf die Reviere im Rheinland, in Mitteldeutsch
land und in der Lausitz gelegt, da hier die größten Effekte durch den Kohleausstieg zu erwarten 
sind. 

Es müssen Alternativen aufgezeigt werden, neue Arbeitsplätze in anderen Branchen oder bei 
den Rekultivierungsmaßnahmen der Abbaugebiete zu finden. Dazu gehört es auch Übergangs
fristen zu schaffen, damit die Arbeitnehmer*innen genügend Zeit haben sich umzuorientieren 
bzw. an Weiterbildungen oder Umschulungsmaßnahmen teilnehmen zu können. Perspektiven 
ergeben sich unter anderem in folgenden Bereichen:  

► Beim Ausbau erneuerbarer Energien 

► Bei der Rekultivierung der ehemaligen Abbauflächen 

► In der Tourismusbranche 

► In der Regionalverwaltung / Öffentlicher Hand  

► Durch neue Investor*innen / neue regionale Industriestandorte (z. B. durch neue Tech
nologien)  

Entstehung von Arbeitsplätzen im Kontext des Ausbaus erneuerbarer Energien  

Der Ausbau und der Betrieb der erneuerbaren Energien im Wirtschaftssektor Energieversor
gung nimmt eine stabilisierende Rolle ein. Beschäftigte mit technischen und naturwissenschaftli
chen Ausbildungen sollten hier auch Arbeitsplätze finden. Vernetzte und energietechnisch opti
mierte Gebäude brauchen Fachpersonal mit energietechnischem Sachverstand, so dass für ei
nige Berufsgruppen der Braunkohlenwirtschaft in diesem Sektor Entwicklungsmöglichkeiten 
bestehen (vgl. UBA 2019d, S. 147).  
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Tabelle 28: Kosten und Beschäftigungseffekte der Sanierung der Tagebaue (brutto)  

  
(Bildquelle: UBA 2019d, S. 15118) 
 

 

 

 

18 In 2015 lagen keine Zahlen von sanierungsbezogenen Beschäftigten vor. Die Betriebsfläche wurde trotzdem mit aufgenommen, um 
die Veränderungen in den Folgejahren einzuschätzen. 
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In allen drei Revieren ergibt sich ein Beschäftigungsbedarf für die Sanierung der Tagebaue von 
ca. 4.850 Personen (Vollzeitbeschäftigte) für das Jahr 2020. 2016 waren ca. 3.000 Personen in 
der Sanierung allein für die ehemaligen Flächen im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier direkt 
und indirekt beschäftigt (vgl. LMBV 2017). 

Da für das Land NRW keine spezifischen Daten für die Sanierung vorliegen, wird angenommen, 
dass bei der Tagebausanierung für alle Regionen über alle Jahre ab 2020 kumuliert ca. 4,3 Mrd. 
Euro an Kosten anfallen (vgl. UBA 2019d, S. 152). 

Etwa 4.850 Vollzeitarbeitskräfte (brutto) in 2020 können in der Sanierung von Tagebauen sowie 
etwa 200 (brutto) mit dem Rückbau von Braunkohlekraftwerken für einige Jahre weiterbeschäf
tigt werden. Nach Angaben des Umweltbundesamtes können bis zu 20-25% der Belegschaft auf 
alle drei Reviere bezogen auf 2014 ca. 18.500 direkt Beschäftigte (vgl. Öko-Institut 2017) im 
Zuge der Tagebaustilllegung und -sanierung sowie des Kraftwerksrückbaus noch für einen Über
gang beschäftigt werden.  

Der Bedarf an Beschäftigten bezogen auf die Zeit im Vergleich zum Referenzszenario ist gerin
ger. Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte durch eine vorrangig landwirtschaftliche, forst
wirtschaftliche und touristische Folgenutzung kommen voraussichtlich früher zum Tragen. Da
mit würde ein Teil der Stellen kompensiert werden. Dies konnte aber nicht im Detail berechnet 
werden (vgl. UBA 2019d, S. 153).  
 

19.3.3 Strategischer Ansatz für Kommunikation  

19.3.3.1 Perspektiven in der Tourismusbranche  

Die GRW-Förderung steht für Investitionen in den ostdeutschen Braunkohlerevieren und in Teil
räumen des Rheinischen Reviers zur Verfügung. Ziel ist es, damit neue wirtschaftliche Aktivitä
ten und entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten zu finanzieren. Gefördert werden können 
auch gewerbliche Tourismusunternehmen und touristische Infrastrukturen. Dies hat Bedeutung 
für die touristische Folgenutzung in den entstandenen Seenlandschaften in Mitteldeutschland 
und in der Lausitz (vgl. UBA 2019d, S. 177). 

Die Wirkungen eines Braunkohleausstiegs sind für die gesellschaftliche Debatte von großer Re
levanz. Einerseits aufgrund von erwarteten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen für die 
einzelnen Braunkohleregionen selbst, andererseits aufgrund erwarteter steigender Strompreise. 
 

19.3.3.2 	Kohleausstieg 2030 unter neuen Vorzeichen  

Der russische Angriff auf die Ukraine und die Abhängigkeit der deutschen Energiewirtschaft von 
russischem Gas „führen aktuell zu einer sehr angespannten Versorgungssituation, die sich im 
kommenden Winter noch verschärfen könnte. Auch mittelfristig dürfte der Importpreis für Erd
gas deutlich oberhalb der historischen Werte liegen, wenn Europa sich von Russland unabhän
gig aufstellt. Diese Entwicklungen erfordern eine Neubewertung der deutschen Energiepolitik, 
unter anderem für die Energiewende im Stromsektor“ (Egerer et al. 2022). 

Das Kohleausstiegsgesetz sieht vor, „die Kohleverstromung schrittweise zu verringern und bis 
spätestens Ende 2038 ganz zu beenden. Konkret bedeutet dies: Bis zum Jahr 2022 wird der An
teil der Kohleverstromung durch Stein- sowie Braunkohlekraftwerke auf jeweils rund 15 Giga
watt zurückgefahren“ (Bundesregierung, 2023). 
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Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-West
falen hat sich mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der RWE AG auf 
„Eckpunkte für das Vorziehen des Kohleausstiegs um acht Jahre auf 2030 verständigt. Dadurch 
werden ca. 280 Millionen Tonnen CO2 eingespart“ (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima
schutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022). Mit den Investitionszusagen in Er
neuerbare Energien und wasserstofffähige Kraftwerke soll auch ein Signal an die Beschäftigten 
die bislang in der Kohleindustrie arbeiten ausgesendet werden (vgl. Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022).   
 

19.3.3.3 Demonstrationen in Lützerath 

Wie unabhängige Gutachten im Auftrag der Landesregierung bestätigt haben, ist ein Erhalt der 
von der Ursprungseinwohnerschaft komplett verlassenen Siedlung Lützerath aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich. Bei einem Erhalt von Lützerath könnte in den kommenden acht Jahren 
die für die Versorgungssicherheit notwendige Fördermenge nicht erreicht werden. Die Stabilität 
des Tagebaus wäre nicht gewährleistet. Notwenige Rekultivierungen könnten nicht durchge
führt werden (vgl. Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2023). 

Wissenschaftler der „Fossil Exit Group“, in der Forscher*innen der Europa-Universität Flens
burg, der Technischen Universität Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
mitarbeiten, haben hingegen errechnet, „dass der Kohlebedarf aus dem Tagebau Garzweiler 
auch gedeckt werden kann, wenn Lützerath erhalten bleibt. Nach ihrer jüngsten Studie (gilt die
ses Ergebnis auch trotz des erhöhten Kohlestrombedarfs in Folge fehlender Erdgaslieferungen 
aus Russland“ (Herpich et al. 2022).  

In Lützerath gab es Anfang 2023 mehrere Demonstrationen und Proteste gegen die Räumung 
des Dorfes. Die Medien haben darüber ausführlich berichtet. Dabei wurden die Aktivitäten und 
Berichterstattungen unterschiedlich bewertet. 

So schreibt beispielsweise die Klimaschutz-Bewegung Parents for Future in einem Statement 
von einer Kriminalisierung der gesamten Klimabewegung durch einzelne Gewalttaten: „Wir be
streiten nicht, dass es in einem Fall zu Steinwürfen gekommen sein mag, doch die mediale Dar
stellung, der oftmals die Berichte über vermeintliche Eskalation wichtiger sind als die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Grund des Protestes, leistet einem falschen Bild des Protestes in 
der Öffentlichkeit Vorschub“ (Parents for Future 2023). Dies hatte Parents for Future auch schon 
mit Blick auf die Berichterstattung über die Aktionen der „Letzten Generation“ kritisiert (vgl. 
Klein I. et al. 2023).   
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20 Ausgestaltung von Beteiligungsverfahren  

20.1 Betroffenheit und Partizipation 
Bei der Gesamtbetrachtung aller Maßnahmen zur Luftreinhaltung und den entsprechenden Um
setzungen der EU-Richtlinien in nationales Recht kommt es häufig zu Verzögerungen und je 
nach Maßnahme zu einer aktiveren und weniger aktiveren Beteiligung der Bürger*innen. Hier
bei ist wesentlich wie die Auswirkungen auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, 
Soziales, Ökonomie) dargestellt und gewichtet werden. Die unmittelbare Gefahr z. B. für die 
menschliche Gesundheit kann häufig „nur“ langfristig dargelegt werden, so dass unmittelbares 
Handeln seitens der Betroffenen anfänglich nicht zu erwarten ist. Ferner kommt es darauf an mit 
welcher Intensität die einzelnen Auswirkungen dargelegt werden. Sind z. B. die Nitratwerte in 
den für die Trinkwassergewinnung notwendigen Gewässern zu hoch entsteht Handlungsbedarf 
durch Ausgleichsmaßnahmen seitens der Wasserwerke und der Reinigungsstufen in den Kläran
lagen. Es wird gegengesteuert um die Werte zu halten. Die Bevölkerung nimmt es zur Kenntnis 
und traut der Trinkwasserverordnung. Anders verhält es sich mit Eingriffen in die Landschaft, 
das Abbaggern von Dörfern in welchen die Betroffenheit der Bewohner trotz erfolgenden Aus
gleichsmaßnahmen als existenziell empfunden wird. Die im Januar 2023 stattgefundenen Kund
gebungen in Lützerath waren Ausdruck der Betroffenheit nicht nur der dortigen Bevölkerung, 
sondern der nationalen Klimaschutzbewegung. Es entzündete sich eine gesellschaftliche Debatte 
mit hoher medialer Wirkung.   

National betrachtet ist jede Aktivität u.a. im industriellen, landwirtschaftlichen, der Energieer
zeugung oder im Verkehr noch in vielen Bereichen mit zu hohen Emissionswerten behaftet. Der 
Aufwand technisch, partizipativ und/oder wissenschaftlich gegenzusteuern wird immer höher. 
Die Zeitdauern der Umsetzung mit Blick auf die Klima- und Umweltziele sind zu lang. Ein we
sentliches Thema ist auch das Umweltverhalten der Bevölkerung. Da z. B. noch von den meisten 
Verbrauchern günstige landwirtschaftliche Produkte erwartet werden, ohne sich bewusst dar
über zu sein, oder es nicht wahrnehmen zu wollen, welche Auswirkungen dies auf die Umwelt 
hat, sind Umstellungen in der Landwirtschaft an dieser Stelle argumentativ schwierig. 

 

Verhalten in sozialen Gruppen 

Ausgehend von sozialen Normen passen sich Menschen dem Verhalten anderer Menschen an. 
Wenn man sich selbst die Frage stellt, wie man zu klimafreundlichem Handeln beitragen kann, 
denkt man oft, man würde sehr schnell an die Grenzen kommen und was es denn bringen würde 
nur als Einzelner seinen Beitrag zu leisten. Welche Wirkung Menschen im sozialen Kontext auf
einander haben, um Positives für die Umwelt zu tun, war Gegenstand eines Forschungsvorha
bens in Kalifornien (vgl. Rauschenberger 2021) im Jahr 2008. 

Inhalt war verschiedene Türanhänger mit verschiedenen Botschaften an die Bewohner*innen in 
einer kalifornischen Gemeinde zu verteilen. Einer Gruppe von Bewohnern - der Kontrollgruppe - 
wurden Anhänger verteilt, lediglich mit einem freundlichen Gruß. Die zweite Gruppe wurde mit 
Anhängern ausgestattet, dass man durch Stromsparen auch Geld sparen kann. Die dritte Gruppe 
erhielt die Information, dass sie mit Stromsparen etwas für die Umwelt tun kann. Eine vierte 
Gruppe wurde erhielt die Information, dass ein großer Anteil der Nachbarn auch Strom spart (R 
vgl. auschenberger 2021). 

Nach einiger Zeit besuchte das Forschungsteam die Wohnhäuser und las die Stromzähler ab. Er
gebnis war, dass bei den Bewohnern, welche die Information hatten, dass die Nachbarn Strom 



TEXTE Inhaltliche Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aktualisierung des nationalen 
Luftreinhalteprogramms – Abschlussbericht  

271 

 

sparen (4. Gruppe) der Rückgang des Stromverbrauches am größten war. Ferner wurde bezüg
lich der 4 Gruppe festgestellt, dass die Teilnehmenden selbst nicht davon ausgegangen sind, dass 
sie sich an die Verhaltensweisen anderer Leute in der Gemeinde angepasst hätten. Sie gingen da
von aus, dass sie sich zum Energiesparen, um Geld zu sparen entschlossen haben, oder zum Um
weltschutz beizutragen. Es war nicht in deren Bewusstsein, dass sie dies durchgeführt hatten, da 
sie sich ihrer Umgebung anpassen wollten. Es zeigt sich hier, dass die	Gemeinschaft das Verhal
ten von Menschen bestimmt, ohne dass Menschen es wissen oder sich das eingestehen wollen. 
Um Menschen letztendlich in ihrem Verhalten positiv zu beeinflussen, z. B. umwelt- und klima
freundlicher zu handeln, ist die Zugehörigkeit in der Gemeinschaft wichtig. So werden Verhal
tensweisen von anderen kopiert, um dabei zu sein (vgl. Rauschenberger 2021). 

 

20.2 Übersicht Beteiligungs- und Partizipationsansätze  
Die Einbeziehung von Akteur*innen, Bürger*innen sowie der Öffentlichkeit ist unerlässlich, 
wenn es um Akzeptanz und Veränderungsprozesse geht. Das Ausmaß an Mitwirkung und 
Mitentscheidungen ist ein wichtiges Kriterium für den individuellen / institutionellen Nutzen 
und für den Erfolg der Beteiligung. Basis für erfolgreiche Beteiligungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten ist jedoch eine transparente und umfassende Information seitens 
Verwaltung, Kommunen, Gesetzgeber, etc.  

Die folgenden Übersichten sollen zusammenfassend aufzeigen, welches Maß an Mitgestaltung, 
Partizipation und Verhaltensänderung in den jeweiligen Zielgruppen möglich ist und welche 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Dafür wird das 3-Stufen-Modell von 
Beteiligungen (vgl. Abbildung 5: Die drei Stufen der Beteiligung) zugrunde gelegt und sich daran 
orientiert. Im Fokus stehen hier vor allem Zielgruppen, die aktiv in der Kommunikation 
angesprochen werden müssen. Diese Zielgruppen sind Akteur*innen und Teil einer 
Wertschöpfungskette (z. B. bei der Landwirtschaft), bei denen Partiziation aktiviert und im 
Ergebnis eine Verhaltensänderung erzeugt werden soll.  

Wie sich bereits in den Kapiteln zu den Einzelmaßnahmen gezeigt hat, sind insbesondere für 
Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft die Ansatzpunkte bezüglich der Kommunikation oft 
die gleichen. Daher werden im Folgenden diese Maßnahmen teilweise in Form eines Clusters 
betrachtet.  
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Landwirtschaft – Maßnahmen-Cluster: „Verpflichtende Vorgaben zur Ausbringung von Wirt
schaftsdünger“, „Stickstoffüberschussabgabe“, „Reduktion von Tierzahlen“  

Zielgruppen: 

► Landwirt*innen 

► Verbraucher*innen 

► Multiplikator*innen 

► Bildungseinrichtungen,  

► politische Entscheidungsträger*innen (Bund, Länder, Kommunen) 

► Wirtschaft / Handel 

► Information: 

Starke Interessenskonflikte der Zielgruppen haben in der Vergangenheit mangels Kommunikation 
zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen geführt. Wichtig ist es daher, durch Information 
und Aufklärung Zusammenhänge und Wirkungen von emissionsmindernden Maßnahmen zu kom
munizieren. Transparenz in der Öffentlichkeit, laienverständliche Kommunikation und ein neutra
ler Umgang mit Medien sind Voraussetzung, um Vertrauen wiederherstellen und Zusammenhänge 
zu erkennen.  

Beratung / Partizipation:  

Es braucht Dialogformate, um Akzeptanz für die „jeweils andere Seite“ zu erzeugen. Unwissenheit, 
kontroverse Ansichten und zum Teil konträre Bedürfnisse lassen sich nicht durch reine Information 
abschaffen. Hier braucht es Diskussions- und Austauschangebote, in denen unterschiedliche Per
spektiven klar kommuniziert und gemeinsam Lösungswege entwickelt werden. Die Einführung und 
Umsetzung emissionsmindernder Maßnahmen in der Landwirtschaft hat nicht nur Konsequenzen 
für die Luftreinhaltung, sie stehen auch in engem Zusammenhang mit Ernährungsverhalten und 
Lebensmittelkonsum. Beratungsangebote und Beteiligungsformate können Auslöser für ein verän
dertes Ernährungsbewusstsein darstellen.  

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Ein Bewusstsein für eine gemeinsame Verantwortung muss auch bei politischen Entscheidungsträ
ger*innen erzeugt werden. Um einen integrierten Ansatz in der Kommunikation realisieren zu kön
nen, ist ein ressortübergreifendes Handeln notwendig. Bildungseinrichtungen (Schulen, Kitas) neh
men frühzeitig Einfluss auf individuelle Entwicklungen. Den Bildungsauftrag auch im Kontext der 
Ernährung auszuweiten, ist ein möglicher Ansatz, um ein nachhaltiges Konsum- & Ernährungsver
halten zu prägen. Mitgestaltung (z. B. Kochkurse in Schulen, Besuch von landwirtschaftlichen Be
trieben etc.) sorgen einerseits für Aufklärung, andererseits auch für Motivation und nachhaltiges 
Handeln. 

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Die o.g. 3 Landwirtschaftsmaßnahmen tangieren die gesamte Wertschöpfungskette von der Land
wirtschaft bis hin zu Verbraucher*innen mittel- und unmittelbar. Ein integrierter Ansatz auch in 
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der Kommunikation in allen Verursacherbereichen ist notwendig, um Zusammenhänge zu verdeut
lichen und um Akzeptanz in den jeweiligen Zielgruppen erzeugen und Anreize zum Handeln schaf
fen. 

Landwirtschaft: Systemintegrierte Maßnahmen in Stall und Lagerung  

Zielgruppen: 

► Landwirt*innen 

► politische Entscheidungsträger*innen 

► Multiplikatoren 

► Information: 

Maßnahmen in Stall und Lagerung müssen von Landwirt*innen geplant werden. Dafür braucht es 
unternehmerische Planungssicherheiten, Finanzierungsmodelle etc. Grundlage dafür sind langfris
tig geltende Standards und gesetzliche Rahmenbedingungen. Hierfür brauchen Landwirt*innen 
klare und verständliche Informationen, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe aufrechterhalten zu 
können. Der Schwerpunkt liegt demnach in einer transparenten Informationsstrategie über a) ge
setzliche Vorgaben und b) Möglichkeiten von Finanzierungen sowie c) Auswahlmöglichkeiten an 
Maßnahmen, durch die Emissionsminderungen im geforderten Maß erzielt werden können. 

Beratung / Partizipation:  

Neben reinen Informationen können Dialogformate in Form von Erfahrungsaustausch für Land
wirt*innen sehr hilfreich sein, die Expertise anderer Akteur*innen bei Veränderungsmaßnahmen 
im eigenen Stall einfließen zu lassen. Regionalspezifische Gegebenheiten betreffen Landwirt*innen 
in einer Region (z. B. Bundesland), sodass ein Informationsaustausch auf Bundeslandebene dien
lich sein kann. Sofern Formate und Strukturen für Beratungsangebote vorhanden oder neu ge
schaffen sind, können diese beworben und mit Erfahrungsbeispielen authentisch und glaubwürdig 
kommuniziert werden. 

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Authentische Erfahrungsberichte können hilfreich sein, Verhaltensänderungen zu bewirken. Eine 
langfristige Gültigkeit von Gesetzen und Vorgaben ist notwendig, um Verhaltensänderungen her
beizuführen. Nur wenn Maßnahmen für Landwirt*innen planbar sind, steigt die Bereitschaft zur 
Umsetzung.  

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Individualität und die Beachtung unterschiedlicher Anforderungen an regionalspezifische Gege
benheiten sind ein wichtiger Aspekt, der in der Kommunikationsstrategie berücksichtigt werden 
muss. Klarheit und Verständlichkeit in der Kommunikation von Richtlinien und gesetzlichen Rah
menbedingungen sind erforderlich, um die Einhaltung der Richtlinien bei den Zielgruppen zu si
chern. Dialog- oder Beratungsangebote vor allem in den Regionen (Bundesländern) oder durch 
Multiplikatoren (z. B. Verbände) können hilfreich sein, um den individuellen Anforderungen ge
recht zu werden. Landwirt*innen benötigen Klarheit und Planbarkeit. 
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Verkehr: Ausbau und Stärkung des Umweltverbunds  

Zielgruppen: 

► Politische Entscheidungsträger aus kommunaler bzw. Landkreis-Verwaltung Mobilitätsunter
nehmer*innen 

► Endverbraucher*innen und Verkehrsteilnehmende (affine und nicht-affine Gruppen)  

► Multiplikatoren 

Information: 

Grundlage und relevant für alle Zielgruppen ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept von 
Verwaltungsspitze bis zu Verbraucher*innen/Verkehrsteilnehmenden. Kontinuierlicher Informati
onsfluss ist die Basis für alle Zielgruppen, um über den regionalen Planungsstand, aber auch über 
Mobilitäts-Angebote Kenntnis zu haben, um daraus wiederum Entscheidungen für den eigenen 
Mehrwert und die eigenen Bedürfnisse ableiten zu können. Relevante Informationen über den 
Umweltverbund stärken die Reichweite und den Bekanntheitsgrad.  

Beratung / Partizipation:  

Um Bedürfnisse und Anforderungen der affinen Verbraucher*innen für die Entwicklung von Mobi
litätsangeboten einzuholen, braucht es Dialog-/ bzw. Austauschformate zwischen allen Akteur*in
nen. Politische, strukturelle Rahmenbedingungen müssen in Richtung Verkehrsteilnehmende kom
muniziert werden, sodass mittels interaktiver Foren o.ä. Dialogformaten ein Verständnis in den 
und für die jeweils anderen Interessengruppen erzielt werden kann. Best-Practice-Beispiele oder 
Auszeichnungsformate sind praktikable Formen und stärken das Partizipationsprinzip. 

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Verhaltensänderungen werden durch Überzeugung und Mehrwert bewirkt. Alternative Verkehrs
angebote, die der jeweiligen Lebenssituation der Verbraucher*innen entsprechen und eine Rele
vanz für diese haben, werden eher wahrgenommen als nicht relevante. Um passende Mobilitäts
angebote entwickeln zu können, braucht es Kenntnisse über die Bedürfnisse und Anforderungen 
der Menschen, aber auch Kenntnisse über Rahmenbedingungen und Strukturen. 

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Mit Blick auf alle beteiligten Akteur*innen wird deutlich, dass Kommunikation mit Endverbrau
cher*innen erst dann möglich ist, wenn entsprechende Angebote und eine entsprechende Infra
struktur in Kommunen bzw. Landkreisen vorhanden sind. Dazu gehören neben den Verkehrsmit
teln unbedingt ein möglichst einheitlicher Tarif und ein einfaches Buchungssystem. Voraussetzung 
für die Umsetzung ist damit zunächst die Vernetzung der Partner (Kommune, Verkehrsmittelanbie
ter etc.). Erste Adressat*innen sind Kommunen und Landkreise, da nur sie die entsprechenden 
Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, Verkehrsmittelangebote usw. schaffen können. Mobilitäts
angebote sollten konkret und individuell kommuniziert werden. Initiativen und Verbände können 
dabei eine wesentliche Verstärker- oder Multiplikator*innenrolle übernehmen. Jede Kampagne 
muss auf lokale/regionale Themen und Zielgruppen vor Ort abgestimmt sein. Regionale Mobilitäts
unternehmen, aber auch Kommunen agieren glaubwürdig als Multiplikatoren in der Stadt bzw. Re
gion, wenn sie sich selbst aktiv beteiligen. 
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Verkehr: Förderung Elektromobilität  

Zielgruppen: 

► Endkunden / potentielle Käufer*innen von Elektroautos 

► Nutzer*innen weiterer Elektrofahrzeuge 

► Information:  

Der Kernpunkt für die Kommunikation liegt in der Botschaft, klimaneutrale Mobilität nicht mit Ver
zicht in Verbindung zu setzen, sondern den individuellen Mehrwert und zielgruppenspezifische Lö
sungen und Angebote aufzuzeigen (z. B. integrierte Mobilitätsangebote). Für die Nutzung weiterer 
Elektromobile (z. B. E-Roller, E-Bikes, E-Car-Sharing etc.) liefern Informations- und Buchungsplatt
formen (z. B. Apps regionaler Verkehrsverbünde) Informationen, um sich entsprechend einer ge
planten Route die entsprechenden Fahrzeuge bzw. Fortbewegungsmittel zusammenstellen zu kön
nen. Konkrete Maßnahmen wie Kaufprämien, Steuervergünstigungen etc. sind Themen, die rein 
informativ kommuniziert werden. 

Beratung / Partizipation:  

Wie bereits beschrieben, ist die Förderung von Elektromobilität nur ein Baustein im System einer 
integrierten Mobilität. Um eine Partizipation bei den Zielgruppen zu erreichen, braucht es ganz
heitliche Mobilitätskonzepte mit individuellen und regionalen Angeboten, die potentielle Nut
zer*innen einfach und nutzeraffin in Anspruch nehmen können. Es soll vielmehr ein Bewusst
sein/Partizipation geschaffen werden, alternative Angebote zum Pkw (Carsharing, Bikes, E-Bikes, 
ÖPNV etc.) zu nutzen. Kommunen, Verwaltungen, Behörden etc. können hier glaubwürdig in Er
scheinung treten und mit der Nutzung E-Fahrzeugflotten, der Nutzung von E-Bikes, etc. mit gutem 
Beispiel vorangehen.  

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Öffentliche Dialogformate zwischen Politik und Kritiker*innen (z. B. Lobbyist*innen) schaffen 
Transparenz in die verschiedenen Sichtweisen und Standpunkte zum Thema. Das schafft einerseits 
Anerkennung für das “Gegenüber” und vermittelt andererseits Außenstehenden (z. B. potentielle 
Käufer*innen von E-Fahrzeugen) eine umfängliche Auseinandersetzung sowie Einblicke unter Ein
beziehung verschiedener Argumentationen. Außerdem können weitere Akteur*innen in diesen 
Debatten einbezogen werden, um die Nutzer*innen-Perspektive bzw. Käufer*innen-Perspektive 
einzuschließen. Eine mediale Präsenz solcher Diskussionsformate erzeugt mehr Reichweite und 
somit mehr Aufmerksamkeit in den jeweiligen Zielgruppen.   

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Ein wichtiger Ansatz in der Kommunikationsstrategie ist, nicht den Umweltbonus in den Fokus zu 
stellen. Die staatliche Förderung ist nur ein Teilaspekt hinsichtlich der Kaufmotivation bei potenti
ellen Endkund*innen. Die Darstellung der Zielgruppen hat gezeigt, dass die finanziellen Zuschüsse 
nicht vordergründig ein Kaufanreiz beim Erwerb eines Elektrofahrzeuges sind. Das Thema E-Mobi
lität sollte in Anlehnung an die Bedürfnisse, Wertvorstellungen und Statussymbole kommuniziert 
und relevante Inhalte daraus abgeleitet werden. 
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Verkehr: Lkw-Maut  

Zielgruppen:  

► Kritiker*innen der Lkw-Maut 

► Spediteur*innen 

► Händler*innen und Verbraucher*innen 

Information:  

Die Einnahmen durch die Lkw-Maut sind zweckgebunden für die Finanzierung der Infrastruktur 
vorgesehen.  

Ein Teil der Ausgaben für die Maut fließt durch Zuschüsse beim Kauf neuer emissionsärmerer Lkw 
auch an Fuhrunternehmen zurück und beeinflusst dadurch auch eine dynamische Flottenverjün
gung in den Fuhrparks bei den Spediteur*innen. Bislang hatten höhere Transportkosten durch eine 
fahrleistungsbezogene Lkw-Maut keine Auswirkungen auf Konsumpreise. Dies änderte sich aber in 
2023 durch drastische Erhöhungen bei den Kraftstoffpreisen. Es erfolgt in vielen Bereichen eine 
Umlage auf die Verbraucherpreise. Hinzu kommt der geplante Anstieg der Mautgebühren ab 2023 
(laut Gesetzentwurf der Bundesrepublik). Das Bundesverkehrsministerium rechnet nach eigenen 
Angaben damit, dass die Mauterhöhung durch die Weitergabe der gestiegenen Transportkosten 
auch zu einem Preisanstieg für Transportgüter führen wird. 

Beratung / Partizipation:  

Beratung für die Spediteur*innen hinsichtlich Umrüstung des Fuhrparks mit umweltfreundlicheren 
Fahrzeugen, die steuerlich unterstützt werden. Bei der Einführung der Maut wurde zum Teil auf 
Bundesstraßen ausgewichen, um Mautgebühren zu sparen. Dies wurde aber auch dort sukzessive 
durch eine entsprechende Ausweitung der Maut auf Bundesstraßen minimiert. Mittlerweile wird 
die Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. 

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Vermeidung von Leerfahrten. Umrüstung auf umweltfreundliche Fahrzeuge, seitens der Spedi
teur*innen. Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene. 

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Im Gesamtkontext der Klimaziele der Bundesregierung (und dem Beitrag eines jeden einzelnen 
Bürgers) kann hier auch die Brücke zu anderen klimafreundlichen Maßnahmen übergeleitet wer
den (z. B. Fokussierung auf regionale Produkte, saisonale Lebensmittel, Reduktion bzw. Verzicht 
auf Produkte, die „quer“ durch Europa transportiert werden müssen, etc.). 
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Verkehr: Parkraum-Bewirtschaftung  

Zielgruppen:  

► Einzelhändler*innen 

► Bewohner*innen 

► Besucher*innen 

Information:  

Wichtig ist bei Vorhaben zur Parkraumbewirtschaftung eine transparente Preispolitik für Anwoh
ner, Lieferanten und Besucher. Die positiven Effekte der Vorhaben müssen vor Planungsbeginn 
kommuniziert werden. So ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, dass der Parksuchverkehr (den 
es u.a. mit der Parkraumbewirtschaftung zu reduzieren gilt) eine besonders ineffiziente Form des 
Verkehrs ist, der die Luftverschmutzung erhöht, CO2-Emissionen, Lärm, Stau (Zeitverlust) und Un
fallrisiken verursacht. Die Aktivitäten um Parkraum-Bewirtschaftungsvorhaben stehen im Kontext 
zum Umweltverbund (vgl. die Ausführungen zum Ausbau und Stärkung des Umweltverbunds). 

Ein entsprechend ausgestaltetes Gebührensystem im Zusammenhang der Parkraumbewirtschaf
tung kann u.a. auf folgende Weise zur Verkehrssteuerung, -vermeidung und -verlagerung beitra
gen: 

► räumliche und zeitliche Verlagerung der Nachfrage durch differenzierte Parkgebühren 

► Verlagerung des Verkehrs weg vom individuellen Autoverkehr auf umweltfreundlichere Ver
kehrsmittel durch den zusätzlichen Kostenpunkt „Parkgebühr“ 

► Verringerung der Nutzung und der Anzahl an Pkw durch Carpooling oder Sharing-Angebote 

► höherer Umschlag und eine effizientere Nutzung einzelner Stellplätze durch Reduzierung des 
Anteils der Dauerparker 

Beratung / Partizipation:  

Durch die Beteiligung der betroffenen Bevölkerung und eine wirksame Information der Öffentlich
keit kann häufig eine hohe Akzeptanz erreicht werden, da insbesondere Anwohner*innen von er
höhtem Parksuchverkehr und dessen Externalitäten direkt oder indirekt betroffen sind. 

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Wie in anderen Beispielen im Zusammenhang mit dem Umweltverbund müssen Alternativen dazu 
geschaffen werden einen eigenen Pkw in der (Groß-)Stadt zu halten. Dazu gehören u.a. attraktive 
Sharing-Angebote, ein attraktiver ÖPNV. Die Kommunikation dazu, dass der Lebensraum Stadt 
dadurch attraktiver wird, geht damit einher. 

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Rechtzeitige Kommunikation und eine aktive Beteiligung der Anwohner*innen, aber auch der 
Stadt- und Kommunalverwaltungen sind inzwischen ein wichtiger Teil von Verkehrsplanungspro
jekten geworden. Bei zunehmenden Nutzungskonflikten zwischen Autofahrer*innen und Fußgän
ger*innen/Radfahrer*innen werden Planungs- und Kommunikationsprozesse komplexer und auf
wändiger.  
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Eine innovative (digitalisierte) Parkraumbewirtschaftung ermöglicht es den ÖPNV zu verbessern. 
Gleichzeitig wird der Parksuchverkehr minimiert. Die Voraussetzung dazu ist ein abgestimmtes 
Handeln zwischen dem Gesetzgeber, den Städten und Gemeinden unter Einbezug der Bürger*in
nen. Positive Beispiele dazu gibt es u.a. in Wien, Nottingham, Stockholm oder Oslo. 

 

Verkehr: Tempolimit auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen  

Zielgruppen: 

► Private Autofahrer*innen / Berufskraftfahrer*innen / Pendler*innen 

► Befürworter*innen des Tempolimits 

► Gegner*innen des Tempolimits 

Information:  

Die bislang geführten Diskussionen und öffentlichen Debatten zum Tempolimit gehen bereits über 
die reine Information hinaus. So klar das Thema der Vorgabe einer Geschwindigkeit scheint, so 
kontrovers wird dieses diskutiert. Die Herausforderung besteht im Mangel von evidenzbasierten 
Argumenten bzw. deren Nutzung. Bei der Bewertung von Grenzwerten beim Tempolimit sollten 
kausale Wirkungszusammenhänge differenziert betrachtet und transparent kommuniziert werden. 
Bislang werden von Befürworter*innen andere Aspekte und Informationen zugrunde gelegt und in 
Debatten eingebracht, als dies von Tempolimit-Gegner*innen getan wird. Damit fehlt die Ver
gleichbarkeit und stärkt eine Konfrontation.  

Beratung / Partizipation:  

Grundlage für eine erfolgsversprechende Partizipation ist eine transparente und vollumfängliche 
Information. Wie eben beschrieben, fehlt es beim Tempolimit an evidenzbasierten Daten und In
formationen bzw. deren Nutzung als Basis für öffentliche Debatten und Partizipationsmöglichkei
ten. In der aktuellen Situation erscheint eine Verständigung beinahe ausgeschlossen.  

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Um dennoch eine Verhaltensänderung bei Gegner*innen zu bewirken, braucht es verschiedene 
emotionale Anknüpfungspunkte, wie z. B. höhere Bußgeldstrafen (Aufwände für verstärkte Kon
trollen könnten darüber refinanziert werden), emotionale Kampagnen zum Thema „Sicherheit“ um 
die Notwendigkeit vom Tempolimits (und Nebeneffekte) auf Autobahnen und Außerortsstraßen (z. 
B. durch Familien mit Kindern, um die persönliche Betroffenheit) in den Fokus zu rücken).  

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Für Verhaltensänderungen braucht es emotional ausgerichtete Anreize. Hierbei sind weniger Fak
ten zur Emissionsminderung in den Fokus zu rücken. Vielmehr ist hierbei die emotionale und be
dürfnisorientierte Ansprache der Zielgruppen erfolgsversprechender.   
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Stationäre Feuerungen: Änderung der 13. BImSchV für ausgewählte Brennstoffe außer Kohle 

Zielgruppen: 

► Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

► Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung 

► Ingenieurbüros/Sachverständige 

► Umwelt- und Gesundheitsorganisationen  

► Bürger*innen 

Information: 

Seitens der Ausschüsse, Beiräte und Gutachter*innen werden Stellungnahmen zu den festgesetz
ten Grenzwerten von Großfeuerungsanlagen abgegeben. Die Bürger*innen werden u.a. zu den 
Standorten für Planungen / Bau von Großfeuerungsanlagen informiert. Durch Bürger*innenbefra
gungen und darauf basierende Gemeinderatsbeschlüsse kann es dazu führen, dass die Anlagen gar 
nicht oder an anderen Standorten gebaut werden. In einigen Fällen (z. B. Braunkohlekraftwerk 
Datteln) werden Anlagen ohne Bürgervotum gebaut/in Betrieb genommen. Generell werden Infor
mationen für Bürger*innen, mit welcher Technologie geplante Großfeuerungsanlagen Luftschad
stoffe reduzieren (Kraftwerkstyp), offengelegt. 

Beratung / Partizipation:  

Eine echte Beteiligung der Bürger*innen über den geplanten Bau einer Kraftwerksanlage kann am 
Beispiel Ensdorf (Saarland) nachvollzogen werden. Hier wurde der Widerstand für den Bau von 
BUND, NABU, Greenpeace, Sektion Saarland, der Energiewende Saar e.V. und der Grünen Saar un
terstützt. Auch das Saarländische Ärztesyndikat bezog Stellung. Schließlich entschloss sich auch der 
Gemeinderat gegen den Standort für einen Kraftwerksbau. 

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Der Ausbau bzw. Erhalt von Kraftwerken zur Müllverbrennung oder Energieerzeugung kann anders 
betrachtet werden, wenn die Bevölkerung selbst immer mehr auf Müllvermeidung und geringeren 
Energieverbrauch achtet. 

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Eine transparente Kommunikation von vorhandenen und geplanten Großfeuerungsanlagen ist not
wendig, um ansatzweise eine Akzeptanz für Großfeuerungsanlagen zu erhalten. Generell ist es im
mer problematisch, wenn es zur Konfrontation der Anwohner*innen und Kraftwerksbetreiber 
kommt. Die Bürgerschaft wird nicht immer im Vorfeld und ausführlich genug vor den Planungen 
von Anlagen einbezogen. Mit Blick auf das Grundgesetz sowie auf die Leitsätze des Bundesverfas
sungsgerichtes zum Klimaschutz ist der Umgang mit Großfeuerungsanlagen und deren Schadstoff
ausstoß künftig anders zu bewerten. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, die 
Grenzwerte einzuhalten und zu senken. Die Bürgerschaft ist aufgerufen, ihren Energieverbrauch zu 
senken und generell Müll zu vermeiden. Dazu sind weiterhin Kampagnen und Anreizinstrumente 
seitens der Ver-/und Entsorger denkbar, unabhängig von Energieengpässen in Krisenzeiten. 
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Stationäre Feuerungen: Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 

Zielgruppen: 

► Mitarbeiter*innen der kohleabbauenden Firmen sowie Kraftwerksbetreiber 

► Nachfolgenutzer*innen in den Bergbaufolgelandschaften (u.a. Tourismusunternehmen) 

Information:  

Generell wichtig bei den Informationen zum Thema „Kohleausstieg“ ist es, Perspektiven für Be
schäftige in den Revieren und angrenzenden Regionen aufzuzeigen. Den Mitarbeitenden der still
zulegenden Flächen/Anlagen müssen Beschäftigungsalternativen offeriert werden (Sozialverträg
lichkeit des Kohleausstiegs). 

Beratung / Partizipation:  

Bei den Rekultivierungsmaßnahmen, der Umnutzung der Flächen und bei Infrastrukturmaßnah
men empfiehlt es sich, die lokale Bevölkerung vorzeitig einzubeziehen. 

Mitbestimmung / Verhaltensänderung:  

Für Verhaltensänderungen steht die Reduzierung des privaten Energieverbrauches weit oben. So
ziale Normen werden oft unbewusst eingehalten, das zeigt unter anderem das Experiment von No
lan und Kolleg*innen von 2008 in Kapitel 20.1 (vgl. Rauschenberger 2021). 

Handlungsempfehlung für Kommunikation:  

Es müssen Alternativen aufgezeigt werden, neue Arbeitsplätze in anderen Branchen oder bei Re
kultivierungsmaßnahmen der Abbaugebiete zu finden. Dazu gehört es auch, Übergangsfristen zu 
schaffen, damit Arbeitnehmer*innen genügend Zeit haben sich beruflich umzuorientieren bzw. an 
Weiterbildungs- bzw. Umschulungsmaßnahmen teilnehmen zu können. Neue Perspektiven erge
ben sich unter anderem bei:  

► Ausbau erneuerbarer Energien 

► Rekultivierung der ehemaligen Abbauflächen 

► In der Tourismusbranche 
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